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&ct(tnf(Pag
über ben

§iaaU$m$$M be* ^attfon* ^ern
bom 1.3anttar Ml 31. Member
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^orfc^fäge ôes ^ieQiexunQ^xate$.

Sudjbrutferei Sterols & Gte. itt Sent.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 109



- JVî 48

^ermôgettôBiiani.

©tartb beê Staatèbermôgenê am 1. Januar 1919 £yr. 57,043,884
ÏÏJÎutma&Itdjer ÛberfcÇufj ber îtuëgaben ber Saufenbett 33ermalturtg ttt 1919 „ 14,099,703

3J{utma§Ii(^er ©tattb beë @taatêbermôgenê am 31. Sejember 1919 fit. 42,944,181

SJlutmajjliiijer Überfdjuf} ber Sluêgabett ber Sanfettben S3ert»aïtung irt 1920 „ 12,175,047

2Jlutmaf}ltä)er ©taitb beë >taatëbermôgenë am 31. 2)ejember 1920 $r. 30,769,134



JVs 48 — 429

Jtedjmutg

1918.*)

Uttrmtfdjlitg

1919.*) Porattfdjlag für bas |aljr 1920.
Ho

6inuai|nten.

1-

lusgabeu.

He

(Siunnfymru.

in<

lusgabeu.

5*-

1,139,063
1,448,061

45,441
1,438,638

825,959
1,306,416
7,173,238

34,216
4,100,104

754,281
2,089,168
2,911,201
6,250,904

175,340
838,232
198,040
902,635

1,391,268
88,463

2,292,488
1,500,000
1,374,570

4,855
146,689
28,319

1,075,389
j 2,738,167

556,157

126,295
931,721

1,165,023

427,526

1,171,207
15,429,933
6,471,785

91.

43
07
96
85
56
99
37
85
69
54
62
12
73
36
14
50
37
34
25
57

64
45
38
62
15
06
63

30
73

20

60
16
54

944,205
1,434,229

49,145
1,560,985

371,125
1,308,926
7,349,720

37,409
3,798,316

745,589
1,865,135
2,888,100
6,270,856

164,770
879,053
193,435
757,175

1,379,245
94,000

1,575,000
1,500,000
1,342,270

3,100
81,100

403,310
765,550

1,360,200
441,500

152,500
933,500

810,000

449,820

407,400
11,900,245

7,600,000

91.

Sattfettbe SBerfcmltwtg.

I. SWgeuteiue Verwaltung
II. ©eridjtSbertoaltung

III.a»
III.bV«Itgei
IV. SRilitar
V. $trdjentoefen

VI. ttnterridjtgtoefen
VII. ©emetnbetoefen

VTII. îtrnientoefen
lX.aVoIï8totrtfdjaft
IX.b ©efunitjeititoefen
X. Vau« uni (jrtjeitliajjnwefen.

XI. tUnteiljen
XII. ginanjtoefen

XIII. 8anbtoirtft§aft
XIV. gorjttoefen
XV. ©taatëwaliungen

XVI. Fontänen
XVII. $otaäneutaffe

XVIII. ôtytotljefarfaffe
XIX. Üantonalbant
XX. ©taatSfaffe

XXI. Vujjen uni Âonftëïttttaneu
XXII. Sagi, Silieret uni Vergbau.

XXIII. ©alîfanblung
XXIV. ©ternie!«Steuer
XXV. ©ebüljren

XXVI. drbfdjaftg« uni ©djenfungS«
©teuer

XXVII. SßafferredjtSabgaben....
XXVIII. SBirtfdjaftis uni iletnberfaufês

jjtttentgebüljren
XXIX. «nteil am drtrage ieä «Koljol«

ntanaiolS
XXX. Anteil aut Ertrage ier ©djtoeij.

Vationalbanl
XXXI. SKilitärjteuer
XXXII. tirette ©teueru

XXXIII. ttnbarljergefeljeneg

dinitatimen
Sluëgabeu
tteberfdjujj ier (Sinnatmen
tteberfdjujj ier Ausgaben

5t-

76,500

2,160,595
908,320

1,301
1,619,218

361,605
398,892

2,781,500
212,500

1,439,280
150,816

1,557,572
1,555,805

13,500
18,688,000
19,100,000
2,298,950

134,600
182,750

2,648,670
1,000,000
1,601,700.

1,202,000
120,000

1,083,000

901,440

472,113
968,200

16,942,000

5t-

1,613,484
2,160,021

69,701
4,537,533
1,386,582
2,001,542

10,040,953
24,400

4,797,640
1,388,428
4,729,108
4,757,475
7,639,343

672,526
2,496,999

414,030
761,294
171,000
176,900

17,138,000
17,600,000

185,500
131,500
109,400

2,282,750
94,050

1,500

265,500
12,500

149,500

91,440

559,775
1,095,500
3,200,000

5t-

796,278
1,384,805

1,550,000
1,500,000
2,113,450

3,100
73,350

365,920
905,950

1,600,200

936,500
107,500

933,500

810,000

472,113
408,425

15,846,500

5t-

1,536,984
2,160,021

69,701
2,376,938

478,262
2,000,241
8,421,735

24,400
4,436,035

989,536
1,947,608
4,544,975
7,639,343

672,526
1,057,719

263,214

163,400

3,200,000

31,262,248
87,288,559

6,026,811

20
57

37

23,858,605
37,958,308

14,099,703
—

80,580,827

12,175,047

92,755,874
29,807,591

12,175,047

41,982,638

37,288,559 57 37,958,308 — 92,755,874 92,755,874 41,982,638 41,982,638

*) Sie 3lu£ß(tien fittb mit {itftettiett/ bie <$ittttUbtttett mit #Uffit>3ctbltit angegeben.
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Itotrmmg
1918.

$0rattftyl«8
1919. JJortmfdjlag für Î)û0 |ûljr 1920. *»

(ginnafyttten.

d*

Insgnbtn diuKadratn.

in«
Jinsgabtn.

Sr.

148,482

SR.

90

Sr.

100,000

SR.

Saufenfee iöettoaltmtg.

3te<Çttmtgen.

1. Allgemeine Permaltung.

A. (Broker SBat.

1. "Sipngêgelber, SReifeentftpbigungen, $om=
mtfftonêïoflen

B. 8t«0i(Vtttt00«ai.

1. Sefolbungen ber SRegierungèrâte

C. ttattftebit.

(1. fRatêîoften, SBibïiot^eï
|2. gbrberung gemeinniifc.Unternehmungen

|3. görberung bon 2ßif|enfc^aft unb $unft
1.4. Uttterftütjungen uni» ^iilfeletftungen

D. StftitberAte unb ftotntniffAw.
1. «Stänberäte
2. ßommtpre

1. SBefolbungen ber 33eamten
2. 93ejoIbungen ber 2lngeftettten
3. SBureauloften
4. Srutffoften
5. SSebienung unb Se^etjung beê SRatpujeê
6. -DUetjinS

Sr- Sr-

150,000

Sr- Sr-

150,000

148,482 90 100,000 — — 150,000 — 150,000

67,933 78 72,500 118,000 118,000

67,988 78 72,500 — — 118,000 — 118,000

17,959
3,455
9,150

28
75

15,000 15,000 15,000

30,565 03 15,000 — — 15,000 — 15,000

4,675
159 15

3,000
1,000

4,500
1,000

4,500
1,000

4,834 15 4,000 — — 5,500 — 5,500

24,485
38,452

6,524
140,394
23,850
19,890

22
35
08
42
60

24,925
41,460

6,500
50,000

8,000
19,890

—

25,000
2,000

33,125
70,540
6,500

95,000
15,000
19,890

—

33,125
70,540
6,500

70,000
13,000
19,890

253,596 67 150,775 — 27,000 240,055 — 213,055



As 48 — 431

fledputng
1918.

ggrmtftiilflg
1919. Pormtfdjlog für k* $ûljr 1920.

»
dittnafytnru

til'
Insgabett.

St
(Slnna^men.

in*
laagabttt.

Sr.

10,000
25,210
5,105

60,048

91.

25

95

Sr.

11,000
24,000

5,000
30,000

91.

Saufeitbe JBerhmltiwg.

1. Allgemeine jferroaltung.

F. Amtsblatt, Sagblatt unb
fammltutg.

1. ^adjtjjinS beë SlmtSblatteS laut Vertrag
2. titbonnemente ber Söirte
3. atebattionSfoften bcë ïagbtatteê
4. SDrucKoften bes 2agb lattes unb ber ©efe^=

|ammtung

G. Sran)dflf<tteb ïHmtêblatt nebft SBeilagen.

1. Spac^tjirtS beê Amtsblattes taut Vertrag
2. Abonnemente ber Söirte
3. S)ructto[ten bes ïagbtattes unb ber @efetj=

fammtung
4. sJtad)arbeituttg bei Compte rendu du

Grand Conseil

H. 9tegtttuttg£f?attfyalte«.

1. Sefotbungen ber SRegierungSftattfyatter
2. ©etretariat beS AegierungsftatttjatteramteS

Sern
3. dntfdjäbtgungen ber Stettüertreter
4. Sureauloften
5. SUtietjinfe

J. 2ftrttbfd>relbmien.

1. SSefotbungen ber AmtSfdjreiber
2. (Snt|d)äbigungen ber ©Itettbertreter

3. Sefotbungen ber Angeftettten
4. Sureautoften
5. Sttietjinie

Sr-

12,000
25,000

Sr-

6,000

50,000

Sr-

12,000
25,000

Sr.

6,000

50,000

29,943 70 — — 37,000 56,000 — 19,000

5,000
7,920

17,792

1,000

25
05

5,000
7,500
8,000 —

5,000
7,500

10,000

1,750

5,000
7,500

10,000

1,750

5,871 80 4,500 — 12,500 11,750 750 —

132,355
4,800

1,393
25,505
22,670

10

65
55

132,700
4,800

3,000
20,150
22,670

—
— 216,769

7,300
3,000

25,000
23,055

— 216,769

7,300
3,000

25,000
23,055

186,724 30 183,320 — — 275,124 — 275,124

124,059
200

240,376
27,265
19,210

05

35
70

125,400
2,000

252,500
24,000
19,210

— —
207,475

2,000
484,000

29,000
19,580

—

207,475
2,000

484,000
29,000
19,580

411,111 10 423,110 — —- 742,055 — 742,055

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 110*



432 - As 48

fUtftnung
1918.

$0rrnif4rl«g
1919. Porottfdjlog für da* $al)t 1920. *«

Sinnaftmen.

ft-

Inagabett.

He

Sinnaftmett.

n •

Ausgaben.

g*.

148,482
67,933
30,565

4,834
253,596
29,943

5,871

186,724
411,111

at.

90
78
03
15
67
70

80

30
10

gr-

100,000
72,500
15,000
4,000

150,775

4,500

183,320
423,110

at.

Saufettbe ©etttwltmtg.

1. HUgemetttc Verwaltung.

A. ©rafter 9tat
B. Sftegterung§rat
C. Otatëfrebit
D. ©tänberäte uni) Äomtittffärc
E. ©taatëïaiftlei
F. Seutfdjeë Amtsblatt, Saftblatt uttii ©cftfts

famtttlttttft
G. ^ranjöftftfteg Amtsblatt, Sagblatt unb ©e«

fe^fattrmluitft
H. 9tegier«ng8ftattftalter
J. îtitttëfdjreibereien

II. ©eridjtîuerwaltung.

A. ©beraertdft.

I. Beübungen her Dberrtdjter
2. @ntfd)äbtgungett ber ©u^Ieanten

B. e&erfletidjtörrtttjUi.

1. Befolbungen ber Beamten
2. Befolbungen ber 3tngefteltten
3. 33ureaufoftert
4. 39ebterturtg, 5Pe£;ei^nng uttb Beleuchtung bes

Dbergericfjtêgebâubeê
5. BHet^infe
6. Bibliotî)eï

c. 2t*nt£a««iif)tc.

1. Befolbungen ber ©eridjtëprâfibenten
2. Sntfd)äbigitngen ber ©tellbertreter
3. gntfchäbigungen ber ÏJtitglieber unb @u)j=

pleanten
4. Bureauloften
5. Blietjinfe
6. aiufterorbentlidje ©eridjtëbeantte
7. fReifetoften ber 51u|fic^tsbef}örbe

g*-

27,000

37,000

12,500

gv.

150,000
118,000

15,000
5,500

240,055

56,000

11,750
275,124
742,055

gr.

750

gi-

150,000
118,000

15,000
5,500

213,055

19,000

275,124
742,055

1,189,063 43 944,205 — 76,500 1,613,484 — 1,536,984

140,742
500

40
90

143,000
1,500

221,000
1,500

221,000
1,500

141,243 30 144,500 — — 222,500 — 222,500

27,499
32,986

4,638
12,654

23,830
1,345

95
45
23
75

15

27,750
35,500

6,200
12,000

19,850
1,500

—
— 40,750

62,100
6,200

19,000
23,850

1,500

— 40,750
62,100

6,200

19,000
23,850

1,500

102,954 53 102,800 — — 153,400 — 153,400

154,208
8,269

36,733

46,432
39,265

1,443
9

85
80
50

55

65
70

159,500
9,000

50,000

28,000
39,265

1,500
500

—

— 257,763
9,000

55,000
45,000
39,615

1,500
500

— 257,763
9,000

55,000
45,000
39,615

1,500
500

286,363 05 287,765 — — 408,378 — 408,378
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Jtrdjnmtg
1918.

goranfdjlttg
1919. Pormtfdjlog fur ks loljr 1920.

Ht
Gfittttabmrn. lusgabett.

Ht
fiimwljmtn.

in«
Itugaben.

Sr-

117,980
2,125

133,941
18,427
12,333

3Î.

65
95
25
71

Sr.

118,675
2,000

139,000
15,000
12,369

Sî.

Saufettbe SBerttmlttutg.

II. fôeridjtstjernialtung.

D. &etid)t8f$ttif>evtUn.
1. SBefolbungen ber ©ericljtêfTreiber
2. 6tttfd)ctbtguttgett ber Stellvertreter
3. Sefolbuttgen ber Stngeftellten
4. Sureauloften
5. SJHetjinfe

1. 33efolbunqen ber Beamten
2. SBureaufoften beë ©erteral^rofuratorê
3. tBurecmfoften ber 93ejirlê})roïuratoren unb

beë ftetfoertretenben Sproturatorê
4. HOÎietginâ

F. @ef<j>t»>0wmoeridf>te.

1. GmtfdjSbigungen ber ®e|ct)women
2. Dîetfefoftert unb Unterhalt ber 2lfftjenïamnter
3. (ümtfdjabigungen ber (Sr|"o|männer, 2)ol=

metier unb SBetbel

4. 33ureoufoften
5. SDKetjinfe

G. Setvetbungë' uttb StonfutMmtet.
1. 23ureau= unb 9îei|"etoften ber 2luffic§têBe^brbe
2. 33efoIbungen ber Beamten
3. @ntfd)äbtgungen ber SteïïOertreter
4. Sefolbungen ber SetreiBungêge^iilfen
5. 33e|olbungen ber 2Ingeftellten
6. SBureanïoften
7. Formulare unb Kontrollen
8. SUHetjinfe
9. Koften in S^renfolgenfadjen

Sr- Sr-

194,675
2,000

254,000
18,000
12,754

Sr- Sr.

194,675
2,000

254,000
18,000
12,754

284,808 56 287,044 — — 481,429 — 481,429

39,954
506

5,296

525

25
61
36

38,800
500

6,400

525

— — 62,375
500

6,400
525

— 62,375
500

6,400
525

46,282 22 46,225 — — 69,800 — 69,800

18,196
6,483
1,835

7,921
12,900

40
80

77

20,000
5,500
2,000

4,500
12,900

—
—

20,000
6,500

2,000
5,000

12,900

—
20,000
6,500

2,000
5,000

12,900

47,336 97 44,900 — — 46,400 — 46,400

1,287
125,795

1,385
113,329
159,268
31,401
11,500
18,965

65
80

90
55
95

1,300
126,850

2,000
120,000
165,000

17,000
11,500
19,005
1,500

— —

1,300
214,144

2,000
120,000
298,000

26,000
15,000
19,430

1,500

—

1,300
214,144

2,000
120,000
298,000

26,000
15,000
19,430

1,500

462,933 85 464,155 — — 697,374 — 697,374
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I

JUtyttrots

1918.

IJfltttttftljlag
1919. Porottfdjlog für bas |ûl)r 1920. »i

(Stnna^mtn.
*
Inegabttt.

He

$tttnaj|tt(rtr.

in«

Jwsabnt.

3r-

9,385

SR.

80

Sr.

10,000

SR.

gattfettbe QSertoaltmtg.

II. (SeridjtsuentmUmtg.

H. (SetoevXtegeriifyte.

1. ßoftenantetle beg Staateg

1. SBefolbungett ber SSeamten

2. Sefolbuttg beg 2lngefteïïten
3. 6ttt|d)äbigimgen ber SDÎitgïieber
4. 33ureaufoften
5. ïïîietjinê

K. gastfreie«!«*.

1. SSefoIburtg beg Selretarg
2. Sejolbuttg beg 3ltige[teïïtert
3. 6ntfct)äbigimgett ber SUcitglieber
4. S8ureau= uttb SReifefoften
5. «ibliotfiel

(I.. £Sbe«0e«id)tg0eb&u*<.)

(SDÏbblieruttg.)

Sr- Sr-

18,000

Sr. Sr.

18,000

9,385 80 10,000 — — 18,000 — 18,000

13,559
2,600
4,646
2,029
3,440

85

50
19

14,000
2,600
5,000
2,000
3,440

—
—

19,500
4,250
5,000
2,000
3,440

— 19,500
4,250
5,000
2,000
3,440

26,275 54 27,040 — — 34,190 — 34,190

3,840
3,300
9,689
5,575

285

85

95
55

4,000
3,000
9,000
3,500

300

— —

6,000
5,250

12,000
5,000

300

—

6,000
5,250

12,000
5,000

300

22,691 35 19,800 — — 28,550 — 28,550

17,785 90

—

222,500
153,400
408,378
481,429

69,800
46,400

697,374
18,000
34,190
28,550

— 222,500
153,400
408,378
481,429
69,800
46,400

697,374
18,000
34,190
28,550

17,785 90 — —

141,243
102,954
286,363
284,808

46,282
47,336

462,933
9,385

26,275
22,691
17,785

30
53
05
56
22
97
85
80
54
35
90

144,500
102,800
287,765
287,044

46,225
44,900

464,155
10,000
27,040
19,800

—

A. ©bergerid)t
B. ©bergeridjtëïiutjlet
C. Sfattëfleridjte
D. ©eridjtëfdjmbereten
E. ©taatêantoaltfdjnft
F. ©efdjtoorneitgeridjte
G. Setreibiinggs uttb tonluriämter....
H. ©etoerbegeridjte
J. ÜBertomltuitgSgeridjt

K. ganbefêgeridjt
(L. ©bergeridjtSgebäube.)

1,448,061 07 1,434,229 — — 2,160,021 — 2,160,021



JV» 48 — 435

JUdltmiig
1918.

Uorflttfdjlitfl
1919. Porottfd)lû0 fur îm $ol)r 1920.

Ho

Stnna^ntn.

!•
lusgabrit.

He

Sinnafymtn.

in •

Insgabeu.

§>•••

7,004
6,800
4,850

925
2,145

692

at.

10

10

95

&

6,200
7,000
4,400
1,000
2,145
1,000

an.

£<titfettôe ü^cthmütimv

III.» 3*
A. i&emaltungSfoften ber SMftijbireïtion.

1. SBefoIbungen ber Seamtett
2. SSefoïburtqert ber 2lngefteÏÏten
3. SBureauloften
4. Utecfjtëtoften
5. SCRietjinfe
6. 9totariatôïammer uttb -Jtotariatêfirûfimgen

B. «cfetsôcbunfléfotutuittlon uttb «efefc»
tebifloti.

1. 3îebtfiortê=, fRebaïtiortê= uttb SDrucftoften

C. Snfreftocat.
• 1. Sefoftmngen ber Seamtert
2. SSefoIbmtg beê SlngefteÏÏten
3. 53ureau= uttb 3îet|efoften

D. fiefttlittflSluefe«.

1. Unterridjt
2. Prüfungen

gr.

8,700
13,844
6,000
1,000
2,145
1,000

Sr- Sr.

8,700
13,844
6,000
1,000
2,145
1,000

22,417 15 21,745 — — 32,689 — 32,689

1,000 30 2,000 2,000 2,000

1,000 30 2,000 — 2,000 — 2,000

12,000
2,000
4,299 26

15,000
2,400
4,000

— — 22,812
3,700
4,000

— 22,812
3,700
4,000

18,299 26 21,400 — — 30,512 — 30,512

1,314
2,410

80
45

2,000
2,000

2,000
2,500

2,000
2,500

8,725 25 4,000 — 4,500 — 4,500

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. Ill



436 — JV* 48

Jletditung

1918.
^ranfililflg

1919. Pormtftfjlog für k0 laljr 1920.
Po

Sinttaijmen.

d'
Insgabtn.

Pf
(Sinnabraen.

in»
Ins gaben.

S*-

22,417
1,000

18,299
3,725

SR.

15
30
26
25

21,745
2,000

21,400
4,000

SR.

Saufenbe SBertualtung.

III.« SuJtij.

A. $erto«ltungöfoften lier SufHîinreftioit
B. ©efebBebunpfonuniffion uttb ©efeljrebiftmt
C. Snfbeltorat
0. Se^rltnptoeien

5r-

32,689
2,000

30,512
4,500

&r. S'1'-

32,689
2,000

30,512
4,500

45,441 96 49,145 — — 69,701 — 69,701

17,825
35,053
11,547
3,525

25

68

18,450
35,100

9,500
3,525

—

III.» #0U;ei.

A. »«rfcmWttnaSroftett »er Ißolijeftiteftton.

1. Sefolbmtgen ber Beamten
2. SBe[oIbmtgen ber Slngefteüten
3. Sureauloften
4. •DHetjittje

B. Sfretn»ett»oli}ei uttb 3faf>ttbuna$)t>efen.

1. 5ßafj= uttb grembenpolijet
2. $aljnbung§= uttb Gsinbringungsloften
3. 2ranê£ort= unb îlrmenfufjrfoften

spolijetfor»«.

1. SBefoIburtgett ber Skamten
2. @olb ber Sanbjäger
3. Setteibung
4. Setuaffnung uub 31u§rüftung
5. (Srlennungêbienft
6. Sureauloften
7. SJttetjinfe
8. 20oï)nuttgê= unb TOobiliarentfdjäbigungen
9. SIrjtfoften

10. SSerfd^tebene 33erlûallungêïoften
11. tReifeentfdjäbiguugen unb Snftrultionêlurfe
12. Beitrag auë bem Ertrage ber ©elbbujjen

— 27,625
55,520
11,000
4,545

— 27,625
55,520
11,000
4,545

67,950 93 66,575 — — 98,690 — 98,690

2,533
14,145
21,857

60
45
25

2,500
13,000
23,000

— — 6,000
16,000
23,000

— 6,000
16,000
23,000

38,536 30 38,500 — — 45,000 — 45,000

7,875
761,052
46,021

92
1,298
2,756

88,231
18,279
6,859
7,226
8,789

20,000

40
30
60
60
25
30
20
40
20
26
48

10,750
761,099
41,996

2,000
1,500
3,000

89,000
16,700
5,000
4,300
8,000

20,000

—

20,000

17,000
1,401,982

58,731
2,000
1,500
3,000

95,450
22,900

7,000
5,000

10,000
20,000

17,000
1,401,982

58,731
2,000
1,500
3,000

95,450
22,900

7,000
5,000

10,000

928,481 99 923,345 — 20,000 1,624,563 — 1,604,563



JVs 48 — 437

1918.

gorattfrfjlttg
1919. Pormtfd)lû0 fur k* |ol)r 1920.

Pi
iitutafymen. lusgaiten.

Pe

dtnna^mtn.

in
|u0gaittn.

Sr.

37,373
24,533
18,640

94,890
26,251
34,720

at

27
46

30
15

Sr.

32,000
13,000
18,640

88,000
18,500
34,720

8i.

Sttufcttbe i>evtanliitttn.

III.» Poli;ci.

D. ©efänflttifT«.

1. $u bet fmuptflabt:
a. îlaprung ber ©efcmgenen
b. Verfdbiebene Verpflequnqêfoften.
c. SOÎtetgtrtfe

2. $tt bert Vejtrfen:
a. 9laf)rung ber ©efattgenen
b. Vertriebene Verpflegungêfoften.
c. Vlietjiufe

E. ®trafattftaUen.
1. ©trafonftalt Sfjorberg.

a. Verwaltung
b. Unterricht uttb ©ottesbienft
c. îtafjrmtg
d. Verpflegung
e. VHetjing
f. ©enterbe

g. Sattbtt)irtf(^aft

Vetriebêergebniê
h. Snbentarberchtberung
i. floftgelber

2. 91rbeit§anftalt ©t. 3ol)amtfen=Sn§.
a. Sßerbjaltung
b. Unterricht uttb ©otteêbienft
c. iRaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjinâ
f. ©enterbe

g. Sanbhtirtfcpaft

Vetriebêergebnté
h. $nttentarbercmberung
i. Jîoftgelber
k. Neubauten

Sr. Sr.

40,000
20,000
18,640

122,000
28,500
35,140

Sr- Sr-

40,000
20,000
18,640

122,000
28,500,
35,140

236,408 18 204,860 —
'

— 264,280 — 264,280

22,081
2,576

140,934
105,244
16,055

218,698
42,360

11

42
49
19

17
43

23,000
2,900

120,000
62,300
16,380
88,000
36,000

— 6,000

350,000
124,000

31,800
2,700

120,000
89,500
16,380

231,700
98,000

118,300
26,000

31,800
2,700

120,000
83,500
16,380

80,838
11,287
13,249

61
51
90

100,580

30,580
—

480,000

42,080

590,080

2,000 40,080

110,080

28,876 22 70,000 — 522,080 592,080 — 70,000

20,233
1,256

91,591
59,857
10,815
23,572

250,432

50
21
80
95

90
98

20,000
1,300

102,600
40,000
10,815
21,000

120,500

—

1,200

56,300
261,400

34,800
1,300

99,585
40,700
10,815
31,900

132,800
24,400

128,600

34,800
1,300

98,385
40,700
10,815

90,251
28,278
13,869
75,842

42
30
15
27

38,215

13,215 —

318,900

13,000

351,900

13,000

33,000

— — 20,000 — 331,900 351,900 — 20,000



438 — JV° 48

iterfymmg

1918.

Jlontttftfjlttg
1919.

Porottfdjlng fur Dû0 |al)r 1920. Pu

fitnnaljmtn.

d*

Inegabtn.

Se

Sinnalfmtn.

in »

Issgabta.

s*.

48,680
4,855

250,669
146,184

19,272
122,017

1,069,536

SR.

18
01
88
23

82
82

Sr.

36,300
2,900

245,500
128,000
21,410
91,000

315,110

SR.

Saufeitbe ^crttmltimg.

III.» JJolijci.

E. etrafattftaltm.
3. ©trafanftalt SSitjwil.

a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietâinê
f. ©eloerbe

g. ßanbwirtfchaft

Vetrièbêergebniê
h. Snöentarberänbernng
i. Äoftgelber

k. Neubauten

4. ïrachfelwalb.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. îtahrung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebniê
h. Snbentarberänberung
i. Äoftgelber

5. ©traf» unb SJlrbeitsanftalt Çinbelbanï.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê
f. ©ewerbe

g. £anbwirtfct)aft

Vetriebêergebniê
h. SnüentarOeränberung
i. ßoftgelber

k. Veitrag auê bem Stlfohotjehntet

Sr-

2,000

199,000
597,410

Sr-

59,500
8,000

225,500
123,000
21,410

100,000
286,000

Sr-

99,000
311,410

Sr-

59,500
8,000

223,500
123,000
21,410

721,892
17,377
77,198

781,713

65
70
35
30

28,000

30,000
50,000

—
798,410

27,000

823,410

50,000
27,000

25,000

50,000

— — 48,000 — 825,410 873,410 — 48,000

7,977
2,239

32,301
14,546

1,100
38,637
33,147

28
32
58
45

94
71

9,600
720

32,000
12,500

1,500
12,330
11,990

— 300

29,500
36,000

12,920
4,100

36,600
14,000

1,500
13,500
25,980

16,000
10,020

12,920
4,100

36,300
14,000

1,500

18,621
48,077

9,456

02
50
50

32,000

7,000
—

65,800

8,000

108,600

8,000

42,800

24,999 98 25,000 — 73,800 108,600 — 34,800

12,554
653

40,935
22,843

5,380
27,254

5,388

44
13
08
92

22
98

12,000
700

40,000
18,000
5,380

18,235
2,500

—
100

25,000
32,500

23,850
700

40,600
19,715
5,380
4,000

24,100
21,000

8,400

23,850
700

40,500
19,715
5,380

49,728
4,792
7,116
3,745

37
15
05

55,345

6,000
3,745

—
57,600

6,000
3,245

118,345

6,000
3,245

60,745

43,654 47 45,600 — 66,845 118,345 — 51,500



JVs 48 — 439

3t?dptutig

1918.

Jfortmfdikg
1919. Poranfdjlag fur &û0 loljr 1920.

60
(SittHflljmtn.

Ij'
Insgabrn.

Pf
(Sitttia^tnrtt.

in«

Inggaben.

Sr.

28,876

24,999
43,654

91.

22

98
47

Sr-

70,000
20,000
48,000
25,000
45,600

81.

öaufettbe ©erUmltuitg.

III." Polizei.

E. @t«af<mftaUen.

1. Strafanftalt SEtjorberg
2. 91rbeitëanftalt St. $ot)ann[en=$nê
3. Strafanftalt 2öt|iut[
4. SiDavtgecrgiefjungsanftalt £ract)jeln>alb
5. @traf= uttb 31rbeitsanftalt §inbelbanf

F. beé ®»*of>oli«wtwe.

1. 33eitrag au§ bem ailfoljoljeljtttel
2. SBeitrag att bas 21rbeitert)eim uttb an bte

©djujianfjtdjt

G. Suftla« uttb tpolijeifoften.
1. Äoften in Straffadjen
2. Äoftenrücferftattungen unb ©ebütjren
3. SSergiitungen für ©ebütjrenanteile
4. £)bergertct)t3gebüt)ren in Suftijjacfjen.
5. tpolijeifoften
6. ilonforbat 3um Sdjitije junger ßeute in ber

grembe
7. ©nigungMmter

(Sireifê, aufjerorbentlidje ^polijeifoften.)

H. ßioUftattbo

1. (Srttfd^ctbigung ber ßiüilftanbsbeamten
2. 3nfj)e£tionêtoften unb ainfdjaffungen

Sr-

522,080
331,900
825,410

73,800
66,845

Sr-

592,080
351,900
873,410
108,600
118,345

Sr- Sr-

70,000
20,000
48,000
34,800
51,500

97,530 67 208,600 — 1,820,035 2,044,335 — 224,300

9,042
9,042

90
90

9,160
9,160

— 9,660

9,660

9,660

9,660

— — — — 9,660 9,660 — —

99,156
153,259

300
620

20,095
800

7,443
6,990

31
13

85
40

13
12

115,000
115,000

300
1,000

24,000
800

4,000

— 310,000

1,000

115,000
195,000

300

24,000

800
25,000

115,000

1,000

115,000

300

24,000

800
25,000

19,095 02 28,100 311,000 360,100 — 49,100

87,014
1,811 80

87,505
3,500

87,505
3,500

87,505
3,500

88,825 80 91,005 — — 91,005 — 91,005

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 112*



440 — JYs 48
«

j flerijnuttg
1918.

JJcraitftjjlag

1919. Poronfd)lö0 für Ùû0 $aljr 1920.
Ü«

QEtnnajjmrn.

1-

Insgaben.

fie
(SinnafiineB.

in-
Insgaben.

Sr-

67,950
38,536

928,481
236,408
97,530

19,095
88,825

SR.

93
30
99
18
67

02
80

Sr.

66,575
38,500

923,345
204,860
208,600

28,100
91,005

SR.

gaufettbe ^crhmltmtg.

III.» gtali;ei.

A. $ertoultunpfoftcn lier Sßdltjetotrefttdn
B. ^rctitbeitlidliaei uni) gn^itiiuitptocien
C. SjSdïtjetfdrjië
D. (Defanpiffe
E. ©trafanjtolteit
F. Sefämtfitttß öeS WlfofjoltSmuö
G. ititï) ^dïijcildjten
H. (SibÜftoitö

IV. JHUitar.

A. syeetortltunôêtoflcn fret $ireflion,
I. Sefolbuttgen ber SBeamten

2. S3efoïburtgert ber SlttgefteUten
3. 23ureauïoftett
4. -Ulietjinfe
5. ïïîobilmadjungëborbereituttgen

1. SBefoIburtg bes jîantottêïriegêîommtprë
2. SSefolbung beê Slbjunftett
3. Sgefolbimqett ber Slngefteïïten
4. Sureauîoftett
5. ÜHHetjmfe
6. C£tnfleibitrtgë= unb Drganifaticmêïoften
7. SSerpiebene SSerwaltungêloften
8. .Ifüftenanteil ber Âonfeïtion, */• (IV. P. 6.)
9. ßoftertanteil ber SBerfflätten, '/< (IV. G. 6.)

10. tlrtfallberfic^erung

3v.

20,000

1,820,035
9,560

311,000

Sr-

98,690
45,000

1,624,563
264,280

2,044,335
9,560

360,100
91,005

Sr- Sr-

98,690
45,000

1,604,563
264,280
224,300

49,100
91,005

1,438,638 85 1,560,985 — 2,160,595 4,537,533 — 2,376,938

9,875
19,950

7,000
3,000

59,941

21

90

9,875
21,000

7,000
3,000
3,000

—
4,000

17,000
38,562

7,000
3,000
3,000

— 17,000
34,562

7,000
3,000
3,000

99,767 11 43,875 — 4,000 68,562 — 64,562

4,000
4,250

43,757
7,469
6,000

273
878

11,104
16,657

30
15

95
65
85
25

4,000
4,250

43,610
7,500
6,000
1,500
1,300

11,360
17,040

—

3,500

16,760
25,140

9,500
6,625

70,535
7,500
6,000
1,500
1,300

700

16,760
25,140

6,000
6,625

70,535
7,500
6,000
1,500
1,300

700

38,866 95 39,760 — 45,400 103,660 — 58,260



JVÜ 48 — 441

ftedpiimg
1918.

gjrattrdjlag
1919. Pormtfdjlag für öüh $oljr 1920. Hl

®lnnot)inen.

If'
lusgaben.

ÎU
©tmaljmeu.

i n >

luagabîB.

gv-

3,067

SR. Sr.

3,070

SR.

Saufettbß SSerttmltmtß.

IV. UMiiSr.

C. 2>epot in
1. SOÎietginfe

1. Sefolbuttg be§ 33ertt>alter§

2. Sgefolbuttgett ber îlrtgefteïïten
3. SWriebêîoften
4. 2tnfcf)ciffung Dort Settmaterial
5. ajiietjinfe
6. Vergütung ber ©bgettoffertfcfiaft
7. UttfaKberftäjerung

E.

1. @ritfcE)äbtgung ber .ßreteEommanbanten :

a. äefolburtgett
b. SLaggelber

2. SBureauïoftett ber .Rreiefüinmanbatttett
3. ©eïtiortê^efê :

a. SSefoIbuttgett
b. ©ttfdjäbtgimg für güfyruttg ber $ülf§=

bienftröbet
4. Sîefrutenausfjebung

gr.

5,060

gt-

8,130

Sr. gi---

3,070

3,067 — 3,070 — 5,060 8,130 — 3,070

4,000
3,000

19,075
2,982

89,976
84,550

54

45

4,000
3,000

23,000
4,000

86,220
83,500

— 23,000

8,500
83,500

6,500
4,900

56,000
4,000

94,700

500
83,500

6,500
4,900

33,000
4,000

86,200

500

34,483 99 36,720 — 115,000 166,600 — 51,600

29,250
3,377

25,633

91,565
1,444

5,707

50
25

50
20

74

29,250
7,000

21,520

88,000
3,000

5,500

— —
46,500

7,000
34,720

102,400

3,000
5,500

— 46,500
7,000

34,720

102,400

3,000
5,500

156,978 19 154,270 — — 199,120 — 199,120



442 — JVT48

Jledjnuttg

1918.

Uorattfrijlag
1919. Porottfdjtog fur Us 1920.

»1
diuualjœtn.

!•
Inegaben.

Pt
fiitmalintcn.

in*
luagabtn.

Sr-

896,743
334

52,269
5,900

1,026,147
11,104

SR.

90

75

85
85

St-

500,000
700

29,000
5,900

546,960
11,360

SR.

Saufettbe ©erhmltutig.

IV. Pilitac.

F. ftanfcftion betSefitiimno unb StuSvftftuug.

1. Slnfdjaffungen unb 2lrbeitètbt)ne
2. llnfaltberfitfierung her Arbeiter
3. 3ttt§ bes 93etriebsfapitafô
4. üMetätttö
5. Sieferungen
6. 23etriebêfoften (IV. B. 8.)

G. SHuf&ttnafjruttfl uni» Unttvfyalt 5<ô Utiegê«
material^.

1. ÏSeïleibung, perfonline SSemaffnung u. 31it§=

riifiung
2. Unfaïïberficf)erung ber Arbeiter
3. Standorte
4. Slffeturanj
5. SJitetjinfe
6. Anteil SBetriebëïoften (IV. B. 9.)

H. non fantonalem ftticgêntatetial.

I. @rlbê bon altem lîriegëmaterial

J. ©erfd>ieî»ene SDIUitâfauêgaben.

1. ©djiilentnefen
2. SBeiträge an neue .Sîabettengetuefjre
3. llnterftiitiung bon gamtlien bon SDienft=

Pflichtigen

St.

552,360

St.

500,000
700

29,000
5,900

16,760

St.

552,360

St-

500,000
700

29,000
5,900

16,760

59,795 35 — — 552,360 552,360 — —

1,817

1,232
4,906
1,118

25,938
16,657

90

92
95
40
25

22,000

3,600
8,000
1,000

26,790
17,040

—
150,000

6,000

172,000
3,600
8,000
1,120

32,790
25,140

—

22,000
3,600
8,000
1,120

26,790
25,140

45,571 62 78,430 — 156,000 242,650 — 86,650

365 90 500 500 500

365 90 500 — 500 — 500 —

2,029

505,356

40

55

5,000
500

10,000

—

30,000

5,000
500

40,000

— 5,000
500

10,000

30,000 45,500 15,500
507,385 95 15,500 —



JVÎ 48 — 443

Jlertjmmg

1918.

Ifaranfrijlng
1919. $Jormifd)log für öos |ßljr 1920.

Ha

ßtunaljmen.

b-

luagabtn.

Ht
fêiimaljureu.

in»

Inagaben.

gr-

99,767
38,866

3,067
34,483

156,978
59,795
45,571

365
507,385

SR.

11

95

99
19
35
62

90
95

g>'-

43,875
39,760

3,070
36,720

154,270

78,430

500
15,500

SR.

ëaufenbe aSetöwWiittjj.

IVn.PÜitar.

A. Stïtottltttnpïofteit ber $>treïtton
B. $antott8Wtßä!ontntiffamt
C. $ebot in $ndj§felben
0. Äafernenbernmltunß
E. ÄreiSberhmltunß
F. Äonfettion Der ©effetöttnß ituîi Slnörüftnnß
G. Slnfbetoaljrunß nnb Unterhalt beë 41rteßS=

materials
H. 6-rlüö ban fantanalcm ÄrießSmaterial
J. tBerfdjiebene äRilitärauSßaben

V. lirdjcntuefcn.

A. SBertoaltUMggroften bet 3trefttom

1. Sureauïoften
2. Sefolbung beê @etretär§

B. S?rotefttttttif^< «tr#«.

I. Sefülbttngeu ber ©eiftlicfjen
2. Sefolbwtggjulagen
3. 3B o 1)ttttttgserttfc£)äb igurtg ett
4. ^olsentfdjcibtgimgett
5. Seibgebinge (Sßenfiouen)
6. Skiträge att IMtatitren uttb äufjere <5ieifttic£je

7. Seitrag att bett reformierten ©ottesbienft in
@otott)urn

8. Seiträge an Spfarrbefolbungen
9. 3;t)eoIogifct)e Sprûfnngêtommiffion

10. SOÎietjmfe
11. Seitrag an bie ©eelforge ber Bernifctjen 2auB=

ftummen
(Surgborf, Soêtauf ber 2öoljnnngäentfct)äbi=
gung.)

gr-

4,000
45,400

5,060
115,000

552,360

156,000
500

30,000

Sv.

68,562
103,660

8,130
166,600
199,120
552,360

242,650

45,500

gr-

500

gr-

64,562
58,260

3,070
51,600

199,120

86,650

15,500

825,959 56 371.125 — 908,320 1,386,582 — 478,262

589
500

79 400
500

600
800

600
800

1,089 79 900

—

— 1,400 — 1,400

771,755
6,180

22,967
70,008
33,450

6,225
580

801
1,988

163,225
1,600

20,000

75

90
70

35
05

786,000
6,200

23,200
68,660
34,900

6,225
580

801
2,000

163,010
1,600

801
400

1,303,875
10,200
28,000
70,800
40,600

9,600

580

2,400
162,010

1,600

801

1,303,875
10,200
28,000
70,800
40,600

9,600

580

2,000
162,010

1,600

1,097,179 05 1,091,574 1,201 1,629,665 — 1,628,464

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 113



444 — JVÎ 48

JUdfnuttg

1918.

Hflrmtfdjtog

1919. Poronfdjlag für $al)r 1920.
8«

(Sinnalfwtii.

Ü'

Iwgabrtt.

8e
Sinnatfmen.

in»
Jusgabcn.

Sv-

167,371
1,125
2,300
1,400
8,200
2,602

100

m.

15

20
80

S-v.

172,900
1,200
2,300
1,400

10,200
2,602

200

Saitfenbe 23erhmltung.

V. Eirdjenraefen.

O. 8»mif«Vatft0ttf4e «irfle.
1. Sejolbungett ber ©eiftlicfjett
2. Slejolbuttg^ulagett
3. 30of)ttungêentf(f)âbtguttgett
4. ^oljetttfdjcibiguttgett
5. Seibgebittge (^enfionett)
6. Seilrag ait bte éefolbtmg beê 29t|"c£)ofê

7. £f)eoIogtfd)e ^riifungêlômmiffiott

D. Gftviftfatftolif«« Äirttjc.
1. Sefolbuttgett ber (Seiftlidjen
2. Sefolbuttgëjulagett
3. 2Bof)ttuttgêetttfcf)Éibigurtgett
4. Çoljentfdiâbtguttgen
5. Beitrag att bte éefolbuitg beê Sijcfjofê
6. Sdjeologifdje Spritfitngêlommiffton

Sr.

50

Sr-

311,150
1,300
2,300
1,400

12,200
2,602

250

Sr- Sr-

311,150
1,300
2,300
1,400

12,200
2,602

200

188,099 15 190,802 — 50 331,202 — 331,152

17,150
2,500
1,150
1,400
2,750

99

— 17,650
2,500
1,150
1,400
2,750

200

—

50

32,975
400

1,500
1,400
2,750

250

—

32,975
400

1,500
1,400
2,750

200

25,049 — 25,650 — 50 39,275 — 39,225

1,089
1,097,179

183,099
25,049

79
05
15

900
1,091,574

190,802
25,650

—
A. älertoaltuitploflett ber $ireltion
B. HJroteptantifdje $trdje
C. &dmi[djfat(ji)ltfd[je $trdje
0. <Sljr$fatijoli{dje Äirdje

VI. ^tttcrridjtfiiocfeit.

A. 'i'trtvaltuttfléfofteu btt Sirtttion uirt>
ber

1. Sefolbuttg beê Selretârë
2. 58e|olbuttgett ber Slngeftetttert
3. Sureauloftett
4. ÜRietginfe
5. Sprûfungëîoftett, (Sj^ectifen, Ûieiïefoften
6. ©dfyulfottobe

1,201
50
50

1,400
1,629,665

331,202
39,275

—
1,400

1,628,464
331,152
39,225

1,306,416 99 1,308,926 — 1,301 2,001,542 — 2,000,241

5,500
17,630

8,341
950

11,743
3,866

75
33

50
75

5,500
17,000
8,250

950
10,000
4,000

—

8,000

8,500
29,625

8,500
950

21,000
4,000

—
8,500

29,625
8,500

950
13,000
4,000

48,032 33 45,700 — 8,000 72,575 — 64,575



JVs 48 — 445

Jtedfimns

1918.

Jtormtfrtflflg

1919. Porattftylag für bas |al)r 1920. ïUft.
fiimtn&rarn. Iinsgabtn.

Jî r i n <

«itma&mrn. luspben.

gr- SR

403,453

3,816
47,507
56,172

119,337
146,535
25,000

3,722
1,995
7,670
3,477
1,995

610
3,745
2,521
2,963
2,700
4,339
6,697
4,106

1,401
1,083
3,611

724
1,089

997
1,184

797
273

4,305

1,897
743
933
340
718

1,549
1,157

81
16,004
4,983

65

65
30
15

35

30
20
38
65
55
70
87
96
30

22
17
15

40
15
05

75
05
45
75
30
32

70
30
50
35
85
54

50
60
62

gr.

413,212

3,000
50,900
56,080

126,500
146,535
25,000

64,500

860,235 53 885,727

gr- gr- gr. 8t-

ÎC.

Saufettbe &e?tt>aftunß.

VI. i(tttetridjtsmefen.

B.

1. Sefolbunqen ber Srofefforen ittib ßonorare
ber 2)ojenten

2. Spertftottert
3. Sefolbungen ber Slffiftenten
4. Sefolbwtgen ber 9lngeftellten
5. äkrmaltitttgsloflen (Mobiliar, SSe^eigung
6. fülietainfe
7. Seitrog Ott bie Stabtbibliotlje!
8. ßetjrmittel urtb Sitbfibiaranftalten :

1. ©jirurgijctje Mttttï
2. 5D7ebtätntf(|e Älittif
3. 2irtatomt)d)eê ^nftitut
4. ^fiologifdjeê $nftitut.
5. Sïugertïjetlïunbe
6. Otiatrif(^=lart)ttgologif(^eê Snftitu
7. Spat^ologifc^e luftalt
8. 2Jîebt3tnif(^=c§emifc^eê Snftitut
9. £tygiemf(i)=balteriologtfdjeê ^nftitut

10. f5afteur=$nftitut
11. ßrganifdje <S£;emie

12. 2lnorgattij'c§e Cremte
13. ^ftfalifcfjeê Kabinett uttb

Obferöatorium
14. ÜUltneralogifclje Sammlung
15. ^oologifcfje Sammlung
16. ^armajeuti|tfjeê ^nftitut
17. ^armalologifdjeê $n[titut
18. sbermatologt|c£)eg ^jrtftitut
19. ©eograpt)ifct)e3 ^nftitut
20. 5|S|t)d(|oIogif^eê ^nftitut.
21. Äunftfyiftorifdje Sammlung
22. 5]Bf)t)fi!al.=c§em. Siologte.
23. Anatomie
24. ^ftologte
25. spatljologifdje Anatomie.
26. Sierjudfjt
27. (Sljtrurgifc^e IHintl
28. Stebtäimfdie flltntl
29. Stmbulatorifctje filinil
30. S3etertnür=2Xpot^eïe
31. Sibltotfye!
32. gletfdjfdjau
33. Sefjramtèfdjule
34. 3iuftitutêgebiil)ren
35. Semmarbibliotfielen

teHurifdjeS

)«9

«

ilebertrag

98,600

360
5,000

712,625
4,000

122,600
107,480
135,000
146,535
25,000

614,025
4,000

122,600
107,120
130,000
146,535
25,000

22,700 87,200 64,500

126,660 1,340,440 1,213,780



446 — M 48

fledpumg

1918.

^oranfdjlug
1919. Porottfdjlog fur ïms |ol)r 1920.

Pfl
ffiinnaljmftt.

ft"

Insgabett.

Pf
<Sintta!|tnfti.

in«
Jlnsgabrn.

Sr-

860,235

51,144

5,520
7,305

16,188
29,397
10,000

200,000

14,518
3,000

42,992
9,963

15,000
1,500

SR.

53

15

02

30
45

1

80

90

Sr.

885,727

44,500

9,000
6,000

15,984
21,500
10,000

200,000

18,000
3,000

46,963
10,133
15,000
1,500

SR.

Saufettfce JBertoattmtg.

VI. ^nterrid)tsuiefen»

B. $o$f$uIe.
Uebertrag

9. Sotanifcfier ©arten :
f a. Setriebsrecfjmtng
{ b. Spad^inê
1 c. Seitrag be§ Surgerrateê bon Sern

10. Sterilität
11. Sîatrifelgelber
12. Spoliflinit:

a. Sefotbungen
b. Stéarate, Sîebifamente etc

c. Seitrag ber Simrotjnergemeinbe Sern.
13. Seitrag an bie Minifen im ^jnfelfloital :

a. Seitrag an ben Setrieb ber flinifcfjen
3'nftitute

b. Sergiitnng für greibetten in ben Minifen
c. Seitrag an bie Setriebêfoften bes 9ïbttt=

gen=Snftituteë
d. îtmortifation ber Sauborfcpffe
e. Sergiitnng für ©ebäubeunter£)alt
f. Sctriebêfonbê bes Sort)=Segateë

14. Seitrag an bie Spotiftinif bes ffennerffiitats

awittelfdjulm.
1. ,f?antonêfcf)ute Spruntrut, Seitrag
2. ©taatêbeitrage an ©tjmnafien unb Spro=

gtjmnafien
3. «ëtaatêbeitrâge an ©eïunbarfdjuten
4. Sttfpeftion
5. Spenfionen für Stittetfdjullefjrer
6. ètipenbien
7. Seitrag an bie ©teïïbertretungêfaffe ber

Siittelfctjutletfrer
8. Seiträge für ©tubienreifen für Retirer an

5Rittetfct)uIen
9. gortbilbungêfurfe

Sr.

126,660

920

2,000
80,000

7,000

2,500
25,000

9,350

Sr-

1,340,440

48,260
12,410

75,000

31,960
42,000

200,000
19,500

3,000
66,667
10,176
15,000

1,500

Sr-

^

5,000
7,000

Sr-

1,213,780

57,750

46,460

200,000
19,500

3,000
57,317
10,176
15,000
1,500

1,221,115 11 1,287,807 — 253,430 1,865,913 — 1,612,483

68,924
433,174

1,225,655
12,525

100,699
16,861
2,500

1,000

70

55

10
70

70,000
453,719

1,271,388
12,600
90,075
17,300
2,500

500

1,000

—

13,200
12,000

2,800

124,000

574,532
1,576,893

15,800
101,175
20,000

2,500

500
1,000

—

124,000

561,332
1,564,893

15,800
101,175
17,200

2,500

500
1,000

1,861,840 05 1,919,082 — 28,000 2,416,400 — 2,388,400



48 — 447

fteiipnmg
1918.

Jtnrtmfdjlag

1919. Potrottfdjlag für k0 |at)r 1920. *•
tëinunljmen.

Ü'

|usgaben.

He

®inna&men.

in«
Inagaöen.

&<•••

2,606,593

152,708

88,000
29,645
11,409
60,000

323,011
3,810

69,850
3,820
5,730

60,461
45,113
27,592

1,640
9,200

45,949
8,000

400
12,616
21,000

9t.

80
65

85
85

10
65
30

80

65

15

3*.

2,642,000

152,708

88,000
29,500
15,000
60,000

326,000
4,000

70,137
5,000
7,000

63,000
50,000
28,000

2,600
9,550

58,500

21,000

9t.

Saufettbe

VI. Hnterrtd}t0tüefett.

D. spriroat-fdtttlen.

1. Srbenttidfe ©taatëjulagen att SeOrerbefo£=

bungen
2. Slufjerorbenttidje ©taatêjutagen att arme

©emeinbeu
3. Seibgebinge (Fettfilmen)
4. ^Beiträge ait erweiterte Oberfaulen
5. Setträge att Setjrmittet unb Sibliotf)eteu
6. Setträge att ©cfjuttiauêbauten
7. äbcl)ettar5eitefctjit!ett
8. 2urmmterrid)t
9. ©djulinfpettoren

10. Stbteilungëroeifer tittterridjt
11. ^anbfertigteitöuuterridjt
12. Seiträge att Setjrmittel für ©dfüler
13. gortbilbungsfdjide
14. ©teEbertretung trauter Serrer
15. ©teEbertretung trauter Slrbeitëteffrerimien
16. Setträge an ©pejiatanftatten für anormale

Einher
17. §audwirtfd)aftlid)e§ Stlbttttgöluefett:

j a. Oeffeutli(|e3ortbtlbung§f^ulen uttb ^ttrfe
1 b. Sïtbate gortbitbungêfdjulen unb lîurfe

c. ©tiftenbien
1 d. Seitrag auê bem 2U£of)Oi(§et)iitet

18. Slrbeitêteffrermuen, ^nbatibeupenfionêtaffe,
Seitrag

19. ©teEbertretung mititärfjftidjtiger fietjrer

E. SebrerbttbUMflêanftalten.

1. 2)eutfd)e§ Setjrerfeminar :

A. Unterfeminar Çofloit.
a. Serloattuug
b. llnterridft
c. 9tatjrung
d. Serfjflegung
e. Sîietjinê
f. Sanbmirtfdjaft

Setriebêergebnid

g. Snbeutarberänberung
h. Äoftgelber

Sr.

38,000

10,000

16,000

3r.

2,655,000

152,708
126,000
30,500
15,000
70,000

335,000
4,000

106,750
5,000
7,000

63,000
50,000
32,000

2,600

9,750

87,000
6,900

500

21,000
1,000

3'v- gr.

2,655,000

152,708
88,000
30,500
15,000
60,000

335,000
4,000

106,750
5,000
7,000

63,000
50,000
32,000

2,600

9,750

78,400

21,000
1,000

3,561,320 50 3,631,995 — 64,000 3,780,708 — 3,716,708

12,261
40,475
25,749
22,151
14,135

581

40
93
20
90

45

12,530
43,462
31,600
20,000
14,180

— 400

1,700
1,000

17,580
62,278
32,000
20,000
16,125
1,000

—

17,580
62,278
31,600
20,000
14,425

114,191
6,681

22,430

98
50

121,772

21,000
—

3,100

21,000

148,983

21,000

145,883

98,443 48 100,772 — 24,100 148,983 — 124,883

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 114*



448 — JVs 48

1918.

Ifuratifrfjlflg
1919. Pornnfdjlog für k* $aljr 1920.

ü«
<ght«aj|mrn. Jssgalmi. Sinttafpntn.

in«
Intgabm.

Sr.

289
6,257
1,600

893
129

46,752
3,156
9,415

49,338
780

SR.

30
77

75
25

65
90

30
60

Sr.

500
10,000
1,600

500
250

49,299
3,500
9,415

55,000
2,000

SR.

Saufettbe

VI. KnterridjUiMftn.

E. SeftrnMlfettngtottflatten.

B. Oberfeminar Sent.
a. Verwaltung:

1. Vtobiliar, Slnïauf imb Unterhalt
2. Veljeijung, Seleudjtung, sc.

3. Slbmart
4. Vureauïoften
5. ©ebäube, Unterhalt

b. Unterricht:
1. Vefolbmtgen
2. Seljrmittel, Vibliotfjef, te

c. Vlietjnrê
d. Stipenbien
e. ïïteifeerttfd^âbigung

2. Seminar Jßruntrut.
a. Verwaltung
b. Unterrid^t
c. ïlafjrung
d. Verpflegung

Vetriebêergebniê
e. Snbentarberünberung
f. Äoftgelber
g. Stipenbien für ©jterne

3. Seminar ïfjmt-
a. Verwaltung
b. Unterridjt
c. Stauung
d. Verpflegung
e. ÜJlietäinä

Vetriebëergebniê
f. ^nüentarberänberung
g. Äoftgelber
h. Veitrag ber @inwof)nergemeinbe 2f)un

Sr-

400

Sr.

500
10,400
3,000

700
250

74,972
3,500
9,415

55,000
2,000

Sr- Sr-

500
10,000
3,000

700
250

74,972
3,500
9,415

55,000
2,000

118,613 52 132,064 — 400 159,737 — 159,337

8,201
37,558
19,148
11,082

40
48
12
53

8,500
39,500
19,975
12,000

—

25

11,260
52,922
20,000
12,000

—
11,260
52,922
19,975
12,000

75,990
828

11,940
12,625

53 79,975

8,408
13,933

—

25

7,990

96,182

14,170
7,990

96,157

14,170

77,503 53 85,500 — 8,015 110,352 — 102,337

4,485
9,555
7,372
6,232
1,395

67
18
88
35

10,200
10,500
8,500
6,000
6,700

— —
12,070
16,240
9,000
5,450
6,300

— 12,070
16,240
9,000
5,450
6,300

29,041
421

5,353

08

50

41,900

5,668
2,000

— 5,200
2,000

49,060

5,200
2,000

49,060

24,108 58 34,232 — 7,200 49,060 — 41,860



Xi 48 — 449

|U{fymnt0

1918. 1919. Pormtfdjlûg für ta* laljr 1920. *«
fginnatyntn. Insgaben. 8inna&wen.

in>

Insgaben.

Sr-

7,334
24,062
20,491
14,319
11,705

693

SR.

25
07
26
07

75

gr-

7,070
24,650
23,000
13,000
11,880
1,000

SR.

Saufeitbe «erhmltuttg.

VI. ftatcrridjtjnicfett.

E. £ebm(>U2>uu0<mfitatttn.

4. Seminar SelêBerg.
a. 33ermaltung
b. Unterricht
e. 9tat)rung
d. Sßerpflegung
e. 5Rietjin§
f. ©arten unb |)üf)nert)of

SSetrieBêergeBniê

g. Snbentaröeränberung
h. ßoftgelber

5. Stôieberfjolungêïurfe unb Sßenfionen.

a. éeminarlehrer=Spenfionen
b. 2BieberIjolnngê= unb fÇortBiïbungêlurfe

6. Sdjmeijerifche S^ulauêfteltung

7. SSeitrag auê ber SBunbeêjuBûention (VI. J.
2. e.)

3*-

25

300

gt.

10,440
34,830
23,025
13,000
11,880

1,300

gr. gv-

10,440
34,830
23,000
13,000
11,880

1,000

78,605
2,954

13,827

40
54
50

80,600

13,290

— 325

13,347

94,475

13,347

94,150

67,732 44 67,810 — 13,672 94,475 — 80,803

3,258
700

75 8,910
1,000

8,635
1,000

8,635
1,000

3,958 75 9,910 — — 9,635 — 9,635

11,000 11,000 11,000 11,000

11,000 — 11,000 — — 11,000 — 11,000

60,000 60,000
60,000 60,000

60,000 — 60,000 — 60,000 — 60,000 —



450 — As 48

§Udjmntg

1918.

•grttrttitfdjlag

1919. fjorûttfd)lû0 für bos |oljr 1920.
8«

Hinna^mrn.

&•

luegabm.

8 t
fiittnajptn.

in<

Insgabtu.

Sr.

98,443
118,613

».

48
52

Sr.

100,772
132,064

».

Saufettfce sBerltmltuttg.

VI. ffaterridjistoefett.

E. gcfymbUfcungSattfiaUctt.

1. Seutfd)eS Sefyrerfeminar :

A. llnterjeminar §ofmil
B. öberfeminar Sern

2. Seminar ipruntrut
3. Seminar £fjun
4. Seminar Oelsberg

5. 333ieberf;d£urtge£urfe unb ißenfiortcn
6. ScfjuIauSftettung, Seitrag
7. Seitrag aus ber SunbeSfuböention

F. £<tu&fiutmnen<tnftalten.

1. Saubftummenanftalt S01ünc§enbuct)fee.

a. Sermaltung
b. Hnterrid)t
c. 9tat)rung
d. Serpflegung
e. ÜRietginö
f. ©emerbe

g. Sanbmirt^aft
SetriebSergebniS

h. Snbentaröeranberung
i. Äoftgelber

2. ïaubftummenanftalt SBabern.

Seitrag beS Staates

3. £anbftummen=SubftitutionSfonbS.
Zinsertrag

Sr-

24,100
400

Sr-

148,983
159,737

Sr- Sr-

124,883
159,337

217,057
77,503
24,108
67,732

53
58
44

232,836
85,500
34,232
67,310

—

24,500
8,015
7,200

13,672

308,720
110,352
49,060
94,475

—
284,220
102,337
41,860
80,803

386,401
3,958

11,000
60,000

55
75

419,878
9,910

11,000
60,000

—
53,387

60,000

562,607
9,635

11,000
60,000

509,220
9,635

11,000

341,360 30 380,788 — 113,387 583,242 469,855

5,482
12,922
38,305
27,644

7,485
1,301
1,448

01
84
83
99

60
04

5,115
12,850
38,300
21,500

7,485
1,000
1,000

—

11,000
5,700

9,215
20,550
38,300
21,500

7,485
10,000
4,700

1,000
1,000

9,215
20,550
38,300
21,500

7,485

89,091
78

26,442

03
35
70

83,250

24,000
—

16,700

25,000

111,750

25,000

95,050

62,726 68 59,250 — 41,700 111,750 — 70,050

11,250 11,250 11,250 11,250

11,250 — 11,250 — — 11,250 — 11,250

2,821 85 2,800 2,800 2,800

2,821 85 2,800 — 2,800 — 2,800 —



JT48 — 451

fleiftttmts
1918.

HJuranficftlag

1919. Poranfdjlng fur bus $u!jr 1920.
Ho

(Sinttatjmett.

ft'
Ittogabttt.

He

dinnaftntn.

in>

lusgabtn.

St-

62,726
11,250
2,821

JR.

68

85

St.

59,250
11,250
2,800

91.

ëaitfenfee

Vi. itntcrridjtswefen.

F. ïau&ftMtmttettattftaltm.
1. üEaubftummenanftal; Sîiindjenbuctifee
2. Saubftummenanftal: SSabern
3. ïaubfturnmemSubftitutionsfonbê

G. fluttfit.
1. fpiftorifcfjeê Stufeum, Seitrag
2. iîunftmufeum, Settrag
3. Sltabemifctje ßunftfammlung, Seitrag
4. Siufiffdjute, Seitrag
5. ©cf) toei^er if eê ^biotiton, Seiträge
6. (Sdjmei-jerifcEie Sibliugrapfjie, Seitrag
7. (Spaltung bon .fhmftattertümern
8. „Särnbiitfd)", Seitrag
9. ©tabttfjeater Sern, Seitrag

10. Sllfnneê Stufeum, Seitrag
11. fpiftori[d)e§ Sîufeunt, ßrmeiterung

OKelief Simon, 2lnfauf, 2lmorti[ation.)
(ÄunfttjaHe Sern, Seitrag, II. iRate.)

H. act)rwtttel>»erttt0.

1. Sefjrmittel.
a. Sorräte auf 1. Januar
b. Srftettungêtoften bon Sefjrmitteln
c. ®rlö§ bon fieljrmitteln
d. ©ratiäejemptare
e. Sorräte auf 31. Sejember

2. Setriebstoften.
a. Sefolbungen
b. Arbeitslöhne
e. Sîagajin= unb Sureantoften
d. Slietjinä
e. grasten unb 5ßorti
f. ,8tnê beë Setriebêîapitalë

St-

41,700

2,800

St¬

il 1,750
11,250

St-

2,800

St-

70,050
11,250

71,154 83 67,700 — 44,500 123,000 — 78,500

19,956
3,000
3,000
4,300

922
300

6,537
2,800
5,000

600

15,000
7,500

25 18,400
3,000
3,000
4,300
1,088

300
3,600
2,800
5,000

600

17,560
7,500

—

—

22,000
3,000
3,000
4,300
1,214

300
3,600
2,800

13,000
600

37,400

— 22,000
3,000
3,000
4,300
1,214

300
3,600
2,800

13,000
600

37,400

68,915 25 67,148 — — 91,214 — 91,214

378,576
271,469
180,119

1,051
517,330

45
85
08
80
05

395,383
99,547

153,869
1,000

396,081

t

223,050

494,390

396,080
248,530

1,000
223,050

494,390

396,080
248,530

1,000

46,351 03 54020 717,440 645,610 71,830 —

8,900
2,487
5,571
2,460
2,653
8,237

98

78
10

8,900
2,600
5,800
2,500
1,700
6,500

—

1,600

19,250
1,460
6,275
2,500
4,200
8,200

—

19,250
1,460
6,275
2,500
2,600
8,200

30,309 86 28,000 1,600 41,885 — 40,285

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.
115
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§Udpnmg

1918.

Uflrmtrttjlug

1919. Pormtfdjlog für bos |ot)t 1920.
P «

(gittitafymtit.

&
Iflsgaben.

Pt
(gittttafymrn.

in»
Ittegalttn.

Sr-

8,701
7,339

SR.

93
24

3*.

6,000
20,020

SR.

Saitfettfee 5&cthmttnitg.

VI. Mnterridjtötocfcn«

H. 2e&mitttl«©erlaô.

3. (Srtragêbertnenbung.
a. Imtlidjel ©ctjulblatt, Soften
b. gittlage in bie Site)erbe

1. Seljrmittel
2. SSetrieBêïofien

Setriebëertrag
3. (Srtragêbermenbung

J. ©Uttbelfwbbentton für bie ©ritnatfdjuU.

1. Seitrag bel Sunbel
2. Serwenbung :

a. Seitrag att bie 8et)rerberfic£)erungêïaffe
b. gufcfiüffe att Seibgebinge
c. ©taatlfeminare, Beitrag att bie Slefyrtofteit

(VI. E. 7.)
d. Seiträge att <Sct)utf)auêbauten....
e. Seiträge att belaftete ©ettteittbett mit ge=

rittger Stenerïraft
f. Seiträge att bie ©emeittbett, 80 Slip, auf ben

Sßrimarfdjüter

K. ©etätnbfuttö bel 2Nfoftoliémul *).

1. Seitrag au! bent SUfotjotjeljntet
2. Seiträge an .Sïinberfjorte

*) SStbe aud) VI. D. 17. d.

S*- 5'Ï-

9,000
22,545

3v. S*-

9,000
22,545

16,041 17 26,020 — — 31,545 — 31,545

46,351
30,309

03
86

54,020
28,000

— 717,440
1,600

645,610
41,885

71,830
40,285

16,041
16,041

17
17

26,020
26,020

719,040 687,495
31,545

31,545
31,545

— — — — 719,040 719,040 — —

387,526

130,000
38,000
60,000

10,000
61,861

87,665

20

20

387,526

130,000
38,000
60,000

10,000
60,000

89,526

—

387,526

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,526

387,526

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,526

— — — — 387,526 387,526 — —

1,335
1,335

1,335
1,335

1,335
1,335

1,335
1,335

— — — 1,335 1,335 — —



As 48 — 453

Jtrrtjmmg

1918.

gjranfitilflg
1919. Porftnfd)lü0 für bas |aljr 1920. lu

Sinna^tnrn.

>l|.

iBBjakn.

iU
ffinnafynrn.

in«
Inegaftttt.

%r.

48,032
1,221,115
1,861,340
3,561,320

341,360
71,154
68,915

at

33
11

05
50
30
83
25

Sr.

45,700
1,237,307
1,919,082
3,631,995

380,788
67,700
67,148

ft

Saitfenbe üertualtmiß.

VI. Kntcrrtdjtsmcfen.

A. SertooltuiiflSïofiten btr $ireïtton u.ber©bnabe
B. godjfdjule
C. Iftittelfdjulcn
D. Sßrtmarfdjulen
E. 8eljmliilbwng§anftalttn
F. ïaubffuttimenanftaïtm
G. Äunft
H. Se^rniittelsSerlog
J. Sunbeêfubtoentiott für tue SßrtmarfdjMle

K. Sefiimjjfuitg beô gtlfojjriföntiig

VII. (Scincinbcmcfcn.

A. SBertoattungétoften ber $ireïtioit beS

@emeinbett>efett£.

I. 33efoIbmtg bes <Sefretctrê

2. Sefolbungett ber SlngefteOCtert

3. 93ureau= uttb ffteifeïoften
4. SDZietgirtfe

(SDebelier, (Sntfdjctbtgmtg, Imortifation.)

VIII. Iirmcnrocfcn.

A. SûerttwUunflëïofleu ber Sireïtton beô
Slrtnentrefenô.

1. Sefolbungett ber Seamtett
2. 93efolburtgett ber Slngeftellten
3. Sureauloftert
4. SRietjinfe

5r-

8,000
253,430
28,000
64,000

113,387
44,500

719,040
387,526

1,335

gr.

72,575
1,865,913
2,416,400
3,780,708

583,242
123,000
91,214

719,040
387,526

1,335

gr.

64,575
1,612,483
2,388,400
3,716,708

469,855
78,500
91,214

7,173,238 37 7,349,720 — 1,619,218 10,040,953 — 8,421,735

5,500
4,000
3,207

995
20,514

05

80

5,500
7,200
3,200

995
20,514

— — 8,500
10,500
4,000
1,400

— 8,500
10,500
4,000
1,400

34,216 85 37,409 — 24,400 — 24,400

11,000
27,223
10,636

950

80
30

11,000
24,866

8,000
950

1,400
17,000
49,b00
11,000

950

17,000
48,200
11,000

950

49,810 10 44,816 — 1,400 78,550 — 77,150



454 — JVe 48

ftedfitung
1918.

Ufflranfdilflg

1919. Poronfdjlog fur ïms |ol)r 1920. $0lj'
6inna||inen.| lusgaben.

Ue

dtmtaljmen.

in*
lusgaben.

«

340

12,000
9,863

900
17,838

9t.

90

60

55

3-r-

400

13,000
6,000

900
27,000

91.

Sattfettfce

VIII. Jtrtnenojefen.

B. «ommtffion un* Sttfaeftorett.

1. Cantonale Armettfommiffion
2. Cantonale Armeninfpeftoren :

a. Sefolbungen
b. SBitreau= uttb Uîeifeîoftett
c. Stietjinê

3. Âreiê=Armeninfpeftoren

C. 3tt«nenpflefle.

1. Setträge att ©emeinben :

a. Setträge für bauerttb Unterjtütjte.
b. Seiträge für borübergefjenb Unterftütjte.

2. Audmärtige Armenpflege:
a. Unterftütjungen aufjer Danton.
b. Soften gemäff §§ 59 unb 123 A. ©.

3. Aujjerorbentlidje Seiträge an (Setneinbett

D. SejirïS" unb ©emetnt>e«5BerpfUflunflö«
auftauen, Seittäfle.

11. £)berlänbifc£)e Anftalt in Utjigen
2. ©eelänbifdEje Anftalt in SBarben
3. Stittellänbifdje Anftalt iit Siggiêberg
4. ©tabtbernifdje Anftalt in Äüljlemtt
5. Oberaarganifdje Anftalt in ©ettenbüpl

'

6. Smment't)alifcl)e Anftalt in ffrieniêberg
7. Anftalt beê Amtes Signau in Sangnan

(8. Serfcpiebene ©emeinbe=Anftalten

SÏ-

400

17,000
10,000

900
27,000

3r-

400

17,000
10,000

900
27,000

40,943 05 47,300 — — 55,300 — 55,300

1,473,177
743,607

584,930
618,946
200,000

26
19

60
48

1,380,000
700,000

500,000
540,000
200,000

— — 1,550,000
780,000

640,000
700,000
200,000

—
1,550,000

780,000

640,000
700,000
200,000

3,620,661 53 3,320,000 — — 3,870,000 — 3,870,000

12,650
10,400
10,800
9,025

10,050
11,350

7,025
13,150

—

85,000 — — 85,000 — 85,000

84,450 — 85,000 — — 85,000 — 85,000



JVÎ 48 — 455

Ütrdjnung

1918.

Ifortrafdjlajj
1919.

florattfdjlag für Das $aljr 1920. Ü«

Sinua^taen.

II'
Insgaben.

Se

(Simiaiimrn.

in -

luspirrn.

gv.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

7,000

91. gr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

7,000

91.

Sawfettbe 23erto»altung.

VIII. ^rmemaefen.

E. ©ejitfö« unt>

Beiträge.

1. SBaifenpauä itt ©aignelégier
2. 2ßaifenf)aus in üßruntrut
3. 30aifent)auê in (Sourtelartj
4. 2ßaifent)Ctufer in Oelsberg
5. 2öaifenf|au§ in iReconbitier
6. @rgie^)nngêanftaït in Dberbipp
7. Srjie^ungëanftalt in ©nggiftein
8. Srjie^ungêanftalt im ©iein^o^li.
9. 2lnftalt für fcfjmadjfimtige Einher in Vurg=

borf
10. 3lnftalt für fdpad)finnige .flinber in Steffin

bürg

F. Äantonale (grjiebuMgSanftaUen.

1. Sanborf.
a. Vertuaitung
b. UnterricE)t

c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vttetjinfe
f. Sanbmirtfc^aft

Vetriebêergebniê

g. Snüentarüeränberung
h. iîofigelber

2. îiarmangen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprmtg
d. Verpflegung
e. Vlietjinfe
f. Sanbwirtfcfjaft •

Vetriebêergebnté

g. ^nbentarüeränbernng
h. Äoftgelber

gr- gr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

gr. gv.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

48,500 — 43,500 — — 43,500 — 43,500

5,128
4,780

30,219
20,474
5,210

39,044

33
35
92
50

4,900
5,500

22,500
17,970
5,330

16,400

—
1,200

44,700

7,800
8,300

24,070
18,000
5,330

27,800 16,900

7,800
8,300

24,070
16,800
5,330

26,768
8,891

13,607

36
60
50

39,800

13,000
—

45,900

14,200

91,300

1,200 13,000

45,400

22,052 46 26,800 60,100 92,500 — 32,400

4,140
5,716

26,459
15,254
4,835

30,020

76
33
18
40

88

3,900
5,350

24,500
13,015
4,835

15,300

—
1,000

31,650

7,670
8,650

24,500
14,015
4,835

16,350 15,300

7,670
8,650

24,500
13,015
4,835

26,384
11,820
12,440

79 36,300

10,800

32,650

12,000

76,020

1,200 10,800

43,370

25,764 79 25,500 44,650 77,220 — 32.570

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 116*
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Jlcdjimng

1918.

lloraufrijlag
1919. jPoraitfdjlag für Da« $al)r 1920.

»1

giunabnun.

U'

Ausgaben.

Ut
(Sinnnljratii.

in*
Inegabrn.

3-Ï-

3,960
3,478

23,947
11,194
3,792

22,531

y;.

38
95
98
84
50
30

35

35

g*

4,000
4,400

22,000
7,000
3,785

12,385

ëcutfettbe SBerttmftmtg.

VIII. ^rmcnœefen.

F. AattionaU (Srjiefyuttdtanfialtcn.

3. (Mad).
a. 33eriraltung
b. llnterad)t
c. îlafyrung
d. SSer|)fleguttg
e. ÜDHetäirtfe

f. fianbftnrtfdjaft

SSetriebêergebmë

g. Snbentarbercmberung
h. ßoftgelber

4. .ftefjrfat).
a. 33erîmltuttg
b. Unteradjt
c. 9lafyruttg
d. SSerpftegung
e. ÏJHetjirtfe
f. Sanbiturtjcfjaft

93etriebëergebrtté

g. ^ttbentarüeränberurtg
h. Äoftgelber

5. SSrüttelen.

a. 33ertt>altung
b. Unterricht
c. Stafjrung
d. Skrpflegung
e. STîietgtrtë
f. Sanbnrirtfdjaft

Sîetriebëergebmê
g. $ttbentarberänberung
h. Äoftgelber

gr-

300
1,500

43,285

gr.

7,650
5,800

22,300
8,500
3,785

30,900

gi--

12,385

gi--

7,650
5,800

22,000
7,000
3,785

23,843
3,340

10,810

28,800

8,400
—

45,085

9,400

78,935

1,000 8,400

33,850

16,373 20,400 — 54,485 79,935 — 25,450

4,537
4,811

24,112
15,196
4.660

21,050

97
29
66
04

90

4,260
4,700

23,500
13,000
4,660

15,160

—

900

37,160

7,675
8,200

24,400
13,000
4,660

22,000 15,160

7,675
8,200

23,500
13,000
4,660

32,267
2,082
9,971

06

50

34,960

9,460
E

38,060

10,460

79,935

1,000 9,460

41,875

24,377 56 25,500 — 48,520 80,935 — 32,415

3,903
3,760

28,942
18,251
4,375

30,609

76
53
92
38

67

3,260
3,800

23,000
14,000
4,400

15,460

—
200

37,460

5,860
6,700

23,200
14,000
4,400

22,000 15,460

5,860
6,700

23,000
14,000
4,400

28,623
5,870

12,515

92
20

33,000

10,000
—

37,660

11,100

76,160

1,100 10,000

38,500

21,979 12 23,000 — 48,760 77,260 —- 28,500



m 48 — 457

ftrrijmutg
1918.

Jîflrattfdjlag
1919. Porûitfd)lû0 für bû0 gûljr 1920.

lie
Hinnahm«!.

h'
lasgabiB.

fi e i u •

dianatjmr».! luagaben.

Sr. SR. Sr. SR. gr. S». &r. gi-,

Saitfenbe ïSerltmltting.

VIII. ^rmenmcfcn.

F. ftatttonale <£ral<f>unfl8anftaUen.

5,883
4,899

34,495
12,543
4,385

15,627

67
39
36
90

74

5,200
5,600

30,000
12,015
4,385
8,900

—

6. ©onuilier.
a. SSerlnaltung
b. Unterricht
c. 9tat)rung
d. SBerpftegung
e. iôîietjtnë
f. Scmbnnrtidjaft

180

41,650

9,500
8,300

30,180
12,015
4,385

32,750 8,900

9,500
8,300

30,000
12,015
4,385

46,579
1,866

12,660

58
80

48,300

10,800
g-
h.

Setriebêergebniê
Snüentarderänberung
.ffoftgclber

41,830

12,000

97,130

1,200 10,800

55,300

35,786 38 37,500 — 53,830 98,830 — 44,500

4,350
3,074

11,330
6,201
2,810
4,203

95
20
25

05

4,030
3,600

10,500
6,000
2,810
2,540

—

7. Sobereffe.
a. âlertoaltung
b. Unterricht
c. Stahrung
d. SSerpftegunq
e. SJJietjinë
f. ßattbnnrt|"cf)aft 7,660

7,480
5,400

10,500
6,000
2,810
5,120 2,540

7,480
5,400

10,500
6,000
2,810

23,568
709

6,134

35

15

24,400

5,400
— g-

h.

Setriebêergebnié
Snbentarbercinberung
.fîoftgelber

7,660

6,000

37,310

600 5,400

29,650

18,138 20 19,000 — 13,660 37,910 — 24,250

22,052
25,764
16,373
24,377
21,979
35,786
18,138

46
79
35
56
12
38
20

26,800
25,500
20,400
25,500
23,000
37,500
19,000

—

1. Sanborf
2. Slartuangen
3. Srlacf)
4. ^ehrfah
5. Sriittelen
6. Sonbtlier
7. Sobereffe

60,100
44,650
54,485
48,520
48,760
53,830
13,660

92,500
77,220
79,935
80,935
77,260
98,330
37,910

—.

32,400
32,570
25,450
32,415
28,500
44,500
24,250

164,471 86 177,700 — 324,005 544,090 — 220,085



458 — Ai 48

|ledjmtng
1918.

UorMifrtjlag
1919. Poraitfd)lû0 für bos |ol)r 1920. lit

<Simta|jratn.

If '

Jusgabctt.

Hc

fêimtaljmrtt.

itt»
Insgaben.

S»- 9t. Sv. ai.

ëaitfettbe $Be?tt>aIhtttg.

VIII. Hrmenmefen.

G. Setf<J)iefeette ttntetftûfeungen.

8-v. Sr. Sr. Sr.

29,670
41,598
5,000

20,000

05
10

30,000
25,000

5,000
20,000 —

1. SerufSftipenbien
2. Serpftcgnng ïrartJer Âantonêfrember
3. Setträge att ^jûlfêgefettfdjaften im SCitëlartbe

4. llnterftüijungen bet ©Robert buret) 9tatur=
ereigniffe

—
35,000
25,000

5,000

20,000

—

35,000
25,000
5,000

20,000

96,268 15 80,000 — — 85,000 — 85,000

H. Setftntfefung fees StïîofjoliSutuS.

32,801
32,801

60
60

36,200
36,200

— 1. aits bent SUfotjoIjeljntel....
2. Seîâmjifnng beë ïUfotjoliêmuê

36,200
36,200

36,200
36,200

— — — — 36,200 36,200 — —

J. Seittftge an SlnftaUen fût Sauten unfe
fëinritfytunflen.

•

75,314

75,314

45

45

— — 1. 3ufcE)itû auê bent Unterftitijungêfonbê |ür
3Inftalten

2. Seiträge an 2lrmen= itttb ^ranfenanftalten
— — — —

— — — — — — — —



Ni 48 — 459

Innung
1918.

Uaranftylag
1919. Porottfdjlog fur îms |û!)r 1920.

S»

fiiuna&men.

*•
|uagaben.

Se

(ginnajpnen.

in«

luggaben.

Sr.

49,810
40,943

3,620,661
84,450
43,500

164,471
96,268

91.

10
05
53

86
15

Sr.

44,816
47,300

3,320,000
85,000
43,500

177,700
80,000

SR.

Saufcttbe SSerUmltiwg.

VIII. ^rmemoefett.

A. Bertoaltunggïoften tier îiireftian....
B. Äoinuiiffion uttti ^nfoeftoren
C. 9lrinett|jflege
D. Bejirtgberjjflegungganftatten, Beiträge
E. Bejirfgerjietjungganftalten, Beiträge
F. Cantonale tfraietjungganjtalten
G. Berfdjiebeite llnterftüfjungen
H. Betämpfuitg Heg 3ltfa{joligmug
J. Beiträge an infiniten für Bauten unti

(linridjtungen

IX.3 PoIHßOJtrtftljttft.

A. TlatwaUuttfléîofteu bet Sitettiott bed

gttnettt.

I. Sefolbuttg bcs ©eïretârê
2. Befolbungett ber ütngeftettten
3. Bureaufoftett
4. BUetjinfe

B. Statiftlï.
1. Befolbung bcë SSorfteîjerê
2. Bejolbimgen ber SlrtqefteEten
3. Bureau= uttb SrucEfoftett
4. Eftietgirtg
5. @tbg. Bolîêjâ^tung

(ßtbg. Biefyjä|Iung.)
(Hartoffelbeftanbaufna^me.)
(Scfjulfirtan^taiiftif.)

Sr.

1,400

324,005

36,200

Sr.

78,550
55,300

3,870,000
85,000
43,500

544,090
85,000
36,200

Sr.

77,150
55,300

3,870,000
85,000
43,500

220,085
85,000

4,100,104 69 3,798,316 361,605 4,797,640 — 4,436 035

5,500
18,200
7,854
2,045

05

5,500
18,200
6,600
2,045

8,500
26,500

6,600
2,045

8,500
26,500
6,600
2,045

38,599 05 32,345 — 43,645 — 43,645

5,500
6,800
5,995

470

3,595
2,338

485

33

15
35
50

5,500
6,800
5,500

470
— —

9,000
10,500
6,000

470
2,500

—
9,000

10,500
6,000

470
2,500

25,184 33 18.270 — 28,470 — 28.470

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 117



460 - Mï'48

$ertptwtg
1918.

Hflrttitfttrlflfl
1919. Jtorüttfd)lö0 für Î)a0 luljr 1920.

Sa

(Simwlpnen.

&'
Jniggabeit.

ft
(gittualpnen.

tn>

Inegabttt.

gr-

9,577

2,660
253,591

19,250

10,000
1,124
8,122
9,128
1,540

25,000
2,000
5,000
2,000

48,064
2,456

3Î.

75

95
25
80

56
20

gr-

10,000

8,000
275,000

18,000

10,250
1,500
6,500
8,740
1,540

25,000
2,000
5,000
2,000

46,000
2,500

31.

ëaitfettbe äBertoaftuttg.

IX.® golltfimrtfdjaft.

C. .§ anbei unb ©enterbe.

1. gbrberung bon |)cmbel unb ©enterbe int
allgemeinen

2. ©eroerblidje ©tipenbien
3. $ad)= unb ©emerbefctiulen
4. ^îantonaleê ©etoerbemufeum
5. §anbelë= unb ©eroerbefammer :

a. Sefolbungen ber Beamten
b. Siijungëgelber unb IfteifeentfcOäbigitngen
c. Sureau= unb IReifefoften, ißubltfationett
d. Sefolbungen ber 9lngeftellten
e. ÜJHetginfe

6. 3'orberung beS Serleprêmefenê :

a. Beitrag an bie bern. Serfef)rêbereine
(Bereinigung «ProSerapione», Beitrag.)

b. Sdjtoei;}. Berleprêjentrale, Seitrag
c. ©enoffenfct)aft ber |>otelinbuftrie, Beitrag

7. Seprlingêtoefen
8. 2lrbeiterinnenfdju|gefeij, ^nfpeliion
9. Oberlcmbi|cE)e ftiiifêlaffe, Beitrag, 2tmorti=

fation

D. £e$ntfunt ©utflborf.

1. Unterricht :

a. Seprerbefolbungen
b. Seprmittel

2. Bertbaltung:
a. 9luffid)tê= unb Sprûfungêlommiffion
b. Bureau= unb 9îeifefoften

Iieijung, Beleuchtung, Reinhaltung
d. Rbtoart

|3. Berjinjung beê Saufapitalê \
(4. Bîietjinê j

Betriebêergebniê
5. Sc^ulgelber
6. Beitrag ber ©emeinbe Burgborf
7. Beitrag beê Bunbeê
8. Stipenbien

gr-

10,000

gt.

10,000
10,000

340,000
23,000

16,000
2,000
7,000

14,865
1,540

25,000

5,000
2,000

70,000
2,500

50,000

gr- gr-

10,000
10,000

340,000
23,000

16,000
2,000
7,000

14,865
1,540

25,000

5,000
2,000

60,000
2,500

50,000

399,515 51 422,030 — 10,000 578.905 — 568905

128,146
6,239

981
4,847

17,771
5,234

28,420

60
87

50
95
30
20

119,300
8,100

1,000
4,200

16,700
4,600

28,420

—

—

157,500
10,800

1,300
6,300

16,200
5,800

28,420

157,500
10,800

1,300
6,300

16,200
5,800

28,420

191,641
21,296
35,485
35,470

3,525

42

14

182,320
18,000
31,357
41,828

4,000
—

18,500
42,335
52,400

226,320

4,000

18,500
42,335
52,400

226,320

4,000

102,915 28 95,135 — 113,235 230,320 — 117,085



As 48 — 461

igtedjmmg

1918.

jjnnmltytog
1919.

Poronfdjlag für bas $afyr 1920. Si
(Sinttaktneti.

b
lusgabtn.

Ut
fiimttthnttn.

in >

Insgnlren.

gr.

166,929
23,145

1,347
2,920
7,789

16,270
3,700

325
14,500

SR.

90
10

30

10
60

60

gr.

149,710
28,620

1,900
2,020
5,860

15,000
5,100

520
14,500

SR.

gaufettbe 23erftmltmig.

IX.3 Polksttririfdjaft.

E. Xegnifuttt Siel.

a. £ed)ttiïum.
1. Unterridjt :

a. S3ef)rerï>efoïburtgert
b. Sehrmittel

2. Berttmltung :

a. 91uffid)tê= itttb ga^lomtrtiffionen
b. Befotbungen
c. Bureau^ itttb Beifefoften
d. Iieijung, Beleuchtung, Beinhaltung
e. Bbmarte

3. Uhrenbeobachtungëbureau
4. Bliet-jinê

Betriebêergebnté
5. <schulgelber
6. (Mitè aus Arbeiten
7. Betriebenes
8. ^ahttaljinfe
9. Beitrog ber dinroohnergemeinbe Biel

10. BunbeSbeitrag
11. ©tipenbien

b. ©îenbaf)ttfrî)ule.
1. Unterricht:

a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Berroaltung :

a. 2luffi<htê= unb SprüfungSlommiffion
b. Befolbwtgen
c. Bureau= unb Beifeloften
d. foei^ung, Beleuchtung, Beinhaltung
e. Bbtoarte

3. BtietjinS

BetriebSergebniS
4. (schutgelber unb BerfdjiebeneS
5. Beitrog ber ©inmohnergemeinbe Biel
6. Beitrag ber BunbeSbahnen
7. ©ttyenbien

S*.

500

1,000

800

S*-

203,670
28,925

1,900
2,400
7,550

18,078
5,110
1,470

14,500

8*-

203,670
28,425

1,900
2,400
6,550

18,078
5,110

670
14,500

236,927
15,925
13,520

803
1,211

49,335
42,957

950

60

35
95

40

223,230
15,000
25,000

800
1,800

39,176
49,204

1,400

—

2,300
16,000
23,500

1,000
1,800

53,320
64,545

283,603

1,400

16,000
23,500

1,000
1,800

53,320
64,545

281,303

1,400

114,124 90 93,650 — 162.465 285,003 — 122,538

29,523
76

40
240

1,475
2,730

600
2,400

75
28,625

380

120
940

1,180
2,225

600
2,400

—

—
39,375

640

120
1,200
1,300
2,335

900
2,400

—

39,375
640

120
1,200
1,300
2,335

900
2,400

37,084
475

7,602
11,403

250

75

15
25

36,470
500

7,391
11,397

200

—
500

10,050
15,223

48,270

300

500
10,050
15,223

48,270

300

17,854 35 17,382 — 25,773 48,570 — 22,797



462 — m 48

fttdprnng
1918. 1919. $orûttfd)lag für Öa* |ol)r 1920.

ßimmljmen.

&•

Ausgaben. Sinnnljmett.

in >

lusgabtn.

Sr.

16,169
184

50

240
1,475
2,730

600
1,650

SR.

35

40

Sr.

14,525
275

120

940
1,180
2,225

600
1,650

SR.

gaufettbe ©ertortltuitg.

IX.a golksroirtfdjaft.

E. Xetyttifutn ©ici.
e. Spoft)djute.

1. Unterricht:
a. Sehrerbefolbungen
b. Setjrmittel

2. Bertoaltung :

a. @ntfc£)äbiguttg an Äommiffion unb
(Sjperten •

b. Befolbungen
c. Bureau= nnb SReifetoften
d. ^etjung, Beleuchtung, ^Reinhaltung
e. Abwarte

3. BUetjing

Betriebëergebniâ
4. ©djulgelber
5. ^Beitrag ber Gcintbohnergemeinbe Biel
6. Bunbeêbeitrag
7. Stipenbien

a. ïedjniïum
b. @i)ettbahnfc£)ule

c. Spoftfd)ute

F. ©lag «»I» ®et»td)l.
1. Befolbung beê $nfpettorê
2. Bureau= unb SReifefoften besfelbert
3. 3nfpe!tion§loften ber @ic^meifter
4. Btage, ©etoic^te unb Apparate
5. SRietjing

Gl. Se&enêmiitelboUjei.
1. 6hemi)"che§ Saboratorium :

a. Befolbmtg beê Âantonêchemiïerê
b. Befolbungen ber Slffiftenten, beê £abo=

ratoriumêgehiilfen unb beë Slbttartê
c. Blietjinê
d. fêfjemitatien, Siteratur, Beleuchtung îc.
e. SRücterftattungen bon 5lnaltj|e£ofien

Uebertrag

Sr. Sr.

21,875
335

120
1,200
1,300
2,335

900
1,650

Sr- Sr-

21,875
335

120
1,200
1,300
2,335

900
1,650

23,098
375

5,005
6,057

125

75

60
10

21,515
400

4,614
5,824

300
—

250
6,595
8,033

29,715

300

250
6,595
8,033

29,715

300

11,786 05 10,977 — 14,878 30,015 — 15,137

114,124
17,854
11,786

90
35
05

93,650
17,382
10,977

— 162,465
25,773
14,878

285,003
48,570
30,015

— 122,538
22,797
15,137

148,765 30 122,009 — 203,116 363,588 — 160,472

1,500
626

7,230
1,017
1,000

05
65
70

1,500
1,000
8,000
1,000

400

—
— 2,000

1,000
8,000
1,000
1,000

— 2,000
1,000
8,000
1,000
1,000

11,374 40 11,900 — — 13,000 -— 13,000

7,000
15,550

4,375
6,457
9,352

47
55

7,000
15,300

4,375
6,500
7,000 7,000

9,500

25,085
4,375
6,500

7,000

9,500

25,085
4,375
6,500

24,029 92 26,175 7,000 45,460 38,460



As 48 — 463

Jledptung

1918.

fnranfdjlttg
1919. Poranfdjlog ftir Ôa0 $ûl)r 1920.

3«

Hinnahmen.

lj

luagaben.

üe
Simtoljnten.

in •

Inagaben.

3r-

24,029

18,607
12,151

405
173

28,181

31.

92

35

50
90

gr.

26,175

18,900
16,000

1,500
925

29,600

31.

Sattfettbe üernmltmtfl,

IX.8 Polkstmrtfdjaft.

6. £ebeit£mittetyoli)ei.

Uebertrag
2. 9tac()jcbauett :

a. Sefolbungen ber (Sterten
b. ffteifeberqütungen
c. ottftruftiottéhirîe

3. Sureau- uttb SDrucffüften
4. Sunbeêbeitrag

H. ©etätnbfung beS «UfoftoHftmté.
1. Settrag aus bem Slltufjotjetintel
2. Sefämpfttng bee 9llfofjoliëmuê im allgemeinen
3. Seiträge att Srinterfjeitanftalten unb ,lfoft=

getbbeiträge jur Unterbringung bon nnber=l

möglichen Printern
4. Prämien an Söirte, melctje teinen Sctjnaps

auefctjenten

J.
1. fÇeuerpoligei
2. Snfpeîtion ber ßofcljanftalten

A. Sertoattnngitojten ber îûreîtton
B. ©iatiftit
C. £>anbel unb ©enterbe
D-. Sedjmfunt Surgborf
E. Sedjnifnnt Siel
F. Sftnfc «ni) ©enttdjt
G. ÖebenintttteHtoIijei
H. Sefätnbfung bei öllfaljoiiimui
J. geuerbolijet

Sc-

7,000

40,541

gr.

45,460

29,500
16,000

1,500
540

gl-

40,541

gv-

38,460

29,500
16,000

1,500
540

27,184 87 33,900 — 47.541 93,000 — 45,459

31,579
22,774

6,767

2,037

50

50

25,000

25,000 —

25,000

25,000

25,000

25,000

— — — — 25 000 25,000 — —

9,588
1,154

40
40

8,000
2,000

— — 10,000
2,500

— 10,000
2,500

10,742 80 10,000 — — 12,500 — 12,500

33,599
25,184

399,515
102,915
143,765

11,374
27,184

10,742

05
33
51
28
30
40
87

80

32,345
18,270

422,030
95,135

122,009
11,900
33,900

10,000

—

10,000
113,235
203,116

47,541
25,000

43,645
28,470

578,905
230,320
363,588

13,000
93,000
25,000
12,500

— 43,645
28,470

568,905
117,085
160,472

13,000
45,459

12,500

754,281 54 745,589 — 398,892 1,388,428 — 989,536

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 118*
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V

fSdjmmg
1918.

gorflnfttflflg
1919. Poranfd)ltt(j für Î)û0 |at)r 1920. #•

@innatjtnen.

U-

Jwgalmt.

île
(Sinttajimftt.

its<

lusgaben.

Sr.

5,561

3,600
2,104

400

31.

30

95

Sr.

6,500

3,600
2,100

400

9Î.

&aufeitbe îôcrluoltuitg.

IX.b ©cfunbtjcitfimefcn.

A. »erWaïtuttaifofïen.

1. Sanitätsfollegium, Prüfungen, $nfpeftionen
2. Sefolbungen ber Beamten
3. Sefolbmtg be§ Slnqefteïlten
4. Sureauloften
5. SOÎtelginfe

B. (SefttnbpeitSWefen it» attgetncinen.

1. 2lllgemeine ©anitâtêborlepren
2. ^ntpfinefen
3. SBartgelber an Sieste
4. Seiträge an bie SejirMranfenanftalten.
5. Seiträge an ©pegiatanftalten für Crante
6. Seitrag an baê ^nfelfpital
7. Gcrmeiterung ber ârrenpfteqe
8. Sertjütung nnb Sefämpfung ber Stuberïulofe

C. 3?«auenft>ital.

1. Sertoaltung
2. Unterricht
3. 9taf)rung
4. Serpflegung
5. ©pnäfologifcfie ipoliflintî
6. Stietjinê

Setriebêergeïmis
7. Sïoftgetber Don ^Pfleglingen
8. lîoftgelber öon |)ebannnenfct)ülerinnen
9. .lîoftgelber non äöärterfctjüterinnen

10. Snbentarberänberung

Sr. Sr-

6,000
15,000
5,500
2,300
1,200

Sr. Sr.

6,000
15,000
5,500
2,300
1,200

11,666 25 12,600 — — 30,000 — 30,000

11,103
561
350

229,156
17,000
54,370

280,000
60,000

90
50

85

6,000
3,500

350
252,210

17,000
55,000

280,000
60,000

—

23,000

6,000
3,500

350
288,408

20,000
55,000

280,000
60,000

6,000
3,500

350
265,408
20,000
55,000

280,000
60,000

652,542 25 674,060 — 23,000 713,258 — 690,258

32,000
7,952

114,341
123,596

2,465
32,080

63
16
91
51
70

29,400
9,500

120,000
93,100

2,500
32,080

—

— 56,100
9,500

116,000
100,000

2,500
32,080

—
56,100

9,500
116,000
100,000

2,500
32,080

812,436
67,357

6,715
3,600
4,396

91
90
50

50

286,580
57,100

6,400
3,100 —

70,000
6,600
3,400

316,180
70,000
6,600
3,400

316,180

239,160 01 219,980 80.000 316,180 — 236,180



JVs 48 — 465

Jlertjmutg

1918.

JJflrmtrdjlag

1919. Pormtfdjlag für bas $aljr 1920. ÏU
Sinttabmen.

bs

luogaitett.

Pc
®in«abracn.

itt'
Insgabett.

St.

87
190

9i.

35

St.

2,500
300

SR.

Saufenbe SBerhmltMtß.

IX.b ©efuniiljeitfittiefen.

D. $efcatmnenfutfe.

1. $oft= urtb fReifeentfcOäbigungert
2. SJeéinfeltionêmittel, Setträge

JB. grreuAttftaU Söullxtu.

1. Serntaltung
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. 5iot)ruttg
4. Serpftegung
5. SOtietjinfe
6. ©enterbe
7. Sanbtoirtfcfjaft

Setriebêergebntg
8. Snbentarberänberung
9. Äoftgelber

10. Seitrag beS Sôalbaufonbê

F. Smitanftalt 3Rûnfhtgen.

1. Serntaltung
2. llnterrid)t unb ©ottesbicnft
3. Satjrnng
4. Serpflegung
5. Siietjinä
6. ©enterbe
7. ßanbtttirtjcfjaft

Setrtebêergebniê
8. Snttentaröeränbernng
9. Äoftgelber

5t- 5v.

2,500
300

5r- St-

2,500
300

277 35 2.800 — — 2,800 — 2,800

162,026
2,792

575,278
365,877
57,536
31,485

120,001

62
67
19
44
30
48
55

167,650
2,700

500,000
250,000
57,340
28,800
50,000

—

8,500

35,400
4,500
2,200

105,400
190,800

343,500
2,700

535,400
274,500
59,540
80,400

140 800
25,000
50,000

335,000
2,700

500,000
270,000

57,340

1,012,024
90,561

649,757
32,685

29
20
55

898,890

610,000
32,685

—
346,800

760,000
70,000

1,436,840

760,000
70,000

1,090,040

420,142 94 256,205 1,176,800 1,436,840 — 260,040

146,034
2,181

546,632
303,304
119,172
15,502

105,262

35
40
25
70

60
27

143,000
2,500

450,000
220,000
119,380
20,000
50,000

—

26,200

90,000
153,300

299,400
2,500

476,200
220,000
119,700
80,000

103,300
10,000
50,000

299,400
2,500

450,000
220,000
119,700

996,559
31,844

492,404

83
25
55

864,880

340,000
—

269,500

698,000

1,301,100

228,000 470,000

1,031,600

535,999 53 524,880 : 967,500 1,529,100 — 561,600



466 — Ki 48

$ettjratng

1918.

Uuranfdjlng
1919. Poranfd)log für ÔO0 |û!jr 1920. iu

fiinnuljmen. litepbett.
8t

Sinnaljtnen.

in»
luepben.

Sr.

61,525
1,365

218,173
114,277
24,332
27,914
68,240

m

14
73
95
58

20
01

Sr-

59,000
1,700

180,000
100,000
24,410
10,500
20,000

3Î

Ôaufettbe SSerftmltuttg.

IX.b üefuttöfjeitswefen.

G. grreitattfJalt ©tKelat).

1. Sßerrualturtg
2. Unterricht unb ©otteëbienfi
3. 5ial)rung
4. Slerpflegung
5. ÏÏHetjinë
6. ©eioerbe
7. £cmbttnrt[ct)aft

23etriebêergebrttë
8. $nbentarberättberung
9. Jîoftgelber

A. ÜBertomitung
B. ©efunöljeitsmefeit im ungemeinen
C. grauenjpital
D. £c(mututenfur}e
E. ^freitattftalt SBalban
F. ^mnanftalt SWiinjingen
G. ^rrenunftuW SMelnl)

Sr.

38,300
7,800

800
62,200

200,100

Sr-

126,920
1,700

218,300
107,800
25,210
47,000

174,000

Sr.

15,200
26,100

Sr.

126,920
1,700

180,000
100,000
24,410

323,520
69,189

163,329

19
40
30

334,610

160,000

309,200

225,000

700,930

225,000

391,730

229,380 29 174,610 534,200 700,930 — 166,730

11,666
652,542
239,160

277
420,142
535,999
229,380

25
25
01
35
94
53
29

12,600
674,060
219,980

2,800
256,205
524,880
174,610

—
23,000
80,000

1,176,800
967,500
534,200

30,000
713,258
316,180

2,800
1,436,840
1,529,100

700,930

— 30,000
690,258
236,180

2,800
260,040
561,600
166,730

2,089,168 62 1,865,135 — 2.781,500 4,729,108 — 1,947,608



Ki 48 — 467

Itetftmntg

1918.

gürmtfdjlag
1919. $ormtfd)log für Hb loljr 1920. üfl

Sittna^tnctt.

ft'
Inspire«.

gel
(Slttnafttnett.

ti'
Inspire«.

gr.

25,553
26,511
14,995
3,880

91.

65

Sv.

25,625
26,250
13,000
3,880

91.

£aufe»fce ^crUiathmg.

X. Pütt» ttttii Cfifenba^nmefen.

A. ©muattuttßefoflm ber jentraltn ©au«
btttvaltung.

1. 83efoIbungen ber Seamten
2. 93efolbungen ber 2tngefteftten
3. 33urean= uttb Dîeifeïofteri
4. fDlietginfe

B. ßretSberttmltuug.

1. Sefolbungen ber llreiöoberingenteiire
2. Sefulbungen ber 9lngeftettten
3. 23urean= uttb Dteifetoften
4. SOlietgittfe

C. Unterhalt ber etaatëgebâube.

1. 2lmtêgebâube
2. Sßfarrgebäube
3. Ätr^engebäube
4. Oeffentlicfje glätte
5. Sötrtft^aftögebäube

D. SReue #od)bauteu.

1. 97eu= unb Umbauten, of)ne 3rrenanftalten
2. Slmortifation

Js. ,3rrenanftalten (Srrenfonbê)

Sv-

5,000
3,700
1,300

5r-

44,375
44,625
16,300
4,000

Ör-

39,375
40,925
15,000
4,000

70,989 65 68,755 — 10,000 109,300 — 99,300

19,098
24,897
13,907

1,605

30
35

19,125
25,300
13,000

1,605

—
—

27,000
39,265
15,000

1,720

— 27,000
39,265
15,000

1,720

59,507 65 59,030 — — 82,985 — 82,985

230,001
70,000

1,309
4,209

24,988

30

35
50
65

230,000
80,000

7,000
1,000

25,000

— — 300,000
100,000

7,000
3,000

30,000

300,000
100,000

7,000
3,000

30,000

330,508 80 343,000 — — 440,000 — 440,000

209,995
90,003

244,243
244,240

55

85
85

210,000
90,000

100,000
100,000

—

100,000

250,000
90,000

100,000

— 250,000
90,000

299,995 55 300,000 — 100,000 440,000 — 340,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 119



468 — Ni 48

llerfjmtng
1918.

^Foranfrijlng

1919. Poronfdjlog für îms |at)t 1920.
$0

(Sinnadmen.

11'

lusgabttt. dinnatimen.

itt'
Insgatren.

3'v.

619,536

657,767
40,000

139,983
14,249

1,410

31.

50

99

10

3v.

630,000

620,000
40,000

100,000
15,000

31.

Saufettbe SSerUxiWuitg.

X. Pau« und ©ifeubaljntuefen.

E. Unterhalt ï>er «Straften.

1. SBegmetfterbefolbungen
2. ©trabenunterfyalt :

. ©trafjeuuntertjatt

. 2lmortifation
3. 3ßafferfdE)aoen uttb ©djiueïïenbauten
4. tBerfdjiebene fioftcn
5. Srlbé aué altert ©trabenteilen

F. 9tene Straften* uni» ®rücfent>anten.

1. 9leue ©traften= unb 33riicfenbauten
2. Imortijation

G. SSafferfrauten.

1. SBafferbautert
2. 3lmorti|ation

3. SSefolbungen ber ©djteufen* unb ©ditnellen*
meifter

j4. Surageloäffectorreftton, Unterhalt

3v.

1,650,000

900,000
40,000

150,000
25,000

gr.

1,650,000

900,000
40,000

150,000
25,000

1,470,126 59 1,405,000 — — 2,765,000 — 2,765,000

185,987
75,000

95 185,000
75,000

200,000
75,000

200,000
75,000

260,987 95 260,000 — — 275,000 — 275,000

210,002
110,000

28 230,000
110,000

280,000
110,000

280,000
110,000

320,002
6,510

44,522
44,522

28

81
81

840,000
8,000

40,000
40,000

— 75,000

390,000

12,000

75,000

—

390,000

12,000

326,512 28 348,000 — 75,000 477,000 — 402,000



JVs 48 — 469

fUdpiitttg
1918.

llflntttfdjlflg
1919. Poronfdjlog fût $afyr 1920.

ÜB

©»«oftntttt. Insgairtn.
ft

8inttat}mtn.

In«

Inggabttt.

gv.

5,500
3,500

646
500

26,645
2,664

31.

30

50

gv.

5,500
3,500
1,000

500
15,000

1,500

3Î.

ëaufettbe SSerltmïtung.

X. m- «tib Stfenbûljnœcfctt.

H. aSaffcrrerf)tött»ef<n.

1. Sefolbung beê Slbteilungêctjefê
2. Sefolbung beê îlngeftettten
3. $ureait= unb IReifeïoftert
4. 9Jlietjin§
5. ©ebüfjren
6. ©nlage in ben 9iaturfcfjabettfonb§

J. 3*e««neffutta0ftefen.

1. 33efoIbung beê .(îantonâgeotneterâ
2. SBejoïbitngen ber 2lngeftettten
3. Sureait= unb Siermeffungâloften
4. iDiietjinfe
5. Triangulationen, $orfd)ufîamortifation
6. Sprobebertneffungen, Jîoftenriicterftattung
7. 3Serfict)erung ber 33ermeffung3toerïe

K. ©ifcttbajjn« u«t> ädiifrarietöloefcn.

1. Sefolbung beê Ttbteilnngscfjefô
2. SBefolbungen ber Slngeftettten
3. 93ureau= unb IReifeïoften
4. -Dtietjinê
5. 33ertoaltungê= unb $nft>eftion§ïoften für

SdjiffafyrtSpolijei
6. Âonjeffionêgebût)rett
7. Subventionen für@ct)iffat)rt8unterneljntuttgen
8. tBrienjerfeebafjn unb Sprojettftubien, 2lmorti=

fation

gr-

3,000

15,000

gt-

7,500
4,800
4,000

615

1,500

gr-

15,000

gv.

7,500
4,800
1,000

615

1,500

13,884 30 3,000 — 18,000 18,415 — 415

5,140
28,965

7,295
1,490
5,000
7,740

55
90
25

45

5,625
33,840
6,000
1,490
5,000
7,740
1,000

—

4,500

9,000
49,325

7,000
1,490

10,000

1,000
4,500

9,000
49,325

7,000
1,490

10,000

1,000

40,151 25 45,215 — 4,500 77,815 — 73,315

5,962
5,488

999
300

8,519

4,964
5,000

45,000

80
95

70

85

5,400
5,400
1,000

300
5,000

5,000
5,000

45,000

—

5,000

7,000
7,160
1,500

300

5,000

5,000

46,000

5,000

7,000
7,160
1,500

300

5,000

5,000

46,000

66,305 60 62,100 — 5,000 71,960 — 66,960



470 — Ni 48

Jleiijmmg

1918.

Jfuranrdflag

1919. Porattfdjlag für bas lûfjr 1920.
»1

dinnalitnttt.

ilj-
I«0jaben.

He

(Shraafyuru.

iu<
lusgûbtu.

S*

70,939

59,507
330,508
299,995

1,470,126
260,987
326,512
13,834
40,151
66,305

SR.

65

65
80
55
59
95
28
20
25
60

S1'-

68,755

59,030
343,000
300,000

1,405,000
260,000
348,000

3,000
45,215
62,100

SR.

Sattfettfee ïBertoaltuttg.

X. Jtott- unb Cfifen9ûf)ttnicfctt.

A. SerumïtunflSïoften ber jcntraleit Sauner«
toaltung

B. Âreignertoaïtung
C. Unterhalt lier ©taatëgebâube
D. Hielte £odjbauten
E. Unterhalt ber ©trafen
F. Hleue ©trafoen« uitb Sriirfenbauten
G. SBafferbauten
H. 2Bafferredjtän>efen
J. Sermeffunptoiefen

K. fêifenbajjn« unît ©djtffaljrfêtoefen

S*-

10,000

100,000

75,000
18,000
4,500
5,000

ÎÇr-

109,300
82,985

440,000
440,000

2,765,000
275,000
477,000

18,415
77,815
71,960

gr. Sr-

99,300
82,985

440,000
340,000

2,765,000
275,000
402,000

415
73,315
66,960

2,911,201 12 2,888,100 — 212,500 4,757,475 — 4,544,975

713,500
194,000
158,000

1,179,060
658,420
691,897

1,183,333
637,500
712,500

50

735,000
201,000
163,500

1,157,655
651,630
686,271

1,200,000
637,500
712,500

—

XI. Hnlctytn.
t

A. SRMjafi lutta ttttb »eejittftttta.

1. fRücEga^Iung :

a. Sanieren bon 1895 gr. 37,853,500, 3 %
b. 2Meif)enbon 1900 gr. 18,417,000,3 y2%
c. 2lnleif)ett bon 1906 gr. 19,526,000,372%

2. Sßerjinfung:
a. Inletten bon 1895 gr. 37,853,500, 3 %
b. Slnlei^en bon 1900 gr. 18,417,000,3 V» %
0. 2Meit)en bon 1906 gr. 19,526,000,3'/. %
d. 2Meit)en bon 1911 gr. 30,000,000, 4 %
e. SMeiÇenbon 1914gr. 15,000,000,47*70
f. Slnleifjen bon 1915 ^r. 15,000,000,48Ac/o
g. 3lntei£)en bon 1919 gr. 25,000,000, 5%

B. WttleiftenSfoflett.

1. Sßrobifionen, îranêportfoften unb 3ïgio
2. SrucEtoften, Spublitotionëfoften
3. Äoften beë 5lnïeit)enë bon 1911, 2ïmortt=

fation
4. Soften bes SMeifyenë bon 1914, 3tmorti=

fation
5. Soften beê Inteifjenë bon 1915, 2lmorii=

fation
6. Soften beê 5Meif)enê bon 1919, 9lmorti=

fation

—

757,000
208,000
169,500

1,135,605
644,595
680,443

1,200,000
637,500
712,500

1,250,000

—

757,000
208,000
169,500

1,135,605
644,595
680,443

1,200,000
637,500
712,500

1,250,000

6,128,210 50 6,145,056 — — 7,395,143 — 7,395,143

14,063
2,630

30,000

30,000

46,000

48
75

18,000
1,800

30,000

30,000

46,000

— — 21,000
2,200

30,000

30,000

46,000

115,000

—

21,000
2,200

30,000

30,000

46,000

115,000

122,694 23 125,800 — — 244,200 — 244,200



tâ 48 — 471

Itedfmmg

1918.

Uflnmftylttg
1919. Porottfdjlog für ks |ol)r 1920.

Ho

dinttafrtnen.

Il'
Ausgaben.

He

Sinnaljinea.

in-
Snwgabrti.

Sr.

6,128,210
122,694

91.

50
23

Sv-

6,145,056
125,800

91.

Saufettfce Ûîernmltung.

XI. Httltifyen.

A. fRütfjatiluitß unb Serçtnfuttg
B. SlnleiljenSloflen

Sr. S*-

7,395,143
244,200

Sr. Sr.

7,395,143
244,200

6,250,904 78 6,270,856 — — 7,639,343 — 7,639,343

4,965
6,354
4,498

830
323

10
15
45

50

4,000
6,800
4,500

830
1,000

—

XII. finanpefen.

A. 2Bevtoattung$roften btv QfittanjMreftiott
un$ Sdtnättenbireftion.

1. Sefolbuttg bee ©efretärs
2. Sefolbuttgert ber Slttgefteïlten
3. Sureau- uttb Uteifefoften
4. Stietjinfe
5. 9îecf)tëïoften

B. tfantonébudibaUerei.

1. Sefolbungen ber Seamten
2. Sefolbungen ber Wngeftellten
3. Sureauîoften
4. ®rucf= uttb Sucfjbmberloften
5. Soften beê ^ßoftcpctberfeps
6. Stietjinfe

C. 2lwt£f<J)nff»ertictt.

1. Sefolbungen ber 2lmtêfdjaffner
2. Sureauîoften
3. Stietjinfe

1. Seitrag beê Staateë

— 6,500
14,125
4,500

830
1,000

— 6,500
14,125
4,500

830
1,000

16,971 20 17,130 — — 26,955 — 26,955

16,500
41,050
2,964
6,730

18,710
1,160

80
15
85
60

16,500
42,200

3,000
5,000
7,000
1,160

—
—

26,175
63,906

3,000
5,000

20,000
1,160

—

26,175
63,906
3,000
5,000

20,000
1,160

87,116 40 74,860 — — 119,241 — 119,241

62,928
5,244
3,080

30
46

64,700
5,000
3,080

— — 88,250
5,000
3,080

—
88,250
5,000
3,080

71,252 76 72,780 — — 96,330 — 96,330

430,000 430,000

— — — — — 430,000 — 430,000

16,971

87,116
71,252

20

40
76

17,130

74,860
72,780

—

A. üBertoaltmtßgfoften ber ginnnjbireïtioit trnb
$omiinenbtreWion

B. fantonëbndjljalteret
C. Sltntëfdjaffnereten
D. £iilfêfaffe

—
26,955

119,241
96,330

430,000

—
26,955

119,241
96,330

430,000

175,840 36 164,770 — — 672,526 — 672,526

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 120*



472 — Ni 48

iteming
1918.

Jfnranltftlttg
1919. Porottfdjlag für k0 |ol)r 1920.

H»

ßimmfttntn.

ft»

Jluagaiten.

Ht
dittttoftntett.

in>

Itugabrtt.

Sr.

5,500
24,836

3,535

1,800
162

2,366
925

SR.

35
28

50
05

Sr.

5,500
19,510
3,500

2,750
250

2,600
925

SR.

Saufettbe sBerhialtwng.

XIII. faniumrtfdjaft.

A. SfetttxtttttngSfoflett ber

1. Sefolbmtg beë ©etretctrê
2. SBefoïburtgett bei Slngefteïïten
3. 33ureau= uttb Dîetfeïofteu
4. Âantonëtierarjt :

a. Sefolbung
(aa. -Sulage für ffiiefyfeuctjenpolijet.)

b. 33ureau= urtb fReifeïoftert
5. SftietjinS

B. £anbt»itif<J)aft.

1. prberung ber Sanbmirtfc^aft :

a. prberuttg hit altgemeinen
b. gbrberung bes Sôetnbaueê:

aa. 2krfuc£)e mit anter tfant feben Sieben.
bb. Siebtauêbetâmpfung
cc. g'orberuttg bee äöeinbattes int allgent.

c. SJiaifäferprämiett
(d. ÄD^lmei|ling=Seläm|)fung.)

2. £anbmirtfcf)aftlic|e -JMiorationen:
a. SBefölbung beê .ütttturtedjnifere
b. Skjolbung beê ®ef)ülfen
c. Sßureau= unb Steifeloften
d. SOÎietâinê

e. Sobenüerbefferungen
aa. Stmortifation bon ïlotftanbêarbeiten

f. S8ergmeq=3lnlagen
3. gDrbernng ber Spferbegudjt
4. fybrberung ber Oiinbüiet^uctjt
5. gbrberung ber flteinbietijjucfjt
6.Sßrämienrücferftattungen
7. £>agelt>erficf)erung
8. 35ief)berfict)erung
9. Cantonale §ufbefc£)lagfct)ule :

a. $urfe
b. SOÎietgirtë

Sr-

4,000

Sr.

8,500
42,444

5,000

8,000

3,000
1,295

Sr- Sr-

8,500
42,444

5,000

4,000

3,000
1,295

89,125 18 35,085 — 4,000 68,239 — 64,239

24,815

2,000
7,840

26,000
4,309

2,000
1,425
4,428

70,000
10,000
45,000
44,550

124,090
28,058

89,570
113,880

3,287
1,400

90

80

36

07
50
10

97
15

25

20,000

2,000
13,000
26,000

4,000
15,000

2,750
2,400
4,500

700
70,000
10,000
45,000
43,000

125,000
30,000

90,000
93,000

5,140
1,400

—

19,350

2,000
2,500

15,400
7,500

4,500
3,750

700
12,000

300
13,000

105,000
258,000

11,400

44,350

4,000
15,500
37,300
11,250

9,000
7,500
4,700

700
70,000
10,000
45,000
50,700

152,000
33,300
13,000

210,000
362,000

17,890
1,400

—

25,000

2,000
13,000
21,900
3,750

4,500
3,750
4,700

700
70,000
10,000
45,000
50,000

140,000
33,000

105,000
104,000

6,490
1,400

602,656 10 602,890 — 455,400 1,099,590 — 644,190

j



JVs 48 — 473

Jiadjramg

1918. 1919. Porottfdjlag für îms |at)r 1920.
Ha

<Sintta|fintn.

Ü-

Inagaben.

He

(Sitttta^tnen.

in»

luagabrn.

îyv.

39,759
1,902

22,339
63,630
36,437

7,940
7,827

91.

75
41
15
14
90

20

39,700
2,000

16,900
37,350
17,000

7,940
8,000

91.

Saufettfee &erfeaftuttg.

XIII. fatMrtfdjaft.

1. 2anbunrtfd)aftlicf)e (Scfjule:
a. Unterricht
b. Sanbfttrtfcljaftlidje Verfudje
c. Verwaltung
d. Vaprung
e. Verpflegung
f. ïïîtetjùtê
g. 2IrMten ber gbglinge

VetrieBëergefmië
h. $nbentarberänberung
i. ßoftgelber

k. ©itpenbien
1. VunbeêBeitrag

2. ©utênnrtfcl)aft

1. Sattbttnrtfcfjaftlidje @c§ule
2. ©utëtt)irtfc£)aft
3. 5Dîoftereibetrieb

D. 3»oKeretf#ttle.

1. Vtolïereifdjule :

a. Unterricht
b. Vtilcf)roirtfdhaftlicl)e Verfuclje
c. Verwaltung
d. Vaprung
e. Verpflegung
f. Vitelline

VetrieBêergeBniê
h. Snbentaröerönberung
i. Äoftgelber

k. Stipenbien
1. Vunbeëbeitrag

Sr-

3,000

9,200
60,050
15,000

8,000

ryr.

58,100
2,000

29,900
97,400
32,000

7,940
8,000

55,100
2,000

20,700
37,350
17,000
7,940

164,182
7,704

23,040

18,713

15

75

65

112,890

22,750
2,500

18,950
—

95,250

29,750

26,650

227,340

2,500
29,750

26,650

132,090

2,500

114,723 75 73,690 — 151,650 229,840 — 78,190

68,788 57 20,000 _ 107,200 87,200 20,000

68,788 57 20,000 — 107,200 87,200 20,000 —

114,723
68,788
4,784

75
57
25

73,690
20,000
2,500

— 151,650
107,200
32,000

229,840
87,200
29,500

20,000
2,500

78,190

41,150 93 51,190 — 290,850 346,540 — 55,690

46,260

8,031
26,648
10,002
3,460

16

29
80
54

33,050
500

7,020
23,000
6,000
3,460

—
5,600
3,000

51,100
500

9,020
28,600
9,000
3,460

—
51,100

500
9,020

23,000
6,000
3,460

94,402
1,134

17,695
400

21,964

79
40
45

63

73,030

13,000
1,600

18,000
—

8,600

17,500

25,550

101,680

1,600
17,500

25,550

93,080

1,600

56,277 11 43,630 — 51,650 103,280 — 51,630



474 — M 48

Iteming
1918.

llürflttfdjlag
1919. Pormtfd)lûg ßt bos $oljr 1920. il «

Slnna^nteti.

&
Insgalttii.

iu
Gimm&meit.

itt'
Insgaben.

«*•

6,829
3,304
1,694

17,944
76

7,311
270,820
318,237

24,678

81.

45
45
81
76
50
17
79
76
19

fr-.

6,000
3,000
3,000

15,000
1,000
6,000

200,000
234,000

2,000

81.

Sottfettbe ©ertualtmtß.

XIII. ftuMrtMaft.

D. 3RoK««ctf$uU.

2. Meret:
a. ïïîietjjinfe unb Steuern
b. Unterhalt ber ©ebäube
c. ©erftte unb 2Jlafdeinen
d. ^Brennmaterial unb Veleucfjtung
e. Vefolbungen unb 2lrbeitêlï>f)ne
f. Verfdjtebene Vetriebêfoften
g. 2JHld)anlauf
h. üßrobutte
i. Sdjtneine

1. 2M!eretfä)uIe
2. SMîerei

E. 2an&îvit;tf$afWinterf«pulen.

1. Sanbnurtfdjaftlidje SSinterfdjuIe IRütti :

a. Unterrtd)t
b. Verwaltung
c. 9taï)rung
d. Verpflegung
e. Vtietâinê

Vetriebêergebnië
f. ßoftgelber

g. ©tipenbienbeitrag
h. Vunbeêbeitrag

S*-

234,000
2,000

gr.

6,000
3,000
3,000

15,000
1,000
6,000

200,000

S1'-

234,000
2,000

3*-

6,000
3,000
3,000

15,000
1,000
6,000

200,000

34,934 02 2,000 — 236,000 234,000 2,000 —

56,277
34,934

11

02
43,630
2,000

— 51,650
236,000

103,280
234,000 2,000

51,630

21,343 09 41,630 — 287,650 337,280 — 49,630

24,901
5,700

15,600
8,550
6,980

08 24,725
5,700

32,500
8,550
6,980

—
—

34,600
9,200

32,500
8,550
6,980

— 34,600
9,200

32,500
8,550
6,980

61,731

13,376

11,841

08

no

78,455
32,500

2,500
11,980

— 39,000

16,925

91,830

2,500
39,000

16,925

91,830

2,500

36,513 58 36,475 — 55,925 94,330 — 38,405



AÏ 4« — 475

Itecfymmg

1918.

IJflranfdflflg
1919. Pormifdjlog fur ims |oljr 1920.

Ho

6imtahmrn.

Ii'
Insgattrn.

Ht
fitmmljinen.

in>

lusgnbm.

gv.

43,274
47

19,086
29,780
23,603
12,500
4,680

SR.

38
97
28
05
93

gr.

49,275
1,000

23,250
28,000
23,000
12,500
3,000

91.

Saufettbe $>erhmüuitfl.

XIII. £atrttt>irtfd)afi

E. Sanbtoirtftfiaftlicbe 2ßhtte«f<f|Ulett.

2. Sanbtmrtfdjaftlic^e 3Binterf<J)uIe ©c£)luattb=

SJlünfittgett :

a. Unterricht
b. SanbrnrtfctjcijUidhe SSerfuche

c. SSerraaltung
d. Stahrnng
e. iSerpftegung
f. 3D7iet;$in§

g. Arbeiten ber ^raîtiïanten
93etriebêergebnië

h. Snbentarberänbernngen
i. ßoftgelber
k. Stipenbien
1. Sunbeêbeitrog

m. ©utölütrtfcbjaft

gv.

44,675
8,475

5,500

gv.

71,450
1,000

29,630
72,675
33,475
12,500

gv.

5,500

gv.

71,450
1,000

29,630
28,000
25,000
12,500

123,612
42,018
19,200

19,500

61
70

91

134,025

39,600
3,750

23,237

—

58,650

47,700

34,175

220,730

4,310
47,700

34,175

162,080

4,310

126,930
67,517

40
70

74,938
12,000 —

140,525
98,000

225,040
81,000 17,000

84,515

59,412 70 62,938 238,525 306,040 — 67,515

—
— —

—

3. £anbnrirtfdjaftltct)e Söinterfc^ule Sangenthai
a. Unterricht
b. SSerttaltung
c. 9iahntng
d. SSerpftegung
e. SRietjing

— 26,000
4,500

22,500
6,000
3,000

— 26,000
4,500

22,500
6,000
3,000

— —

— —
93etriebëergebnië

f. Snbentarberanberung
g. ^oftgelbcr
h. ©tipenbien
i. 23unbe§beitrag

4. Sanbrnirtphaftliche Sßinterfdiule ^runtrnt :

a. Unterricht
b. 33ertt>altnng
c. Währung
d. SSerpflegung

Setriebêergebnië
e. ;3!nbentarberänberung
f. Äoftgetber
g. ©tipenbien
h. Sunbeêbeitrag

12,000

13,000

62,000

1,200
12,000

13,000

62,000

1,200

— — — — 25,000 63,200 — 38,200

11,500
2,796
9,292
3,599

14
03
75
93

14,900
2,220

11,600
3,200

—
30

20,150
2,250

17,500
3,600

—
20,150

2,220
17,500
3,600

27,188

6,724
200

5,604

85

80

37

31,920

8,000
400

7,125

—
30

10,000

9,700

43,500

400
10,000

9,700

43,470

400

15,059 68 17,195 19,730 43,900 — 24,170

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.



476 — JYs 48

Jleiijnung

1918.

Ifflrmtfrfjlag
1919. Porûitfd)lû0 fur k0 lal)r 1920.

fimn|piuR. Inogabctt.

fit in-
einnahmen. |n<

St. ».

36,513
59,412

15,059

110,985

12,754
1,779

17,701
4,850
5,000

200

41,884
14,705

7,208

19,971

St. «

68

36,475
62,938

17,195

96 116,608

15,600
1,950

26,360
8,350
5,000

300

88 56,960
26,360

1,980
10,980

88 21,600

Saufcttbe

XIII. fattiumrtfdjaft.

E. 2öitttcrf(J)tttc»i.

1. Sanbttirtfcfjaftlicfye SBinterfcfjuIc ïïïiitti
2. Sanbttirtjtfiaftltdje SBinterfdjule ©chtnanb=

ÜJiünfingen
3. 8anbtt>irtfd)aftliche Söinterfchule ßangenthal
4. Sanbwirtjcfjaftltcfje SBinterfchule ißruntrnt

F. 2ïlbt»irtfd)0ftli<ï>c c »riettj.

a. Unterricht
b. ätermaltnng
c. 9la£)rtmg
d. 33erpfteguttg

Setriebêergetmiê
e. $nt>entarberänberung
f. floftgelber

g. Stipenbien
h. tBunbeêbeitrag

auünfittflei».

a. Unterricht
b. Serttaltung
c. 9ta{)ritng
d. 33erpflegung
e. iDtietjinS
f. Slrbeiten ber Schülerinnen

g. fioftgelber
h. ©tipenbien
i. Sunbesbeitrag.

Setrieblergebniê

St. St. St.

55,925

238,525
25,000
19,730

94,330

306,040
63,200
43,900

339,180 507,470

26,000
5,000

21,000
8,000

10,500

13,000

60,000

1,000
10,500

13,000

23,500 61,000

500

20,600
2,200

22,400
8,350
5,000

500

500
22,300

9,900

58,550

2,230
22,300

9,900

32,700 60,780

5t.

38,405

67,515
38,200
24,170

168,290

26,000
5,000

21,000
8,000

60,000

1,000

37,500

20,600
2,200

22,400
8,350
5,000

58,050

2,230

28,080



JVs 48 — 477

ftafymmg

1918.

|l0rmt|tyla3
1919. JJoraitfdjlog für da* |al)r 1920. Ii

Ginnttftmtn.

r|f.
lusgabrn gitmafymttt.

in»
llnsgabtn.

St-

516
2,482

SR.

80
20

St-

7,600
2,500

SR.

gaufenbe

XIII. Mumrtfdjaft.

H. ®Ietf#f#an.

1. 3ttftru!ttottëïiirfe
2. $erftf)iebene Soften

A. SBertoaltMitflgfojiten ber Direftimt....
B. 8anbJmrtfd)aft
C. ganbtoirtfdjnfttfdje Settle
D. 3Jlolfereti<f)ule
E. öanbtoirtjdjaftltdje SBtnterfdjulen
F. Éfytoirtfdjaftlidje ©djule SBrienj
G. §iutëii)irtid)aft(td)e écoule ©djtoanbsäJiiiits

jinßen
H. gleiföfflait

XIV. lorftwefe«.

A. ^emaltunggfofien be« genitalen f¥o«ß>
iierwnttmtfl.

I. SSefoIburtgett ber ^Beamten
2. SSefolbungett ber Stngefteïïten
3. 33urectu= uttb Üietfefoftett
4. SDÎietgittfe

Sr.

6,000

Sv.

13,600
2,500

St. St.

7,600
2,500

2,999 — 10,100 — 6,000 16,100 — 10,100

39,125
602,656

41,150
21,343

110,985

19,971

2,999

18
10
93
09
96

88

35,035
602,890
51,190
41,630

116,608

21,600

10,100

—

4,000
455,400
290,850
287,650
339,180

23,500

32,700
6,000

68,239
1,099,590

346,540
337,280
507,470

61,000

60,780
16,100

—

64,239
644,190
55,690
49,630

168,290
37,500

28,080
10,100

838,232 14 879,053 1,439,280 2,496,999 — 1,057,719

7,875
9,684
9,438
1,360

40
60

7,875
5,800
5,000
1,360*

2,250

185

15,500
20,365

7,000
1,545

13,250
20,365

7,000
1,360

28,358 — 20,035 — 2,435 44,410 — 41,975

1



478 — Ki 48

fledjnung

1918.

Hflrmtfdjlmj
1919. Pornnfdjlag fur Us Satyr 1920. St

Sintta^mtu.

id«
Insjabtn.

St
(Hmmljmttt.

in«
Juagabtn.

Sr.

13,503
1,745
5,883

625

69,633
6,741

23,850
6,300

38,642
53,262

SR.

05
15

20
70
60

35
75

Sr.

13,500
1,200
5,000

625

70,750
5,000

26,000
6,150

40,800
51,625

SR.

Saufenbe ^erUJaltimg.

XIV. forflnicfen.

B.
1. gorftmeifter :

a. Sefolbungen bet gorftmeifier
b. Sureauloften \
c. IReifefoften
d. ÏJÎietjinâ

2. Âreiêoberfbrfter :

a. SSefoIbungert ber .fiteiêoberfôrfter
b. SSureauto'ften

c. ffteifefoftert
d. SJlietjinfe

3. £>berbannmarte uttb SSalbauffefjer
4. Slnteil ber ©taatêmalbungen att bett .ffoften

ber fireiêoberfbrfter
5. llnfallberficfyerimg

C. gdrbmntfl be« g-orfttoefen«.
1. Beiträge an SQBaïbmirtfcfiaftêbtâne unb ftbr=

berung beê gorftmefenê im allgemeinen
2. Sßerbaitungen bon Söilbbädjen, 33obenfcer=

befferuitgen unb 31nffor[tungen

D. bon btatuvbenfm&levn unb Wlptn>
bffanjen.

1. Beiträge

A. Sertoalluttßiloflen
B. ftorftyolijei
C. görberunß be8 gorftoicfeng
D. ©djuij bait Diaturbenfmälern unb SCl^ens

bflanjett

Sr.

8,550

1,500

47,137

8,400

9,000

73,794

Sr-

28,500
1,700
7,200

625

157,125
8,000

34,400
6,600

64,850

4,620

Sr-

73,794

Sr-

19,950
1,700
5,700

625

109,988
8,000

26,000
6,600

55,850

4,620

113,661 30 117,400 — 148,381 313,620 — 165,239

6,120

49,900

90

30

5,000

50,000

—
— 5,000

50,000

— 5,000

50,000

56.021 20 55,000 — — 55,000 — 55,000

1,000 1,000 1,000

— — 1,000 — — 1,000 — 1,000

28,358
113,661
56,021

30
20

20,035
117,400
55,000

1,000

—
2,435

148,381
44,410

313,620
55,000

1,000

—

41,975
165,239
55,000

1,000

198,040 50 193,435 — 150,816 414,030 — 263,214



As 48 — 479

Itedptung

1918.

JJormtfrijlag

1919. itormtfdjlag ftir Hb |al)r 1920.
U<

(Slntta^ntett.

>&•

Itwgabtn.

Ue

dimtafyttutt.

in>
Ittegabett.

1,199,968
222,904

91. Sr.

1,105,000
205,000

91.

Saufcttbe

XV. Staatswatomtgem

A. tcttb 3to>if<&ennufeutt0ett.

1. ^auptnuisimgett
2. Ijttritdjennuijungett

B. 9let>fttttMl}Mnflen.

1. ©tocüofuttgett
2. ©rubenlojtmgen, Soif
3. 3öeib= uttb ßefjertjtnfe, ©raê= unb SifdjenrauB

1. SßalbMtureu
2. Söegattlagett
3. £mtlöf)ne (Sicmnroarteniöfjne)
4. ^üftlöfjtte
5. ÏRardjuttgett, Sßermeffungett
6. <Steigeruugê= uttb SBerlaitfëfoften
7. ïïiecC/tsÏDften

8. 33erbauuttgett bon SBadjlciufen uttb 3htt|cf)=
falben

9. ©eBäubereparaturen

D.
1. Staatsfteuem
2. ©enteinbefteuern
3. @d)tt>eKeumatertaI

gr.

1,199,968
222,904

Sv. Sr-

1,199,968
222,904

Sr.

1,422,872 — 1,310,000 — 1,422,872 — 1,422,872 —

572
626

45,286

50
20
50

100
1,200

35,000

— 500
1,200

45,000 500

500
1,200

44,500

—

46,485 20 36,300 — 46,700 500 46,200 —

11,563
75,000
47,818

241,245
1,570
4,535
1,444
7,795

16,340

32

60

35
05
80
77

63

25,000
75,000
47,500

226,000
2,000
7,000
1,000

10,000

12,000

—

80,000

8,000

110,000
75,000
73,500

275,000
2,000
7,000
1,500

10,000
18,000

—
30,000
75,000
65,500

275,000
2,000
7,000
1,500

10,000
18,000

407,313 52 405,500 — 88,000 572,000 — 484,000

41,262
64,882

62
94

41,000
65,000

2,000

— — 42,000
65,000

2,000

— 42,000
65,000

2,000

106,145 56 108,000 — — 109,000 — 109,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 122*



480 — JVÏ 48

1918.

Harmtfiftlag

1919. Poronfdjlag für im* $ai)r 1920.
*1

GimMftmrn.

ft'
Ittsgabfn. (ginnaftntiD.

in*
insgaiitn.

«T.

53,262 75

8«.

51,625

24,000

SR.

Saitfettfce Söertoaltmtg.

XV. Staatsmalbungen.

E. ©ettawïtuttfliïoftett.
1. Anteil ber ©taatëumlbimgen an ben Soften

ber Jîreisoberfbrfter
2. Uttfallberfidjerung

A. 0au|)ts uub 8totfdjewitM$Mitßen
B. föebenitulfuitgen
C. SöirtfdjaftSfoften
D. $efd)toertie)t
E. öertomUttitftSlojiten

XVI. Pomanen.

A.
1. Spadjtjinfe bon ©Otlbomanen
2. ^a^tjinje bon spfrunbbomänen
3. -Dlietjinfe bon ßircf)engebäuben
4. SDlietjinfe bon 2tmtêgebâuben
5. SJlietjinfe bon 5)lilitärgebänben
6. @rtbê bon Sßrobuften
7. JSerfdjiebene ®innaf)men

Sr.

73,794
6,000

Sr. Sr.

73,794
6,000

53,262 75 75,625 — — 79,794 — 79,794

1,422,872
46,485

407,313
106,145
53,262

20
52
56
75

1,310,000
36,300

405,500
108,000
75,625

— 1,422,872
46,700
88,000

500
572,000
109,000
79,794

1,422,872
46,200

484,000
109,000

79,794

902,635 37 757,175 — 1,557,572 761,294 796,278 —

310,598
12,018
10,495

1,025,587
151,070

4,224
3,312

64
55

50

75
65

300,000
11,500
10,215

1,027,380
151,050

500
100

— 333,000
12,000
9,935

1,037,220
151,050

2,000
100

1,500

333,000
12,000
9,935

1,037,220
151,050

500
100

—

1,517,307 09 1,500,745 — 1,545,305 1,500 1,543,805 —



A» 48 — 481

fUdpmng

1918. 1919. Poronfdjlug für Î>û0 laljr 1920. *«
fiinnaljmt«.

&•

lusgabtn.

8ti
dinnatimm.

H'

Itfggabtn.

g*.

8,000
442

56
1,404

59,112

m.

40
70
05
77

Sr.

10,000
500
500

2,000
55,000

«H.

Saufenbe ©ettoaltung.

XVI. Pomatteit.

B. SSittfflrtftôïoften.

1. ßuIturaiMten uttb Sßerbeffcrungett
2. SJiaicfjuttgett, S5ermeffungett
3. 21ufftc£)tëîoftett
4. Âaufê= uttb âSerpacfjtMtgêîoften
5. SranbUerfidjerungêtoften

C. 3?efd)t*>ert>ett.

1. (Staatêfteuern
2. Oemeinbefteuern
3. SBaffenuietjiufe

A. (grtrag
B. SBtrtfejjaftëfoften
C. SSefdjtoerben

Sr- gr-

10,000
500
500

2,000
72,000

gv- gr.

10,000
500
500

2,000
72,000

69,015 92 68,000 — — 85,000 — 85,000

30,327
24,486

2,208

74
34
75

26,000
25,000

2,500
10,500

40,000
42,000

2,500

40,000
31,500

2,500

57,022 83 53,500 — 10,500 84,500 — 74,000

1,517,307
69,015
57,022

09
92
83

1,500,745
68,000
53,500

1,545,305

10,500

1,500
85,000
84,500

1,543,805
85,000
74,000

1,391,268 34 1,379,245 — 1,555,805 171,000 1,384,805 —



482 — tö 48

Innung
1918.

Hflrmtftlilflg
1919. Poranfdjlag für bas |o!)r 1920.

îî 0

Cinnatyntn.

1«

Huegabett.
ft

Sittuafymen.

in»

Inspben.

gr-

17,112
105,576

3i.

85
10

Sv.

14,400
108,400

31.

Saufende ©ertoaltung.

XVII. PomaiunHaffe.

A. Stnfe Doit ©utljaöen
B. ginfe für Äiuifidjulöett

XVIII. IwotyeharkafiTe.

A. {Rohertrag.

1. Sinfe fort §t$otl)elar=Sarfef)rt
2. Strife bon ©arlefjn an ©emetttben

f3. ^infe bon geitmeiligen ©elbanlagen
|4. ginfe bon Korrefponbenten
5. ^probifionen
6. SJHetjinê bom SlnftaltëgeMube
7a. ,gin§ b.Slnleipenë b. 1897, gr.43,708,500,3%
7b.,3in§beê3lnleil)ettê b. 1905, gr. 28,771,500,

3 72%
7e. 3inë b. 3lnleil)en§ bon 1913, gr. 14,754,000,

472 %
7«. ginê b. SlnleiÇenê bon 1915, gr. 20,000,000,

48A %
8. $ often b.Stnlöfung b.fîouponê u.Obligationen
9. Slmortifation oer 9lnleil)enëïoften

10. ginfe ber 2)epotê auf Kaffaftfjeine
11. |jtn|e ber 2)epot§ in Kontokorrent.
12. ginfe ber Spareinlagen
13. ,ginë beê Stammlapitalê
14. IBerjinfung beê IReferbefonbê
15. SSermbgenêfteuer an ben Staat
16. Einlage in ben SReferbefonb»
17. Smoeifung an ben ^mlfëfonbê
18. Beitrag an bie ßberlänbifclje ^ûlfêlajje,

Irnortifation
19. ÏJt&blierungêfoften, 3lmortifation
20. SSertfTriften, 3lmortifation

B. »erttmltunaSfofittt.

1. Saggelber ber SSermaltungêbeporben
2. Sefolbungen ber Beamten unb 9lngeftell:en
3. ïïîietjinfe
4. Sureaufoften
5. 9îeb^të= unb SBetreibungêfoften

gr-

13,500

gr-

176,900

gr-

13,500

gr-

176,900

88,463 25 94,000 — 13,500 176,900 — 163,400

15,2 77,758
648,645

668,846

41,767
22,930

1,343,830
1,022,899

675,000

950,000

11,625
145,000

i),166,374
1,436,473
1,629,941
1,200,000

56,000
367,775
150,000

6,706
48,271

77
55

42

60
95

70

01

25
44
68

60

15,422,000
637,600

661,000

27,500
23,000

1,329,600
1,016,200

675,000

950,000

18,000
55,000

6,277,500
1,530,000
1,760,000
1,200,000

64,000
1,003,800

150,000

10,000
10,000

—

16,050,000
670,000
270,000
310,000
44,000
30,000

76,000

20,000
34,000

7,000
1,311,000

1,007,000

663,900

950,000
15,000
55,000

6,460,000
1,710,000
1,840,000
1,200,000

72,800
1,013,300

150,000
50,000

60,000
10,000
40,000

16,050,000
670,000
270,000
290,000

10,000
23,000

1,311,000

1,007,000

663,000

950,000
15,000
55,000

6,460,000
1,634,000
1,840,000
1,200,000

72,800
1,013,300

150,000
50,000

60,000
10,000
40,000

1,450,052 61 722,000 — 17,450,000 16,669,000 781,000 —

13,429
281,788

20,000
50,783

8,437

90
65

04
55

16,000
275,000
20,000
43,000

7,000

—

24,000
14,000

16,000
340,000

20,000
85,000

8,000 6,000

16,000
340,000
20,000
61,000

357,564 04 347,000 — 38,000 469,000 — 431,000
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itatpunui
1918.

gormtltyûg
1919. Poronfdjlog für bw lofjr 1920. *<

«imialiraen.

*•
Insgabttt.

«t
SimaOmtn.

I »

lusgabrn.

8t.

1,200,000

91. 8t.

1,200,000

91.

Sditfettbe &e?b>alimtg«

XVIII. $t)poti}Clutritaf]rc.

O. 3i»t* Stammfa^itatê

8t.

1,200,000

8t. 8t.

1,200,000

8t.

1,200,000 — 1,200,000 — 1,200,000 — 1,200,000 —

1,450,052
357,564

1,200,000

61
04

722,000
347,000

1,200,000
—

A. Stoljertraft
B. ^crumitunfllfoftcn
C. ging Heg étaœinfab itaig

XIX. Bantoitalbank.

A. Setviebëertvag.

1. SGßet^felertrag
2. gtnfe:

a. ginêbeê^lnleibenê b. 1899, gr. 10,482,000
3V2%

b. Soften ber ©inlöfung ber (Soitpottê unb
Obligationen

c. 33erfcf)iebene ginfe
3. Sjßrobiftonen unb Slufbetoafjrungêgebûljrett
4. Cantonale unb ©emeinbefteuern

|5. SSerlufte 1

16. 9lbfcl)rabungen j
7. lîurôgetoinn auf äßertfcfjriften
8. t8er»altungöloften
9. Sinlage in bie ©pejialreferbe für gorbermtgen

B. evtraatoeftvcttbuna«

1. gutoeifung au bie orbentlidje Sieferbe
2. (Imlage in bie ©pejialreferbe für gorberungen

17,450,000
38,000

1,200,000

16,669,000
469,000

781,000

1,200,000
431,000

2,292,4:88 57 1,575,000 — 18.688,000 17,138,000 1,550,000 —

2,756,447

394,166

4,109207
1,855,979

361,04U
407,319

3,153,184
155,436

2,536,271
188,000

50

75

95
35
21
31

55
55
Ol

1,300,000

376,109

2,191

2,228,300
1,350,000

400,000

[ 700,000

1,900,000

— 2,000,000

1,600,000

357,420

2,580
12,660,000

430,000

1,150,000

3,000,000

2,000,000

2,840,000
1,600,000

357,420

2,580

430,000

1,150,000

3,000,000

1,837,089 52 1,500,000 19,100.000 17,600,000 1,500,000 —

240,000
97,089 52

— —

387,089 52 — — —

1,837,089
337,089

52
52

1,500,000 — A. SetrieMertïttfl
B. ^rtraggbernenbung

19,100,000 17,600,000 1,500,000 —

1,500,000 — 1,500,000 — 19,100.000 17 600.000 1,500,000 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 123
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fuming
1918.

^oranft^lag
1919.

|Joranfd)lag für das $at)r 1920. Hi
einnahmen.

h«

Insgabeu.

S»

einnahmen.

in •

Inagaben.

s*.

99,249
1,100,151

178,755
285,697

10,353

59,366

SR.

25
55

05
76
98

99

St.

112,000
995,270

151,500
264,000

5,000

SH.

Saufettbe sßcrnmltimg,

XX. Staatshalt

1. ©utbaben.

1. 3ittfe bon ©etbanlagen :

a. tBantbepot
b. Obligationen
c. Slftien

2. Sinfe bon SSorfdjüffen :

a. ©pejialbermaltungen
b. OeffentIicf)e Unternehmen

3. Sinje bon betriebenen ©ntfjaben unb 95er=

tyâtungëjinfe
4. ^Betriebene Einnahmen

B. Stufe für 3(Hülben.

1. Stuf« für Sepotê:
a. ©pejialberttialtungen
b. ©eridhtire ©elbtjinterlagen
c. Slbminiftratibe ©elbtjinterlagen
d. ©fieâtalfonbê
e. tBerfdjtebene Sepotê

2. ©conti für 58arjaf)lungen

A. Stnfc bon ©utljabcn
B. Sinfe für ©djwfoen

S^-

ll9,000
1,648,000

156,950
370,000

5,000

St. St.

119,000
1,648,000

156,950
370,000

5,000

St-

1,733,554 58 1,527,770 - 2,298,950 — 2,298,950 —

300,497
26,655

180
4,523

15,835
20,337

86
61
87
68
69
59

150,000
20,000

500

7,000
8,000

— — 150,000
20,000

500

7,000
8,000

— 150,000
20,000

500

7,000
8,000

358,983 94 185,500 — — 185,500 — 185,500

1,733,554
358,983

58
94

1,527,770
185,500

2,298,950
185,500

2,298,950
185,500

1,374,570 64 1,342,270 2298 950 185,500 2,113450 —
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|lecl)iumg

1918.

gurrniftijlitg
1919. Porattfdjlog für Dos 2ntjr 1920.

ü«
«immbrara.

y
Insgabeit.

ü»
einnabmtn.

im
Zugaben.

Sr.

317,238
12,007
4,581
5,604

111

ÎR.

80
60
80
40
16

S*

130,000
30,000

6,500
500

1,000

SR.

Saufenbe iCerhmltung,

XXI. iußen uni) BonfisHtttionen.

A. Sufeett.

1. ©eridf)tlidt)e Sufjett
2. Umgeraattbelte Sufjert
3. SSerjä^rte Sufieit
4. Slbmimftrattobufjeit
5. einteile ait etbgettbffifc^ett Sufjett

B. Sufjettfemenbuna.

1. Sepgêïofteit
2. Selofjttimgett art ©emetrtbeftoltjetbterter uttb

Spribate
3. Settrag ait bte Sefolbuttg beê Sßolijeüorpl
4. Seitrag ait bie ^itbalibentaffe beêfelbett
5. Anteil ber ©emetttben
6. 3lnteit beê ©efunbtjeitêraefenë
7. Serfdjiebette Sufjenaitteile
8. Sortrag ju berteileitber einteile

C. ©tfafc uttb »onftilfrttiont«.
1. (Srfat;
2. ßoitpätationeit

A. Sitfeett
B. SujjettbertoJeit&ung
C. ©rjatj uttb $onjt8!iitioiten

fr-

130,000

500
1,000

Sr.

30,000
6,500

Sr.

130,000

500
1,000

Sr.

30,000
6,500

306,364 96 95,000 — 131,500 36,500 95,000 —

9,326
2,735

20,000
47,000
38,753
38,753
12,658

137,138

05
90

15
15
65
06

5,000
3,000

20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

—
— 5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

306,364 96 95,000 — 95,000 — 95,000

3,849
1,006

15
30

3,000
100

3,000
100

3,000
100

4,855 45 3,100 3,100 — 3,100 —

306,364
306,364

4,855

96
96
45

95,000
95,000
3,100

— 131,500

3,100

36,500
95,000

95,000

3,100
95,00 0

4,855 45 3,100 134,600 131,500 3.100 —
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fUtynntg
1918.

Ifontitrtfylflg
1919. Porttitfd)l«9 für bas $aljr 1920. Xi

einnahmen.

&'
Inagabn.

*t
Ciunabmett.

il*

3e-

134,386
24,700
26,963

528
4,226

SR.

10

70
50
07

Sv.

90,000
17,000
27,000

2,500
3,700

SR.

Saufettbe iîcrnmltmig.

XXII. jtagb, Hfdjerei und Hergtmu.

A. 3a«t>.

1. agbpatentgeb il^rett
2. 2Inteil ber ©emeinben, 20 %
3. 2luffid()tê= unb Ste-jugêloften
4. Hebung ber 3agb
5. Vergütung ber Sibgenoffenfdjaft

B. Sfif^evef*

1. gifdjejettjittfe uttb Sßatentgebüf)ren
2. 2luffidf)tê= uttb SBejugëïoften
3. £ebung ber
4. Vergütung ber fêibgenoffenfcfjaft
5. gif^ud)tattftalt
6. SRedjtêîoften

C. »erflbau.
1. 33efoIbung beê 2Jîineu=^n^eîtorê
2. (Sifenerjgebüljren
3. ^onjeffionêgebittirett für <Steinbrüd)e, ftofjleu

unb ©diteferauêbeutungen te

4. fpebung be§ SBergbaueê

A. SnflU
B. gifdjertt
C. ÜBergbutt

3e.

120,000

1,200

7,500

3e-

21,000
53,200

2,500

3e-

120,000

7,500

3e-

21,000
52,000

2,500

86,419 97 47,200 — 128,700 76,700 52,000 —

19,664
14,444

1,504
8,261
2,743

70

70
25
75

20,000
14,500

500
7,000
1,200

300

—

23,000
4,750

13,000
3,300

27,400
1,500

1,800
300

23,000

13,000
1,500

22,650
1,500

300

14,721 — 12,900 — 44,050 31,000 13.050 —

2,400
4,010

45,186

1,247

01
05

65

1,000
2,500

20,000

500

—
5,000

5,000

1,200

500

5,000

5,000

1,200

500

45,548 41 21,000 — 10,000 1,700 8,300

86,419
14,721
45,548

97

41

47,200
12,900
21,000

— 128,700
44,050
10,000

76,700
31,000

1,700

52,000
13,050
8,300

146,689 88 81,100 — 182,750 109,400 73,350
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Jtwtrmntj
1918.

Ifurmtriag
1919. Jtorottftyltt0 für bas $atjr 1920. Si

«imtaljinrn.

*•
Jusgaben.

*e
Sitraa^mrn. Jiigabrn.

St-

97,988
107,120

1,194
949

15,890

3,405
227

250,955

91.

75
82
50
10
45

45
50
86

St.

137,000
1,500
1,100
6,300

50
1,000

250

at.

Saufenbe Sertualtuttg.

XXIII.

A. Saljtxrfattf.
1. ©aljborräte auf 1. Sftmter
2. ßoäjfala
3. ïafelfalj
4. Vieerfatj
5. ©etuerbefal-j
6. S5ürtgme£)I
7. Vcrgolberfalj
8. îafelfalj „©réfil"
9. ©aljtoorräte auf 31. ©ejember

B. Setricftffoflett.

1. 3inê beê Vetriebstapitatè
2. ûEranëportfoften
3. 2luött)ägerlöf)ne
4. Vtagajinlötjne
5. Vergütungen für Varjaljlung
6. Verriebene Vetriebötoften
7. Verriebene (Jinnafjmen

O. Slevtvaltttno^fofien.

1. Vefotbungen ber Veamten
2. Vureautoften
3. Vtietjinfe

A. 8aljberfauf
B. VetriebStofteu
C. ®erte«ltu«g8ïoften

St-

2,500,000
6,400
3,150

130,000
1,320
5,700
2,000

St-

1,800,000
4,700
2,000

105,000
1,200
4,000
1,600

St-

700,000
1,700
1,150

25,000
120

1,700
400

St-

281,754 93 126,800 2,648,570 1,918,500 730,070 —

16,000
63,321

106,602
12,478
13,187
17,689

534

95
95
73
65
89
01

16,000
85,000

115,000
12,500
15,000
8,000

100

—

100

20,000
95,000

175,000
15,000
22,000

8,000
100

20,000
95,000

175,000
15,000
22,000

8,000

228,747 16 251,400 — 100 335,000 — 334,900

13,347
3,546
7,739

50
85
80

13,660
3,500
7,950

— — 17,800
3,500
7,950

— 17,800
3,500
7,950

24,688 15 25,110 — — 29,250 — 29,250

281,754
228,747

24,688

93
16
15

126,800
251,400

25,110

— 2,648,570
100

1,918,500
335,000

29,250

730,070
334,900

29,250

28,319 62 403,310 — 2,648.670 2,282,750 365.920 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 124*
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Jjleiftttung

1918.

irurmtfiftlng
1919. Porattfdjlag für bas $aljr 1920. *•

(Siuntftmrn.

ft •

lusoabtn.

Ht
(Sittnaftmfit.

in«

Instaben.

3c-

97,404
672,409
48,732

350,000

SR.

40
30
10

3c-

60,000
400,000

30,000
350,000

SR.

Saufettbe SSertoaltung.

XXIV. Stempelsteuer.

A.
1. ©tempetyapier
2. Stempelmarïen
3. ©pielï;arten=©tembel
4. Slnteil art ben etbg. ©tempelgebü^rert

B. »eitieftffoftett.
1. ^Rohmaterial u. Unterhalt ber@eräte
2. Sßrobtfionett ber ©tempelberfäufer

C. Wertoaltungétoffen.

1. SBefoIbuttg beê 35orfteî)erâ ber @tempelber=
waltung

2. aSefolburtgert ber Slngeftettten
3. SSureaufoftett
4. Sttietjittje

A. ©tembelwrtaiif
B. SBetriebëtoften
C. jôertoultuitpïoflen

3c-

60,000
500,000

40,000
400,000

3c. 3c-

60,000
500,000

40,000
400,000

3c-

1,168,545 80 840,000 — 1,000,000 — 1,000,000 —

35,419
39,390

60
95

32,000
25,000

— 40,000
32,000

— 40,000
32,000

74,810 55 57,000 — — 72,000 — 72,000

5,000

8,147
4,649

550
10

5,000

8,400
3,500

550

—

—
7,500
9,000
5,000

550

— 7,500
9,000
5,000

550

18,846 10 17,450 — — 22,050 — 22,050

1,168,545
74,810
18,346

80
55
10

840,000
57,000
17,450

1,000,000
72,000
22,050

1,000,000
72,000
22,050

1,075,389 15 765,550 — 1,000,000 94,050 905,950 —
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JUdptung

1918.

güranfdjlag
1919. Poratifdjlag für Dûs |at)t 1920.

S»

dinnafymtn.

H-

Itugabrn.

St
disnabrars.

is •

Jssgabru.

Sr.

1,681,509
183,874
418,015

1,387

91.

99
50
55

80

Sr.

500,000
160,000
400,000

1,500

SR.

Saufenbc 93erit>altung.

XXV. «ebityrcn.

A. ttttb ©ert<J)t0f$r«tt>er
nu* ©etreibuuflé« und ÄonturlÄmttc.

1. SprogerttgeBii^ren ber 3Imtêfcf)retber
2. gije ©ebüfjren ber Slmtêfdljretber....
3. ©ebüfyren ber @eri<ï)têfd^reiBer uttb ber S3e=

treiBurigë= unb $onïurêcmtter
4. Sêjjugêïofien

B. StrtAtôtattglet.

1. fêmolumente, 5]SaterttgeBiiï)ren uttb 9flaturaïi=

fationëgebûljren

C. ©eridttjBfanjteieu.

1. Obergericfjt, ©eBiiîjrert itt 3ibtlfa<ï)en, ßattj=
Iei= unb SßatentgeBü£)rert

2. ©eBü^rert beè 3Serroaltungêgerid)teê
3. £anbelêgeri(ï)t

(©ebüfjren in ©traffadfjen, fiefje IIP, G, 2.)

D. 3uftij nul» SJloltjet.

1. (Sebûïjren ber ^ufttjbtreïtion unb ber ^olijeU
bireftion

2. ©eBiiïjren für 3Jîarït= unb |>aufter|>atente
3. Spatenttajen ber ^anbelêreifenben
4. ©ebiitjren für JRabfaijrerberoilligungen
5. ©ebüijren ber SiefjifpielfontroUe

Sr.

700,000
180,000

400,000

Sr.

1,500

Sr.

700,000
180,000

400,000

Sr.

1,500

2,282,012 24 1,058,500 1,280,000 1,500 1,278,500 —

136,046
»

70 40,000
40,000 40,000

136,046 70 40,000 — 40,000 — 40,000 —

13,000

1,060
28,500

— 8,000

600
20,000

—
8,000

600
20,000

— 8,000
600

20,000

—

42,560 — 28,600 — 28,600 — 28,600 —

24,449

64,018
54.238
86,467

6,288

60

60

20,000

60,000
60,000
60,000

6,000

—
20,000
60,000
60,000
80,000

6,000

—
20,000
60,000
60,000
80,000

6,000

235,461 20 206.066 — 226,000 — 226,000



490 — Jfc 48

Innung
1918.

fjlurmtfditog
1919. Jtoronfdjtog ßfo Us |ai)t 1920. »I

Ciraakntu.

II'
|u0|obtn.

*e
finuafyun.

in*
Jssgaktn.

St.

3,034
13,198
16,000

9î.

51
80

S*-

3 000
12,000
4,000

91.

ëaufettbe ©erhmltuitg.

XXV. «ebttlpm

E. JJtreftiou bei Snttern.

1. .Rtmjeffton&jebiilreu
2. ©eroerbefcf)etngebül)rert
3. ©ebüfyrett her £cnbelâ= unb ©etoerbeïammei

F. 9ttt«n}fei«eftfott.

1. gmolumente unb (Satjau^lmgerpatente
2. 9le!uröfömmif[ioit

A. unb ©ertdjtêfdjretber unb Setrcibungäs
unb jfonfurSämtev

B. ©tantsfunjlei
C ©eri^töfanjleten
D. Suftij unb Jßolijet
E. $trettion btS Innern
F. fjtnanjbtrettion

XXVI. drbfdjafts« unb Sdjenkung«»
Steuer.

A. ©rtraß btt ©rbfftafté» uttb idmiruttß«»
Steuer.

1. Orbentlidje Abgaben
2. Anteil ber ©emeinben, 20%
3. Sufcett

Sr.

3,000
12,000
4,000

Sr- Sr-

3,000
12,000
4,000

Sr-

32,233 31 19,000 — 19,000 — 19,000 —

4
9,857

20
81

100
8,000

— 100
8,000

— 100
8,000

—

9,853 61 8,100 — 8,100 — 8,100 —

2,282,012

136,046
42,560

235,461
32,233

9,853

24

70

20
31
61

1,058,500

40,000
28,600

206,000
19,000
8,100

—
1,280,000

40,000
28,600

226,000
19,000
8,100

1,500 1,278,500
40,000
28,600

226,000
19,000
8,100

*

2,738.167 06 1,360,200 — 1601,700 1,500 1,600,200 —

629,160
62,827
2,344

92
83
92

500,000
50,000
2,000

1,200,000

2,000
240,000

1,200,000

2,000
240,000

568,678 Ol 452,000 — 1.202,000 240,000 962,000 —
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iUtytnms
1918.

Unranftyliis
1919. Poronfdjlog für loljr 1920.

SU

(Slttnabtntn.

(r -

Insgaben. «fotta&ratit.

lit'
Insgabett.

3»-

12,098
421

SB.

60
78

3*.

10,000
500

SB.

Sattfenbe ©ertoaltmtg.

XXVI. tërbfdjûfte-- und Sdjenhungs»
Steuer.

B. Sejugéfofiten.

1. Sgejug^Dbtfionett
2. SSerfcÇiebene SBejugêïoftett

A. drbfdjaftgs unb ©djenlMit8§s@teuer
B. S3ej«g8(often

XXVII. üafferredjtsabgaben.

A. (Btttaç be* 30affcm(t)t«rtt>0al>fn.

1. Sïbgaben
2. Slnteil beê îlatuïîcCjabcnfortbê, 10 %

B. ©ejuaSïofteu.

1. SDrmï= rntb attbere SSejugêloftert

A. drtrufl ber SBafferre^tSabgaben....
B. S9eauft8ïûjien

3v. 3r.

24,000
1,500

3v. 3Ï-

24,000
1,500

12,520 38 10,500 — — 25,500 — 25,500

568,678
12,520

01
38

452,000
10,500

1,202,000 240,000
25,500

962,000
25,500

556,157 63 141,500 — 1,202,000 265,500 936,500 —

140,362
14,036 20

170,000
17,000

120,000
12,000

120,000
12,000

126,325 80 153,000 — 120,000 12,000 108,000 —

30 50 500 500 500

80 50 500 — — 500 — 500

126,325
30

80
50

153,000
500

120,000 12,000
500

108,000
500

126,295 30 152,500 — 120,000 12,500 107,500 —
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JUdjramg

1918. 1919. |foranfd)lag für Î)û0 |at)r 1920.
»1

filmta^nten.

&•

Husgabett. (Kitraafymtit.

i tt

luogaittn.

g*-

1,020,827
103,340

SR

32

g*-

1,020,000
102,000

31

Saufenbe ©ettowltuitg.

XXVIII. Pirtfdjûft«. ttttU IleintJfrhaufs-
patetttgebüljrett.

A. 23i«tf<bafi£patent0t(>abvttt<

1. SßatetttgeMJjren
2. Anteil ber ©emeirtben, 10 %

B. »erïaufëgefeûfjrett.

1. SpatentgeBiifyren
2. Anteil ber ©emetnbett, 50 %

C. Sejugérofte».

1. Sttfpeïttonê», 2ajatioitê=, S3ejugg= urtb S)rud=
ïoftett

A. S9tvtf$aft§)iateittfieBtt|rett
B. ÛSerfaufêgeliûljreit
C. SBcpggfoftett

gr-

1,050,000

g*-

30,000
102,000

gv-

1,020,000

gr-

102,000

917,486 68 918,000 — 1,050,000 132,000 918,000 —

34,028
15,806

40
25

38,000
16,500

33,000
16,500

33,000
16,500

18,222 15 16,500 — 33,000 16,500 16,500 —

3,987 10 1,000
1,000 1,000

3,987 10 1,000 — 1,000 — 1,000

917,486
18,222

3,987

68
15
10

918,000
16,500

1,000

1,050,000
33,000

132,000
16,500

1,000

918,000
16,500

1,000

931,721 73 933,500 — 1,083,000 149,500 933,500 —
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Itedmung

1918.

ftfrmtltylag
1919. Jtoratiftylag für $aljr 1920. Pi

(Sinna^mcit.

rlj.
lusiiabeu.

*»
gitma&raeti.

in*
Insgaben.

Sr-

1,294,470

12,787
13,951
32,801
25,000
44,906

31.

90
15
60

35

gv.

900,000

12,905
18,335
36,200
25,000

2,440

31.

Sattfettbe SSerhmltmtg.

XXIX. Unteil am (Erträge des ^IKoljol«
mottopols.

1.
2. Mäntjifttng lieg 9ltfoljaliStuu§:

a. Sßoitgeibirelttort
b. Unterrid^têtoefen
c. 9ïrmenbireïttoit
d. Sireïtiott beê Ämtern

I •-**(££&.: : : : : :

XXX. Anteil am Mage der Sdjweijer.
Hatioitaldanh.

1. @tttfcf)Éibtgwtg boit 10 Ûîp. pro ^mnbevt ber
sJloteitemtfjïort ber ßaittonalbani:....

2. (Sntj'djäbigitttg boit 70 3îp. pro Äopf ber

SBofjnbebbllertmg

3*-

900,000

1,440

»*•

12,905
17,335
36,200
25,000

3*-

900,000

1,440

3r-

12,905
17,335
36,200
25,000

1,165,023 — 810,000 — 901,440 91,440 810,000 —

40,000

387,526 20

30,000

419,820
20,000

452,113

20,000

452,113

427,526 20 449,820 — 472,113 — 472,113 —
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JUdptung

1918.

lT0rjmrrijlflg

1919.
Porattftylag für î)os |ol)r 1920. »1

(Sittttabrarn.

»I-
Inegabett.

iu
(Sinttalfttutt.

in*
Insgabtn.

Sv.

2,145,752
193,183
91,456
27,175

1,201,608

Ht.

05
94
72
70
50

g*-

820,000
80,000

5,000
5,000

450,000

SR.

Saufenbe

XXXI. puitarfleuer.

A. ©WUÄrftetut.

1. Sanbegantoefenbe @rfal#fltcf)ttge
2. Sanbeëabtoefenbe ©rjapfltcfjtige
3. ©rfa^pfïid^tige äöeljrmätmer
4. StMftänbe
5. Slntetl ber dibgenoffenfdjaft, 50% • •

B. 2ct£aHott£> tt»J» S3e3U0ëfofUn.

1. Sefolbuttgett bes ïtbjunften unb ber 2ln=

gefteïïten
2. $a;rationêït>ften
3. 33epgë=, 3)rucE= uttb Sîedjtêîoften
4. SXrtteil an ber Sgefolbung beê $antottê=

,f?riegê£ommiprê
5. Slnteil beê Sunbeê

A. EHilttarpteMer
B. ïajnttaitës unb SBejugSfoffen

gr.

850,000
80,000
5,000

g*-

5,000
465,000

gr.

850,000
80,000
5,000

g*-

5,000
465,000

1,201,608 51 450,000 — 935,000 470,000 465,000 —

13,400

7,874
103,255

2,000

96,128

25
33

67

13,400

6,000
54,400

2,000

33,200 33,200

22,875
9,000

54,400

3,500
33,200

22,875
9,000

54,400

3,500

30,400 91 42,600 — 33,200 89,775 — 56,575

1,201,608
30,400

51
91

450,000
42,600

935,000
33,200

470,000
89,775

465,000
56,575

1,171,207 60 407,400 — 968,200 559,775 408,425



JVs 48 — 495

iteming
1918.

Uarmtlftlflg
1919. $torattfd)lag für bas $al)t 1920. *«

(Sinnabntrit.

Il'
|u0||abftt.

*r
dimrotyntit.

In«

laogabrn.

St.

3,472,631
2,392,021

34,781
21,409

91.

99
86
39
12

St.

3,780,000
3,200,000

15,000
5,000

SR.

£attfettbe ©crtoaltuug.

XXXII. PireHte Steuern.

A. ©e*mJg«t#fleuet,

1. ©rimbfteuer
2. ßapitalfteuer
3. Jiadjbe-jiige
4. ©teucrbufjen

B. (StafommenSfteuev.

1. ©rtfommenefteuer I. filaffe
2. ©infommenêfteuer II. Maffe
3. -Jladfibejiige
4. @teuerbu|en

C. Xagattott*« uttb ©egugéfofttn.

1. @ittïommettêfteuer=$£>mmtffioiten
2. Cantonale fMurêïommiffiott
3. Sejugê^robifionett :

a. 23ermogert§fteuer
b. Sinïommettêfteuer

4. Äoftett bet ©teuergejeijrebtfion
5. @ttt|d)äbigurtgett art bie ©emetnbert
6. Skrfàtebene SejugSloftert
7. Äofieit bet amtlidjen Snbentartfatiott

St.

4,852,000
2,830,000

15,000
5,000

St- St-

4,852,000
2,830,000

15,000
5,000

St.

5,920,844 36 7,000,000 — 7,702,000 — 7,702,000 —

8,037,990
1,763,083

240,367
86,179

26
99
60
02

4,162,500
1,406,250

20,000
8,000

— 7,000,000
2,200,000

30,000
10,000

— 7,000,000
2,200,000

30,000
10,000

—

10,127,620 87 5,596,750 — 9,240,000 — 9,240,000 —

25,653
42,124

122,964
305,732

2,909
5,330

38,767

45

39
80
90
40
43

80,000
50,000

139,600
167,100

5,000
7,000

65,000
90,000

—
—

170,000
80,000

156,300
277,200

5,000
25,000

100,000
90,000

—

170,000
80,000

156,300
277,200

5,000
25,000

100,000
90,000

548,482 37 603,700 — — 903,500 — 903,500

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 126*
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iUjfyitintg
1918.

$0rônfd)lû3
1919. #orMtfd)log für ims loljr 1920. Si

«imm&mtH.

ilj.
lusgabtn.

Se

gintut&mcn.

in-
Insgakit.

Sr.

16,590
39,416
17,037
2,005

91.

35
65
70

Sr.

20,000
40,800
30,000

2,005

SR.

Smifettbe üKethwlhittg.

XXXII. Pitehte steuern.

D. Scvtoaltttttaftoftett.
1. SBejoIbuttgen ber 33eamten
2. SBejoIbuttgett ber Stngeftellten
3. 33ureau= uttb IReifeïoften
4. ÎJÎtetâiitfe

A. Sîcrmâgenifleiter
B. Sinïowwenêjiteuer
C. Jfl|nttdit8« uttb Sejuggfoften
D. $ertom(tung§fof<en

XXXIII. Pm>or{)ergefe!)tnc0.

1. Grblofer 91ad)Iafe
2. 91norti)me SRücferftattungen
3. Seuerunggjulagen
4. Jîantottaleë Sebenêmitteïamt
5. Slrbettëlofettfiirj'Drge

(©iftterte Sllterêjulageit.)
(SRac^teuerungêjulagen.)

Sr. gr.

56,000
91,000
40,000

5,000

Sr- Sr. •

56,000
91,000
40,000
5,000

75,049 70 92,805 — 192,000 — 192,000

5,930,844
10,127,620

543,482
75,049

36
87
37
70

7,000,000
5,596,750

603,700
92,805

— 7,702,000
9,240,000

903,500
192,000

7,702,000
9,240,000

903,500
192,000

15,429,933 16 11,900,245 — 16,942,000 1,095,500 15,846,500 —

8,046

3,914,899
1,082,048

35,076
1,447,807

11

45
25

65
30

6,600,000
1,000,000

—
—

2,100,000
600,000
500,000

—

2,100,000
600,000
500,000

6,471,785 54 7,600,000 — 3,200,000 — 8,200,000

•
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Voranschlag für das Jahr 1920.

—

Bericht der Finanzdirektion
an

den Regierangsrat zuhanden des Grossen Rates.

(November 1919).

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Voranschlag
über den Staatshaushalt des Kantons Bern für das
Jahr 1920, wie er aus den Beratungen des Regierungsrates

hervorgegangen ist. Er sieht vor:
Rohausgaben Fr. 92,755,874
Roheinnahmen » 80,580,827
Ueberschuss der Ausgaben Fr. 12,175,047

oder wenn nur die reinen Ergebnisse der einzelnen
Verwaltungszweige in Betracht gezogen werden:
Ausgaben Fr. 41,982,638
Einnahmen » 29,807,591
Ueberschuss der Ausgaben » 12,175,047

Im Vergleich zu dem für das Jahr 1919 vom Grossen
Rate genehmigten Voranschlag sind höher berechnet
die Ausgaben um Fr. 4,427,640
die Einnahmen um » 6,352,296

so dass das Ergebnis für 1920 günstiger
ist als dasjenige für 1919 um Fr. 1,924,656

Im Voranschlag sind die Wirkungen der Grund-
steuerschatzungsrevision und des neuen Steuergesetzes
mit Fr. 3,946,255 netto eingestellt. Ferner sind die
Mehreinnahmen, die sich aus den auf eine
Vermehrung der Mittel der Staatskasse hinzielenden
Gesetzen über den Balzpreis und die Erbschafts- und
SchenJcungssteuer ergeben, in Anschlag gebracht. Statt
einem Verlust von Fr. 403,310, wie er für das Jahr
1919 berechnet ist, wird für das Jahr 1920 ein
Reinertrag der Salzhandlung von Fr. 365,920 vorgesehen
und der Ertrag der Erbschaftssteuer um Fr. 495,000
höher angenommen. Um diese zusammen Fr. 5,210,485

ausmachenden Mehreinkünfte sollte der Voranschlag
für 1920 besser ausfallen, als derjenige des Vorjahres
abgeschlossen hat. Aber den Mehreinnahmen stehen
weit darüber hinausgehende Mehrerfordernisse gegenüber.

Die durch das Dekret vom 15. Januar 1919
vollzogene Besoldungsreform äussert sich im
vorliegenden Voranschlag mit einem Mehrbedarf für
Besoldungen allein von rund Fr. 5,700,000 oder
Fr. 1,200,000 nach Abzug der mit Fr. 4,500,000 in
Wegfall kommenden Teuerungszulagen an das
Staatspersonal. Hierzu kommt als weitere Mehrausgabe,
die durch das genannte Dekret veranlasst wird, der
Beitrag des Staates an die zu gründende HülfsJcasse
mit Fr. 430,000. Eine weitere neue Belastung im
Betrage von Fr. 1,368,400 erwächst der Staatskasse
durch das in 1919 aufgenommene 5 °/o Anleihen von
25 Millionen, welcher Mehrbelastung nur der Ertrag
der aus diesem Anleihen erworbenen Fr. 10,000,000
Aktien der Bernischen Kraftwerke von Fr. 600,000
gegenüberzustellen ist. Neu ist auch der Aufwand
betreffend die Arbeitslosenfürsorge, für die ein Kredit von
Fr. 500,000 ausgesetzt ist. An bedeutenden Mehrausgaben

fallen endlich noch in Betracht die um
Fr. 550,000 steigenden Kosten der Armenpflege, die
um Fr. 401,118 zunehmenden Beiträge an Gymnasien,
Progymnasien und Sekundärschulen — zum grossen
Teil eine Folge von Besoldungserhöhungen an diesen
Schulen — und die im ganzen um Fr. 532,000
erhöhten Baukredite der Baudirektion.

Infolge der anhaltenden Verteuerung der Materialion
aller Art und der Aufbesserung der Abwartbesoldungen
mussten fast durchwegs die Bureaukostenkredite der
Zentral- und der Bezirksverwaltung erhöht werden.
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So wie sich die Finanzlage im Voranschlag für
das Jahr 1920 darbietet, geht daraus hervor, dass es
noch grosser Anstrengungen bedarf, um zu einiger-
massen befriedigendenVerhältnissen zurückzugelangen,
dies umsomehr als dem Staate in nächster Zeit weitere
grosse Aufgaben bevorstehen. Wir erinnern nur an die
Neuordnung des Besoldungswesens der Lehrerschaft.

Nach den einzelnen Verwaltungszweigen weicht
der Voranschlag für 1920 von demjenigen für 1919
folgendermassen ab:

XXXIII.
XX.

XXIII.
XXVI.
XXV.

XXIV.
XV.

XXX.

Mehreinnahmen.

Direkte Steuern
Staatskasse
Salzhandlung
Erbschafts u. Schenkungssteuer
Gebühren
Stempelsteuer
Staatswaldungen

Fr. 3,946,255
771,180
769,230
495,000
240,000
140,400
39,103

Nationalbank T> 22,293
XVI. Domänen 5,560

XXXI. Militärsteuer » 1,025

Summe der Mehreinnahmen Fr. 6,430,046

Mindereinnähmen.

XXVII. Wasserrechtsabgaben Fr. 45,000
XVIII. Hypothekarkasse » 25,000
XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau » 7,750

Summe der Mindereinnahmen Fr. 77,750

X.
XI.
VI.

III».
II.
V.

VIII.
I.

XII.
IX*.

XIII.
IV.

IX».
XIV.
XVII.

III".

Mehrausgäben.

Bau- und Eisenbahnwesen
Anleihen.
Unterrichtswesen
Polizei
Gerichtsverwaltung
Kirchenwesen
Armenwesen....
Allgemeine Verwaltung
Finanzwesen
Volkswirtschaft
Landwirtschaft.
Militär
Gesundheitswesen
Forstwesen
Domänenkasse
Justiz

Fr. 1,656,875
» 1,368,487
» 1,072,015
» 815,953

725,792
» 691,315

637,719
592,779

» 507,756
243,947
178,666
107,137

» 82,473
69,779
69,400
20,556

Summe der Mehrausgaben

Minderausgäben.

Fr. 8,840,649

Fr. 4,400,000
^

» 13,009

Summe der Minderausgaben Fr. 4,413,009

Mehreinnähmen Fr. 6,430,046
Mindereinnahmen > 77,750 pr- 6,352,296

Mehrausgäben Fr. 8,840,649
Minderausgaben » 4,413,009

XXXIII. Unvorhergesehenes
VII. Gemeindewesen

» 4,427,640

Fr. 1,924,656

Zu den einzelnen Abweichungen ist folgendes zu
bemerken :

Besseres Ergebnis, wie oben

I. Allgemeine Verwaltung.
Mehrausgäben :

A. Grosser Rat Fr. 50,000
B. Regierungsrat » 45,500
D. Ständeräte und Kommissäre » 1,500
E. Staatskanzlei » 62,280
F. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Ge¬

setzsammlung » 19,000
H. Regierungsstatthalter » 91,804
J. Amtsschreibereien » 318,945

Fr. 589,029

Mindereinnähmen :

G. Französisches Amtsblatt, Tagblatt und
Gesetzsammlung » 3,750

Summa Mehrausgäben Fr. 592,779

Die Mehrkosten des Grossen Rates sind auf die
im Laufe des Jahres 1919 erfolgte Erhöhung der
Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen zurückzuführen.

Die Mehrausgabe für den Regierungsrat
betrifft die Besoldung der Behörde. Die Taggelder der
Ständeräte haben eine Erhöhung erfahren. Von daher
sind die Ausgaben um Fr. 1,500 höher veranschlagt.
Die Mehrkosten der Staatskanzlei verteilen sich mit
Fr. 37,280 auf Besoldungen der Beamten und
Angestellten, mit Fr. 20,000 auf Druckkosten und mit
Fr. 5,000 auf Bedienung und Beheizung des Rathauses.
Letztere beiden Erhöhungen werden durch die
Verteuerung der Materialpreise veranlasst. Der Pachtzins
für das deutsche Amtsblatt nimmt nach Vertrag um
Fr. 1,000 zu, desgleichen sind die Abonnemente der
Wirte in Anlehnung an die Einnahmen in 1918 um
Fr. 1,000 höher angenommen. Diesen Mehrerträgnissen
stehen um Fr. 1,000 erhöhte Redaktionskosten und um
Fr. 20,000 erhöhte Druckkosten gegenüber. Die
Mindereinnahmen des französischen Amtsblattes werden durch
die um Fr. 2,000 höher berechneten Druckkosten und
die für Nacharbeitung des Compte rendu du Grand
Conseil eingestellten Fr. 1,750 verursacht. Von den
Mehrkosten der Regierungsstatthälter fallen Fr. 86,569
auf Besoldungen, Fr. 4,850 auf Bureaukosten und Fr. 385
auf Mietzinse. Die Kosten der Amtsschreibereien nehmen
zu um Fr. 82,075 für Besoldungen der Amtsschreiber,
um Fr. 231,500 für Besoldungen der Angestellten, um
Fr. 5,000 für Bureaukosten und um Fr. 370 für
Mietzinse.

II. Gerichtsverwaltung.
Mehrausgäben :

A. Obergericht Fr. 78,000
B. Obergerichtskanzlei » 50,600
C. Amtsgerichte » 120,613
D. Gerichtsschreibereien » 194,385
E. Staatsanwaltschaft » 23,575
F. Geschwornengerichte » 1,500
G. Betreibungs- und Konkursämter » 233,219
H. Gewerbegerichte » 8,000
J. Verwaltungsgericht » 7,150
K. Handelsgericht » 8,750

Zusammen Fr. 725,792

Von den Mehrkosten des Obergerichtes betreffen
Fr. 67,000 erhöhte Besoldungen und Fr. 11,000 die
neuerrichtete Oberrichterstelle. Die Obergerichtskanz-
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lei beansprucht mehr: Pr. 39,600 für Besoldungen,
Fr. 7,000 für Bedienung, Beheizung und Beleuchtung
des Obergerichtsgebäudes und Fr.4,000 für Mietzinse. Die
Mehrkosten der Amtsgerichte berühren folgende Rubriken

: Besoldungen der Gerichtspräsidenten Fr. 98,263,
Entschädigungen der Mitglieder und Suppleanten Fr. 5,000,
Bureaukosten Fr. 17,000 und Mietzinse Fr. 360. Die
Entschädigungen der Amtsrichter und Suppleanten
sind vom Regierungsrat vorläufig erhöht worden. Der
Mehrkredit für Bureaukosten wird durch die Ausgaben
des Jahres 1918 begründet. Das Mehrerfordernis für
Gerichtsschreibereien beschlägt die Besoldungen der
Gerichtsschreiber mit Fr. 76,000, die Besoldungen der
Angestellten mit Fr. 115,000, die Bureaukosten mit
Fr. 3,000 und die Mietzinse mit Fr. 385. Die
Ausgaben der Staatsanwaltschaft nehmen ausschliesslich
für Besoldungen zu. Von den Krediten der Ge-

schwornengerichte werden erhöht derjenige für
Reisekosten und Unterhalt der Assisenkammer um Fr. 1,000
und derjenige für Bureaukosten um Fr. 500. Die
Mehrbedürfnisse der Betreibungs- und Konkursämter sind
folgende: Fr. 87,294 für Besoldungen der Beamten,
Fr. 133,000 für Besoldungen der Angestellten, Fr. 9,000
für Bureaukosten, Fr. 3,500 für Formulare und
Kontrollen und Fr. 425 für Mietzinse. Die Kostenanteile des

Staates an den Gewerbegerichten werden um Fr. 8,000
höher veranschlagt mit Rücksicht auf die Zunahme
der Ausgaben für Mietzinskommissionen. Die
Mehrausgaben des Verwaltungsgerichtes äussern sich in den
beiden Besoldungsrubriken. Für das Handelsgericht
steigen die Besoldungen um Fr. 4,250, die Entschädigungen

an die Mitglieder um Fr. 3,000 und die Bureau-
und Reisekosten um Fr. 1,500.

IIJ>. Justiz.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Justizdirektion Fr. 10,944
C. Inspektorat » 9,112
D. Lehrlingswesen » 500

Zusammen Fr. 20,556

Der Mehrkredit für Verwaltungskosten der Justiz-
direhtion wird bis auf den Betrag von Fr. 1,600, der
die Bureaukosten betrifft, für Besoldungen in Anspruch
genommen. Von den Kosten des Inspektorates sind es

ausschliesslich die Besoldungen, die den Mehrkredit
begründen. Der Kredit für Prüfungen wird in Anbetracht

der Kosten in 1918 um Fr. 500 erhöht.

Illb. Polizei.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Polizeidirektion Fr. 32,115
B. Fremdenpolizei und Fahndungswesen
C. Polizeikorps
D. Gefängnisse
E. Strafanstalten
G. Justiz- und Polizeikosten

» 6,500
681,218
59,420
15,700
21,000

um Fr. 6,500 erhöht werden. Die Mehrausgaben für
das Polizeikorps betreffen in erster Linie die
Besoldungen der Beamten, Fr. 6,250, und den Sold der Landjäger,

Fr. 640,883. Sodann stellt sich der Bedarf für
die reglementarische Erneuerung der Bekleidung um
Fr. 16,735 höher, als er für 1919 veranschlagt ist ; die
Mietzinse beanspruchen Fr. 6,450 und die Wohnungsund

Mobiliarentschädigungen an die in Bern stationierte
Mannschaft Fr. 6,200 mehr. Endlich finden noch
folgende Krediterhöhungen statt : für Arztkosten Fr. 2,000,
für verschiedene Verwaltungskosten Fr. 700 und für
Reiseentschädigungen und Instruktionskurse Fr. 2,000.
Infoige erhöhter Vergütungen an die Gefangenwärter
vermehren sich die Kosten der Nahrung der Gefangenen

um Fr. 8,000 bezw. Fr. 34,000. Die Kredite für
verschiedene Verpflegungen bedürfen infolge verteuerter
Materialpreise einer Erhöhung um Fr. 7,000 bezw.
Fr. 10,000. Vom Mehrkredit für die Strafanstalten
sind bestimmt Fr. 9,800 für die Zwangserziehungsanstalt
Trachselwald und Fr. 5,900 für die Straf- und Arbeitsanstalt

Hindelbank. Die Nettokredite der übrigen
Strafanstalten erleiden keinerlei Aenderung. Für
Bekämpfung des Alkoholismus werden Fr. 500 mehr
ausgesetzt. Für die Einigungsämter sind Fr. 21,000 mehr
vorgesehen, da die Tätigkeit dieser Aemter
zugenommen hat.

IV. Militär.
Mehrausgaben:

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 20,687
B. Kantonskriegskommissariat » 18,500
D. Kasernenverwaltung » 14,880
E. Kreisverwaltung » 44,850
G. Aufbewahrung u. Unterhalt des Kriegs¬

materials » 8,220

Zusammen Fr. 815,953

Die Verwaltungskosten der Polizeidirektion steigen
um Fr. 29,595 für Besoldungen, um Fr. 1,500 für
Bureaukosten und um Fr. 1,020 für Mietzinse. Die
Kosten für Pass- und Fremdenpolizei, sowie die
Fahndungs- und Einbringungskosten haben in 1910 derart
zugenommen, dass die bezüglichen Kredite zusammen

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.

Zusammen Fr. 107,187

Die Zunahme der Verwaltungskosten der Direktion
hat als Ursache die Erhöhung der Besoldungen der
Beamten und Angestellten nach den neuen bezüglichen
Vorschriften. Die Ausgaben des Kantonskriegskommissariates

vermehren sich um Fr. 31,300 für Besoldungen
der Beamten und Angestellten und um Fr. 700 für
Unfallversicherung. Letzterer Posten ist neu. Eine Summe
von Fr. 13,500 der Mehrausgaben wird durch die
erhöhten Kostenanteile der Konfektion und der
Werkstätten ausgeglichen. Den Mehrausgaben der
Kasernenverwaltung und der Kreisverwaltung liegen erhöhte
Besoldungen zugrunde, ausgenommen den neuen Posten
D. 7, Unfallversicherung, Fr. 500. Für Aufbewahrung
und Unterhalt des Kriegsmaterials nimmt der Anteil
Betriebskosten um Fr. 8,100 zu.

V. Kirchenwesen.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungshosten der Direktion Fr. 500
B. Protestantische Kirche » 536,890
C. Römischkatholische Kirche » 140,350
D. Christkatholische Kirche » 13,575

Zusammen Fr. 691,315

Die Krediterhöhung für Verwaltungskosten der
Direktion verteilt sich mit Fr. 200 auf Rubrik Bureaukosten

und mit Fr. 300 auf Rubrik Besoldung der
Sekretäre. Der Voranschlag für die protestantische Kirche
zeigt eine Reduktion von Fr. 1,000 für Mietzinse, da-
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gegen Erhöhungen folgender Kredite: Besoldungen der
Geistlichen Fr. 517,87», Besoldungszulagen Fr. 4,000,
Wohnungsentschüdigungen Fr. 4,800, Holzentschädigungen
Fr. 2,140, Leibgedinge Fr. 5,700 und Beiträge an
Kollaturen und äussere Geistliche Fr. 3,375. In den
Berechnungen ist die Errichtung neuer Pfarrstellen
in Bern und Thun berücksichtigt. Der Kredit für
Leibgedinge ist nach den heute bestehenden Pensionen
bemessen. Bei der römischkatholischen Kirche ergeben
sich Mehrausgaben von Fr. 138,250 für Besoldungen
der Geistlichen, von Fr. 100 für Besoldungszulagen und
von Fr. 2,000 für Leibgedinge. Die Besoldungen der
christkatholischen Geistlichen veranlassen eine Mehrausgabe

von Fr. 15,325 und die Wohnungsentschädigungen
eine solche von Fr. 350. Dagegen reduzieren sich die
Besoldungszulagen um Fr. 2,100.

VI. Unterrichtswesen.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion und
der Synode Fr. 18,875

B. Hochschule » 375,176
C. Mittelschulen » 469,318
D. Primarschulen » 84,713
E. Lehrerbildungsanstalten » 89,067
F. Taubstummenanstalten » 10,800
G. Kunst » 24,066

Zusammen Fr, 1,072,015

Von dem Mehrkredit für Verwaltungskosten der
Direktion und der Synode kommen auf Besoldungen
Fr. 15,625, auf Bureaukosten Fr. 250 und auf Rubrik
Prüfungskosten, Expertisen, Reisekosten Fr. 3,000. Im
Voranschlag der Hochschule sind höher berechnet:
Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten
Fr. 200,813, Pensionen Fr. 1,000, Besoldungen der
Assistenten Fr. 71,700, Besoldungen der Angestellten
Fr. 51,040, Verwaltungskosten Fr. 3,500, botanischer
Garten Fr. 13,250, Vergütung für Freibetten in den
Kliniken Fr. 1,500 Amortisation der Bauvorschüsse
Fr. 10,354 und Vergütung für Dachunterhalt Fr. 43.
Der Ertrag des Tierspitals ist in Anbetracht der
Einnahmen in 1918 um Fr. 4,000 reduziert, hingegen
sind die Matrikelgelder um Fr. 1,000 höher angenommen.
Die Poliklinik, die bisher unter den Subsidiaranstalten
figurierte, ist davon ahgetrennt worden und erscheint
in einer besondern Rubrik mit einem Nettokredit von
Fr. 46,460. Gegenüber dem Jahre 1919 ergibt sich
eine Netto-Mehrausgabe von Fr. 18,976. Die
Besoldungen erfordern Fr. 15,976 und die übrigen Betriebskosten

Fr. 18,000 mehr, wogegen der Beitrag der
Einwohnergemeinde Bern um Fr. 15,000 höher ausfällt.
Von den Krediten für die Mittelschulen steigen
hauptsächlich infolge von Besoldungsrevisionen der Beitrag
an die Kantonsschule Pruntrut um Fr. 54,000, die
Beiträge an Gymnasien und Progymnasien um Fr. 107,613
und die Beiträge an die Sekundärschulen um Fr. 293,505.
Zudem erfordern die Besoldungen der beiden Inspektoren

Fr. 3,200 und die Pensionen für Mittelschullehrer
Fr. 11,100 mehr. Der Nettokredit für Stipendien
vermindert sich infolge einer Mehreinnahme um Fr. 100.
Die Mehrausgaben der Primarschulen, die entweder
auf Gesetz oder spezielle Beschlüsse des Regierungsrates

beruhen, sind folgende : ordentliche Staatszulagen
an Lehrerbesoldungen Fr. 13,000, Beiträge an erweiterte
Oberschulen Fr. 1,000, Mädchenarbeitsschulen Fr. 9,000,
Schulinspektoren Fr. 36,613, Stellvertretung kranker

Lehrer Fr. 4,000, Beiträge an Spezialanstalten für anormale

Kinder Fr. 200, hauswirtschaftliches Bildungswesen
Fr. 19,900 und Stellvertretung militärpflichtiger Lehrer
Fr. 1,000. Die Mehrausgaben der Lehrerbildungsanstalten
verteilen sich auf alle Seminarien und sind nahezu
ganz auf erhöhte Besoldungen zurückzuführen. Die
übrigen Abweichungen von den Voranschlägen des
Jahres 1919 sind unwesentlich. Der der Taubstummenanstalt

Münchenbuchsee gewährte Mehrkredit von Fr. 10,800
hat seinen Grund im Mehrerfordernis für Besoldungen.
Im Abschnitt Kunst sind erhöhte Beiträge vorgesehen
von Fr. 3,600 für das historische Museum, von Fr. 126
für das schweizerische Idiotikon und Fr. 8,000 für das
Stadttheater Bern. Letztere Summe wurde bisher dem
Ratskredit entnommen. Neu ist der Posten historisches
Museum, Erweiterung, Fr. 37,400. Der Voranschlag des

Lehrmittelverlages schliesst bei vermehrten Betriebskosten

mit einem um Fr. 5,525 erhöhten Nettoertrag.

VII. Gemeindewesen.
Minderausgaben Fr. 13,009

Der für 1919 biidgetierte Kredit betreffend
Amortisation der Entschädigung an die Gemeinde Develier
kommt in Wegfall. Hingegen steigt der Bedarf für
Besoldungen um Fr. 6,300, für Bureau- und Reisekosten
um Fr. 800 und für Mietzinse infolge Bezug grösserer
Räumlichkeiten um Fr. 405.

VIII. Armenwesen.
Mehrausgaben :

Verwaltungskosten der Direktion
Kommission und Inspektoren

C. Armenpflege
F. Kantonale Erziehungsanstalten

Verschiedene Unterstützungen

A.
B.

G.

Fr. 32,334
» 8,000
» 550,000
» 42,385
» 5,000

Zusammen Fr. 637,719

Die Ausgaben der Direktion des Armenwesens nehmen

für Besoldungen um Fr. 29,334 und für Bureaukosten

um Fr. 3,000 zu. Die Mehrausgaben für
Kommission und Inspektoren betreffen mit je Fr. 4,000 die
Besoldungen und die Bureau- und Reisekosten der
Inspektoren. Die Mehrkosten der Armenpflege verteilen
sich mit Fr. 250,000 auf die Beiträge an Gemeinden
und Fr. 300,000 auf die auswärtige Armenpflege. An
den Mehrkrediten der staatlichen Erziehungsanstalten,
die den erhöhten Besoldungen des Verwaltungspersonals

und der Lehrerschaft entsprechen, partizipieren
die einzelnen Anstalten folgendermassen : Landorf
Fr. 5,600, Aarwangen Fr. 7,070, Erlach Fr. 5,050,
Kehrsatz Fr. 6,915, Brüttelen Fr. 5,500, Sonvilier Fr.
7,000 und Loveresse Fr. 5,250. Für Berufsstipendien
steigt das Erfordernis um Fr. 5,000.

IXa. Volkswirtschaft.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskostender Direktion des Innern Fr. 11,300
10,200

146,875
B. Statistik
0. Handel und Gewerbe
D. Technikum Burgdorf
E. Technikum Biel
F. Mass und Gewicht.
G. Lebensmittelpolizei
J. Feuerpolizei

21,950
38,463

» 1,100
» 11,559
» 2,500

Zusammen Fr. 243,947
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Der Mehraufwand für Verwaltungskosten der Direktion
des Innern geht aus der Erhöhung der Besoldungen
hervor. Die Mehrausgaben für Statistik ergeben sich
aus erhöhten Besoldungen, ausserdem aus höhern
Bureau- und Druckkosten und der Einstellung eines
neuen Kredites für die eidg. Volkszählung von Fr. 2,500.
Für Handel und Gewerbe werden folgende Mehrkredite
vorgeschlagen : Stipendien Fr. 2,000, Fach- und Gewerbeschulen

Fr. 65,000, kantonales Gewerbemuseum Fr. 5,000,
Handels- und Gewerbekammer Fr. 12,875 und
Lehrlingswesen Fr. 14,000. Der bisherige Beitrag von Fr.
2,500 an die Vereinigung « Pro Sempione » fällt wegen
Auflösung derselben aus. Hingegen tritt ein neuer
Posten von Fr. 50,000 auf für Amortisation des
Beitrages an die oberländische Hülfskasse. Die Mehrkosten
der beiden staatlichen Techniken sind in der Hauptsache
auf Besoldungsaufbesserungen zurückzuführen, zum Teil
auf erhöhten Bedarf für Lehrmittel, Bureau- und
Reisekosten, Heizung, Beleuchtung und Reinhaltung. Den
Mehrausgaben entsprechend steigen die Beiträge von
Bund und Gemeinden. Teilweise nehmen auch die
Schulgelder zu. Die Besoldung des Inspektors für Mass
und Gewicht steigt um Fr. 500 und für das Bureau
des Beamten ist ein um Fr. 600 höherer Mietzins
zu vergüten. Der Voranschlag für die Lebensmittelpolizei

sieht Mehrausgaben vor für Besoldungen von
Fr. 22,885, einen Minderbedarf für Bureau- und Druckkosten

von Fr. 385 und einen um Fr. 10,941 höheren
Bundesbeitrag. Die Mehrkosten für Feuerpolizei werden

durch die Gewährung von Teuerungszulagen an
die Organe der Feueraufsicht veranlasst. Der Mehrkredit

auf Rubrik Inspektion der Löschanstalten ist für
die Uebersetzung und den Druck eines Normalfeuer-
reglementes bestimmt.

IXb. Gesundheitswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltung Fr. 17,400
B. Gesundheitswesen im allgemeinen » 16,198
0. Frauenspital » 16,200
E. Irrenanstalt Waldau » 3,835
F. Irrenanstalt Münsingen » 36,720

Fr. 90,353
Minderausgaben :

G. Irrenanstalt Bellelay » 7,880

Reine Mehrausgaben Fr. 82,473

Von den Mehrausgaben für Verwaltung betrifft ein
Betrag von Fr. 15,000 die neuerrichteten Stellen eines
Sekretärs der Direktion des Gesundheitswesens und
eines Kantonsarztes. Eine weitere Belastung veranlassen

die Besoldung des Angestellten, die Bureaukosten
und die Mietzinse. Dafür kann der Kredit für
Sanitätskollegium, Prüfungen, Inspektionen um Fr. 500 ermäs-
sigt werden. Der Kredit für Beiträge an die
Bezirkskrankenanstalten wird zwecks Subventionierung von
17 neuen Staatsbetten um Fr. 13,198 und der Kredit
für Beiträge an Spezialanstalten für Kranke zwecks
Erhöhung der Subvention an die Asyle « Gottesgnad »

um Fr. 3,000 heraufgesetzt. Auf Rubrik Beitrag an das
Inselspital erweist sich ein Mehrkredit von Fr. 5,000
als notwendig, da die Leistung schon in 1919
annähernd diesen Betrag erreichte. Die Betriebskosten
der vier staatlichen Krankenanstalten nehmen
insbesondere aus Anlass der Revision der Besoldungen des

Beamten- und Angestelltenpersonals um mehr oder
weniger beträchtliche Summen zu. Zu einem Teil
werden die Mehrausgaben durch Mehrerträge der
Kostgelder, die im Sinne einer Erhöhung revidiert
wurden, ausgeglichen. Diese Mehrerträge betragen:
Frauenspital Fr. 13,400, Waldau Fr. 150,000, Münsingen
Fr. 130,000 und Bellelay Fr. 65,000. Zur Deckung
der Mehrkosten der Waldau wird der Zins der
Kapitalanlagen des Waldaufonds herangezogen und es
erhöht sich infolgedessen der Beitrag des Fonds auf
Fr. 70,000. Im Voranschlag der Irrenanstalt Münsingen
ist die Vergütung an die Nervenheilanstalt in Medingen

mit Fr. 228,000 eingestellt, gegenüber Fr. 140,000
in 1919. Die Irrenanstalt Bellelay hat den Ertrag der
Gewerbe und der Landwirtschaft um Fr. 10,800 höher
veranschlagt. Es erklärt dies mit den Mehreinnahmen
der Kostgelder die Reduktion des Nettokredites um
Fr. 7,880 im Vergleiche zum Vorjahr.

X. Bauwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der zentralen Bau¬
verwaltung Fr. 30,545

B. Kreisverwaltung » 23,955
0. Unterhalt der Staatsgebäude ...» 97,000
D. Neue Hochbauten » 40,000
E. Unterhalt der Strassen » 1,360,000
F. Neue Strassen- und Brückenbauten » 15,000
G. Wasserbauten » 54,000
J. Vermessungswesen » 28,100
K. Eisenbahn- und Schiffahrtswesen » 4,860

Fr. 1,653,460
Mindereinnahmen :

Wasserrechtswesen » 3,415

Zusammen Fr. 1,656,875

Die Mehrausgaben dieses Verwaltungszweiges
verteilen sich auf die Kredite für : Besoldungen Fr. 1,099,785
(wovon Fr. 1,020,000 für die Wegmeister), Bureaukosten

Fr. 5,000, Mietzinse Fr. 350, Unterhalt der
Staatsgebäude Fr. 97,000, neue Hochbauten Fr. 40,000, Strassen-
unterhalt Fr. 280,000 (wodurch der Kredit auf Fr. 900,000
ansteigt), Wasserschaden und Schwellenbauten Fr. 50,000,
verschiedene Kosten (Unterhalt der angeschafften
Kraftwagen) Fr. 10,000, neue Strassen- und Brückenbauten
Fr. 15,000, neue Wasserbauten Fr. 50,000, Amortisation
von Triangulationskosten Fr. 5,000 und Amortisation
des Restbeitrages an die Brienzerseebahn Fr. 1,000. Eine
Mindereinnahme von Fr. 3,240 verzeigt die Rubrik
Probevermessungen, Kostenrückerstattungen. Die
Mehrausgaben für Èesoldungen sind nach den neuen da-
herigen Vorschriften berechnet. Mit der Erhöhung
des Kredites für Strassenunterhalt wird dem Begehren
um bessere Instandhaltung der Strassen Rechnung
getragen werden können.

XI. Anleihen.

Mehrausgaben Fr. 1,368,487

Die Rückzahlung der Anleihen erfordert Fr. 35,000
mehr, die Verzinsung der ältern Anleihen Fr. 34,913

weniger. Für das in 1919 aufgenommene 5 °/° Anleihen
von 25 Millionen betragen die Ausgaben Fr. 1,368,400
nämlich: Verzinsung Fr. 1,250,000, Provisionen für
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Couponseinlösung Fr. 3,000, Publikations- und Cotie-
rungskosten Fr. 400, Tilgung von Kursverlust Fr. 115,000.

XII. Finanzwesen.

Mehrausgaben :
A. Verwaltungskosten der Finanzdirektion

und Domänendirektion Fr. 9,825
B. Kantonsbuchhalterei » 44,381
C. Amtsschaffnereien » 23,550
D. Hiilfskasse » 430,000

Zusammen Fr. 507,756

Die Mehrausgaben der Abschnitte A und C
betreffen einzig die Besoldungskredite, die Mehrausgaben
des Abschnittes B ausser den Besoldungsrubriken die
Kosten des Postcheckverkehrs. Der Beitrag an die Hiilfskasse

stellt eine neue Ausgabe dar. Sie stützt sich
auf § 54 des Besoldungsdekretes vom 15. Januar 1919
und beträgt 5 °/o der Besoldungen des zum Beitritt
zur Hülfskasse Pflichtigen Staatspersonals.

XIII. Landwirtschaft.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 29,204
B. Landwirtschaft » 41,300
C. Landwirtschaftliche Schule » 4,500
D. Molkereischule » 8,000
E. Landwirtschaftliche Winterschulen » 51,682
F. Alpwirtschaftliche Schule Brienz » 37,500
G. Hauswirtschaftliche Schule Schwand-

Münsingen » 6,480

Zusammen Fr. 178,666

Die Mehrforderung für Verwaltungskosten der
Direktion entfällt auf Besoldungen Fr. 26,934, Bureau-
und Reisekosten Fr. 1,900 und Mietzins Fr. 370. Von
den Einzelrubriken des Abschnittes Landwirtschaft
weisen die folgenden Mehrausgaben auf: Förderung im
allgemeinen Fr. 5,000, Besoldung des Kulturtechnikers
Fr. 1,750, Besoldung des Gehülfen Fr. 1,350, Bureau-
und Reisekosten Fr. 200, Förderung der Pferdezucht
Fr. 7,000, Förderung der Rindviehzucht Fr. 15,000,
Förderung der Kleinviehzucht Fr. 3,000, Hagelversicherung

Fr. 15,000, Viehversicherung Fr. 11,000 und Kurse
Fr. 1,350. Für Förderung des Weinbaues im allgemeinen
werden Fr. 4,100 und für Maikäferprämien Fr. 250
weniger beansprucht. Der Kredit für Kohlweissling-
Bekämpfung kommt nicht zur Erneuerung. Die
Ausgaben der landwirtschaftlichen Sehlde und der Molkereischule

steigen für Besoldungen in den Rubriken Unterricht

und Verwaltung. Die Mehrkosten werden aber
durch erhöhte Kostgelder und Bundesbeiträge
ausgeglichen bis auf Fr. 4,500 bei ersterer Anstalt und
Fr. 8,000 bei der Molkereischule. Aehnlich verhält
es sich bei der landwirtschaftlichen Winterschule Rütti,
wo die Mehrausgaben für Unterricht und Verwaltung
durch den erhöhten Bundesbeitrag bis auf Fr. 1,930
gedeckt werden. Der Voranschlag der landwirtschaftlichen

Winterschule Schwand-Münsingen sieht Mehrausgaben

vor für Unterricht, Verwaltung, Verpflegung und
Stipendien, dagegen Mehreinnahmen für Arbeiten der
Praktikanten, an Kostgeldern, Bundesbeitrag und Ertrag
der Gutswirtschaft. Der Nettokredit stellt sich um
Fr. 4,577 höher als in 1919. Die reinen Ausgaben

der Winterschule Pruntrut betragen Fr. 6,975 mehr.
Sie rühren in der Hauptsache her von erhöhten
Besoldungen und Mehrkosten der Nährung. Für die
neuerrichteten Lehranstalten : landwirtschaftliche
Winterschule Langenthal und alpwirtschaftliche Schule Brienz
sind Nettokredite ausgesetzt von Fr. 38,200 und
Fr. 37,500.

XIV. Forstwesen.

Mehrausgäben :

A. Verwaltungskosten der zentralen Forst¬
verwaltung Fr. 21,940

B. Forstpolizei » 47,839

Zusammen Fr. 69,779

Das Mehrerfordernis für Verwaltungskosten der
zentralen Forstverwaltung betrifft die Besoldungen der
Beamten und Angestellten und die Bureau- und
Reisekosten. Ein Teil der Mehrausgaben für Besoldungen
wird durch die Vermehrung des Kanzleipersonals
veranlasst. Die Zunahme der Kosten der Forstpolizei
wird durch Besoldungserhöhungen für die Forstmeister,
Kreisoberförster und die Oberbannwarte und Waldaufseher
verursacht. Ferner besteht ein Mehrbedarf für Bureaukosten,

Reisekosten und Mietzinse. Neu ist der Posten
Unfallversicherung Fr. 4,620, aus dem die Kosten der
Versicherung des Forstpersonals gegen Unfall zu
bestreiten sind.

XV. Staatswaldungen.

Mehrertrag Fr. 39,103

Als Ertrag der Haupt- und Zwischennutzungen ist
das Ergebnis des Jahres 1919 eingesetzt. Die
Nebennutzungen sind annähernd den Einnahmen in 1919
gleichgestellt. Die Wirtschaftskosten nehmen um Fr.
78,500 zu und zwar in folgenden Rubriken:
Waldkulturen Fr. 5,000, Hublöhne Fr. 18,000, Rüstlöhne
Fr. 49,000, Rechtskosten Fr. 500 und Gebäudereparaturen

Fr. 6,000. Von den Beschwerden sind die
Staatssteuern um Fr. 1,000 höher berechnet. Die
Verwaltungskosten vermehren sich in Rubrik Anteil der
Staatswaldungen an den Kosten der Kreisoberförster entsprechend

der Erhöhung der Ausgaben der Forstpolizei
um Fr. 22,159. Die Kosten der Unfällversicherung
reduzieren sich um Fr. 18,000, da sie auf die verschiedenen

Rubriken, die sie betreffen, verteilt werden.

XVI. Domänen.

Mehrertrag Fr. 5,560

Der Ertrag steigt infolge Neuerwerbungen und
Neubauten um Fr. 43,060. Von den Wirtschaftskosten
sind höher berechnet die Brandversicherungskosten um
Fr. 17,000 mit Rücksicht auf Schatzungsrevisionen
und die Staatssteuern und Gemeindesteuern zusammen
um Fr. 20,500 in Anbetracht der allgemeinen Grund-
steuerschatzungsrevision.

XVII. Domänenkasse.

Mehrausgaben Fr. 69,400

Die Berechnungen stützen sich auf den Stand von
Guthaben und Schulden auf Ende Juli 1919. Die
Aktivkapitalien ergeben einen Ertrag von Fr. 13,500,
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während die Passivkapitalien eine Zinsenlast von
Fr. 176,900 verursachen.

XVIII. Hypothekarkasse.

Minderertrag Fr. 25,000

Der Rohertrag ist um Fr. 59,000 höher veranschlagt
als in 1919 und es steigen die Verwaltungskosten um
Fr. 65,000 für Besoldungen und um Fr. 18,000 für
Bureaukosten. Neu treten im Voranschlag auf die
Posten : Zuweisung an den Hülfsfonds Fr. 50,000,
Amortisation des Beitrages an die oberländische Hülfskasse
Fr. 60,000. Für Amortisation auf Wertschriften sind
Fr. 40,000 vorgesehen gegen Fr. 10,000 in 1919.

XIX. Kantonalbank.

Der Nettoertrag ist wie für 1919 auf Fr. 1,500,000
berechnet. Die einzelnen Posten der Ertragsrechnung

zeigen gegenüber dem Vorjahr erhebliche
Abweichungen.

XX. Staatskasse.

Mehrertrag Fr. 771,180

Der Ertrag von Obligationen nimmt um Fr. 7,000,
derjenige von Aktien um Fr. 652,730 zu. Von
letzterer Summe betreffen Fr. 600,000 die in 1919
erworbenen Fr. 10,000,000 Aktien der Bernischen
Kraftwerke. Die Zinsen von Vorschüssen an öffentliche
Unternehmen steigen um Fr. 106,000 entsprechend der
Zunahme der Vorschüsse an die Berner Alpenbahn-
Gesellschaft. Die Zinse für Schulden sind gleich hoch
berechnet wie in 1919.

XXI. Bussen und Konfiskationen.

Erträge und Kosten wie für 1919.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Minderertrag Fr, 7,750

Der Ertrag des Jagdregals vermehrt sich um netto
Fr. 4,800. Die Jagdpatentgebühren sind um Fr. 30,000
höher veranschlagt und dementsprechend steigt der
Anteil der Gemeinden um Fr. 4,000. Die Aufsichts- und
Bezugskosten beanspruchen Fr. 25,000 mehr,
hauptsächlich für erhöhte Besoldungen der Wildhüter. Die
Vergütung der Eidgenossenschaft fällt um Fr. 3,800
höher aus. Für Fischerei ergibt sich eine Mehreinnahme
von Fr. 150. Auch hier zeigen die Aufsichts- und
Bezugskosten eine grosse Zunahme wegen der Besoldungen
der Aufsichtsorgane. Den Mehrkosten stehen vermehrte
Patentgebühren und ein erhöhter Bundesbeitrag gegenüber.

Die Einnahmen des Bergbauregals gehen um
Fr. 12,700 zurück, hauptsächlich wegen Minderertrag
der Konzessionsgebühren für Kohlenausbeutung in
Gondiswil.

XXIII. Salzhandlung.

Mehrertrag Fr. 769,230

Gegenüber einem Verlust von Fr. 403,310 in 1919
ergibt sich für 1920 dank der Erhöhung des

Verkaufspreises des Kochsalzes ein Reinertrag von
Fr. 365,920. Der Rohertrag ist auf einem Konsum von

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.

100,000 q. berechnet. Der Ankaufpreis ab Saline stellt
sich für das Kochsalz auf 18 Rp. das Kilo. In Anbetracht

der gesteigerten Frachten sind die Transportkosten

um Fr. 10,000 höher angenommen. Die
Auswägerlöhne steigen wegen der Erhöhung des
Salzpreises um Fr. 60,000 und die Vergütungen für
Barzahlung aus dem gleichen Grunde um Fr. 7,000. Die
Magazinlöhne beanspruchen Fr. 2,500 und die
Besoldungen der Beamten Fr. 4,140 mehr.

XXIV. Stempelsteuern.

Mehrertrag Fr. 140,400

Der Ertrag der kantonalen Stempelsteuer ist auf
Fr. 600,000 veranschlagt gegen Fr. 490,000 in 1919.
Die Erhöhung rechtfertigt sich mit Rücksicht auf die
Einnahmen des laufenden Jahres. Der Anteil an den
eidg. Stempelgebühren wird auf Fr. 400,000 angenommen.

Für Rohmaterial und Unterhalt der Geräte sind
Fr. 8,000, für Provisionen der Stempelverkäufer Fr. 7,000,
für Besoldungen Fr. 3,100 und für Bureaukosten Fr. 1,500
mehr erforderlich.

XXV. Gebühren.

Mehrertrag Fr. 240,000

Gegenüber dem Voranschlage für 1919 sind
Mehreinnahmen vorgesehen: Prozentgebühren Fr. 200,000,
fixe Gebühren der Amtsschreiber Fr. 20,000 und
Gebühren für Radfahrbewilliyungen Fr. 20,000.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Mehrertrag Fr. 495,000

Gestützt auf das neue Gesetz über die Erbschaftsund

Schenkungssteuer wird der Ertrag dieser Steuer
auf Fr. 1,200,000 veranschlagt gegen Fr. 500,000 in
1919. Den Einnahmen entsprechend betragen die
Anteile der Gemeinden Fr. 240,000 und die Bezuqs-
provisionen Fr. 24,000.

XXVII. Wasscrrcchtsabgabcn.

Minderertrag Fr. 45,000

Der Ertrag der Abgaben erleidet gegen 1919 eine
Verminderung von Fr. 50,000 und damit im
Zusammenhang der Anteil des Naturschadenfonds eine
Reduktion von Fr. 5,000. Für 1919 waren die Einnahmen

in Erwartung der Erstellung neuer Werke erhöht
worden, einer Voraussetzung, die sich nicht erfüllt hat.

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gcbiihren.

Einnahmen und Ausgaben stimmen genau mit den
Ansätzen für 1919 überein. Ein Grund zur Aenderung
der Berechnungen liegt nicht vor.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.
Der Voranschlag entspricht demjenigen für 1919

mit dem Unterschied, dass der Anteil des Unterrichtswesens

um Fr. 1,000 und damit im Einklang die
Entnahme aus der Reserve um den gleichen Betrag reduziert

wird.
128*
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XXX. Anteil am Ertrage (1er Schweiz. Nationalbank.

Mehrertrag Fr. 22,293

Gemäss Gesetz über die Nationalbank nimmt die
eine Entschädigung um Fr. 10,000 ab, die andere
dagegen um Fr. 32,293 zu.

XXXI. Militärsteuer.

Mehrertrag Fr. 1,025

Die Taxations- und Bezugskosten erfahren eine
Erhöhung von Fr. 13,975, wovon Fr. 10,975 auf
Besoldungen fallen. Diesen Mehrausgaben steht ein höherer
Ertrag der Steuer der landesanwesenden Ersatzpflichtigen

von Fr. 30,000 gegenüber, resp. von Fr. 15,000
nach Abzug des Anteiles der Eidgenossenschaft.

XXXII. Direkte Steuern.

Mehrertrag Fr. 3,946,255

Die Abweichungen gegen 1919 sind folgende: für
die Vermögenssteuer: Mehrertrag der Grundsteuer
Fr. 1,072,000, Minderertrag der Kapitalsteuer Fr.370,000;
für die Einkommenssteuer: Mehreinnahmen an
Einkommenssteuer I. Klasse Fr. 2,837,500, Einkommenssteuer
IL Klasse Fr. 793,750, Nachbezüge Fr. 10,000, Steuerbussen

Fr. 2,000. Nach den Ausgaben des Jahres 1919
werden für Einkommenssteuer-Kommissionen Fr. 90,000
mehr berechnet. Mit Rücksicht auf die Zunahme der
Rekurse, deren Erledigung eine Verstärkung der
Beamten und vermehrte Sitzungen der Rekurskommission
veranlassen, wird der Kredit für letztere um Fr. 30,000
erhöht. Die Neuanlage der Grundsteuerregister
verursacht eine Erhöhung der Entschädigungen an die
Gemeinden von Fr. 18,000 und der Druck und Einband
dieser Register eine Zunahme der verschiedenen Kosten
von Fr. 35,000. Dem Mehrertrag der Steuern gemäss
sind die Bezugsprovisionen um Fr. 126,800 höher zu
berechnen. Die Verwaltungskosten beanspruchen für
Besoldungen Fr. 86,200 mehr. In dieser Summe sind die
neugeschaffenen Adjunkten- und vier weitere
Kanzlistenstellen berücksichtigt. Für Bureau- und Reise¬

kosten ist ein Mehrkredit von Fr. 10,000 erforderlich
und an Mietzinsen sind infolge des Bezuges neuer
Lokalitäten Fr. 2,995 mehr zu entrichten.

XXXIII. Unvorhergesehenes.

Minderausgaben Fr. 4,400,000

Der Kredit für Teuerungszulagen reduziert sich
nach Durchführung der Besoldungsrevision für das
Staatspersonal auf den Bedarf für Zulagen an die
Lehrerschaft, d. h. auf den Betrag von Fr. 2,100,000.
Das kantonale Lebensmittelamt wird voraussichtlich im
Mai 1920 seine Tätigkeit einstellen können. Dem-
gemäss werden dessen Kosten und die Beiträge für
verbilligte Lebensmittel auf Fr. 600,000 veranschlagt.
Für Arbeitslosenfürsorge wird ein Kredit von Fr. 500,000
neu ausgesetzt.

Bern, den 13. November 1919.

Der Finanzdirektor:
Schourer.

Vom Regierungsrat genehmigt und mit Empfehlung

an den Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 21. November 1919.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident
Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Rudolf.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 22. Oktober 1919.

Dekret
betreffend

die Organisation der Direktion der
Finanzen und Domänen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 44 der Staatsverfassung
vom 4. Juni 1893,

auf den Antrag des Regierungsrates,

besehliesst:

I. Arbeitsgebiet und Zuständigkeit.

§ 1. Die Finanzverwaltung besorgt das gesamte
Finanzwesen des Kantons.

§ 2. Die Domänenverwaltung besorgt die sämtlichen

Angelegenheiten, die sich auf den Grundbesitz
des Kantons beziehen, soweit sie nicht ausdrücklich
einer andern Verwaltung überwiesen werden.

§ 3. Die Leitung beider Verwaltungen wird unter
Oberaufsicht des Regierungsrates von der Direktion
der Finanzen und der Domänen ausgeübt.

§ 4. Der Regierungsrat entscheidet in folgenden
Geschäften:

1. Ankauf und Verkauf von Liegenschaften.
2. Ankauf und Verkauf der Wertschriften der Staatskasse.

3. Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, sofern
der jährliche Zins 500 Fr. übersteigt.

4. Zuweisung von Bureaux an die Verwaltungszweige

der Staatsverwaltung.
5. Einteilung des Kantons in Salzfaktoreikreise.
6. Festsetzung der Verkaufsprovision der Salzauswäger.

7. Alle übrigen ihm im Finanzwesen durch besondere

gesetzliche Erlasse übertragenen Entscheidungen.

§5. In allen übrigen Fällen entscheidet die Direktion
der Finanzen und der Domänen. Sie besorgt in den
Geschäften, die in die Zuständigkeit des Regierungsrates

fallen, die Antrag Stellung und vollzieht die
Beschlüsse des Regierungsrates.

II. Die Finanzverwaltung.

§ 6. Die Finanzverwaltung umfasst folgende
Abteilungen:

1. Das Sekretariat.
2. Die Kantonsbuchhalterei.
3. Die Steuerverwaltung.
4. Die FinanzVerwaltung in den Bezirken.

1. Das Sekretariat.

§ 7. Dem Sekretariat liegt ob:
1. Der Verkehr mit dem Regierungsrat und der

Staatskanzlei und die AntragStellung zuhanden
des Regierungsrates.

2. Die Begutachtung der Geschäfte, die der
Regierungsrat der Finanzdirektion zum Mitbericht
überweist.

3. Die Leitung der Salzhandlung.
4. Das Kautionswesen, soweit es der Finanzverwaltung

untersteht.

§ 8. Das Sekretariat wird vom Sekretär geleitet;
ihm werden die notwendigen Hülfskräfte beigegeben.

2. Die Kantonsbuchhalterei.

§ 9. Der Geschäftskreis der Kantonsbuchhalterei
umfasst :

1. Die Leitung und Beaufsichtigung des gesamten
Rechnungs- und Kassawesens des Staates.

2. Die Visierung sämtlicher von den Verwaltungen
ausgestellten Bezugs- und Zahlungsanweisungen
und die Ueberwachung des Anweisungswesens
überhaupt.

3. Die Passation sämtlicher Rechnungen der
Amtsschaffner, die Prüfung und Begutachtung
sämtlicher Rechnungen der SpezialVerwaltungen und
der Rechnungen über die Spezialfonds sowie die
Ueberwachung des Kassawesens überhaupt.

4. Die Abfassung der Staatsrechnung, die Führung
der hierzu- erforderlichen Rechnungsbücher und
Sammlung der sämtlichen speziellen Rechnungen
und Belege.

5. Die Entwerfung des Voranschlages nach den
Vorschlägen der Verwaltungen und Begutachtung
derselben.

6. Die Geschäftsführung der Hülfskasse.
7. Die Aufsicht über die Wertschriften des Staates.
8. Die Aufsicht und Berichterstattung über die

Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist.
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9. Den Anleihensdienst des Staates, soweit er nicht
von der Kantonalbank besorgt wird.

10. Die Begutachtung derjenigen Finanzgeschäfte, die
ihr zu diesem Zwecke von der Finanzdirektion
zugewiesen werden.

§ 10. Die Beamten der Kantonsbuchhalterei sind:
1. Der Kantonsbuchhalter.
2. Drei bis fünf Revisoren.

Daneben werden der Kantonsbuchhalterei die nötigen

Hülfskräfte beigegeben.

§ 11. Der Kantonsbuchhalter besorgt die Leitung
der Kantonsbuchhalterei.

§ 12. Die Geschäftsverteilung zwischen den Beamten

der Kantonsbuchhalterei wird vom Regierungsrat
festgesetzt. Sie sind zur gegenseitigen Stellvertretung

verpflichtet.

3. Die Steuerverwaltung.

§ 13. Der Geschäftskreis der Steuerverwaltung
umfasst:

1. Die Leitung des Bezuges der direkten Steuern,
sowie die Aufsicht und die- Vertretung des Staates

im Gebiet der direkten Staatssteuern
überhaupt.

2. Die Besorgung und Beaufsichtigung der dem Kanton

zugewiesenen Arbeiten für die Veranlagung
und den Bezug der eidgenössischen Kriegssteuer
und der eidgenössischen Kriegsgewinnsteuer.

3. Die Veranlagung und den Bezug der indirekten
Staatssteuern und staatlichen Abgaben, soweit
die Arbeiten nicht ausdrücklich andern
Verwaltungszweigen zur Besorgung zugewiesen sind.

Insbesondere unterstehen - der Steuerverwaltung:

a) Die Erbschaftssteuer;
b) die Stempelabgabe;
c) die Wasserrechtsabgabe;
d) die Prozentgebühren der Amtsschreiber.

§ 14. Die Beamten der Steuerverwaltung sind:
1. Der Steuerverwalter.
2. Der Kriegssteuerverwalter.
3. Die nötige Zahl von Adjunkten.

Daneben werden der Steuerverwaltung die
erforderlichen Hülfskräfte beigegeben.

§ 15. Der Steuerverwalter besorgt die Leitung
der gesamten Steuerverwaltung.

§ 16. Der Kriegssteuerverwalter besorgt die Arbeiten

im Gebiet der eidgenössischen Kriegssteuer und
Kriegsgewinnsteuer.

Je einer der Adjunkten besorgt die Vertretung
des Staates vor den Bezirkssteuerkommissionen. Ferner

kann die Besorgung der Geschäfte, welche die

Vermögenssteuer, die Erbschaftssteuer und die
Stempelabgabe betreffen, je einem Adjunkten
übertragen werden.

Die Geschäftsverteilung zwischen den Beamten
wird im übrigen durch den Regierungsrat festgesetzt.

Sämtliche Beamte sind zur gegenseitigen
Stellvertretung verpflichtet.

4. Die Finanzverwaltung in den Bezirken.

§ 17. Die Beamten der Finanzverwaltung in den
Bezirken sind:

1. Die Amtsschaffner.
2. Die Salzfaktoren.

a. Die Amtsschaffner.
§ 18. In jedem Amtsbezirk besteht in der Regel

eine Amtsschaffnerei. Wo die Verhältnisse es als
zweckmässig erscheinen lassen, soll ein Amtsschaffner
für mehrere Amtsbezirke bestimmt oder die Besorgung
des Amtes einem andern Beamten übertragen werden.

§ 19. Der Geschäftskreis der Amtsschaffner
umfasst:

1. Den Einzug der Einnahmen des Staates gestützt
• auf die Bezugsanweisungen, die auf die Amts-
schaffnereien ausgestellt sind.

2. Die Auszahlung der auf die Amtsschaffnereien
ausgestellten Zahlungsanweisungen.

3. Die Besorgung derjenigen interimistischen (nicht
zum voraus angewiesenen) Einnahmen und
Ausgaben, zu deren Vollzug sie von den betreffenden
Verwaltungen autorisiert oder beauftragt werden.

4. Die Mitwirkung bei der Veranlagung und beim
Bezug der direkten und indirekten Steuern und
der Staatsabgaben überhaupt, soweit sie hiezu
von den betreffenden Verwaltungen beauftragt
werden.

5. Die Beaufsichtigung des Staatsvermögens in den
Bezirken.

b. Die Salzfaktoren.
§ 20. Der Regierungsrat teilt den Kanton in

Faktoreikreise ein, in der Weise, dass mit Rücksicht
auf die Verkehrsverhältnisse ein geordneter Vertrieb
des Salzes in allen Gegenden gewährleistet ist.

§ 21. Jedem Faktoreikreis steht ein Salzfaktor
vor. Wo die Verhältnisse es als zweckmässig
erscheinen lassen, soll die Besorgung des Amtes einem
andern Staatsbeamten übertragen werden.

§ 22. Der Geschäftskreis der Salzfaktoren umfasst:
1. Die Salzbestellungen bei den Salinen.
2. Die Besorgung des Salzverkaufes an die

Salzauswäger.

3. Die Kassaführung über die bezüglichen Verhandlungen.

4. Der Verkehr und die Aufsicht über die Verkaufsstellen.
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III. Die Domänenverwaltung.

§ 23. In den Geschäftskreis der Domänenverwaltung
fallen die sämtlichen Angelegenheiten, die sich

auf den Grundbesitz des Staates beziehen, soweit sie
nicht ausdrücklich einer andern Verwaltung überwiesen

sind.
Insbesondere besorgt sie:

1. Die Verwaltung und Beaufsichtigung dieses
Grundbesitzes.

2. Die Führung des Domänenetats.
3. Die Führung der Pacht- und Mietzins-Kontrollen.
4. Die Vorbereitung des Ankaufes und Verkaufes

von Liegenschaften.
5. Die Anordnung der Einnahmen und Ausgaben

der Domänenverwaltung.

§ 24. Die Geschäfte der Domänenverwaltung werden

vom Sekretariat der Finanzdirektion besorgt.

IV. Schlussbestimmungen.

§ 25. Die Besoldung des Kriegssteuerverwalters
beträgt 7000—9500 Fr.

Die Besoldungen der übrigen Beamten sind im
Dekret vom 15. Januar 1919 betreffend die
Besoldungen der Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung geordnet.

§ 26. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft. Es hebt
die Dekrete vom 17. Dezember 1889 über die
Organisation der Finanzverwaltung und vom 22. November
1897 betreffend die Ergänzung und Abänderung des
Dekretes über die FinanzVerwaltung vom 17. Dezember

1889 auf.

Bern, 22. Oktober 1919.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Rudolf.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 129



Dekret
betreffend

die Errichtung einer dritten Pfarrstelle
in der Kirchgemeinde Thun.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. In der reformierten Kirchgemeinde Thun wird,
mit Sitz in Strättligen, eine dritte Pfarrstelle errichtet,

welche in bezug auf die Rechte und Pflichten
des Inhabers derselben den bestehenden Pfarrstellen
gleichgestellt sein soll.

§ 2. Die Verteilung der Obliegenheiten unter die
drei Pfarrer und ihre gegenseitige Aushülfe wird nach
Anhörung der beteiligten Behörden vom Regierungsrat
durch ein Regulativ bestimmt.

§ 3. Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1920
in Kraft und soll in die Gesetzessammlung aufgenommen

werden.

Bern, den 27. September 1919.

Im Namen des Regierungsraies
der Präsident

Dr. C. Moser,
der Staatsschreiber i. V.

Kurz.
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Vortrag der Finanzdirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates,

über

den Entwurf eines Gesetzes betreffend die
bernischen Eisenbahnen.

(September 1919.)

Der Grosse Rat hat am 9. Oktober 1918 folgenden
Besehluss gefasst:

1. Der Grosse Rat nach Kenntnisnahme des Berichtes
des Regierungsrates erklärt sich mit der

Einführung des elektrischen Betriebes auf den mit
Dampf betriebenen bernischen Eisenbahnen, an
denen der Staat finanziell beteiligt ist,
einverstanden und beauftragt den Regierungsrat, die
hiezu notwendigen Massnahmen zu treffen.

2. Der Grosse Rat beauftragt den Regierungsrat
ferner, innert möglichst kurzer Frist Bericht und
Antrag vorzulegen über die Art der Durchführung
der Aufgabe und über die Leistungen, die der
Staat dabei zu übernehmen hat.

Ueber die Gründe, die zu diesem Besehluss geführt
haben, geben der Bericht des Regierungsrates vom
10. August 1918 (Tagblatt des Grossen Rates 1918,
Seite 348 der Beilagen) und die Verhandlungen im
Grossen Rat (Tagblatt 1918, Seite 580—599) die
notwendige Auskunft.

Gestützt auf diesen Besehluss sind bis heute
folgende Massnahmen getroffen worden:

Der Regierungsrat hat die Leitung der Projektie-
rungs- und Ausführungsarbeiten Herrn Ingenieur
Thormann in Bern übertragen. Durch ihn wurden
in Verbindung mit den beteiligten Bahngesellschaften
die Pläne ausgearbeitet und die Materialien bestellt.

Ebenso wurde eine besondere administrative Abteilung

gegründet, welche soweit dies möglich war, der
B. L. S. angegliedert wurde. Sie hat das ganze
Rechnungswesen und die Materialverwaltung zu besorgen.

Die eigentlichen Bauarbeiten werden jeweils an
Unternehmer und Gewerbetreibende vergeben.

Die Ueberwachung sämtlicher Arbeiten ist einer
viergliedrigen Elektrifikationskommission übertragen,
welche sich nach Bedarf entsprechend der Arbeit
erweitern kann. Den Vorsitz in dieser Kommission
führt der Vorsteher der Eisenbahndirektion.

In Angriff genommen wurden vorerst die Bahnen
im Oberland, d. h. Spiez-Bönigen, Spiez-Erlenbach,
Erlenbach-Zweisimmen und die Gürbethalbahn. Die
Arbeiten sind auf allen diesen Linien im Gang. Nachdem

ursprünglich die Eröffnung des elektrischen
Betriebes auf den Spätherbst 1919 in Aussicht genommen

war, brachten die Schwierigkeiten in der
Materialbeschaffung, der Lieferung der Lokomotiven usw.,
die sich aus den heutigen ausserordentlichen
Verhältnissen ergeben, eine Verzögerung von ungefähr
einem Vierteljahr. Man wird mit der Einführung der
neuen Betriebsart auf Anfang des Jahres 1920 rechnen

können.
Nach den genannten Linien sollen umgebaut werden

die Bern-Schwarzenburg-Bahn, die Bern-Neuen-
burg-Bahn und die Sensethalbahn. Die Vorarbeiten
sind bereits an die Hand genommen.

Dem im Vortrag des Regierungsrates vom 10.

August 1918 dargestellten Plane zufolge werden auch
die übrigen Bahnen, an denen der Staat finanziell
beteiligt ist, nachfolgen. Einige der Gesellschaften
haben sich bereits an die Arbeit gemacht, die
Emmenthalbahn hat sogar aus eigenen Mitteln die Strecke
Burgdorf-Langnau elektrifiziert.

Die nötige Kraft ist ebenfalls bereitgestellt. Für
diejenigen Strecken^ deren Eröffnung bevorsteht, kann
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sie aus den vorhandenen Anlagen der Bernischen
Kraftwerke geliefert werden, für die übrigen sind im
Kraftwerk Mühleberg, dessen Fertigstellung auf Herbst
1920 zu erwarten ist, die nötigen Vorbereitungen
getroffen.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der
Regierungsrat das Eisenbahndepartement auf die
Möglichkeit aufmerksam gemacht hat, das Werk von
Mühleberg als Kraftquelle für die benachbarten Strecken
der Bundesbahnen zu brauchen, sei es dauernd, sei es
bis zur Vollendung der vorgesehenen Werke der
Bundesbahnen. Mit Rücksicht darauf, dass die Kraft für
die in der Westschweiz und im Kanton Bern
gelegenen Linien zum Teil aus dem an der Barberine,
zum Teil aus dem an der Aare bei Rupperswil zu
erstellenden Werk bezogen werden solle, beides Werke
deren Fertigstellung noch Jahre werde auf sich warten
lassen, empfehle es sich, die in Mühleberg sich
bietende Gelegenheit nicht vorbeigehen zu lassen. Das
Eisenbahndepartement hat dieses Gesuch zustimmend
aufgenommen und veranlasst, dass die Bundesbahnen
mit den Bernischen Kraftwerken in Verbindung
getreten sind. Die Verhandlungen sind zwar heute noch
nicht abgeschlossen, wir hoffen aber, dass sie zu einem
tatsächlichen Ergebnis führen werden. Es würde
dies nicht nur eine Beschleunigung in der Einführung
des elektrischen Betriebes und seiner Vorteile auf
den Bundesbahnen bedeuten, sondern auch die
Umwandlung auf den bernischen Bahnen, insbesondere
im Jura, sehr wesentlich erleichtern.

Die Frage ist seit Jahresfrist schon häufig
aufgeworfen worden, ob es richtig gewesen sei, im letzten

Jahre die Ersetzung des Dampfbetriebes durch
den elektrischen in die Hand zu nehmen, mitten in
der, wie man annehmen musste, teuersten Zeit. Ohne
dass wir heute ein endgültiges Urteil abgeben wollten,

weisen wir doch darauf hin, dass die Verhältnisse

in der letzten Zeit sich nicht verbessert,
sondern, im ganzen genommen, eher verschlimmert haben,
Wohl ist der Krieg zu Ende, seine Folgen dauern,
aber weiter und verschärfen sich in mehr als einer
Hinsicht von Tag zu Tag. Die Preise aller Art sind
nicht oder nicht wesentlich zurückgegangen, die
Lieferfristen sind lang geblieben, und die Kohlennot hat
einen Grad erreicht, der bekanntlich zu grossen
Befürchtungen Anlass gibt.

Die Entwicklung der Verhältnisse ist derart, dass
die Einführung des elektrischen Betriebes immer
dringlicher wird. Das zeigt sich am besten darin,
dass der Bund nicht nur für seine Bahnen die
Umwandlung beschlossen und in Angriff genommen hat,
sondern dass er sie auch bei den Privatbahnen zu
fördern verspricht. Die von ihm bereits getroffenen
und die in Aussicht gestellten Massnahmen haben
nicht wenig zur Ausarbeitung des gegenwärtigen Ge-
setzes-Entwurfes beigetragen.

Veranlasst durch eine im Jahre 1918 im Ständerat

gestellte Motion Düring und Genossen legte der
Bundesrat den eidgenössischen Räten am 13. September

1918 einen Gesetzes-Entwurf vor, der auf der
einen Seite die Hülfeleistung an notleidende
Transportanstalten, auf der andern Seite die Förderung'
des elektrischen Betriebes auf den Privatbahnen
vorsah. Die Bundesversammlung trennte die beiden
Gegenstände und ordnete den ersten durch den
dringlichen Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1918 über
Hülfeleistung an notleidende Transportunternehmun¬

gen, während sie für den zweiten die Vorlage eines
Gesetzes-Entwurfes verlangte. Der Bundesrat kam
dem Auftrag nach; am 25. April 1919 unterbreitete
er den Räten einen Gesetzes-Entwurf über die
Unterstützung von Privatbahnen zum Zwecke der
Einführung des elektrischen Betriebes. Dieser Entwurf
ist vom Ständerat bereits behandelt und soll in
kürzester Zeit auch vom Nationalrat in Beratung
gezogen werden.

In beiden Erlassen ist die Gewährung von Darlehen
vorgesehen, die aber nur dann gegeben werden, wenn
auch der Kanton, sei es allein oder im Einvernehmen
mit den Gemeinden und andern Beteiligten, mit gleich
hohen Beträgen wie der Bund mithilft.

Es ist klar, dass wir allen Anlass haben, die Hülfe
des Bundes dankbar anzunehmen; soweit es die
Einführung des elektrischen Betriebes betrifft, entspricht
sie den Grundsätzen und Erwägungen, die den Grossen
Rat zu seinem im Eingang erwähnten Beschluss vom
9. Oktober 1918 geführt haben; soweit sie die
Hülfeleistung an notleidende Transportunternehmungen
vorsieht, ermöglicht sie die Aufrechterhaltung des
Betriebes auch in den Fällen, in denen die
Eisenbahngesellschaft trotz allen Anstrengungen dazu nicht mehr
in der Lage ist, und zum Schaden weiter Kreise mit
der Einstellung des Betriebes gerechnet werden muss.
Wir sind allerdings der Ansicht, dass diese Form
der Hülfe nur vorübergehenden Charakter haben soll,
und dass die Rettung im Umbau auf elektrischen
Betrieb liegt.

Jedenfalls hat aber das Eingreifen des Bundes1,

ganz neue Verhältnisse gebracht, denen man sich auf
Grundlage der gegenwärtigen Gesetzgebung nicht oder
nur unvollkommen anpassen könnte. Es ist auf der
einen Seite zweifelhaft, wer zur Uebernahme der
Verpflichtungen gegenüber dem Bund und zur
Ausrichtung der staatlichen Leistungen zuständig ist,
und ob beides überhaupt ohne Volksbefragung
geschehen kann. Auf der andern Seite reichen die
Kompetenzen, wie sie durch das geltende Eisenbahngesetz
vom Jahre 1912 festgestellt sind, nicht aus, um die
dem Kanton vom Bunde zugemuteten Vorschüsse zu
machen und den Bahnen in einer Weise zu Hülfe
zu kommen, die mit Rücksicht auf die gewaltigen
Preissteigerungen auch nur einigermassen dem
entspricht, was vor 7 Jahren beabsichtigt war.

Wie gross der Unterschied gegen damals ist, zeigen
folgende Zahlen: Die elektrische Ausrüstung der
Lötschbergbahn kostete rund 65,000 Fr. für den
Kilometer, die entsprechenden Kosten werden in der
Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1919 zu 105,000
Fr. angenommen, in unserem Bericht an den Grossen
Rat vom August 1918 wurden sie auf 120—170,000 Fr.
geschätzt, während wir, wie später zu zeigen sein
wird, heute auf den Betrag von 250,000 Fr. kommen.
Dass unter diesen Umständen der im geltenden Gesetz
vorgesehene kilometrische Beitrag des Kantons von
höchstens 16,000 Fr. nicht mehr genügt, liegt auf
der Hand.

Die den heutigen Verhältnissen entsprechende
Mitwirkung des Kantons kostet naturgemäss viel Geld,
jedenfalls bedeutend mehr als aus den zur Verfügung
stehenden, durch alle möglichen Notstandsaktionen
beanspruchten Mitteln geschöpft werden kann. Es
muss also für die Beschaffung neuer Gelder gesorgt
werden.
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Alle diese Gründe und Erwägungen veranlassen
uns, dem Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates
und des Volkes den Entwurf eines neuen Eisenbahngesetzes

vorzulegen. Ursprünglich glaubten wir, es
möchte der Erlass eines Zusatzgesetzes zum bisherigen

genügen. Wir haben uns aber überzeugen müssen,

dass die notwendig aufzustellenden Vorschriften
so zahlreich und eingreifend sind, dass sie nur in
einem neuen Gesetz in richtiger Weise untergebracht
werden können.

Man mag sich allerdings fragen, ob es angezeigt
sei, in der schweren und unsicheren Zeit dem Staat
und den beteiligten Gemeinden alle die Opfer
zuzumuten, die mit dem Bau von neuen Bahnen, aber auch
mit dem Umbau auf elektrischen Betrieb oder an
einigen Orten auch nur mit der Weiterführung des
Betriebes überhaupt verbunden sind. Wir glauben
diese Frage bejahen zu müssen. Gerade die Kriegsjahre

haben uns gezeigt, wie sehr ein gut ausgebautes
Eisenbahnnetz dem Lande zum Nutzen gereichen

kann. Wir erwähnen die Dienste, die mehrere unserer

bernischen Bahnen, vorab die Lötschbergbahn
sowohl im Oberland wie im Jura, der Landesverteidigung

geleistet haben, dann die wichtige Rolle, die
allen Linien in der Lebensmittelversorgung des Landes
zugefallen ist und noch zufällt und den Nutzen, den
sie durch die Erleichterung des Verkehrs in
offensichtlicher Weise dem ganzen Lande leisten.

Es ist unseres Erachtens eine unabweisbare Pflicht,
die bestehenden Linien in den Stand zu setzen, trotz
allen Schwierigkeiten ihre Aufgaben in Zukunft
erfüllen zu können und zwar, wenn möglich, in noch
besserer Weise als bis dahin. Dazu gesellt sich die
weitere Pflicht, die Hülfe, die man den Gegenden,
welche bis dahin ohne Bahnverbindung waren,
versprochen hat, in einem den heutigen Verhältnissen
angepassten und wirksamen Umfang zu leisten. Wir
sehen, wie sie sich mit allen Mitteln den Anschluss
an den allgemeinen Verkehr wenigstens einigermassen
zu sichern versuchen. Viele von ihnen wehren sich
dabei bewusst oder unbewusst um die Behauptung
ihrer bisherigen Bedeutung und weiter um eine wenn
auch bescheidene Entwicklung, die einer ganzen
Talschaft ebenso notwendig ist als einem einzelnen
Menschen. Sie befinden sich dabei auf dem rechten Weg.
Von den vielen Erfahrungen, die uns die bisherige
Tätigkeit des Kantons auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens

gebracht hat, ist wohl diejçnige die
erfreulichste, dass die Erstellung einer Bahnverbindung
das sicherste Mittel ist, auch in abgelegenen Gegenden
Handel und Wandel in gesundem Zustand zu erhalten.

Gute Verbindungen führen die Leute nicht, wie
man etwa befürchtet hat, aus ihren Tälern und Dörfern

fort, sondern ermöglichen ihnen das Verbleiben
im angestammten Wirkungskreis. Sie sind, um uns
eines Modewortes zu bedienen, eines der wirksamsten
Mittel einer guten Siedelungspolitik. Wir haben heute
mehr denn je alle Kräfte des Landes nötig und können

sie uns nur dann in vollem Masse dienstbar
machen, wenn wir die Bevölkerung und damit die
Bebauung allen Teilen unseres Staatsgebietes erhalten.

Wir verteidigen damit aufs sicherste und all-
seitigste das wahre Wohl unseres Kantons.

Was den neuen Gesetzesentwurf anbetrifft, so lehnt
er sich inhaltlich eng an die bisherige Ordnung der
Dinge an. Der Form nach haben wir die verschiedenen

Aufgaben, nämlich den Bau neuer Bahnen, die
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919.

Einführung des elektrischen Betriebes bei den
bestehenden Linien und die Hülfeleistung gegenüber
notleidenden Transportanstalten auseinandergehalten, die
für alle diese Fälle gültigen Bestimmungen
zusammengestellt und schliesslich auch die Aufbringung der
notwendigen Mittel, vorgesehen. Ueber die Einzelheiten

und namentlich über die Aenderungen im
Vergleich zu den bisherigen Vorschriften sei folgendes
erwähnt :

1. Der Bau neuer Bahnen. Das Verzeichnis der
Linien, deren Bau durch Staatsbeiträge ermöglicht
werden soll, weist gegenüber demjenigen des Gesetzes
von 1912 nur insofern eine Aenderung auf, als die
erstellten Strecken nicht mehr erwähnt sind. Es
betrifft dies die Bahnen Steffisburg-Thun-Gunten, eventuell

Beatenbucht, Solothurn - Schönbühl - Zollikofen,
Wiedlisbach-Niederbipp und Wiedlisbach-Solothurn,
Langenthal-Melchnau, Huttwil-Eriswil, Nidau-Täuffe-
len-Ins. Ebenso ist die Lötschbergbahn, die bis dahin
mit Rücksicht auf die Zinsengarantie in der
Aufzählung enthalten war, nicht mehr genannt. Dagegen
findet die Bestimmung betreffend diese Zinsengarantie

in den Schlussbestimmungen des gegenwärtigen.
Gesetzes in dem Sinne Erwähnung, dass der entsprechende

Art. 4 des alten Gesetzes von der Aufhebung
ausgenommen wird.

Wir haben es unterlassen, neue Strecken
aufzunehmen; unseres Wissens sind keine neuen Projekte
soweit gefördert, dass ernsthaft an ihre Verwirklichung

gedacht werden kann. Sollte diese Annahme
irrig sein, so ist die Ergänzung des Art. 1 bis zur
Feststellung des endgültigen Wortlautes immer noch
möglich.

Von den bisher erwähnten Linien erhalten 3 eine
ausnahmsweise Behandlung.

Einmal die Strecke Thun-Scherzligen. Früher war
vorgesehen, dass der schon längst in Aussicht
genommene einheitliche Bahnhof in Thun mit dem See
durch einen Kanal in Verbindung gesetzt werden solle.
Heute ist die Einfahrt durch die Aare und die
Erstellung eines Hafens in unmittelbarer Nähe des neuen
Bahnhofes geplant. Die neue Fassung des Gesetzes
ist dieser Veränderung angepasst.

Sodann die Strecke Zollikofen-Bern. Nach langen

Mühen ist die Strecke Solothurn-Zollikofen gebaut
worden; ihre Züge sollen gemäss Uebereinkunft
zwischen den Kantonen Solothurn und Bern bis nach
Bern geführt werden. Dies ist über die bereits
bestehende Linie Zollikofen-Bern nicht möglich, da
deren Bau- und Betriebsverhältnisse die Aufnahme
des neuen Verkehrs nicht erlauben. Sie muss also
umgebaut werden. Es empfiehlt sich das übrigens
auch deswegen, weil sie den eigenen Personen- und
Güterverkehr nur unter einer Inanspruchnahme der
Strasse Zollikofen-Bern zu bewältigen vermag, die
das zulässige Mass übersteigt. An den Umbau soll
der gleiche Beitrag geleistet werden, wie wenn es
sich um einen Neubau handeln würde.

Schliesslich die Linie Mett-Meinisberg. Sie ist
gebaut und als Dampfbahn im Betrieb. Sie stand aber
von Anfang an sozusagen in jeder Hinsicht auf
falscher Grundlage und vermag sich in ihrer jetzigen
Gestalt, trotz der von der Stadt Biel in zuvorkommender

Weise gewährten Einfahrt bis an den Bahnhof
Biel, weder zu erhalten, noch der Gegend die erwarteten

Dienste zu leisten. Daran würde auch die in
Aussicht genommene Fortsetzung nach Büren nichts

130*
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zu ändern vermögen. Die genaue Prüfung des
Sachverhaltes hat ergeben, dass nur eine befriedigende
Lösung gefunden werden kann, wenn die Linie am
Bahnhof Biel beginnt, von da auf eigenem Geleise
durch Madretsch nach Mett geführt und über Mei-
nisberg nach Büren fortgesetzt wird. Dabei soll sie
als leistungsfähige Schmalspurbahn nach dem Muster
der Nidau-Täuffelen-Ins-Bahn ausgestaltet werden.
Das hat aber einen so vollständigen Umbau auch der
bestehenden Strecke Mett-Meinisberg zur Folge, dass
man füglich von einem Neubau sprechen darf und
dementsprechend für die Mitwirkung des Staates sorgen

muss.
Was nun die Bedingungen anbelangt, unter

denen die Staatsbeteiligung gegeben wird, so stellt sich
das Gesetz auf den Boden, dass grundsätzlich nur der
Bau elektrischer Bahnen unterstützt werden soll. Wir
halten das als selbstverständlich. Ist in Ausnahmsfällen,

von denen uns nebenbei gesagt, heute keiner
bekannt ist, der Dampfbetrieb nicht zu umgehen, so
wird der Grosse Rat bevollmächtigt, einen Staatsbeitrag

in wesentlich herabgesetztem Mass, jedenfalls
aber nicht mehr als 50% des normalen auszusprechen.

Wir nehmen an, dass die neuen Bahnen sozusagen
alle Schmalspurbahnen sein werden. Es entspricht
das an und für sich ihrer Bedeutung, aber auch
den Erfahrungen der letzten Jahre. Diese zeigen mit
aller Deutlichkeit, welch gute Dienste eine richtig
gebaute und ausgerüstete elektrische Schmalspurbahn
zu leisten vermag. Sie sind so gross, dass eine
Normalbahn nur mehr da als gerechtfertigt erscheint,
wo mit Durchgangsverkehr und überhaupt ausser-
gewöhnlichen Verhältnissen gerechnet werden muss.

Wesentlich verändert wurde die Höhe der
Staatsbeteiligung. Es entspricht das der sattsam bekannten

Entwicklung, welche die Kosten auf allen
Gebieten der Bautätigkeit erfahren haben. Der bisherige
Prozentsatz von 40% bei Normalbahnen und 45%
bei Schmalspurbahnen ist beibehalten worden. Dagegen
wurde die zahlenmässige Grenze bei den ersten von
80,000 Fr. auf 170,000 Fr., bei den zweiten von 50,000
Fr. auf 120,000 Fr. erhöht. Soweit heute einigermassen
zuverlässige Berechnungen möglich sind, darf man
annehmen, dass mit einer derartigen Mithülfe die Erstellung

von neuen Verbindungen da sicher gestellt wird,
wo ein wirkliches Bedürfnis besteht und deswegen
die nötigen Grundlagen für die Finanzierung, namentlich

die tatkräftige Mitwirkung der beteiligten Gegend,
wie auch für den Betrieb in Gestalt genügender
Einnahmen vorhanden sind. Naturgemäss sind heute
nicht nur die Anforderungen an den Staat, sondern
auch diejenigen an die übrigen Beteiligten gewachsen.

Eine besondere Erwähnung erfahren die Verkehrsmittel

neuerer Erfindung und besonderen Charakters.
Sie waren schon im jetzigen Gesetz erwähnt,
allerdings in der engen Umschreibung als «Bahnen mit
andern Betriebssystemen». Man hatte dabei vorab
an die geleislosen Bahnen gedacht. Solche sind bis
jetzt im Kanton Bern nicht erstellt worden, wohl aber
wurden und werden noch in steigendem Masse
Automobilkurse eingerichtet. Ueber ihre Verhältnisse gibt
der von der Eisenbahndirektion dem Regierungsrat
zuhanden des Grossen Rates kürzlich erstattete
Bericht Auskunft. Der gegenwärtige Gesetzesentwurf
stellt sich auf den Boden, dass es in erster Linie

Sache der beteiligten Gegend sei, derartige Unternehmen

von lokaler Bedeutung und kleinerem Umfang
zu gründen und zu erhalten. Ein Staatsbeitrag wird
nur da gegeben werden können, wo die notwendigen
Leistungen die Kraft der zunächst beteiligten Kreise
übersteigen. Voraussetzung ist aber unter allen
Umständen, dass es sich um ein Werk handelt, dessen
volkswirtschaftliche Bedeutung gross genug ist, um
eine Mithülfe des Staates zu rechtfertigen. Man darf
dabei annehmen, dass die Inanspruchnahme einer
staatlichen Subvention nach Rückkehr ruhiger Zeiten

nur ausnahmsweise eintreffen wird.
2. Der Umbau auf elektrischen Betrieb. — In

allgemeiner Beziehung verweisen wir auf den mehrfach

erwähnten Bericht des Regierungsrates an den
Grossen Rat vom 10. August 1918/16. September
1918. Wir halten seine Schlussfolgerungen noch heute
für richtig und haben ihm die Vorschriften des neuen
Gesetzes angepasst.

Dagegen hat die Sachlage durch das Einschreiten
des Bundes eine Veränderung erfahren, der Rechnung

getragen werden muss.
Bis jetzt wurde die Beteiligung des Staates in

Aktien ausgerichtet; die Hülfe des' Bundes dagegen
soll in der Form verzinslicher und rückzahlbarer
Darlehen gewährt werden. Die Möglichkeit muss
geschaffen werden, dass auch die Beteiligung des Staates,

sei es ganz, sei es teilweise in dieser Form
erfolgen kann.

Die Hülfe im Sinne des zu erlassenden
Bundesgesetzes kann entweder so gewährt werden, dass die
Bahngesellschaft ein Darlehen erhält, dessen
Verzinsung sich nach ihren Verhältnissen richtet, mindestens

aber 3% betragen soll, oder aber so, dass an
die Verzinsung eines von anderer Seite gewährten
Darlehens Beiträge geleistet werden. Die Art und
Höhe der Unterstützung wird von Fall zu Fall durch
eine besondere Vereinbarung geordnet. Die
Unterstützung ist zur einen Hälfte vom Bund und zur
andern vom Kanton zu tragen, auf dessen Anteil
die Beiträge der Gemeinden und, wie wir annehmen,
auch diejenigen anderer Beteiligten angerechnet werden.

Es bieten sich also eine ganze Zahl von Möglichkeiten,

die von Fall zu Fall Anwendung finden können.

Nehmen wir an, die Unterstützung werde in
Form eines Anleihens gewährt und betrage im ganzen

4,000,000 Fr.,, so kann der Bund die Hälfte, also
2,000,000 Fr. mit einem Zinsfuss von 3 % übernehmen,
das gleiche kann der Staat unter Mithülfe der
beteiligten Gegend tun. Er kann aber auch in der Weise
mithelfen, dass er mit seinen Bundesgenossen einen
Teil der Beteiligung in Aktien aufbringt, z. B. die eine
Hälfte mit einer Million und die andere in Form eines
Darlehens entweder selber beschafft oder bei Dritten
auswirkt, wobei dann die Zinsgedinge sich den
herrschenden Verhältnissen anpassen können.

Welcher Weg eingeschlagen werden soll, hängt
ab von den Verhältnissen des einzelnen Falles. Wir
sehen darum die Möglichkeit voraus, dass der Staat
sich sowohl mit Aktien, wie mit Gewährung von
Darlehen beteiligen kann.

Im zweiten Fall wird ihm wie auch dem Bund ein
Pfandrecht im ersten Rang vor den bestehenden
Pfandrechten eingeräumt. Die Forderung wird also
sichergestellt. Ferner wird vorgesehen, dass ein Be-
triebsüberschuss nicht nur für die Bezahlung der ver-
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einbarten Zinsen verwendet werden muss, sondern
zur Rückvergütung des Ausfalles den der Bund und
der Kanton durch Einräumung des niedrigen Zins-
fusses gegenüber dem üblichen Zinsfuss erlitten
haben.

Wir beantragen im Falle der Beteiligung in Aktien,
den Beitrag des Staates auf 20% der Umbaukosten,
höchstens aber auf 50,000 Fr. für den Kilometer bei
Normalbahnen, auf 35% und höchstens 30,000 Fr.
für den Kilometer bei Schmalspurbahnen festzusetzen.
Es ergeben sich diese Zahlen aus den folgenden
Berechnungen. Nach den Berechnungen von Ingenieur
Thormann müssen heute die Umbaukosten auf
elektrischen Betrieb für Normalbahnen zu 250,000 Fr.
für den Kilometer veranschlagt werden. Ein Betrag
von 50% würde durch den Bund gedeckt, 25—30%
durch den Kanton und die Gemeinden in Form von
Aktien übernommen, und 25—20% wären durch
eigene Mittel der Bahn oder durch Anleihen
aufzubringen. Dabei ist die Beteiligung des Kantons mit
15—20% vorgesehen je nach dem einzelnen Fall.
Durch die Gemeinden wäre auf alle Fälle eine
Ergänzung dieser Beteiligung bis zu 25% in Aussicht
genommen. Wenn möglich soll aber damit noch höher
gegangen werden, damit der Betrag der Anleihen
möglichst niedrig gehalten werden kann, um die Bahn
in schwierigen Zeiten nicht durch Zinsen belasten
zu müssen. Da, wo die Rendite der Bahn nicht
absolut sicher steht, bietet das Gesetz überdies die
Möglichkeit, diese Anleihen vom Kanton aus unter den
vorerwähnten Bedingungen zu gewähren.

Bei den Schmalspurbahnen wurde in der
Beteiligung höher gegangen, weil es sich hier um finanziell

etwas schwächere Unternehmen handelt. Die
Umbaukosten sind hier geringer, da das Gleichstromsystem,

das ja namentlich in Betracht kommt, weniger
Umbauten an den bestehenden Schwachstromleitungen
erfordert. Es handelt sich nur um die Linie Saignelé-
gier-Chaux-de-Fonds mit rund 26 km. Die Finanzierung
ist wieder in ähnlicher Weise gedacht, wie bei den
Normalbahnen. 50% sollte der Bund geben, 30 bis
40 % der Kanton und die Gemeinden in Form von
Aktien und 10—20% wären in Form von Anleihen
zu beschaffen, welche wiederum eventuell der Kanton

geben könnte. Der Betrag von 30,000 Fr.
entspricht der Annahme von 90,000 Fr. als Maximalkosten

für den umzubauenden Bahnkilometer; soweit
sich dies heute beurteilen lässt, sollte dieser Betrag
ausreichen.

Besteht die Hülfeleistung in Gewährung eines
Darlehens, so kann es mit Inbegriff der Leistungen der
Gemeinden und der andern bernischen Beteiligten
bis zur Hälfte der Umwandlungskosten gewährt werden.

Die vom Entwurf eines Bundesgesetzes vorgesehene

für jeden Fall abzuschliessende Vereinbarung,
muss dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet
werden.

Die Beteiligung des Kantons erfolgt nur unter
der Voraussetzung einer angemessenen Mithülfe der
beteiligten Gegend. Ob diese Voraussetzung erfüllt
sei, wird von Fall zu Fall durch den Grossen Rat
entschieden. Bei den im Gange befindlichen Umbauten

der Linien Spiez-Erlenbach, Erlenbach-Zweisimmen
und Gürbethalbahn, sowie bei Bern-Schwarzen-

burg ist als Anteil der Gegend 10% der Kosten in

Anschlag gebracht und teilweise schon von ihr
übernommen worden.

Für jede Bahngesellschaft ist ein Finanzausweis
aufzustellen und dem Grossen Rat zur Genehmigung

zu unterbreiten. Diese Behörde setzt gleichzeitig
die Bedingungen fest, unter denen die

Staatsbeteiligung ausgerichtet wird. Wie sie beschaffen
sind, hängt ab von den Verumständungen des
einzelnen Falles. Vor allem aus wird dafür gesorgt werden

müssen, dass die Elektrifikation nach dem vom
Staat aufgestellten Plane und den darin angenommenen

einheitlichen Grundsätzen geschieht.
3. Die Beteiligung des Staates beim Betrieb der

Eisenbahnen. — Wir schlagen vorerst vor, die
bisherige Möglichkeit beizubehalten, dass der Staat
Betriebsvorschüsse bis auf 10% des Anlagekapitals
gewähren kann. Es ermöglicht das, im Notfall rasch
Hülfe zu bringen, ohne dass der Bund und andere
Interessenten begrüsst und die zeitraubenden
Verhandlungen bis zum Abschluss einer Vereinbarung
durchgeführt werden müssen.

Die andere Art der Hülfe ist gegründet auf den
bereits erwähnten Bundesbeschluss vom 18. Dezember
1918 über die Hülfeleistung an notleidende
Transportunternehmungen. Dort ist vorgesehen, dass einer
notleidenden Unternehmung Darlehen zur Aufrechterhaltung

des Betriebes gemacht werden können, oder
dass der Bund mit den andern Beteiligten zusammen

den Betrieb auf Rechnung der Unternehmung
übernehmen kann.

Die Forderungen, die sich aus diesen Leistungen
ergeben, sind in den Jahren, in denen sich kein Be-
triebsüberschuss ergibt, unverzinslich. In den
andern Jahren müssen sie mit 3% verzinst und mit
1 % amortisiert werden. Sie erhalten ein gewissen
Beschränkungen unterworfenes Pfandrecht im ersten
Range.

Die Leistungen werden zur einen Hälfte vom Bund,
zur andern vom Kanton übernommen. Auf des letztern

Anteil werden die Beiträge der Gemeinden und,
wie wir annehmen, der übrigen Beteiligten angerechnet.

Die Hülfeleistung wird in jedem Fall durch eine
Vereinbarung geordnet.

Wir schlagen vor, die Genehmigung dieser Vereinbarung

dem Grossen Rat zu übertragen. Der Grosse
Rat stellt auch in jedem Fall fest, unter welchen
Bedingungen der Kanton seine Mithülfe gewährt. Auch
hier ist die unerlässliche Voraussetzung die, dass die
beteiligte Gegend sich mit einem entsprechenden Anteil

an den Leistungen des Staates beteiligt.
Bis jetzt ist die Hülfe des Bundes und des Kantons

in Anspruch genommen worden von den
Berner-Oberland-Bahnen. Der jährliche Zuschuss wurde
dort auf höchstens 320,000 Fr. festgesetzt. Die Hälfte
übernahm der, Bund und die andere der Kanton, der
seinerseits wiederum die Hälfte seines Anleihens den
Gemeinden überband. Als besondere Bedingungen
wurden aufgestellt, dass die Bahngesellschaft vor
Rückzahlung der Darlehen an Kanton und Gemeinden

keine Dividenden ausrichten darf und ferner,
dass dem Staat und den Gemeinden eine Vertretung

im Verwaltungsrat einzuräumen sei.
Hängig sind zur Zeit Gesuche um Hülfeleistung

der Saignelégier-Glovelier-Bahn und der Ramsei-Su-
miswald-FIuttwil-Bahn.
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4. Allgemeine Bestimmungen. — Wir haben in
diesem Abschnitt alle Bestimmungen zusammengefasst,
die allgemeine Bedeutung haben. Sie sind zum grossen

Teil nicht neu, waren aber im bisherigen Gesetz
in wenig übersichtlicher Weise angeordnet. Es wird
dem Verständnis und der Anwendung des Gesetzes
förderlich sein, wenn eine bessere Uebersicht hergestellt

wird. I

In der Sache selbst erwähnen wir die Vorschriften,
welche die Wahrung der Rechte des Staates während
des Betriebes zum Gegenstand haben. Grundsätzlich
bestehen bereits heute derartige Vorschriften. Ihre
Notwendigkeit ist vom Grossen Rat wiederholt betont
worden. Sowohl diese Behörde, wie auch der
Regierungsrat haben in mehrfacher Hinsicht davon
Gebrauch gemacht und sich dabei überzeugt, dass eine
bessere und tiefer gehende Aufsicht des Staates ein
dringendes Bedürfnis ist. Die einzelne Bahngesellschaft

ordnet ihre Verhältnisse begreiflicherweise in
der Regel von ihrem eigenen Standpunkt aus. Ein
Zusammenwirken mit andern Gesellschaften oder die
Rücksichtnahme auf allgemeine Interessen des Landes

treten dabei gerne in den Hintergrund. Es muss
deshalb von einer einzigen Stelle, d. h. vom Staat
aus dafür gesorgt werden, dass die vorhandenen
Kräfte in gleicher Richtung arbeiten und ein Ergebnis

erstreben, das, vom Standpunkt der Allgemeinheit
aus gesehen, wünschenswert ist.

Neu und von grosser Bedeutung ist die Vorschrift
betreffend Genehmigung derjenigen Massnahmen,
durch welche die gestörten finanziellen Verhältnisse
einer Eisenbahngesellschaft geordnet werden sollen.

Bekanntlich hat der Krieg einen grossen Teil
unserer Bahnen sehr schwer mitgenommen. Die
wachsenden Kohlen- und Materialpreise einerseits und die
Besoldungserhöhungen andererseits, haben eine
derartige Vermehrung der Ausgaben mit sich gebracht,
dass viele Gesellschaften trotz allen Taxsteigerungen
den wachsenden Druck nicht mehr zu ertragen
vermochten. Das gegenwärtige Gesetz soll ihnen in
mehrfacher Richtung zu Hülfe kommen. Dabei bleibt
aber die Notwendigkeit bestehen, die gestörten
finanziellen Verhältnisse für die Zukunft in Ordnung zu
bringen. Die grossen Beträge an zu amortisierende
Verwendungen und die Passivsaldi der Gewinn- und
Vorlustrechnung müssen beseitigt werden, wenn es
möglich sein soll, in Zukunft einen geordneten Haushalt

durchzuführen. Wie das zu geschehen hat, ist
von Fall zu Fall verschieden.

Durchgeführt ist die Aufgabe bei der Freiburg-
Murten-Ins-Bahn, wo durch ganz ausserordentliche
Opfer des Kantons Freiburg eine klare Situation
herbeigeführt worden ist. Das alte Aktienkapital ist sehr
stark vermindert worden, während zugleich durch
neue Leistungen des Kantons Freiburg die der
Gesellschaft zur Verfügung stehenden Mittel erhöht worden

sind. Der Kanton Bern war dabei insofern beteiligt,

als seine Aktienbeteiligung von 215,000 Fr. auf
64,500 Fr. abgeschrieben worden ist.

Mehrere bernische Bahnen werden einen ähnlichen
Weg beschreiten müssen. Wir hoffen, dass es an
den meisten Orten sein Bewenden haben wird bei
einer Herabsetzung des Aktienkapitals. Anderswo
werden wohl neue Mittel gefunden werden müssen,
sei es auf Grundlage dieses Gesetzes, sei es in anderer

Form. Soweit der Staat in Betracht kommt, wird

er sich natürlich dabei nicht weiter beteiligen können,

als die Gesetzgebung das erlaubt.
Noch andere Gesellschaften werden sich mit ihren

Gläubigern auf dem Wege des gerichtlichen oder
aussergerichtlichen Nachlassvertrages verständigen
müssen. In erster Linie kommt hier die Berner-Alpenbahn

in Betracht. Sie ist als internationale Linie
natürlicherweise durch den Krieg besonders stark
hergenommen worden. Zu der Vermehrung der Ausgaben
gesellte sich hier ein gewaltiger Rückgang des
Verkehrs. Jahrelang haben die internationalen Transporte
sozusagen ganz aufgehört. Wenn die Bahn aus der
schwierigen Lage herauskommen und für die
Zukunft lebensfähig bleiben soll, gibt es kein anderes
Mittel, als dass die Gläubiger auf einen Teil ihrer
Forderung, insbesondere auf die Zinsen, verzichten,
und die Aktionäre einen Teil ihrer Beteiligung
streichen. An Stelle der bisherigen Aktien sollen
Zuwendungen treten, die vom Bund und den
französischen Interessenten erwartet werden.

In allen diesen Fällen wird der Staat ein gewichtiges

Wort mitzureden haben, werden doch die Opfer
zu einem grossen Teil von ihm getragen werden müssen.

Er wird daher bei allen Vorbereitungen und
Verhandlungen, namentlich aber auch bei den
endlichen Beschlüssen mithelfen müssen, und seine
Zustimmung wird häufig ausschlaggebend sein.

Nach der heutigen Ordnung der Dinge kann es
fraglich sein, wer im einzelnen Fall das Recht hat,
namens des Staates nicht nur zu verhandeln,
sondern auch bindende Erklärungen abzugeben. Wir
beantragen, dieses Recht dem Grossen Rat zuzuerkennen,

der unseres Erachtens die geeignete Behörde
zur Entscheidung der wichtigen Fragen ist, die hier
in Betracht kommen.

5. Beschaffung der Mittel. — Wie wir schon mehrfach

auseinandergesetzt haben, hat der Krieg die
verfügbaren Mittel des Staates sehr stark in Anspruch
genommen. Ein Teil des Anleihens von 25,000,000
Fr., das im Laufe dieses Jahres zur Ausgabe gelangte,
ist bestimmt, dem Staate die notwendigen Mittel für
seinen Betrieb zu liefern. Die Anforderungen an die
Staatskasse sind so gross, dass dieser Teil kaum für
längere Zeit genügen wird. Wenn neue grosse
Kapitalien festgelegt werden sollen, wie das ja durch das
gegenwärtige Gesetz unzweifelhaft geschehen wird,
so müssen dem Staat hiefür die notwendigen Mittel
zur Verfügung gestellt werden.

Nach unseren Berechnungen erfordert die Ueber-
nahme aller Verpflichtungen, wie sie durch Abschnitt
1 des Gesetzes für den Bau neuer Eisenbahnen
vorgesehen sind, eine Summe von 23 Millionen. Der Umbau

auf elektrischen Betrieb sämtlicher Linien nimmt
in Anspruch, sofern die Beteiligung des Staates
ausschliesslich in Aktien erfolgt, 17,000,000 Fr. Wie
gross die Auslagen sind, welche durch die Hülfeleistung

im Sinne von Abschnitt 3 des Gesetzes
verursacht werden, ist zur Stunde nicht annähernd
festzustellen. Wir setzen hiefür schätzungsweise 1,000,000
Fr. ein. Die Gesamtsumme beläuft sich also auf
41,000,000 Fr.

Nun lehrt aber die Erfahrung, dass innert den in
Art. 15 vorgesehenen 10 Jahren nicht sämtliche Linien
werden gebaut werden. Ebenso wird die Elektrifi-
kation nicht die ganze oben genannte Summe in
Anspruch nehmen, weil verschiedene der in Betracht
fallenden Bahnen den Umbau ganz oder teilweise
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aus eigener Kraft werden bestreiten können. Wie
gross die Zahlen sind, um die der oben erwähnte
Gesamtbetrag herabgesetzt werden kann, ist schwer zu
sagen. Wir glauben aber mit der Summe von
25,000,000 Fr. die innert nützlicher Frist nötig
werdenden Ausgaben bestreiten zu können. In diesem
Sinn enthält das Gesetz die Ermächtigung an den
Grossen Rat zur Aufnahme eines Anleihens bis zu
diesem Betrage.

Bekanntlich ist es heute nicht mehr so einfach wie
früher, dem Staate auf dem Weg des Anleihens Geld
zu verschaffen. Die Anforderungen an den
schweizerischen Geldmarkt sind so gross geworden, dass
nur ein Teil der angemeldeten Anleihen berücksichtigt
werden kann. Vorab kommt der Bund mit Inbegriff
der Bundesbahnen, und erst nachher können die Kantone

eine Berücksichtigung erwarten. In der letzten
Zeit haben sie dabei, sowohl in bezug auf die Höhe
des Anleihens, als auf die übrigen Bedingungen und
den Zeitpunkt der Ausgabe Schwierigkeiten gefunden,
die es mehreren von ihnen geradezu unmöglich machten,

auf dem bisher üblichen Wege Geld aufzubringen.

Dies ist auf den ersten Blick deswegen auffallend,
weil bekanntlich in vielen Teilen des Landes noch
immer viel flüssiges Geld vorhanden ist, und eine
grosse Zahl von Geldinstituten Mühe haben, für die
ihnen zufliessenden Gelder eine richtige Anlage zu
finden. Das gilt auch für einen grossen Teil der
bernischen Sparkassen.

Für sie besteht namentlich die Schwierigkeit, dass
ihnen die natürliche Verwendung des Geldes, nämlich

die Anlage in Schuldtiteln des Staates und der
Gemeinden durch die Steuerverhältnisse erschwert
wird. Die reinen Ersparniskassen gemessen bekanntlich

ein Steuerprivileg. Gegenüber dem Staat
besteht es in einer Herabsetzung der Progression, gegenüber

der Gemeinde in völliger Steuerfreiheit. Um
dieses Privilegs teilhaftig zu werden, müssen aber
mindestens 75% ihrer Einlagen in Darlehen angelegt

werden, die auf bernisches Grundeigentum
pfandversichert sind. Sie sind infolgedessen darauf
angewiesen, in .allererster Linie derartige pfandversicherte

Darlehen zu suchen. Damit ist ihnen die
Möglichkeit in dem Masse, wie die vorhandenen Mittel
es gestatten würden, an der Zeichnung öffentlicher
Anleihen teilzunehmen, stark beschnitten. Es ist dies
ein Nachteil für den Staat und die Gemeinden, denen
sich bei ihren Anleihensoperationen gerade die
natürlichsten Geldquellen verschliessen, und auf der andern
Seite auch ein Nachteil für die Sparkassen, denen
der Weg zu einer Geldanlage fast versperrt wird, die

in mehr als einer Richtung für sie von grossem
Nutzen wäre. Wir führen in diesem Zusammenhang
nur die eine Erwägung an, dass die Leistungsfähigkeit

der Kassen bedeutend gehoben werden könnte,
wenn ihre Anlagen nicht nur in schwer verwertbaren
grundpfandversicherten Darlehen gemacht würden,
sondern auch in Anleihenstiteln, die jederzeit leicht
realisierbar sind.

Alle diese Erwägungen wirken in dem Sinne, dass
neben den grundpfandversicherten Darlehen auch
Anlagen in Staatsanleihen und Gemeindedarlehen sollen

in Berechnung gezogen werden können, wenn es
sich um Geltendmachung des vorerwähnten
Steuerprivilegs handelt. Auf diese Weise werden dem Staat
und den Gemeinden die Ersparnisse des Volkes
zugänglich gemacht, was in andern Ländern auf dem
Wege der Gesetzgebung längst in sehr ausgedehnter
Weise geschehen ist, während zugleich den für unsere
gesamte Volkswirtschaft so wichtigen Ersparniskassen

in mehrfacher Hinsicht eine wesentliche Erleichterung

und Stärkung zuteil wird.
Mit Rücksicht auf die durch das gegenwärtige

Gesetz notwendig gemachte Beschaffung weiterer
Geldmittel ist es angezeigt, in diesem Zusammenhang
die Frage zu lösen. Wir schlagen vor, das in der
Form zu tun, dass die in Betracht kommenden Artikel

33 und 50 des Steuergesetzes abgeändert werden
und zwar so, dass an Stelle der grundpfandversicherten

Darlehen teilweise Anleihenstitel des Staates oder
Schuldverpflichtungen der Gemeinden treten können.
Es bietet sich dabei auch der Anlass, zwischen den
beiden Artikeln 33 und 50 die bis jetzt fehlende
redaktionelle Uebereinstimmung herzustellen.

6. Schlussbestimmungen. — Es ist klar, dass
das heute noch "in Kraft stehende Gesetz von
1912 mit Erlass des neuen Gesetzes dahinfallen
muss. Wir schlagen vor, von der Aufhebung
auszunehmen den Art. 4 betreffend die
Zinsengarantie für das Anleihen II. Ranges von 42 Millionen,

das auf der Strecke Spiez-Frutigen der Lötsch-
bergbahn haftet. Diese Garantie ist allerdings
ausgesprochen und wird tatsächlich in Anspruch genommen.

Um Missverständnisse zu vermeiden, erscheint
es geboten, ihre gesetzliche Grundlage auch weiterhin

fortbestehen zu lassen.
Wir empfehlen Ihnen die Vorlage des

Gesetzesentwurfes an den Grossen Rat.

Bern, den 19. September 1919.

Der Finanzdirektor:
Scheurer.

Beilagen zum Tagblatt üjs Grossen Bates. 1919. 131
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der

Grossratskommission.

vom 28. Oktober 1919.

Gresetz
betreffend

Beteiligung des Staates am Bau

und Betrieb von Eisenbahnen«

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Beteiligung des Staates am Bau von
Eisenbahnen.

Art. 1. Der Staat beteiligt sich am Bau der
nachgenannten Eisenbahnen im Verhältnis und unter den
Bedingungen wie sie in diesem Gesetz niedergelegt
sind:

1. Meiringen-Innertkirchen.
2. Thun-Scherzligen.
3. Thun-Burgistein-Schwarzenburg-Freiburg.
4. Burgistein-Wattenwil-Wimmis, eventuell Spiez.
5. Worb z. Anschluss an die Burgdorf-Thun-Bahn

und Ramsei-Huttwil-Bahn über Obergoldbach.
6. Zollikofen-Bern.
7. Herzogenbuchsee-Koppigen-Utzenstorf-Lyss und

Koppigen-Kirchberg.
8. Herzogenbuchsee-Wangen-Wiedlisbach.
9. Herzogenbuchsee-Bleienbach-Langenthal.

10. Biel-Meinisberg-Büren.
11. Nidau-Biel.
12. Ins-Erlach-Neuenstadt.
13. Neuenstadt-Lignières-Nods.
14. Reconvilier-Bellelay.
15. Delsberg-Mervelier.
16. Pruntrut-Damvant, eventuell Pruntrut-Lugnez.
17. Alle - Miécourt - Charmoille - Frégiécourt - Cornol -

Courgenay.
18. Réchésy-Beurnevésin-Bonfol.

Wird in Thun ein einheitlicher Bahnhof und im
Anschluss daran eine Hafenanlage erstellt, so kann
der Grosse Rat einen Staatsbeitrag im Rahmen des

gegenwärtigen Gesetzes an die Kosten der Hafenanlage
anstatt an diejenigen einer Bahn Thun-Scherzligen
aussprechen.

Der Beitrag an die Strecke Bern-Zollikofen ist
bestimmt, um die Einführung der Bahn Solothurn-Bern
nach Bern zu ermöglichen.

Der Beitrag an die Strecke Biel-Meinisberg-Büren
wird mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse
der bereits bestehenden Verbindung von Biel nach
Meinisberg auch für den Umbau des Stückes Mett-
Meinisberg ausgerichtet werden.

Art. 2. Der Grosse Rat ist ermächtigt, innerhalb

seiner verfassungsmässigen Kompetenz und unter

Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes
für solche Eisenbahnlinien, welche in Art. 1 hievor
nicht aufgezählt sind, eine Aktienbeteiligung des Staates

zu beschliessen.

Art. 3. Die Beteiligung des Staates geschieht durch
Uebernahme von Aktien. Sie beträgt unter Vorbehalt
der übrigen "in diesem Gesetze enthaltenen
Bestimmungen :

a) bei den normalspurigen Bahnen mit elektrischem
Betrieb 40% des Anlagekapitals der auf
bernischem Gebiet gebauten Bahnstrecke, jedoch
höchstens 170,000 Fr. per Kilometer;

b) bei den schmalspurigen Bahnen mit elektrischem
Betrieb 45% des Anlagekapitals der auf
bernischem Gebiet gebauten Strecke, jedoch höchstens

120,000 Fr. per Kilometer.
Bei normalspurigen und schmalspurigen Bahnen

kann ausserdem eine besondere Beteiligung gewährt
werden für Tunnelbauten, sowie für Viadukte und
Brücken von mehr als 20 Meter Totallänge
zwischen den Widerlagern, jedoch höchstens 250,000 Fr.
für den Kilometer der auf dem Gebiet des Kantons
Bern liegenden Teile solcher Bauobjekte.

An Bahnen mit Dampfbetrieb wird in der Regel
kein Beitrag ausgerichtet. Lassen die Verhältnisse
ausnahmsweise die Ausrichtung eines Beitrages als
gerechtfertigt erscheinen, so wird er vom Grossen Rat
bestimmt. Er darf nicht mehr als 50% des für
elektrisch betriebene Bahnen vorgesehenen Beitrages
ausmachen.

Art. 4. Die Höhe der Aktienbeteiligung setzt der
Grosse Rat fest.

Er kann nach Anhörung der Beteiligten jede
Unternehmung in betriebsfähige Abschnitte einteilen und
diesen einen verhältnismässigen Anteil des für die
ganze Linie bewilligten Beitrages zuweisen.

Art. 5. Als Anlagekapital im Sinne dieses Gesetzes

gilt derjenige Betrag, der für den Bau der Bahn,
die Beschaffung des Rollmaterials und für die Schaffung

eines Betriebsfonds für die auf bernischem
Gebiet liegende Strecke vorgesehen ist.

Die Ermittlung des Anlagekapitals erfolgt an Hand
des Kostenanschlages der dem genehmigten
Finanzausweis zugrunde liegt.
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Art. 6. Die Höhe des Betriebsfonds wird jeweils
vom Grossen Rat festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt unter Berücksichtigung der
Länge der Bahn und ihrer besondern Betriebsverhältnisse.

Art. 7. Durch den Finanzausweis ist der Nachweis
zu erbringen, dass das erforderliche Anlagekapital
vollständig zur Verfügung steht.

Zu den Privataktienzeichnungen dürfen Zeichnungen

von Unternehmern für Leistungen oder Lieferungen

zum Bau oder zur Ausrüstung der Bahn nicht
gerechnet werden.

Wenn von Gemeinden auf Rechnung ihrer
Aktienbeteiligung Naturalleistungen in Land, Holz und
dergleichen zugesichert werden, so ist deren Barwert
amtlich zu schätzen, und es darf kein höherer Betrag
als der daherige Schatzungswert in Rechnung
gestellt werden.

Art. 8. Der Finanzausweis ist dem Grossen Rat
zur Genehmigung zu unterbreiten.

Der Vorlage des Finanzausweises ist ein vom
Regierungsrat einzuholendes Gutachten über die
wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Unternehmens
beizugeben.

Der Grosse Rat entscheidet nach Prüfung der
gesamten Sachlage, ob er den Finanzausweis als
genügend ansehen kann oder nicht.

Einem wirtschaftlich nicht lebensfähigen
Unternehmen ist die Genehmigung des Finanzausweises zu
versagen.

Art. 9. Wird mit dem Bau begonnen, bevor der
Finanzausweis vom Grossen Rat endgültig genehmigt
ist, so fällt die Beteiligungszusage für die betreffende
Linie dahin.

Art. 10. Die in Artikel 3 zugesicherte
Staatsbeteiligung darf in der Regel nur bewilligt werden,
wenn höchstens ein Drittel des Anlagekapitals auf
dem Anleihenswege aufzubringen bleibt.

Ausnahmsweise kann der Grosse Rat die
Aufnahme von Anleihen bis auf die Hälfte des
Anlagekapitals bewilligen, wenn es im besonderen Interesse
des Kantons liegt und das Zustandekommen der Linie
nur auf diesem Wege möglich ist.

Ist die Möglichkeit der Verzinsung des
Obligationenkapitals nicht wahrscheinlich, so kann der Grosse
Rat verlangen, dass entweder das gesamte Anlagekapital

in Aktien beschafft werde oder die Verzinsung
der aufzunehmenden Anleihen durch Dritte
sichergestellt werde.

Art. 11. Die Aktien des Staates stehen den übrigen

Aktien gleich, geniessen die gleichen Rechte wie
diese und sind im weitern bezüglich des Stimmrechts
keiner Beschränkung unterworfen. (Art. 640 0. R.
und Art. 22 des Bundesgesetzes vom 27. März 1896
betreffend das Rechnungswesen der Eisenbahnen.)

Art. 12. Die Einzahlung der Aktien des Staates
geschieht zu vier Fünfteln nach Massgabe der
Statuten der betreffenden Gesellschaften gleich wie die
Einzahlung der übrigen Aktien.

Der letzte Fünftel wird erst bezahlt, wenn nach
Inbetriebsetzung der Bahn, die dem Regierungsrat
vorzulegende detaillierte Baurechnung über die Verwendung

des Anlagekapitals die regierungsrätliche
Genehmigung erhalten hat und die Verhältnisse der
Gesellschaft vollständig abgeklärt sind.

Art. 13. Die Behörden des Kantons haben die
Oberaufsicht bei der Projektierung und Ausführung der
Bauarbeiten. Die Wahl der Bauleitung, sowie der
Abschluss aller wichtigen Bau- und Lieferungsverträge

untersteht der Genehmigung durch den
Regierungsrat.

Im weitern haben sie der kantonalen Eisenbahndirektion

zu Beginn des Bahnbaues ein Bauprogramm
und während der Dauer des Baues jeweilen im
Januar, April, Juli und Oktober einen Quartalbericht
einzureichen, aus welchem der Stand der Bauarbeiten
und der verfügbaren Finanzmittel klar beurteilt werden

kann.
Nach Vollendung des Baues ist dem Regierungsrat

die detaillierte Baurechnung vorzulegen.

Art. 14. Beim Bau neuer Linien ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass dieselben nach einem
allgemeinen, das ganze Verkehrsnetz umfassenden Plane
und nach einheitlichen technischen Grundsätzen
erstellt werden.

Die Zusammenlegung und Vereinfachung des spätem

Betriebes ist dabei besonders zu berücksichtigen.

Art. 15. Ausser an Eisenbahnen kann der Staat
auch an die Einrichtung und den Betrieb anderer
Verkehrsmittel einen Beitrag leisten, sofern sie einem
volkswirtschaftlichen Bedürfnis entsprechen.

Der Grosse Rat setzt im Rahmen seiner Kompetenz
den Beitrag und die daran zu knüpfenden
Bedingungen unter Berücksichtigung aller Verhältnisse fest.

Ein Beitrag soll nur dann gewährt werden, wenn
die beteiligte Gegend nicht im Stande ist, die Kosten
allein aufzubringen.

Art. 16. Die in diesem Gesetz zugesicherte
Beteiligung des Staates fällt für diejenigen Strecken
dahin, für welche nicht innerhalb 10 Jahren, von
der Annahme des Gesetzes durch das Volk an gezählt,
der in Art. 7—9 vorgesehene Finanzausweis geleistet

wird.

II. Beteiligung des Staates an der Einführung
des elektrischen Betriehes.

Art. 17. Der Staat fördert die Einführung des
elektrischen Betriebes bei denjenigen Dampfbahnen,
bei denen er finanziell beteiligt ist, durch Ueber-
nahme von Aktien und durch Gewährung von
Darlehen.

Art. 18. Die Beteiligung in Aktien beträgt:
a) Bei Normalspurbahnen 20 °/0 der Umwandlungskosten

der auf bernischem Gebiet liegenden
Strecke, jedoch höchstens 50,000 Fr. für den
Kilometer ;
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b) bei Schmalspurbahnen 35 % der Umwandlungskosten

der auf bernischem Gebiet liegenden
Strecke, jedoch höchstens 30,000 Fr. für den
Kilometer.

Art. 19. Die Gewährung von Darlehen erfolgt
entweder an Stelle der Beteiligung in Aktien oder neben
ihr. Der Betrag der Gesamtleistung darf, mit Inbegriff

der Leistungen der Gemeinden und andern
bernischen Beteiligten, die Hälfte der Umwandlungskosten
nicht überschreiten.

Art. 20. Beteiligt sich der Bund gemäss Bundesgesetz

vom 1919 betreffend die
Unterstützung von Privatbahnen zum Zwecke der
Einführung des elektrischen Betriebes an den
Umwandlungskosten, so ist der Grosse Rat ermächtigt dem
Bunde gegenüber die Erklärung abzugeben, dass der
Staat die in jenem Bundesgesetz dem Kanton
zugemuteten Leistungen übernimmt.

Die Leistungen der Gemeinden und anderer
Beteiligten werden auf die Leistungen angerechnet, die
der Staat dem Bunde gegenüber zu übernehmen hat.

Der Grosse Rat genehmigt die zwischen Bund,
Kanton und Bahnunternehmung abzuschliessende
Vereinbarung.

Art. 21. Die Beteiligung des Kantons erfolgt nur
unter der Voraussetzung, dass die beteiligte Landesgegend

sich mit einem den Verhältnissen
entsprechenden Betrag an den Kosten beteiligt.

Diese Beteiligung kann entweder durch Ueber-
nahme von Aktien oder durch Uebernahme eines
Teils des vom Kanton gewährten Darlehens geschehen.

Der Grosse Rat entscheidet darüber ob Höhe und
Art der Beteiligung den Verhältnissen entsprechen.

Art. 22. Die Bewilligung der Beiträge des Kantons

erfolgt nach Vorlage eines Finanzausweises, dessen

Genehmigung dem Grossen Rat zusteht.
Der Grosse Rat setzt in jedem Falle die Höhe und

Art sowie die nähern Bedingungen der Staatsbeteiligung
fest.

Art. 23. Bei Festsetzung der Bedingungen unter
denen die Beteiligung des Staates erfolgt, ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass die Einführung des elektrischen

Betriebes auf den sämtlichen Bahnen, an denen
der Staat finanziell beteiligt ist, nach einem festen
Plan und nach einheitlichen Grundsätzen vor sich
geht.

Die Bestimmungen des Art. 13 finden auch hier
Anwendung.

III. Beteiligung des Staates beim Betrieb der
Eisenbahnen.

Art. 24. Wenn eine mit Staatsbeteiligung gebaute
Bahnlinie Betriebsergebnisse aufweist, welche zur
Bezahlung der Betriebskosten und der Anleihenszinse
nicht ausreichen, oder wenn es sonst zur Konsolidierung

des Unternehmens notwendig erscheint, so

kann der Grosse Rat innerhalb seiner verfassungsmässigen

Kompetenz der betreffenden Bahngesellschaft
verzinsbare Vorschüsse machen, deren Gesamtbetrag
10% des im Sinne des Art. 5 festgesetzten
Anlagekapitals nicht überschreiten darf.

Bevor diese Vorschüsse vollständig zurückbezahlt
sind, dürfen den Aktionären keine Dividenden
ausbezahlt werden.

Art. 25. Ausserdem kann der Staat sich an der
Hülfeleistung beteiligen, welche den infolge des Krieges

in Schwierigkeiten geratenen Bahnen gemäss Bun-
desbeschluss vom 18. Dezember 1918 betreffend
Hülfeleistung an notleidende Transportunternehmungen,
durch Gewährung von Vorschüssen zu Teil wird.

Art. 26. Der Grosse Rat ist ermächtigt, dem
Bunde gegenüber die Erklärung abzugeben, dass der
Staat die in jenem Bundesbeschluss dem Kanton
zugemuteten Leistungen übernimmt. Die Vorschüsse
des Staates dürfen nicht höher sein als diejenigen
des Bundes.

Die Leistungen der Gemeinden und anderer
Beteiligten werden auf den Leistungen angerechnet, die
der Staat dem Bund gegenüber zu übernehmen hat.

Der Grosse Rat genehmigt die zwischen Bund,
Kanton und Bahnunternehmung abzuschliessende
Vereinbarung.

Art. 27. Die Beteiligung des Kantons nach Art.
25 ff. erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass die
beteiligte Landesgegend sich mit einem den Verhältnissen

entsprechenden Betrag an den Vorschüssen
beteiligt. Der Grosse Rat entscheidet darüber, ob dies
in jedem Fall zutrifft.

Art. 28. Der Grosse Rat setzt in jedem Fall die
Höhe sowie die nähern Bedingungen des vom Kanton
zu leistenden Vorschusses fest.

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass diese
Vorschüsse möglichst rasch zurückbezahlt werden.
Vor ihrer vollständigen Rückzahlung dürfen den
Aktionären keine Dividenden ausbezahlt werden.

IV. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 29. Die Ausrichtung der in diesem Gesetz
vorgesehenen Leistungen des Staates erfolgt nur unter

der Bedingung, dass die im Nachfolgenden
aufgestellten Bestimmungen eingehalten werden.

Art. 30. Die Statuten der zu unterstützenden
Gesellschaften unterliegen der Genehmigung des Grossen

Rates.
Ebenso müssen alle Abänderungen dieser Statuten

vom Grossen Rat genehmigt werden.
Diese Genehmigung darf nur erfolgen, wenn die

Statuten die dem Staate zufolge dieses Gesetzes
zustehenden Rechte in vollem Umfange anerkennen und
wenn sie den Interessen des Staates, der beteiligten
Landesgegend und der zu gründenden Gesellschaft
genügend Rechnung tragen.

/
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Art. 31. Die Fusion verschiedener Gesellschaften
darf nur nach Genehmigung durch den Grossen Rat
eingegangen werden.

Derselbe ist auch berechtigt die dadurch notwendig
werdenden finanziellen Massnahmen zu genehmigen.

Die Abtretung der Konzession an eine andere
Gesellschaft unterliegt ebenfalls der Genehmigung des
Grossen Rates.

Art. 32. Der Staat hat das Recht sich in jeder
Eisenbahnverwaltung, bei welcher er finanziell beteiligt

ist, durch ein bis sechs Mitglieder vertreten zu
lassen.

Von diesen Staatsvertretern darf kein Aktienbesitz
gefordert werden.

Die Wahl erfolgt durch den Regierungsrat.
Dabei sind die allgemeinen bernischen Eisenbahninteressen

sowie die Bedürfnisse der beteiligten
Landesgegend und des Eisenbahnpersonals möglichst zu
berücksichtigen.

Art. 33. Die Gesellschaften sind verpfjlichtet, die
staatlichen Behörden über alle wichtigen Gegenstände
des Baues, des Betriebes und der Verwaltung mit
inbegriff der Personalverhältnisse zu unterrichten.

Ausserdem ist der Regierungsrat berechtigt, jederzeit

über diese Gegenstände Auskunft zu verlangen ;

die Bahngesellschaften sind verpflichtet, diese
Auskunft zu erteilen.

Ueberdies ist der Regierungsrat berechtigt, jederzeit

die ihm notwendig erscheinenden Untersuchungen
über die Verhältnisse des Unternehmens

anzuordnen.

Die Kosten dieser Untersuchungen sind dem Staat
von der betreffenden Bahngesellschaft zurückzuver-
güten.

Art. 34. Der Staat kann die Durchführung aller
Massnahmen anordnen die zur Durchführung eines
möglichst rationellen Betriebes notwendig sind.

Dabei sind die Interessen des Kantons im
allgemeinen und der beteiligten Landesgegend im besonderen

zu wahren.
Er ist namentlich befugt, mehrere Eisenbahngesellschaften

unter einheitliche Betriebsleitung zu stellen.

Art. 35. Der Grosse Rat kann über die Einrichtung
und über die Durchführung der Aufsicht, sowie über
die zu treffenden Massnahmen auf dem Dekretswege
einheitliche Vorschriften aufstellen.

Bis zum Erlass des Dekretes ist der Regierungsrat
für den Erlass dieser Massnahmen zuständig.

Art. 36. Der Grosse Rat ist berechtigt, diejenigen
Massnahmen zu genehmigen, die notwendig sind, um
die gestörten finanziellen Verhältnisse einer
Eisenbahngesellschaft zu ordnen.

Er kann zu diesem Zweck namentlich die
Zustimmung zur Herabsetzung des Aktienkapitals oder
zum Abschluss eines gerichtlichen oder aussergericht-
lichen Nachlassvertrages geben.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.

Art. 37. Der Grosse Rat ist befugt, wenn das
Gleichgewicht im Staatshaushalt dies erfordert, die
Bewilligung von Staatssubventionen zeitweise
einzustellen.

V. Beschaffung der Mittel.

Art. 38. Der Grosse Rat wird ermächtigt die auf
Grund dieses Gesetzes erforderlichen Gelder, soweit
zu deren Deckung die verfügbaren Mittel des Staates
nicht hinreichen, auf dem Wege von Anleihen bis
zum Gesamtbetrage von 25 Millionen zu beschaffen.

Art. 39. Die Artikel 33 und 50, Ziffer 2, des
Gesetzes vom 7. Juli 1918 über die direkten Staats- und
Gemeindesteuern werden aufgehoben und durch
folgende Bestimmungen ersetzt:

1. Art. 33: Die reinen Ersparniskassen bezahlen von
den in Art. 32 festgestellten Zuschlägen zwei
Drittel, sofern der Steuerzuschlag, den die Kasse
infolge der vollen Progression auf der Kapitalsteuer

zu bezahlen hätte, mehr als 10 % des
Geschäftsertrages des Vorjahres mit Inbegriff der
Zinsen auf dem eigenen Kapital und den Reserven

ausmacht, jedoch nur ein Drittel, sofern der
volle Steuerzuschlag auf der Kapitalsteuer mehr
als 20% des nach obiger Vorschrift ermittelten
Geschäftsertrages ausmacht.

Als reine Ersparniskassen im Sinne dieses
Artikels gelten diejenigen Geldinstitute, deren
Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Entgegennahme

von Spargeldern und Anlegung derselben
in Darlehen besteht, die auf im Kanton Bern
gelegenen Grundstücken pfandversichert sind. Diese
Darlehen müssen mindestens 75% der Einlagen
ausmachen: sie können bis zu 15% der
Einlagen durch Obligationen und Kassascheine des
Staates Bern und der bernischen Staatsinstitute
oder durch Anleihenstitel und Darlehen, deren
Schuldner bernische Gemeinden sind, ersetzt werden.

2. Art. 50, Ziffer 2: Die reinen Ersparniskassen im
Sinne von Art. 33.

VI. Schlussbestimmungen.

Art. 40. Dieses Gesetz tritt nach der Annahme
durch das Volk sofort in Kraft.

Art. 41. Auf diesen Zeitpunkt wird das Gesetz
vom 7. Juli 1912 betreffend die Beteiligung des Staates

am Bau und Betrieb von Eisenbahnen aufgehoben;

vorbehalten bleibt Art. 4 dieses Gesetzes, der
lautet:

Lötschbergbahn.

Der Grosse Rat wird ermächtigt, die Garantie
des Staates auszusprechen für die Zinsen eines vier-
prozentigen Hypothekaranleihens von 42 Millionen
Franken im II. Range, das folgendermassen zu
verwenden ist:

1. zur Deckung der Mehrkosten, die sich gegenüber
dem ursprünglichen Plan und Voranschlag er-
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geben haben, im Betrage von 19 Millionen Franken;

2. zur Umwandlung des in den Statuten vorgesehenen

vierundeinhalbprozentigen Anleihens im II.
Range von 23 Millionen Franken in ein zu 4%
verzinsliches Anleihen von gleichem Betrage.

Werden infolge dieser Zinsengarantie die Mittel
des Staates in Anspruch genommen, so haben die da-
herigen Aufwendungen den Charakter von Vorschüssen,

die zu 4% verzinst werden und zurückzubezah-
len sind, sobald die Betriebsergebni.sse es gestatten.

Art. 42. Der Regierungsrat wird mit der
Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt. Er hat die zu
diesem Zwecke notwendigen Verordnungen zu
erlassen.

Bern, 28. Oktober 1919.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Rudolf.

Im Namen der Grossratslcommission

der Präsident
G. Rufener.
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Vortrag dor Direktion des llnlerricDtswesens

an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

das Gesetz über die Besoldungen der Lehrerschaft

an den Primär- und Mittelschulen.

(September 1919.)

Allgemeines.

Die Notwendigkeit einer Aufbesserung der
Lehrerbesoldungen erfordert dieses Mal keine lange Begründung.

Die völlig veränderten Lebensverhältnisse, die
uns die letzten Jahre gebracht haben, verlangen auch
hier unumgänglich eine Neuordnung. Staat und
Gemeinden haben sich zwar namentlich seit dem letzten
Jahre nicht wenig angestrengt, durch Teuerungszulagen

der Lehrerschaft über die schlimme Zeit hin-
überzuhelfen. Aber wie es bei den andern
Berufsgruppen in der öffentlichen und privaten Wirtschaft
bereits geschehen ist, muss nun auch für die Lehrerschaft

unserer Gemeindeschulen eine noch
weitergehende Besserstellung in Form einer festen
Besoldungsordnung eintreten. Es wurde dazu schon im
Herbst 1917 im Grossen Rat durch eine Motion des
Herrn Mühlethaler die Anregung gemacht, und durch
Eingabe vom 1. November 1918 und nachfolgender
Begründung, die uns im März dieses Jahres zukam,
hat der Kantonalvorstand des Bernischen Lehrer-,
Vereins seine Postulate für die Besoldungsreform
aufgestellt.

Der Lehrerverein verlangte zuerst grundsätzlich die
Uebernahme der gesetzlichen Barbesoldung sowohl
der Primär- als auch der Mittellehrer durch den Staat.

Die Unterrichtsdirektion hat diese Kardinalfrage kurz
nach Eingang der Begründung der Forderungen dem
Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen, um zu
wissen, ob das neue Lehrerbesoldungsgesetz auf dieser
ganz neuen Basis aufgebaut werden solle, oder ob
die Lehrerbesoldungen wie bisher wieder auf Grund
einer angemessenen Verteilung der Lasten auf Staat
und Gemeinden auszurichten sei.

Der Regierungsrat hat das Postulat der gänzlichen

Uebernahme der Lehrerbesoldungen durch den
Staat einstimmig abgelehnt. Ueber die Gründe, die
ihn zu dieser Stellungnahme bewogen haben, hat
sich der Vertreter der Regierung in seiner Antwort
auf die Interpellation des Herrn Grossrat Mosimann
(Maisession des Grossen Rates 1919) bereits
ausgesprochen. Es sind in der Hauptsache die folgenden:

Der Staat muss es sich angelegen sein lassen,
das Gemeindeleben möglichst reich zu gestalten und
den Gemeinden im Rahmen ihrer finanziellen Mittel
auch ideale Aufgaben zuzuweisen. So wird im Volke
draussen das Verständnis für höhere als nur materielle
Kulturgüter beständig wachsen, und das kommt wieder

dem Staat mit seinen noch zahlreichern idealen
Zielen zugut. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet,

müssen wir befürchten, ein finanzielles Desinte-
ressement der Gemeinden würde auch eine Verminde-
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rung des Interesses in geistiger Hinsicht zur Folge
haben. Wenn unsere Schule im wahren Sinne des
Wortes eine Volksschule sein und bleiben soll, so
muss sie ihre Wurzeln in der Gemeinde behalten,
deren Stütze die Familie ist, die ihrerseits die Grundlage

jeder Erziehung bildet. Die Anteilnahme des
Volkes an der Schule, auch wenn sie sich heute noch
nicht überall in gewünschtem Masse äussert, schätzen
wir höher als die Vereinfachung und gewisse andere
Vorteile, welche in Kreisen der Lehrerschaft von einer
Verwaltung der Schulangelegenheiten durch eine
Zentralinstanz erhofft werden.

Dem Begehren des Lehrervereins stehen aber auch
finanzielle Gründe entgegen. Die volle Uebernahme
der Besoldungen durch den Staat nach den damaligen
Forderungen würde diesem eine Mehrbelastung von
über 12 Millionen auferlegen, die selbstverständlich
nur durch eine gänzliche Umwälzung unseres
Steuerwesens, auch im Verhältnis von Gemeinden und Staat,
durchgeführt werden könnte.

Der Lehrerverein hat denn auch angesichts dieser
Schwierigkeiten durch Eingabe vom 3. April 1919 für
ein Mal auf dieses Postulat verzichtet.

So hält also der vorliegende Gesetzesentwurf
hinsichtlich der Lastenverteilung zwischen Staat und
Gemeinden im allgemeinen an den bisherigen Grundlagen

fest.

Zu den einzelnen Abschnitten des Entwurfes
gestatten wir uns folgende Erörterungen:

I. Primarschule.

1. Gegenwärtige Besoldungen.

Die durchschnittliche Barbesoldung für eine Lehrkraft

der Primarschule betrug im Jahr 1918 ohne
Teuerungszulage rund 2100 Fr. (Staat 950 Fr.,
Gemeinden 1150 Fr.). Dazu kommen die Naturalien
oder eine entsprechende Entschädigung, die vor dem
Krieg durchschnittlich 500 Fr. betragen haben mag,
seither aber mit ca. 800 Fr. zu berechnen ist, sodass
sich die durchschnittliche Gesamtbesoldung (ohne
Teuerungszulage) im Jahr 1918 auf rund 2900 Fr.
belaufen hätte.

Das Gesetz vom 1. Dezember 1918 betreffend
KriegSteuerungszulagen an die Lehrerschaft brachte
dieser eine erheblicher Besserstellung, nämlich im
Durchschnitt 1100 Fr. pro Lehrkraft, je zur Hälfte
vom Staat und von den Gemeinden getragen.

Der durchschnittliche Anteil an der Barbesoldung
pro 1918 (Teuerungszulage inbegriffen) betrug somit

für den Staat .1 1500 Fr.
für die Gemeinden 1700 »

Zusammen 3200 Fr.

Die Naturalien oder die Entschädigung für dieselben

eingerechnet, belief sich also die durchschnittliche

Gesamtbesoldung für eine Lehrkraft der
Primarschule im Jahr 1918 auf 4000 Fr. Dabei ist zu
bemerken, dass dieser Durchschnitt etwas tiefer zu
stehen kommt, sobald man die Lehrerbesoldungen der
grossen städtischen Gemeinden aus der Berechnung

ausschliesst. Zudem ist anzunehmen, dass die
Entschädigung für die Naturalien kaum überall den
höhern Preisen entsprechend ausgerichtet wurde.

2. Andere Kantone.

Bevor wir uns nun über die Ansätze unseres
Gesetzesentwurfes verbreiten, halten wir kurz Umschau,
wie andere Kantone in ihren neuen Besoldungsgesetzen

ihre Ansätze den durch den Krieg geschaffenen

neuen Verhältnissen anzupassen suchten. Wir
beschränken uns dabei auf die Kantone Zürich, Solo-
thurn und Glarus, deren Besoldungsgesetze im Jahre
1919 erlassen wurden. Kantone, die in den Jahren
1917 und 1918 die Besoldungen neu ordneten,
stehen heute schon wieder in einer Revisionsbewegung.

Ein Primarlehrer im Kanton Zürich bezieht nach
Gesetz vom 2. Februar 1919 eine Minimalbesoldung,
von 3800 Fr. Dazu kommen 12 Alterszulagen von;
100 Fr. nach je einem Dienstjahr, sodass das Maximum

5000 Fr. beträgt. Zu dieser Barbesoldung kommt
ferner von der! Gemeinde noch die Entschädigung
für eine Wohnung, dagegen keine Holz- und
Landabgabe oder Entschädigung hiefür. In der Eingabe;
des Bernischen Lehrervereins wird der Mietwert von
18 Aren Land und der Preis von 9 Ster Holz
zusammen auf 300 Fr. geschätzt, sodass sich ein
bernischer Lehrer bei einem Minimum von 3500 Fr.
und einem Maximum von 4700 Fr. seinem zürcherischen

Kollegen gleichstellen würde. Es ist allerdings
dabei zu bemerken, dass die meisten zürcherischen
Gemeinden über ihren gesetzlichen Anteil an den
Lehrerbesoldungen hinaus noch freiwillige Ortszulagen

ausrichten.
Das am 4. Mai 1919 vom Solothurner Volk

angenommene Besoldungsgesetz weist folgende Ansätze
auf:

Primarlehrer 3500—4500 Fr.
Primarlehrerinnen : 3200—4200 Fr.

plus Naturalien (Wohnung und Holz, jedoch kein Land).
Die Glarner Landsgemeinde hat am 11. Mai 1919

die Lehrerbesoldungen auf 3300 bis 4500 Fr. festgesetzt

(keine Naturalien).

3. Neue Ansätze.

Die bernische Lehrerschaft verlangte in ihrer
Eingabe unter der Voraussetzung der Uebernahme der
vollen Besoldung durch den Staat ein Minimum von
3000 Fr. und ein Maximum (nach 20 Dienstjahren)
von 5000 Fr., in einer zweiten Eingabe, auf der
Grundlage einer hälftigen Teilung der Lasten zwischen
Staat und Gemeinden, 3600 bis 5600 Fr. Wir glaubten,
es sei nicht angängig, über die gesetzlichen Ansätze
des Kantons Zürich hinauszugehen, sind aber auch
der Meinung, dass der Kanton Bern nicht unter den
Rahmen hinuntergehen sollte, wie er sich aus den
neuen Besoldungsgesetzen von Zürich und Solothurn
ergibt.

Wenn wir in Betracht ziehen, dass der Lehrer vier
Jahre zu seiner Ausbildung verwenden muss und
bedenken, welche gesellschaftliche Stellung auch der
junge Lehrer im Volksganzen einnehmen sollte, so
werden wir eine Anfangsbesoldung von 3500 Fr. und
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eine Endbesoldung (nach 12 Dienstjahren) von 4700
Fr. plus Naturalien immer noch als eine bescheidene
anerkennen müssen, deren geringe Höhe immerhin im
Hinblick darauf sich rechtfertigen lässt, dass der Staat
einen erheblichen Teil der Ausbildungskosten der
Lehrer selber trägt und grundsätzlich auch für die
Pensionierung invalid gewordener Lehrkräfte sorgt.

4. Lohnverhältnisse anderer Berufe.

Uebrigens ergibt auch ein Vergleich mit den
Lohnverhältnissen anderer Berufsgruppen, dass unsere
Ansätze nicht übertrieben sein können. Wir führen an:

Minimum Maximum
a) Vestbesoldete: Fr. Fr.
Pfarrer 40001) 58001)
Landjäger 30002) 45002)
Bezirksbeamte V. Klasse 4800 6300
Angestellte I. » 4500 6000

» II. » 4000 5500
» III. » 3500 5000

b) Arbeiter: Das statistische Amt der Stadt Bern
hat uns folgende Angaben gemacht über Arbeitslöhne,
wie sie gegenwärtig gelten:

Stundenlohn Jährliche Jahreseinkommen
Fr. Arbeitstage Fr.

Mau ret 1.60 270 3456
Handlanger 1.38 270 2980
Zimmerleute 1.62 280 3629
Handlanger 1.25 280 2800
Schreiner 1.65 300 3960
Spengler 1.61 300 3864
Schlosser 1.60—1.80 300 3840—4320
Parquetleger 2.— 300 4800
Installateure 2.— 300 4800

Dazu ist zu bemerken, dass in einzelnen dieser
Branchen gegenwärtig wieder eine Lohnbewegung im
Gange ist, die auf eine Erhöhung des Stundenlohnes
um 10 bis 15 Rp. abzielt.

Auf dem Lande mögen die Stundenlöhne
durchschnittlich etwa um 10 Rp. tiefer stehen.

Wenn wir dem Primarlehrer eine Anfangsbesoldung
von 3500 Fr. und eine Maximalbesoldung (nach

12 Dienstjahren) von 4700 Fr. plus Naturalien
zubilligen, so gewähren wir ihm immer noch nicht mehr
als das Einkommen, das für eine kleinere Familie
heute bei anständiger aber bescheidener Lebenshaltung

nötig ist.
Schon die Rücksicht auf einen qualitativ genügenden

Nachwuchs spricht daher gegen eine Reduktion
dieser Ansätze.

Ö. Durchschnittliche neue Besoldung.

Die durchschnittliche Besoldung einer bernischen
Lehrkraft würde nach diesen Ansätzen 4300 Fr.,
Naturalien eingerechnet 5100 Fr. betragen, gegenüber 2100
Fr. — mit Naturalien 2900 Fr. — im Jahr 1918 ohne
Teuerungszulagen und 3200 bezw. 4000 Fr. mit
Teuerungszulagen.

Bei einer solchen Ordnung der Besoldungen resultiert

unter Berücksichtigung der Naturalien eine
Besserstellung von durchschnittlich rund 2900 Fr. auf
rund 5100 Fr., also von ca. 75 %. Auf die Barbesoldung
berechnet, ergibt sich sogar eine Besserstellung um
rund 100% (von 2100 auf 4300 Fr.). Wir geben zu,
dass dies weit über die 50% hinausgeht, welche
im allgemeinen für die neuen Ansätze beim
Staatspersonal angenommen wurden. Allein, einmal ist
darauf hinzuweisen, dass man bei einzelnen Kategorien

des Staatspersonals, wie z. B. beim Polizeikorps,
auch weit über die 50 % hinausgegangen ist, und
sodann handelt es sich darum, einem Stand entsprechend

seiner Bedeutung in der menschlichen Gesellschaft

ein Einkommen zu sichern, das ihm ermöglicht,
ohne zu einträglichem Nebenverdienst zu greifen,
seiner Aufgabe zu leben. Die neue Zeit wird an die
Tüchtigkeit des einzelnen und die Gesamtheit
vermehrte Anforderungen stellen. Es muss deshalb
Aufgabe der Gemeinden und des Staates sein, für die
Schule Bedingungen zu schaffen, unter denen sie
leistungsfähig bleiben und auch höhern Erwartungen
genügen kann. Ein qualitativ tüchtiger, arbeitsfreudiger

Lehrerstand, den nicht finanzielle Sorgen drük-
ken, ist dabei eine Hauptsache, und es ist daher die
Lehrerbesoldungsfrage mehr als eine blosse Lohnfrage.

6. Lehrerinnen.

In diesem Zusammenhang muss auch die Frage
entschieden werden, ob die Lehrerinnen den Lehrern
in der Besoldung gleichzustellen seien. Wir halten
dafür, dass ein gewisser Unterschied gemacht werden
soll. Es entspricht dies der bisherigen Anschauung
im Kanton Bern, sowie der Ordnung, wie sie in
verschiedenen Kantonen mit ähnlichen Verhältnissen
besteht, wie z. B. Solothurn, Waadt, St. Gallen. Wenn
in andern Kantonen, wie z. B. in Zürich und Thurgau,
für die Lehrerinnen keine besondern Ansätze gelten,
so rührt dies davon her, dass dort die Lehrerin
überhaupt nur in ganz geringfügigem Masse zum Lehramt

zugelassen ist.

Ein Unterschied in der Besoldung der beiden
Geschlechter rechtfertigt sich namentlich auch infolge
der Verschiedenheit der Zivilstandsverhältnisse und
der damit zusammenhängenden Familienlasten.

Nach der vom Lehrerverein im Jahr 1917 durchgeführten

Erhebung ergaben sich hierüber folgende Zahlen:

Primarlehrer Primarlehrerinnen

Ledig 357 759
Verheiratet 939 mit Lehrern verheiratet 157

Ehemann sonst erwerbend 187 344

Verwitwet oder
geschieden

Zahl der Kinder

38 52

1334
1751

1155
334

*) Dazu Naturalien wie die Primarlehrer.
2) Dazu Wohnung und Dienstkleidung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.

Die Lehrerin hat demnach durchschnittlich viel
geringere Familienlasten als der Lehrer, ganz
abgesehen davon, dass die verheiratete Lehrerin unter
normalen Verhältnissen regelmässig von ihrem
Ehemann in der Tragung der Familienlasten unterstützt

133
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wird, wenn er sie ihr nicht sogar ganz abnehmen
kann.

Wir schlagen vor, den Besoldungsrahmen für Pri-
marlehrerinnen auf 3300 bis 4500 Fr. plus Naturalien

zu spannen. Hiebei ist der Handarbeitsunterricht
mit 400 Fr. inbegriffen. Die Besoldung der Lehrerin,
welche den Handarbeitsunterricht nicht erteilt, würde
sich demnach auf 2900 bis 4100 Fr. plus Naturalien
stellen.

7. Arbeitsschule.

Eine Grundbesoldung von 400 Fr. für die
Arbeitslehrerinnen, die bis jetzt mit 200 Fr. gewiss viel zu
gering belöhnt waren, darf nicht als übersetzt
bezeichnet werden, auch wenn dazu noch vier
Alterszulagen von 50 Fr. nach je drei Jahren kommen.

8. Naturalleistungen und Entschädigungen.

Unser Entwurf fordert von den Gemeinden die
nämlichen Naturalleistungen, wie sie bisher zu liefern
oder zu entschädigen waren. Heute hat noch ungefähr

die Hälfte der Lehrkräfte eine Amtswohnung inne,
ca. 30% beziehen die Holzgabe und ca. 20% haben
Schulland. Zieht man die Lehrerschaft der Städte
und industriellen Ortschaften ab, wo ohne weiteres
beinahe ausschliesslich die Entschädigungen bezahlt
werden, so spielt in den eigentlichen Landgemeinden
die Amtswohnung immer noch eine bedeutende Rolle;
aber auch Holz und Land fallen mehr ins Gewicht,
als es auf den ersten Blick scheinen möchte. Da das
Schulland zumeist auf die Lehrer entfällt, währenddem

die Lehrerinnen die Entschädigung beziehen, so
ergibt sich die erfreuliche Tatsache, dass wohl der
grössere Teil der Landlehrer sich im Besitz von
Schulland befindet. Es gilt heute noch, was im Jahr
1859 der damalige Erziehungsdirektor Dr. Lehmann
bei der Beratung des Lehrerbesoldungsgesetzes sagte:
«Bezüglich des Landes wird Gewicht darauf gelegt,
dass die Lehrer selbst etwas pflanzen können und
landwirtschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten
besitzen. Das liegt sowohl im Interesse der Schule
als im finanziellen und sanitarischen Interesse der
Lehrer. Ohne bestimmte Vorschrift des Gesetzes aber
würde es vielen Lehrern schwer halten, Land zu
bekommen.»

Dadurch, dass die gesetzlichen Barbesoldungen
bedeutend erhöht werden, sollen die bisherigen grossen
Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde wenigstens
in gewissem Masse ausgeglichen werden. Was finanzstarke

Stadt- und Industriegemeinden in Zukunft mehr
leisten, das bedeutet zum grossen Teil die höhere
Entschädigung für die fehlenden Naturalien, entsprechend
den höhern ortsüblichen Preisen. Eine solche
Differenzierung in der Gesamtbesoldung des Stadtlehrers
und des Lehrers auf dem Lande ist gerechtfertigt, da
auch eine bescheidene Lebenshaltung in der Stadt
kostspieliger ist als in einer Landgemeinde. Der
Landlehrer, der Wohnung, Holz und Land in natura
bezieht, steht heute gegenüber seinem Kollegen in der
Stadt, der auf diese Naturalleistungen verzichten

muss, in einem Vorteil, der nur durch sehr erhebliche
Geldentschädigung ausgeglichen werden kann.

Die Entschädigungen für fehlende Naturalien sind
namentlich in den letzten Jahren nicht selten Gegen-
stana von Anständen zwischen der Lehrerschaft und
den Gemeinden gewesen. Heute, wo die Preise sehr
hoch stehen und die künftige Preisgestaltung unsicher

ist, könnten sich diese Fälle vermehren. Wir
sind der Ansicht, dem müsse begegnet werden. Nach
der bisherigen gesetzlichen Bestimmung soll in streitigen

Fällen der Regierungsstatthalter über die Höhe
der auszurichtenden Entschädigungen entscheiden.
Dieser Weg ist nur selten beschritten worden,
glücklicherweise, möchten wir sagen; denn dieses Verfahren
könnte leicht zur Folge haben, dass zum Schaden der
Schule das gute Einvernehmen des Lehrers mit seiner
Gemeinde gestört würde. Etwas anderes ist es aber,
wenn, wie wir, vorschlagen, eine Kommission von
Amtes wegen, ohne dass sie also vom einen oder
andern Teil dazu angerufen wird, periodisch die
Schätzungen vornimmt (Art. 6). Da hört jeder Streit
auf. In andern Kantonen, wo man diesen Weg
gewählt hat, fährt man gut damit. Die Kommission
hätte auch allfällige Anstände wegen der Qualität
der Naturalien zu behandeln. In Gemeinden, die für
ihre Lehrer selbständige Besoldungsordnungen
aufstellen und dieselben meist mit den Besoldungen ihrer
Beamten und Angestellten in Uebereinstimmung bringen,

soll die Kommission indes nur begutachtende
Instanz sein, und es soll der Regierungsrat in der Sache
endgültig entscheiden.

Wir glauben, auf diese Weise die Naturalienfrage
für alle Beteiligten annehmbar gelöst zu haben.

9. Lastenverteilung.

a. Bisherige Verteilung.

Nicht leicht gestaltet sich bei jeder Neuordnung
der Lehrerbesoldungen die Lastenverteilung zwischen
Staat und den Gemeinden. Sie bietet namentlich
diesmal, wo es sich um eine Verdoppelung der
bisherigen durchschnittlichen Barbesoldung handelt, ganz
besonders grosse Schwierigkeiten. Auf der einen Seite
ist der Staat, dessen Mittel durch den Krieg und die
Kriegsfolgen in so ausserordentlichem Masse
hergenommen worden sind, dass das finanzielle Gleichgewicht

noch nicht hergestellt werden konnte. Auf
der andern Seite haben wir die nahezu 600
Schulgemeinden, deren finanzielle Leistungsfähigkeit eine
bunte Musterkarte aufweist. Diese Verschiedenheit
der finanziellen Verhältnisse der Gemeinden hatte
zur Folge, dass bei jeder bisherigen Besoldungsrevision

in den Verhandlungen eigentlich mehr über die
Lastenverteilung geredet wurde als über die Ansätze,
und noch jedesmal setzte man mit Rücksicht auf die
ärmern Gemeinden das Gemeindeminimum niedrig
an und half zudem mit ausserordentlichen Staatszulagen

nach. Aus nachstehender Tabelle (Kolonne 9)
ist ersichtlich, wie zurückhaltend man mit der
Zumutung an die Gemeinden war. Im Jahr 1894 setzte
man das Gemeindeminimum sogar herab und erhöhte
gleichzeitig den ausserordentlichen Staatsbeitrag von
35,000 Fr. auf 100,000 Fr.
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Die gesetzlichen Lehrerbesoldungen im Kanton Bern seit 1859.

Gesetz

vom

Jahr

Grundbesoldung Alterszulagen zu
Lasten des Staates

Besoldungsmaximum

Naturalien

Verteilung
der Grundbesoldung

A. o.

Staatsbeitrag an

belastete

Gemeinden

Fr.

Arbeitsschule

Lehrer

Fr.

Lehrerinnen

Fr.
Lehrer Lehrerinnen Lehrer

Fr.

Lehrerinnen

Fr.

Gemeinde

Fr.

St

Lehrer

Fr.

aat

Lehrerinnen

Fr.

1859

2

500

8

500

4

30 Fr. nach
50 »

an der gleit

5

10 Jahren
20

;hen Schule

6

550

7

550

8

Wohnung, Holz u.
Land für aile

Stellen.

9

280

10

220

11

220

12

40,000

13

Fr. 40. Primar-
lehrerinnen keine
Entschädigung.

1870 600 550 3X100 Fr.
nach je

5 Jahren

100 nach 10 J.
150 » 15 »

200 » 20»

900 750 Wohnung, Holz u.
Land nur für

Oberschulen u.
gemischte Schulen.

450 150 100 20,000 1864
Fr. 40 oder

wenigstens 1 Fr.

pro Kind. Primar-
lehrerinnen : 0

1876 800 700 Wie 1870 1100 900 Wie 1870 550 250 150 35,000 1878
Staat 50-70 Fr.
Gemeinde 50 Fr.

1894 950 800 2X150 Fr.
nach 5 J.

2X75 Fr.
nach 5 J.

1250 950 Wohnung, Holz u.
Land für alle

Stellen.

450 500 350 100,000 Wie 1878

1909 1500 1200 2X200 Fr. nach 5 J. 1900 1600 Wie 1894 700 800 500 150,000
-F 60,000 B.S.

=210,000.

200 Fr.
(u. 2X25 Fr.

nach je 5 J. für
Nicht-Primar-
lehrerinnen).

1919

(Entwurf)

3500 2900

(und 400 fOr

Handarbeiten)

12X100 Fr. nach je 1 J. 4700 4100

(und 400 für

Handarbeiten)

Wie 1909 700 bis
2500

nach

1000 bis
2800

Skala Sei

400 bis
2200

te 11

100,000 400 Fr. (u. 4X
50 Fr. nach je 3

J. für Nicht-Pri-
marlehrerinnen).

Wie soll sich nun die Lastenverteilung gestalten,
wenn nach unserm Entwurf die Ansätze in der
Anfangs- und Endbesoldung gegenüber dem letzten
Besoldungsgesetz um rund das 2i/2fache höher stehen?

b. Alterszulagen.

Aus verschiedenen Gründen muss der Staat, wie
er es bis dahin getan hat, und wie es in allen
andern Kantonen auch der Fall ist, vorweg die
Alterszulagen ganz übernehmen, da es nicht wohl angeht,
den Gemeinden obligatorische Alterszulagen
vorzuschreiben. Die Gemeinden wollen im allgemeinen
nicht Alterszulagen bezahlen für Dienstjahre, die eine
Lehrkraft anderwärts absolviert hat. In
Schulausschreibungen begegnet man selten der Bestimmung,
dass auswärtige Dienstjahre angerechnet werden.
Städte und einige grössere Landgemeinden kennen sie,
währenddem sich die grosse Zahl der Gemeinden bis
jetzt einer solchen Ordnung gegenüber durchaus
ablehnend verhalten hat. Ausnahmen kommen auch in
einfachen Verhältnissen etwa vor, wenn es gilt, einen
besonders tüchtigen Mann zu gewinnen.

Eine ansehnliche Zahl von Gemeinden richtet
überhaupt noch gar keine Alterszulagen aus, und
gerade diese wären wohl am wenigsten dafür zu
haben, in Zukunft nach einer starren Schablone solche
zu verabfolgen.

Man fürchtet auch, dass das System der
obligatorischen Alterszulagen der Gemeinden zur Folge
hätte, dass da und dort bei Neuwahlen von Lehrern
weniger die Tüchtigkeit eines Kandidaten als vielmehr
die geringere Besoldung massgebend sein könnte, und

auch bei Wiederwahlen könnte unter Umständen die
Ansicht aufkommen, man könnte eigentlich bei einem
Wechsel billiger wegkommen.

Aus allen diesen Gründen schlagen wir vor, die
gesetzlichen Alterszulagen auch in Zukunft dem Staat
aufzulegen.

c. Gemeindeminimum.

Das kleine Gemeindeminimum, das bisher mit
Rücksicht auf die geringe finanzielle Leistungsfähigkeit

vieler Gemeinden immer angesetzt wurde, hatte
ja wohl für diese Gemeinden einen materiellen Vorteil,
aber für ihre Schule auch einen grossen Nachteil.
Besser situierte Gemeinden bezahlten meist viel
höhere Besoldungen, und die Folge war der unverhältnismässig

grosse Besoldungsunterschied namentlich
zwischen Stadt und Land, häufig aber auch zwischen
benachbarten Landgemeinden. So kam es denn, dass
die abgelegenen und ärmern Gegenden nie einen sess-
haften Lehrerstand besassen, abgesehen etwa von
einzelnen Lehrern, die durch Uebernahme eines kleinern
landwirtschaftlichen Betriebes oder einer andern
einträglichen Nebenbeschäftigung ihr Auskommen
fanden.

Wenn wir nun wie bisher wieder ein einheitliches

niedriges Gemeindeminimum ins Gesetz
aufnehmen würden, so müsste entweder der Staat
unverhältnismässig hoch belastet werden, um die
Besoldungen auf die Höhe der von uns vorgeschlagenen
Ansätze zu bringen, oder man müsste die Ansätze
niedriger halten und es wieder in das freie Ermessen
der Gemeinden stellen, mit ihren Leistungen über das
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gesetzliche Minimum hinauszugehen. So würden aber
ganz sicher die Besoldungsunterschiede nochmals viel
grösser und der angeführte Uebelstand noch schlimmer

werden.
Für steuerschwache Gemeinden mag das heutige

Minimum von 700 Fr. hoch genug sein, aber für
gutsituierte Gemeinden ist es viel zu gering. Darum
haben wir denn auch Gemeindebesoldungen, die sich
je nach der finanziellen Leistungsfähigkeit und
Opferwilligkeit der Gemeinden von 700 Fr. bis über 2500
Fr. erstrecken.

d. Abstufung nach der Leistungsfähigkeit.

Wir schlagen nun vor, diesen Zustand wie er
tatsächlich schon besteht, gesetzlich zu sanktionieren,
also nicht ein einheitliches Gemeindeminimum gesetzlich

festzulegen, sondern jeder Gemeinde nach dem
Masse ihrer Leistungsfähigkeit im Rahmen von 700
bis 2500 Fr. ein Minimum vorzuschreiben; der Staat
würde dieses auf die Grundbesoldung von 3500 Fr.
bezw. 2900 Fr. bei den Lehrerinnen ergänzen und die
Alterszulagen beifügen. Das ist durchaus gerecht
und setzt den Lehrer in der armen Gemeinde nicht
wieder der Gefahr aus, wegen deren schwierigen
Verhältnissen finanziell zu kurz zu kommen. Die
Kollegen in besser situierten Gemeinden werden ihm
nicht wieder mit hohen Ortszuschlägen in der Besoldung

weit voraus sein, da solche Zuschläge in diesen
Gemeinden im Gemeindeminimum gleichsam schon
inbegriffen sind und er dafür den entsprechend höhern
Staatsbeitrag bezieht.

Wir könnten auch ein einheitliches Gemeindeminimum

von 2500 Fr. festlegen und denjenigen Gemeinden,

für die diese Zumutung zu gross wäre, gestützt
auf eine Abstufung nach der Leistungsfähigkeit,
sogenannte ausserordentliche Staatsbeiträge ausrichten.
Aber diese Beiträge müssten bei vielen Gemeinden
viel grösser sein als der Gemeindeanteil, und die
Auszahlung macht sich glatter, wenn jeder Teil sein
Betreffnis direkt ausrichtet. Bis jetzt hat man übrigens

ausserordentliche Staatsbeiträge nur an
schwerbelastete Gemeinden bezahlt. Aber es sind lange nicht
alle Gemeinden schwer belastet, deren Anteil an der
Besoldung unter 2500 Fr. stehen wird; nur eine
geringe Zahl von Gemeinden wird diesen höchsten
Ansatz zahlen. Es handelt sich nunmehr um eine
Abstufung nach Leistungsgraden,, und in diesem
Zusammenhang sollte nicht von ausserordentlichen
Staatsbeiträgen gesprochen werden. Was der Staat zum
Gemeindeanteil bis auf die Grundbesoldung zulegt, ist
mit den Alterszulagen in Zukunft der ordentliche
Staatsbeitrag an die Lehrerbesoldungen.

Diese neue Ordnung der Dinge läuft auf einen
finanziellen Ausgleich zwischen Staat und Gemeinden

hinaus. Besser situierte Gemeinden behalten ihre
bisherigen höheren Leistungen bei oder übernehmen
in Zukunft solche. Der Staat seinerseits ergänzt die
kleinern Besoldungen weniger leistungsfähiger
Gemeinden einmal auf die Höhe des grössern gesetzlichen

Gemeindeminimums von 2500 Fr. und sodann
wie bei allen andern Gemeinden noch auf die Höhe
der Grundbesoldung.

e. Einteilung der Gemeinden in Besoldungsklassen.

Man wird grundsätzlich gegen einen solchen
Ausgleich nichts einwenden können. Eine grosse Schwie¬

rigkeit besteht nun aber darin, die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Gemeinden festzustellen und diese
danach in Besoldungsklassen (von 700 Fr. bis 2500 Fr.
pro Lehrkraft) einzureihen. Von den verschiedenen
Berechnungsarten, die wir aufgestellt und in ihrer
Wirkung geprüft haben, möchten wir keine als
vollkommen bezeichnen. Wir sind aber doch der
Ansicht, dass die Einteilung der Gemeinden eine rech-
nungsmässige und nicht wesentlich eine schätzungs-
mässige sein muss. Die Erfahrungen, die wir in den
letzten Jahren bei der Verteilung von Reserven
verschiedener Staatsbeiträge gemacht haben, ermuntern
uns nicht, in Zukunft wieder einen Rechnungsmodus
anzuwenden, der Faktoren enthält, die nicht zahlen-
mässig in die Rechnung eingestellt werden können.
Andere Kantone haben diesen Weg auch verlassen
oder sind im Begriffe, es zu tun, weil es sich auch
bei ihnen gezeigt hat, dass bei einer Verteilung, die
sich wesentlich nach schätzungsmässigen Normen
richtet, grosse Ungerechtigkeiten vorkommen können.
Gemeinden mit einflussreichen und gewandten
Vertretern kommen dabei meist besser weg als
Gemeinden, die nicht das Glück haben, solche zu
besitzen. Gewiss wird bei einer rechnungsmässigen
Abstufung auch nicht alles stimmen; aber die Fehler
werden weniger häufig und weniger gross sein,
vorausgesetzt, dass die Grundlagen der Berechnung periodisch

revidiert werden.
Nach Art. 8 hat der Grosse Rat das Verfahren

für die Einteilung der Gemeinden in die Besoldungsklassen

zu bestimmen. Immerhin ist ihm vorgeschrieben,
dass er als hauptsächliche Faktoren der Berechnung

die Steuerkraft den Steuerfuss, und die Zahl
der Schulklassen zu berücksichtigen habe und dass
die Einteilung alle fünf Jahre zu revidieren sei.

Voraussetzung für eine möglichst gerechte Einteilung

der Gemeinden sind zuverlässige Grundlagen.
Da bietet sich nun gerade für die erste Zeit der
Wirksamkeit des Gesetzes insofern eine Schwierigkeit, als
man die Leistungsfähigkeit der Gemeinden, wie sie
sich aus den neuen Grundsteuerschatzungen und der
Wirkung des neuen Steuergesetzes ergeben wird, jetzt
noch nicht kennt. Wir sind deshalb gezwungen, uns
für die Jahre 1920 und 1921 auf die Erhebungen über
die Steuerverhältnisse im Jahr 1918 zu stützen (Art.
44 der Uebergangsbestimmungen). Wir zeigen in einer
Beilage, wie sich nach dem von uns in Aussicht
genommenen System die Klassifikation der Gemeinden
für die nächsten zwei Jahre gestalten würde. Der
Angelegenheit muss auf alle Fälle auch in Zukunft
ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und sie
muss auf Grund der statistischen Erhebungen über
die neuen Steuerverhältnisse neuerdings geprüft werden.

f. Versetzung in eine andere Klasse.

Für den Fall, dass eine Gemeinde infolge besonderer

Verhältnisse in der Einteilung ganz offenkundig
zu gut oder zu schlecht wegkommt, was bei Anwendung

eines schablonenhaften Verfahrens vorkommen
kann, hat nach Art. 10 der Regierungsrat die Kompetenz,

das Missverhältnis zu korrigieren.
Es hat sich mit auffallender Deutlichkeit gezeigt,

dass häufig dort die Leistungsfähigkeit recht gering
ist, wo eine Einwohnergemeinde in mehrere kleine
Schulgemeinden zerfällt. Solche Schulgemeinden weisen

oft für ihre Schule überhaupt ganz ungünstige
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Verhältnisse auf, die wir hier nicht näher beleuchten
wollen. Es liegt durchaus im allgemeinen Interesse
unseres Schulwesens, wenn der Regierungsrat, falls
die Uebelstände es dringend erfordern, von solchen
Gemeinden eine andere Organisation ihres
Schulwesens verlangen kann (Art. 11).

g. Abstufung der Besoldung der Arbeitslehrerinnen.

Wenn wir einmal den Grundsatz der Abstufung
der Gemeindeleistungen nach der finanziellen
Leistungsfähigkeit ins Gesetz aufgenommen haben, so ist
es nur konsequent, wenn wir nun auch die
Besoldungen der Arbeitslehrerinnen nach den gleichen
Grundlagen abstufen (Art. 12).

10. Nicht staatliche Spezialanstalten.

Art. 15 bringt den nicht staatlichen Spezial-An-
stalten, welche sich der Erziehung anormal veranlagter

Kinder widmen, eine Erhöhung des Beitrages
an die Lehrerbesoldungen (Art. 55 des Primarschulgesetzes

vom 6. Mai 1894). Diese Anstalten leiden
schwer unter der Teuerung und haben es durch ihre
aufopfernde Tätigkeit verdient, dass ihnen wirksam
geholfen wird.

11. Ausserordentlicher Staatsbeitrag.

In den bisherigen Schul- und Besoldungsgesetzen
ist immer ein ausserordentlicher Staatsbeitrag zur
Verteilung an die finanzschwachen Gemeinden
bestimmt worden, um es ihnen zu ermöglichen, den
finanziellen Forderungen des Gesetzes nachzukommen.
Seit dem Jahr 1909 betrug dieser Beitrag 150,000 Fr.,
wozu noch 60,000 Fr. aus der Bundessubvention
kamen. Diese Beiträge fallen in Zukunft dahin, da die
Entlastung der bis jetzt bedachten Gemeinden durch
die Abstufung des Gemeindeminimums erfolgt. Eine
Ausnahme müssen wir machen mit dem Betrag von
20,000 Fr. aus der Reserve der Bundessubvention, der
in obigen 60,000 Fr. inbegriffen ist. Er wurde bis
jetzt vom Regierungsrat an ganz besonders schwer
belastete Gemeinden verteilt für bestimmte neue
Auslagen, wie Neu- und Umbau von Schulhäusern,
Errichtung neuer Klassen, Anschaffung von Schulmobiliar

usw. Solche Beiträge müssen auch in Zukunft
ausgerichtet werden können, und wenn man bedenkt,
wieviel grösser heute die finanziellen Anforderungen
an eine Gemeinde sind, wenn sie in den Fall kommt,
am Schulhaus bauliche Veränderungen vornehmen'
oder einen Neubau ausführen zu müssen, und wie
auch alle Anschaffungen mehr als das Doppelte
kosten als früher, so wird man es im Blick auf ärmere
Gemeinden notwendig finden, dass dieser Beitrag
wesentlich erhöht werde. Einem vielfach geäusserten
Wunsche entgegenkommend, sollen in Zukunft auch
weniger gut situierte Sekundarschulgemeinden
ausserordentliche Staatsbeiträge, namentlich an Schulhausbauten,

erhalten. Aus allen diesen Gründen setzen
wir den Kredit auf 100,000 Fr. fest (Art. 16).

II. Mittelschule.
1. Bisheriges und neues Besoldungssystem.

Für die Besoldung der Mittellehrer gilt bis auf den
heutigen Tag immer noch die Bestimmung des Se-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.

kundarschulgesetzes vom Jahr 1856, wonach der Staat
in der Regel die Hälfte der Besoldung übernimmt.
Dieser Modus hat es besser situierten Gemeinden
verhältnismässig leicht gemacht, ihre Besoldungen
den jeweiligen Zeitverhältnissen entsprechend zu
erhöhen. Einigermassen stossend ist daran nur das,
dass die finanzschwachen Gemeinden zurückbleiben
mussten und so gerade die reicheren Gemeinden der
höchsten Staatsbeiträge teilhaftig wurden. Heute nun,
wo auch in der Neuregelung der Mittellehrerbesoldungen

ein so grosser Schritt gemacht werden muss wie
nie zuvor, müsste diese Ungleichheit noch grösser
werden. Viele Gemeinden würden ganz einfach bei
der bisherigen Ordnung die von der Zeit an sie
gestellten Forderungen nicht erfüllen können.

Wir sind deshalb nach reiflicher Prüfung zum.
Vorschlag gekommen, auf neuen Grundlagen aufzubauen

und das Besoldungssystem der Mittelschulen
demjenigen der Primarschulen anzupassen, also auch
hier eine Gemeindebesoldung festzusetzen, diese durch
den Staat auf eine Grundbesoldung zu ergänzen und
staatliche Alterszulagen anzufügen.

2. Ansätze.

Die Besoldung eines Mittellehrers muss zu
derjenigen eines Primarlehrers in ein einigermassen
passendes Verhältnis gesetzt werden. Es ist namentlich
in der letzten Zeit bei den Gemeinden immer mehr
üblich geworden, die Besoldungen der Sekundarlehrer
1000 Fr. höher zu stellen, als die ihrer Kollegen an der
Primarschule mit Einschluss der Naturalien steht.
In Ortschaften mit einer Sekundärschule sind heute
die Naturalien kaum mit weniger als 1000 Fr. zu
berechnen. So würde also der Grundbesoldung eines
Primarlehrers von 3500 Fr. beim Sekundarlehrer eine
solche von 5500 Fr. entsprechen. Dazu kämen die
nämlichen Alterszulagen, wie sie der Primarlehrer
bezieht, sodass der Sekundarlehrer mit 6700 Fr. das
Maximum erreichen würde (Art. 19 und 20).

Für die Festsetzung der Grundbesoldung einer
Sekundarlehrerin rechnen wir zunächst eine Differenz
von 300 Fr. gegenüber der Besoldung eines
Mittellehrers und ziehen sodann auch die Arbeitsschulbesoldung

im Betrage von 500 Fr. ab, also total 800 Fr.,
und kommen so auf die 4700 Fr. des Entwurfes.

Die Grundbesoldung einer Arbeitslehrerin der
Sekundärschule haben wir auf 100 Fr. höher ausgesetzt
als bei der Primarschule, weil die Stundenzahl etwas
grösser ist und die Gemeinden mit ihren Ansätzen
meist auch höher gehen als bei der Primarschule.

3. Lastenverteilung.

Die Lastenverteilung passen wir ebenfalls der
Primarschule an. Dem dort vorgesehenen Rahmen von
700 bis 2500 Fr., in welchen sich der Anteil der
Gemeinden bewegt, dürfte hier ein solcher von 1700
bis 3500 Fr. entsprechen. Der Staat würde die
Gemeindebesoldung jeder Lehrstelle ganz gleich wie
bei der Primarschule auf die Grundbesoldung ergänzen

und die Alterszulagen übernehmen. Freiwillige
Ortszulagen über die gesetzlichen Beträge hinaus würden

ganz zu Lasten der Gemeinden fallen.
Es ist zuzugeben, dass die städtischen Gemeindewesen

mit bessern Besoldungen bei dieser Art der
134*
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Lastenverteilung in Zukunft eine Einbusse erleiden,
indem der Staat nun mit seinem Anteil der Gemeinde
nicht mehr unbeschränkt in jede Höhe hinauf
nachfolgen wird. Es findet aber ein Ausgleich bei der
Primarschule statt, wo der Staat in den in Betracht
kommenden Gemeinden in Zukunft an die Besoldung
eines Lehrers in der höchsten Altersklasse — die
Grosszahl steht dort — durchschnittlich 2200 Fr.
bezahlen wird gegenüber 1200 Fr. bisher.

Wir glauben, es liege im Interesse aller
Beteiligten, wenn das neue Besoldungsgesetz die Besoldungen

der Mittellehrer nach unsern Vorschlägen ordnet.
So könnte auch hier die Besoldungsbewegung auf
kantonalem Boden zu einem gewissen Abschluss kommen,
währenddem sie sich bei Beibehaltung des altea
Systems in den einzelnen Gemeinden weiter abspielen
würde, ohne jedoch überall befriedigend erledigt zu
werden.

4. Oberàbteïlungen.

Die Oberàbteïlungen der Mittelschulen haben wir
nicht in das neue Besoldungssystem einbezogen,
sondern der Staat soll hier auch in Zukunft in der
Regel die Hälfte der Besoldungen tragen. Es leiteten
uns dabei folgende Gründe: Unser Besoldungsgesetz
ist auf das Land zugeschnitten, und wenn wir,
aufsteigend von den Primär- und Mittelschulen,
und in Anpassung an ihre Ansätze, nun für die
obern Mittelschulen — es gibt solche nur in Bern,
Biel und Burgdorf (Pruntrut hat eine Kantonsschule)

— einen Besoldungsrahmen aufstellen würden,

so würde dieser ja doch nirgends eingehalten,
da diese Städte eben schon über das hinaus sind,
was wir als Norm aufstellen könnten. Eine
verhältnismässig grössere Belastung des Staates, wie sie
die Halbierung der Kosten mit sich bringt,
rechtfertigt sich übrigens durch den Umstand, dass diese
Anstalten von Leuten aus dem ganzen Kanton
besucht werden, also nicht nur lokalen Interessen dienen.

Allerdings ergeben sich bei dieser Ordnung der
Sache gewisse Schwierigkeiten für die Auszahlung
der Besoldungen, indem nicht selten ein Lehrer
sowohl an der Unter- als auch an der Oberabteilung/
eines Gymnasiums Unterricht erteilt. Wir müssen
uns deshalb vorbehalten, gegebenenfalls für die
Oberabteilungen noch eine andere Lösung zu suchen.

III. Gemeinsame Bestimmungen.
1. Anrechnung von Dienstjahren und Auszahlung

der Besoldungen.

Die Ordnung der Anrechnung von Dienstjahren
(Art. 24) enthält gegenüber dem bisherigen Verfahren
keine Aenderungen.

Die monatliche Auszahlung (Art. 25) bedeutet eine
zeitgemässe Neuerung, die nicht auf wesentliche
Schwierigkeiten stossen kann.

2. Stellvertretungen.

Die Entschädigungen für Stellvertretungen werden
eine Erhöhung erfahren müssen. Wir möchten ihre
Festsetzung wie bisher dem Regierungsrat überlassen,
da sie so leichter veränderten Verhältnissen ange-
passt werden können, als wenn sie im Gesetz festgelegt

sind.

In der Verteilung der Stellvertretungskosten zielten
wir auf eine grössere Einheitlichkeit ab. Die Kosten
für die Vertretung erkrankter Lehrer der Primarschule
werden heute vom Staat, Gemeinde und Lehrer zu
gleichen Teilen getragen. Bei der Mittelschule
übernimmt in Krankheitsfällen eine eigene Kasse der
Mittellehrerschaft die Kosten der Vertretung. Ein
Staatsbeitrag und freiwillige Beiträge von Gemeinden decken
ungefähr einen Drittel der gesamten Kosten. Wir ordnen

in unserm Entwurf die Angelegenheit für beide
Kategorien gleich.

Noch weniger einheitlich erfolgt bis heute die
Teilung der Kosten bei Stellvertretungen wegen
Militärdienstes. Bei Vertretungen während der Rekrutenschule

und ordentlichen Wiederholungskursen bezahlten

meist die Gemeinden die Kosten. Die
Wiederholungskurse fallen übrigens gewöhnlich in die Ferien.
Eine Vertretung während der Unteroffiziersschule
hatte bisher der Lehrer fast immer selber zu
bezahlen. Bei Aktivdienst werden seit Erlass des
Gesetzes betreffend Teuerungszulagen die Kosten wie
in Krankheitsfällen verteilt. Wenn es sich um In-;
struktionsdienst (Rekrutenschule als Unteroffizier
oder Offizier, Offiziersschule und anderer
Beförderungsdienst) handelt, so bezahlt der Bund 3/4 der
Vertretungskosten. Den letzten Viertel hat meistens
der Lehrer, selten die Gemeinde, übernommen.

Für die Zukunft wollen wir klare Verhältnisse
schaffen. Von der Ansicht ausgehend, der Lehrer solle
auch hier wie im Krankheitsfall an seiner Vertretung
finanziell mitinteressiert sein, überbinden wir ihm bei
obligatorischem Militärdienst einen Drittel der
Stellvertretungskosten und bei Instruktionsdienst den letzten

Viertel (der Bund bezahlt drei Viertel). Im
erstem Fall bezahlen Gemeinde und Staat den übrigen
Teil der Kosten und zwar halten wir dafür, es sei
auch hier gegeben, eine Abstufung eintreten zu
lassen, da die Beträge nun bedeutend höher sein werden
als früher und bei langer Dauer für eine kleine
belastete Gemeinde eine Vertretung sehr fühlbar werden
könnte. Die Einreihung einer Gemeinde für die
Stellvertretungskosten würde ungefähr im Verhältnis zu
ihrem Anteil an der Grundbesoldung stehen.

3. Pensionen und Leibgedinge.

Zur ökonomischen Besserstellung der Lehrerschaft
gehört konsequenterweise auch die Neuordnung des
Pensionierungswesens und der Leibgedinge und zwar
im Sinne eines namhaften Ausgleiches der Ansprüche
und der Bezüge mit der gewaltigen Geldentwertung.
Es war unser Bestreben, auch in dieser weitschichtigen

und kostspieligen Angelegenheit eine Lösung
zu finden, die den veränderten Verhältnissen
möglichst weit entgegenkommt und daher voraussichtlich
für eine lange Zeit befriedigen wird.

Das gilt namentlich für das Hauptstück der ganzen

Materie, den Staatsbeitrag an die Lehrerversicherungskasse.

Seit mehr als 10 Jahren sind von den
Organen der Kasse Anstrengungen für eine Erhöhung
des Staatsbeitrages gemacht worden, und wiederholt
hat die Angelegenheit auch schon den Grossen Rat
beschäftigt. In der Maisession dieses Jahres ist eine
dahinzielende Motion des Herrn König einstimmig
erheblich erklärt worden.
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Die Mitglieder der Lehrerversicherungskasse
bezahlen als jährliche Prämie 5°/0 ihrer anrechenbaren
Besoldung, die im Maximum 3000 Fr. beträgt. Der
Staatsbeitrag von 130,000 Fr. machte im Jahre 1918
2,2 °/0 der versicherten Besoldungen aus, so dass die
Leistungen des Staates und der Mitglieder zusammengerechnet

7,2 % der versicherten Besoldungen
betrugen. Die Versicherungsmathematiker, die wir zu
Rate gezogen haben, beweisen uns aber, dass keine
Kasse mit befriedigenden Versicherungsleistungen auf
die Dauer mit weniger als 10 °/0 bestehen kann, und
Gutachten über andere Versicherungskassen, die wir
eingesehen haben, zeigen uns, dass sie mit ihrer
Berechnung nicht einzig dastehen. Schon bei dem
bisherigen anrechenbaren Maximum von 3000 Fr.
waren die Leistungen des Staates und der Lehrerschaft

nicht hinreichend zur Sicherung der statutarischen

Ansprüche der Kassenmitglieder. Mit der
Erhöhung der Besoldungen muss selbstverständlich auch
das anrechenbare Maximum entsprechend hinaufgesetzt

werden, und im gleichen Verhältnis werden die
statutarischen Versicherungsleistungen der Kasse eine
Steigerung erfahren. Zur Deckung dieser bedeutend
vermehrten Ansprüche bedarf es entsprechend erhöhter

Prämien.

Es geht nun aber nicht an, der Lehrerschaft einen
vermehrten Prozentsatz an Prämien aufzuerlegen.
Keine obligatorische Versicherungskasse mutet ihren
Mitgliedern mehr als 5% zu. Für die zu gründende
Hülfskasse für die Beamten und Angestellten des
Staates macht der Staat schon jetzt Rücklagen im
Betrage von 5% der Besoldungen, und dem Personal
werden ebenfalls 5 % von der Besoldung abgezogen,
beides zur Beschaffung des Deckungskapitals. Wir
dürfen also kaum von der Lehrerschaft grössere
Opfer verlangen.

Dagegen sind wir der Meinung, die Gemeinden,
als die eigentlichen Arbeitgeber der Lehrer, sollen,
wie es übrigens in vielen andern Kantonen auch
geschieht, zu einem bescheidenen Beitrag an deren
Versicherung herangezogen werden. Mit einer
Zuwendung von 50 Fr. per Lehrstelle bezahlen die
Gemeinden zusammen rund 140,000 Fr., das ist etwas
mehr als 1 % Prämie. So verbleiben für den Staat
noch 4 °/0, was auf eine anrechenbare Gesamtbesoldung

von rund 12 Millionen, wie sie dem vorgesehenen
Besoldungsrahmen entsprechen würde, 480,000 Fr.
ausmacht, gegenüber dem bisherigen Beitrag von
130,000 Fr. also eine Vermehrung um 350,000 Fr.-
Wir wollen sie dem Staat nicht auf einmal ganz
aufladen, sondern die Ausrichtung stufenweise eintreten
lassen (Art. 31).

Bei dieser Bemessung des Beitrages des Staates,
der Gemeinden und der Lehrerschaft würde die Kasse
in den Stand gesetzt, abgesehen von der nicht zu
umgehenden Erhöhung der anrechenbaren Besoldung,
auch einige andere längst gewünschte Verbesserungen
in den Leistungen der Kasse von geringerer
finanzieller Tragweite einzuführen.

Es ist einleuchtend, dass mit der Erhöhung der
künftigen Pensionen auch die künftigen Leibgedinge
eine Aufbesserung erfahren müssen. Wir finden einen
Ansatz von 1000 Fr. bis 1200 Fr. als angemessen
gegenüber bisher 280 bis 700 Fr. (Zuschuss aus
der Bundessubvention inbegriffen). Da die noch in

Betracht fallenden zirka 100 Anwärter alle über 57
Jahre alt sind, also alle eine grosse Zahl von Dienstjahren

aufweisen, brauchen wir die Spannung
zwischen dem Minimum und dem Maximum nicht gross'
zu machen.

Endlich dürfen auch die bisherigen Bezüger von
Tensionen und Leibgedingen nicht unberücksichtigt
bleiben. Wir konnten hier nicht feste Beträge
einsetzen, da die Bezüge sehr varieren, nämlich bei den
Leibgedingen von 280 bis 700 Fr., bei den Pensionen
von 300 bis 1800 Fr. (Sekundarlehrer bis 4000 Fr.).
Wir schlagen nun allgemein eine Erhöhung bis auf
höchstens 80% vor in der Meinung, dass die höhern
Ansätze vorzugsweise für die niedrigsten Leibgedinge
und Pensionen zur Anwendung kommen sollen. Die
Angelegenheit hat ihre nicht geringen Schwierigkeiten,
nicht nur, weil die Verhältnisse der einzelnen
Bezüger recht verschieden sind, sondern weil auch darauf

gesehen werden muss, dass diejenigen, die früher
ihren Anspruch mit grossen Prämienzahlungen an die
Lehrerversicherungskasse erkauft haben, gegenüber
denjenigen, die kostenlos zu ihrem Leibgeding kamen,
nicht verkürzt werden, so sehr auch viele der letztern
weitgehender Berücksichtigung bedürfen.

Für die Mittellehrer, deren Pensionsanspruch bisher

bis auf die Hälfte der zuletzt bezogenen Besoldung

ging — Witwen und Waisen gingen leer aus —
sehen wir den obligatorischen Anschluss an die
Lehrerversicherungskasse als besondere Abteilung vor.
Es ist dies die Konsequenz aus der Anpassung ihres
Besoldungssystems an dasjenige der Primarlehrer und
die Erfüllung einer Forderung der Zeit, auch Witwen
und Waisen in die Versicherung einzubeziehen. Die
bereits bestehende freiwillige Witwen- und Waisenkasse,

so viel Gutes sie auch gewirkt hat, würde
nie in den Stand kommen, auch nur mässigen
Ansprüchen genügen zu können.

Gleichzeitig sollen auch die Seminarlehrer und
Schulinspektoren, für welche bisher die gleichen
Bedingungen der Pensionierung gegolten haben wie für
die Mittellehrer, der Lehrerversicherungskasse
angegliedert werden. Damit ist die gesamte Primär- und
Mittellehrerschaft hinsichtlich der Pensionierung
gleichgestellt.

Finanzielle Folgen des Gesetzes.

Nachdem wir die wichtigsten Neuerungen unserer

Gesetzesvorlage kurz erörtert haben, bleibt uns
noch übrig, ihre finanziellen Wirkungen für den Staat
und die Gemeinden darzulegen.

Der Berechnung der Lehrerbesoldungen legen wir
die Lastenverteilung zwischen dem Staat und den
Gemeinden zugrunde, wie sie die dem Entwurf
beigefügte Tabelle aufweist und wiederholen, dass die
definitive Ordnung der Einreihung der Gemeinden
in den Besoldungsrahmen von 700 bis 2500 Fr., bezw.
1700 bis 3500 Fr., einem Dekret des Grossen Rates
vorbehalten bleibt.

Nach unsern approximativen Berechnungen würden

sich bei den vorläufig in Aussicht genommenen
Grundlagen folgende Mehrleistungen über die
Besoldungen und Teuerungszulagen des Jahres 1918 hinaus
ergeben:
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a) Für den Staat:

I. Primarschule.
1. Lehrerbesoldungen 2,500,000 Fr.
2. Besoldung der

Arbeitslehrerinnen 350,000 »

3. Stellvertretungen 20,000 »

4. Beitrag an die Lehrer¬
versicherungskasse 350,000 »

5. Leibgedinge 50,000 » 3,270,000 Fr.

II. Mittelschule.
1. Lehrerbesoldungen 240,000 Fr.
2. Stellvertretungen 15,000 »

3. Pensionen 30,000 »

4. Beitrag an die Versiche¬
rungskasse 100,000 » 385,000 Fr.

Total Mehrleistung des Staates 3,655,000 Fr.

b) Für die Gemeinden:

1. Primarschule.
1. Lehrerbesoldungen 100,000 Fr.
2. Besoldung der Arbeits¬

lehrerinnen 240,000 »

3. Stellvertretungen 20,000 »

4. Beitrag an die Lehrerver¬
sicherungskasse 140,000 » 500,000 Fr.

II. Sekundärschule.
1. Besoldungen
2. Stellvertretungen
3. Beitrag an die Versiche¬

rungskasse

240,000 Fr.
15,000 »

40,000 » 255,000 Fr.

Total Mehrleistung der Gemeinden 755,000 Fr.

Es ergibt sich somit, dass der Staat von den
Mehraufwendungen von insgesamt 4,410,000 Fr., die unser
Entwurf erfordert, fünf Sechstel übernimmt, während
die Gemeinden mit einem Sechstel beteiligt sind. Dabei
haben wir die bisherigen nun wegfallenden
ausserordentlichen Staatsbeiträge von insgesamt 460,000 Fr.
und den neuen Staatsbeitrag von 100,000 Fr. nicht in
Berücksichtigung gezogen, weil sie bisher nur zu einem
Teil zur Aufbesserung von Lehrerbesoldungen dienten,

und in Zukunft gar nicht mehr zu diesem Zweck
verwendet werden. Wollte man diese Zahlen mit
einbeziehen, so würde sich ein Verhältnis von drei
Vierteln für den Staat und einem Viertel für die
Gemeinden ergeben.

Angesichts der gewaltigen Mehrausgabe halten wir
dafür, der Staat müsse sich die Sicherheit schaffen,
dass ihm die Mittel zu ihrer Deckung auch zukommen

werden, wenn einmal die Belastung wirksam,
wird. In dieser Beziehüng stehen wir aber heute
vor noch ganz unsichern Verhältnissen. Wir wissen
nicht, wie reichlich die alten und neuen Finanzquellen

des Staates fliessen werden. Darum haben wir
zur Vorsicht in die Uebergangsbestimmungen eine
Steuerklausel aufgenommen, die zur Anwendung kom¬

men soll, wenn sich die nötigen Finanzmittel zur
Ausführung des Gesetzes nicht finden würden. Wir
sind der festen Ueberzeugung, dass die Aufnahme
dieser Bestimmung dem Gesetz nicht zum Verhängnis
werden kann. Unser Volk in seiner grossen Mehrheit

ist sich der Notwendigkeit bewusst, seine Lehrer
finanziell besser zu stellen. Es wird sich auch dem
Verständnis dafür nicht verschliessen, dass man in
einem gesunden Staatshaushalt, gleich wie in der
Privatwirtschaft, neue Ausgaben von solchem Umfang
nicht beschliessen kann, ohne durch neue Einnahmen
für Deckung zu sorgen.

Schlusswort.

Schulinspektor Egger schreibt in seiner
«Geschichte des bernischen Primarschulwesens» (1879):

«Das Heil der Schule ist an die Persönlichkeit
des Lehrers gebunden. Aber zu einem guten Lehrer

gehört auch eine materielle Grundlage, wie zur
Seele der Leib, und wenn ein Lehrer beständig nur
mit Nahrungssorgen zu kämpfen hat und überhaupt
in gedrückter Lage sich befindet, so fehlt ihm auch
der Mut und die Begeisterung zur Ausübung seines
schweren Berufes, der nötige Schwung und die
erforderliche Kraft zum Unterricht, die nachhaltige und
konsequente Beharrlichkeit zu den mannigfaltigen
Verrichtungen, die seinem Wirkungskreise in und
ausser der Schule angehören.»

Die grossen Opfer, die unser Entwurf verlangt,
werden dem Lehrer auch im entlegensten Dörfchen
eine anständige Lebenshaltung gestatten, auf die er
mit Recht Anspruch erheben darf. Wir freuen uns
dessen, erwarten aber von der Besoldungsreform
noch Grösseres. Der Lehrer wird sich nun in
Zukunft wieder ganz der Schule zuwenden können, wo
ihm seine erste und oberste Aufgabe gestellt ist. Und
noch mehr: Es kommt namentlich bei der Lehr- und
Erzieherarbeit darauf an, aus was für einem Geist
heraus sie getan wird, ob die genaue Pflichterfüllung
ein durch Vorschriften und Aufsicht aufgezwungenes
Müssen ist, oder ob sie einem innern Bedürfnis
entspringt, am Wohle anderer zu bauen. Nur wenn der
Lehrer seine grosse und verantwortungsvolle Arbeit
in diesem Sinne auffasst und erfüllt, wird sie ihn
befriedigen und zeitigt sie die erwarteten Früchte zum
Wohle unseres Volkes, dem wir die grossen Opfer
zumuten.

Das neue Lehrerbesoldungsgesetz wird eine solche

Auffassung des Lehrerberufes befestigen und
damit eine grosse Kulturaufgabe erfüllen.

Bern, den 3. September 1919.

Der Direktor des Unterrichtswesens:

Merz.
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Tabelle für die Einreihung der Schulgemeinden in Besoldungsklassen.
Grundbesoldungen : Primarlehrer 3,500 Fr., Primarlehrerinnen 2,900 Fr., Sekundarlehrer 5,500 Fr., Sekundarlehrerinnen 4,700 Fr., Arbeitslehrerinnen

g an Primarschulen 400 Fr., Arbeitslehrerinnen an Sekundärschulen 500 Fr.
® (Die Alterszulagen sind hier nicht berücksichtigt, da sie ganz zu Lasten des Staates fallen.)
H
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03
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Staatssteuer

per Kopf
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Klassennummern

Kol. 2,4,6
4 doppelt
gezählt

C5 03

3 ®
2 £o-S

CO

03

!°°

1 2 3 4 5 6 7 1 8

°/oo Fr. Fr.

Ueber 6 1. Bis 600 1. Bis 6 1. 4—5
6—7

1.
2.

5,51-6 2. 601— 800 2. 6,1—8 2. 8—9 3.
10—11 4.

5,01-5,5 3. 801—1000 3. 8,1—10 3. 12—13 5.
14—15 6.

4,51-5 4. 1001—1200 4. 10,1—12 4. 16—17 7.
18—19 8.

4,01-4,5 5. 1201—1400 5. 12,1—14 5. 20—21 9.
22—23 10.

3,51-4 6. 1401—1600 6. 14,1—16 6. 24—25
26—27

11.
12.

3,01-3,5 7. 1601—1800 7. 16,1—18 7. 28—29 13.
30—31 14.

2,51-3 8. 1801—2000 8. 18,1—20 8. 32—33 15.
34—35 16.

2,01-2,5 9. 2001—2200 9. 20,1—22 9. 36—37 17.
38—39 18.

1,51-2 10. 2201—2400 10. 22,1—24 10. 40—41 19.
42—43 20.

1,01-1,5 11. 2401—2600 11. 24,1—26 11. 44—45 21.
46—47 22.

0,51-1 12. 2601—2800 12. 26,1—28 12. 48-49 23.
50—51 24.

0,01-0,5 13. 2801—3000 13. ; 28,1—30 13. 52—53 25.
54-55 26.

0 14. Ueber 3000 u Ueber 30 14. Ueber 55 27.

Anteil der Gemeinden und des Staates an der Grundbesoldung

Primarlehrer

Gemeinde

Primarlehrerinnen

Staat
j Gemeinde Staat Ii Gemeinde

10

Fr.

700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500

Fr.

2,800
2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000

»

11

Fr.

700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1.900
2.000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500

Sekundarlehrer

Staat

12 13

Fr

2,200 ;

2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600 j|

1,500 i

1,400
1,300
1,200 i|

1,100
1,000

900 :

800,1

700
600 jl

500
400 ::

Fr.

1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500

14

Sekundarlehrerinnen

Gemeinde Staat | Gemeinde Staat

15

Fr.

3,800
3,700
3,600
3,500
3,400
3,300
3,200
3,100
3,000
2,900
2,800
2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000

Arbeits-
Arbeitslehrerinnen

' lehrerinnen
a. Primarschulen a. Sek.-Schulen

16 17 18

Gemeinde

19

Staat

'20

Fr.

1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500 '

2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500

Fr.

3,000
2,900
2,800
2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200

; Bemerkung : Die Festsetzung des Verfahrens für die Einreihung der Gemeinden in die Besoldungsskala erfolgt durch ein Dekret
des Grossen Rates. Die vorstehende Darstellung ist daher nicht verbindlich. Sie zeigt nur, wie sich die Unterrichtsdirektion
die Lösung vorstellt.

Stellvertretung
(Primarschule, Sek.-
Schule nnd Arbeits¬

schule)

Anteil an den Kosten
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Beispiele
für die

Einreihung der Schulgemeinden in Besoldungsklassen.

Die Gemeinde X mit 8 Primarschulklassen hatte
1918 einen Steuerfuss von 4,5 %o, ein gemeindesteuerpflichtiges

Kapital von 11,415,000 Fr., und der Ertrag
der Staatssteuer machte auf den Kopf der
Bevölkerung 9,5 Fr. aus.

Die Einreihung dieser Gemeinde in die
Besoldungsskala macht sich folgendermassen :

Mit dem Steuerfuss von 4,5 °/oo kommt sie in
die 5. Steuerfussklasse, mit dem Steuerkapital von
1,427,000 Fr. per Schulklasse (in Tausendern 1427 Fr.)
in die 6. Steuerkapitalklasse, mit 9,5 Fr. Ertrag der
Staatssteuer in die 3. Staatssteuerklasse.

Wir summieren die drei Klassennummern 5, 6 und 3
und zählen dabei die 6. doppelt, weil das Steuerkapital
zweifellos den wichtigsten Faktor in der Berechnung
bildet und am wenigsten Veränderungen und Zufäl¬

ligkeiten ausgesetzt ist. Wir erhalten so die Summe
20 und damit kommt die Gemeinde in die 9.
Besoldungsklasse, wo sie per Lehrstelle 1500 Fr. zu
bezahlen hat. Der Staat ergänzt diesen Betrag auf die
Grundbesoldung von 3500 Fr. und bezahlt ferner
auch die Alterszulagen. Die Besoldung der
Arbeitslehrerinnen beträgt in der genannten Gemeinde 200 Fr.
und ihr Anteil an den Stellvertretungskosten ist ein
Drittel.

Die Gemeinde hat auch eine zweiklassige Sekundärschule

und bezahlt in der 9. Besoldungsklasse laut
Tabelle den Sekundarlehrern 2500 Fr., den
Arbeitslehrerinnen 250 Fr. und an die Vertretungskosten
wieder einen Drittel. Der Staat seinerseits ergänzt
alles auf die gesetzliche Höhe.

Weitere Beispiele:

Schul-

gemeinden
Steuerfuss

Steuerfuss- Klasse Gemeindesteuerkapital

in

Tausendern

Primarschul- klassen Gemeindesteuerkapital

per

Schulklasse

in

Tausendern

Steuerkapital- Klasse Staatssteuer

i

pro

Kopf

Staaatssteuer- Klasse

Totald.

Klassennummern

Kol.

3,
7
u.
9

(7

doppelt

gezählt)

Besoldungsklasse Gemeinde- Besoldung

per

Primarschulklasse

Gemeinde- Besoldung

per

Arbeitsschulklasse

der

Primarschule
Gemeinde- Besoldung

per

Sekundar-

schulktasse
Gemeinde-

Besoldung

per

Arbeitsschulklasse

der

Sekundärschule

Anteil

an

den

Stellvertretungskosten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

°/oo Fr. Fr. Fr.

Gemeinde a. 4,5 5. 1,190 2 595 1. 10,2 4. 11 4. 1,000 100 V6

» b. 4,2 5. 21,614 13 1,662 7. 12,8 5. 24 11. 1,700 200 2,700 250 V3

» c. 7 1. 1,189 2 594 1. 9 3. 6 2. 800 100 V6

d. 6 2. 10,053 9 1,117 4. 6,3 2. 12 5. 1,100 150 2,100 200 V4

» e. 6,5 1. 1,042 2 521 1. 4,6 1. 4 1. 700 100 76

» f. 2 10. 12,032 6 2,005 9. 20,8 9. 37 17. 2,300 300 3,300 350 /2

» g- 4 6. 26,622 9 2,958 13. 27,1 12. 44 21. 2,500 300 V2

» h. 2,5 9. 6,588 4 1,647 7. 20,7 9. 32 15. 2,100 250 3,100 300 6/l2

» i. 0 14. 8,311 5 1,662 7. 11,4 4. 32 15. 2,100 250 6/l2

S> k. 1,7 10. 1,739 2 869 3. 11 4. 20 9. 1,500 200 V®

» 1. 5,3 3. 5,915 5 1,183 4. 7,8 2. 13 5. 1,100 150 V4

» m. 3,5 7. 4,447 3 1,482 6. 17,7 7. 26 12. 1,800 200 73



Entwurf des Regierungsrates
vom September 1919.

ff. 53 — 533

Abänderungsanträge der grossrätlictjen SpezialKommission

vom 13.—15. und vom 20. Oktober 1919.

Gresetz
betreffend

die Besoldungen der Lehrerschaft an
den Primär- und Mittelschulen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in der Absicht, die Lehrerbesoldungen den heutigen

Verhältnissen anzupassen,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Primarschule.

Art. 1. Die Besoldung der Lehrkräfte der Primär- Bestandteile

schule setzt sich zusammen aus der Grundbesoldung, de^ Beso1"

den Alterszulagen, den Naturalleistungen und all- ung'

fälligen freiwilligen Ortszulagen.

Art. 2. Die Grundbesoldung beträgt: Grund-

Für Primarlehrer 3500 Fr. besoldung.

Für Primarlehrerinnen 3300 Fr.
Für Arbeitslehrerinnen für jede Klasse 400 Fr.
In der Grundbesoldung der Primarlehrerinnen ist

die Entschädigung für den Handarbeitsunterricht
inbegriffen.

Lehrer an erweiterten Oberschulen erhalten zur
Grundbesoldung, die sie als Primarlehrer beziehen,
eine Zulage von 500 Fr.

Art. 3. Zu der Grundbesoldung der Primarlehrer
und Primarlehrerinnen kommen vom 2. Dienstjahr
an 12 jährliche Alterszulagen von 100 Fr.

Arbeitslehrerinnen, die keine Primarschulklasse
führen, erhalten 4 Alterszulagen von 50 Fr. nach
je 3 Dienstjahren.

Art. 4. Der Anteil der Gemeinden an der Grund- Anteil der Ge-

besoldung beträgt je nach ihrer Leistungsfähigkeit Grund-
(Art. 7 und ff.): besoldung.

Für die Primarlehrer und Primarlehrerinnen 700 - • • und Primarlehrerinnen 600 Fr,,,,
bis 2500' Fr.; für die Arbeitslehrerinnen 100 bis
300 Fr.

Alterszulagen. vom 4 Dienstjahr
Alterszulagen von 125 Fr....
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An die Zulage für Lehrer an erweiterten
Oberschulen (Art. 2) bezahlen die Gemeinden die Hälfte.

Natural- Art. 5. An Naturalleistungen haben die Gemein-
leistungen. cjen fQr je(je Lehrstelle anzuweisen:

1. eine anständige freie Wohnung, auf dem Lande
mit Garten ;

2. 9 Ster Tannenholz oder anderes Brennmaterial
von gleichem Geldwert, frei zum Hause geliefert;

3. 18 Aren gutes Pflanzland in möglichster Nähe
des Schulhauses.

Die Gemeinden können statt der Naturalleistungen
entsprechende, den örtlichen Verhältnissen angemessene

Barzahlung ausrichten.
Bei jeder Ausschreibung einer Lehrstelle ist die

Barentschädigung für Naturalleistungen anzugeben
und zwar gesondert für Wohnung, Holz und Pflanzland.

Ausnahmen kann die Unterrichtsdirektion
gestatten in Gemeinden, die für ihre Lehrer eine
selbständige Besoldungsordnung aufstellen.

Schätzungs- Art. 6. Für jeden Amtsbezirk wird eine dreiglied-
kommission. rjge Kommission bestellt, bestehend aus dem Regie¬

rungsstatthalter als Vorsitzenden und zwei vom
Regierungsrat zu ernennenden Sachverständigen. Die
Kommission nimmt von Amtes wegen alle drei Jahre
für die Gemeinden, welche gemäss Art. 5 die
Entschädigungen für die Naturalien auszuscheiden haben,
die bezüglichen Schätzungen vor. Ihre Entscheide
sind endgültig.

Die Kommission behandelt auch allfällige Anstände
wegen der Qualität der Naturalleistungen. Erfolgt
keine Verständigung, so gibt sie der Unterrichtsdirektion

Bericht und Antrag ein.
Die Gemeinden mit selbständigen Besoldungsordnungen

haben dieselben vor deren Erlass dem
Regierungsrat zu unterbreiten. Dieser entscheidet nach
Einholung eines Gutachtens der in Art. 6, Absatz 1,
genannten Kommission, ob die Besoldungsansätze
hinsichtlich der Entschädigungen für die Naturalleistungen

den Vorschriften des Gesetzes entsprechen.
Soweit nötig, wird das Nähere durch eine Verordnung

des Regierungsrates bestimmt.

Einteilungder Art. 7. Für die Bemessung des Anteils an der
Gemeinden. Grundbesoldung werden die Gemeinden im Rahmen

der in Art. 4 hievor bestimmten Beträge in
Besoldungsklassen eingeteilt.

^Grundlagen Art. 8. Die Einteilung erfolgt von fünf zu fünf Jah-
der Berech- ren auf Grund von Erhebungen über die finanziellen

nun ff Verhältnisse der Gemeinden. Es sollen für die Einteilung

namentlich die Steuerkraft, der Steuerfuss und
die Zahl der Schulklassen einer Gemeinde, eventuell
aber auch andere Faktoren massgebend sein.

Den bezüglichen Berechnungen sind, abgesehen
von der Zahl der Schulklassen, die Durchschnittszahlen

der vorausgegangenen fünf Jahre zugrunde zu
legen. Vorbehalten bleibt Art. 44 der Uebergangsbe-
stimmungen dieses Gesetzes.

Das Nähere wird durch ein Dekret des Grossen
Rates geordnet.

b) Neue Lehr- Art. 9. Bei Veränderungen in der Zahl der Lehrstellen.

stellen einer Gemeinde findet auf den Beginn des
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Quartals, auf welches die Veränderung eintritt, eine Abänderung&anträg®.
neue Berechnung der Besoldungsklasse dieser
Gemeinde statt.

Art. 10. Wo im Hinblick auf besondere Steuer-, ç) Versetzung
Erwerbs-, Verkehrs- oder Lebensverhältnisse die Ein-m e^sa"dere
teilung einer Gemeinde in die Besoldungsklassen nicht asse'

als zutreffend erscheint, ist der Regierungsrat befugt,
eine Untersuchung anzuordnen und nach deren
Ergebnis die Gemeinde in eine höhere oder niedrigere
Besoldungsklasse zu versetzen.

Art. 11. Wo die geringe Leistungsfähigkeit einer j^teMOrSani ^ ^ ZU s^re*cken-

Schulgemeinde auf eine mangelhafte Organisation
a

gatior^ani"
ihres Schulwesens zurückzuführen ist, kann der
Regierungsrat nach Prüfung der Verhältnisse eine andere
Organisation verlangen und wenn die Gemeinde
seinen diesbezüglichen Weisungen nicht Folge leistet,
sie in eine höhere Besoldungsklasse versetzen.

Art. 12. Dem Staat fallen folgende Leistungen zu: Leistungen
Er ergänzt den gesetzlichen Besoldungsteil der des Staates'

Gemeinden (Art. 4) für jede Lehrstelle der Primär- y",>

Lehrerschule und Arbeitsschule auf die Höhe der Grund- 680 ungen'

besoldung ;
er übernimmt sämtliche Alterszulagen;
er bezahlt die Hälfte der Zulage an die Grundbesoldung

der Lehrer an erweiterten Oberschulen.

Art. 13. Unpatentierte Arbeitslehrerinnen erhalten b) Unpaten-
eine Jahresbesoldung von 300 Fr. Wo der Anteil einer (^eits
Gemeinde nach ihrer Besoldungsklasse diesen Betrag

e rermnen-

nicht erreicht, trägt der Staat die Differenz.

Art. 14. Wenn an einer Primarschule der Hand- e) Handar-
arbeitsunterricht für die Knaben obligatorisch ein- ^as Wort «obligatorisch» ist zu streichen,
geführt und besonders entschädigt wird, so beteiligt "gnabem
sich der Staat dabei mit der Hälfte der Besoldungen.

Art, 15. An die Besoldung der Lehrkräfte nicht dj Nichtstaat-
staatlicher Spezialanstalten für taubstumme, blinde,llcîie sPezial-

schwachsinnige und epileptische Kinder (Art. 55 des ans a en-

Primarschulgesetzes vom 6. Mai 1894) bezahlt der
Staat einen Jahresbeitrag von 1000 Fr. per Lehr- Jahresbeitrag von 1200 Fr....
stelle.

Art. 16. Zum Zwecke der Ausrichtung von aus- Ausserordent-

serordentlichen Staatsbeiträgen wird ein jährlicher hcher Staats-

Kredit bis auf 100,000 Fr. in den Voranschlag auf- 61 rag'

genommen und vom Regierungsrat verteilt.
Ausserordentliche Beiträge sollen erhalten:

a) Besonders schwer belastete Gemeinden mit
geringer Steuerkraft, namentlich für Neu- und
Umbauten von Schulhäusern, Beschaffung von
Schulmobiliar und allgemeinen Lehrmitteln; ...und allgemeinen Lehrmitteln, sowie in abge¬

legenen Gegenden für Zulagen zu den Lehrer-

_ besoldungen;
b) besondere öffentliche oder private Schulen, die b) besondere...

mit Rücksicht auf Wegschwierigkeiten oder
Sprachverhältnisse bestehen oder errichtet werden.

Art. 17. Gemeinden, die sich nicht über einen Massnahmen

normalen Schulbesuch und befriedigende Leistungen
ihrer Schulen ausweisen können und solche, die den
gesetzlichen Vorschriften über den Primarunterricht

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 136 *
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und den infolge von solchen erlassenen Anordnungen Abändernng-santräge.
der zuständigen Behörden nicht Folge leisten, sollen

keine ausserordentlichen Staatsbeiträge erhalten.
Sie können vom Regierungsrat nach erfolgloser Mahnung

auch in eine höhere Besoldungsklasse versetzt
werden.

II. Mittelschulen.

Bestandteile
der Besoldung.

Grundbesoldung.

Art. 18. Die Lehrkräfte der Sekundärschulen und
Progymnasien beziehen eine Grundbesoldung,
Alterszulagen und allfällige freiwillige Ortszulagen.

Art. 19. Die Grundbesoldung beträgt:
Für Lehrer 5500 Fr.
Für Lehrerinnen 4700 Fr.
Für Arbeitslehrerinnen 500 Fr.

Progymnasien ohne eine Oberabteilung beziehen

Alterszulagen.
Art. 20. Zu dieser Grundbesoldung kommen die

nämlichen Alterszulagen wie bei den Lehrkräften der
Primarschule (Art. 3).

Hilfslehrer. Art. 21. Hilfslehrer beziehen auf ihre Stunden¬
zahl berechnet, die gleiche Besoldung wie die
Lehrkräfte mit voller Stundenzahl.

Anteil der
Gemeinden.

Art. 22. Der Anteil der Gemeinden an der
Grundbesoldung beträgt je nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit

für jede Lehrstelle 1700 bis 3500 Fr., für
die Arbeitslehrerinnen 150 bis 350 Fr.

für jede Lehrstelle 1600 bis

Lastenverteilung. Art. 23. Die Gemeinden werden im Rahmen dieser
Beträge nach den gleichen Grundsätzen, wie es für
die Besoldung der Lehrkräfte der Primarschule
geschieht, in Besoldungsklassen eingereiht.

Die Einreihung von Sekundärschulen, die von
mehreren Einwohnergemeinden garantiert sind, geschieht
auf Grund der Durchschnittszahlen der Steuerver-
hältnisse dieser Gemeinden.

Die Einreihung der Garantieschulen in die
Besoldungsklassen erfolgt gestützt auf die Prüfung ihrer
besonderen Verhältnisse. Diese Schulen sind jedoch
spätestens mit Ablauf der nächsten vollständigen
Garantieperiode von den Gemeinden zu übernehmen.

^che^StaT1" ® ^is 14 und Art. 17 dieses Ge-
'Beiträge.S setzes finden auch auf die Mittelschulen entsprechende

Anwendung.
Schwerbelastete Gemeinden können aus dem in

Art. 16 festgesetzten Kredit und für die dort genannten
Zwecke ausserordentliche Staatsbeiträge erhalten.

Oberabteilungen.
Art. 25. Die Besoldung der Lehrkräfte an

Oberabteilungen (Gymnasien, Handelsschulen, die mit
einem Gymnasium oder einer Mädchenschule
verbunden sind, Seminarabteilungen) wird von den
betreffenden Gemeinden festgesetzt. Der Staat beteiligt
sich daran in der Regel mit der Hälfte.

an Gymnasien, Seminarabteilungen und Handelsschulen

verbunden sind, wird von

III. Gemeinsame Bestimmungen.

Anrechnung Art. 26. Für die Berechnung der iVlterszulagen
V0nahren8t~ ^er Lehrkräfte der Primär- und Mittelschulen fallen

J en" die Dienstjahre an öffentlichen Schulen des Kantons
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und an staatlichen oder vom Staate unterstützten Abänderungaantr&ge.
Anstalten, in welchen Kinder im primarschulpflich-
tigen Alter unterrichtet werden, in Betracht.

Es steht im Ermessen des Regierungsrates, auch
andern Schuldienst ganz oder teilweise anzurechnen.

Steht eine Arbeitslehrerin, die mehrere Klassen
führt, seit ungleich langer Zeit an denselben im
Schuldienst, so ist für jede Arbeitsschulklasse die
Besoldungsklasse besonders zu berechnen.

Art. 27. Die Auszahlung der Besoldung erfolgt Auszahlung
durch die Gemeinden und den Staat direkt und zwar Besol-

für die Primarlehrer und Mittellehrer monatlich und ung'

für die Arbeitslehrerinnen vierteljährlich.
Die Ausrichtung der Entschädigungen für

Naturalleistungen kann auch vierteljährlich geschehen.
Auf Gesuch hin kann der Anteil des Staates den • • • den Gemeinden, die selbständige Besoldungsord-

Gemeinden zuhanden der Lehrerschaft ausgerichtet nungen haben, zuhanden...
werden.

Art. 28. Der Regierungsrat setzt die Entschädigung Stcllvertre-

für die Stellvertreter fest
' tling' • • fur die Stellvertreter test, wobei als ragesent-

schädigung für Lehrer und Lehrerinnen per Schultag
14 Fr. an den Primarschulen, 16 Fr. an den
Sekundärschulen und Progymnasien, 18 Fr. an den
Oberabteilungen als Minimum bestimmt werden.

Art. 29. Die Kosten für die Stellvertretung
erkrankter Lehrkräfte (Arbeitslehrerinnen inbegriffen)
fallen zu einem Drittel der vertretenen Lehrkraft zu.
Die Gemeinden bezahlen je nach ihrer Einreihung in
die Besoldungsskala einen Sechstel bis die Hälfte.
Den Rest übernimmt der Staat.

Die gleiche Verteilung der Kosten findet statt
bei Vertretungen wegen obligatorischen Militärdienstes.

Bei Instruktionsdienst, für welchen der Bund drei
Viertel der Stellvertretungskosten vergütet, übernimmt
der Lehrer den letzten Viertel.

Bei allem freiwilligen Militärdienst hat der Lehrer
für die Kosten seiner Vertretung selber aufzukommen.

Das Nähere wird durch eine Verordnung des
Regierungsrates bestimmt.

Art. 30. Lehrkräfte der Primär- und Mittelschule Entlassung

(Arbeitslehrerinnen inbegriffen), die wegen körper- g^^ionst
licher oder geistiger Gebrechen ihrem Amte nicht
mehr genügen, können auf ihr Ansuchen oder von
Amtes wegen aus dem Schuldienst entlassen werden.

Art. 31. Die Mitglieder der bernischen Lehrer- Pensionen

versicherungskasse erhalten nach ihrem Rücktritt die und Leib-

ihnen nach den Statuten zukommende Pension. Die ge g'

übrigen Lehrkräfte erhalten vom Staat ein Leibge- Lehrkräfte der Primarschule erhalten...
ding im Betrage von 1000 bis 1200 Fr.

Art. 32. Die an öffentlichen Primarschulen défini- Versicherung
tiv angestellten Lehrer und Lehrerinnen sind ver- der Primar-

pflichtet, der bernischen Lehrerversicherungskasse
beizutreten, wenn sie nicht die in den Statuten fest- "
gesetzte Altersgrenze überschritten haben. Das nämliche

gilt für die Lehrkräfte an staatlichen Anstalten,
in denen Kinder im primarschulpflichtigen Alter
unterrichtet werden.

Verteilung
der Kosten.

fallen zur Hälfte dem Staate und je zu einem
Viertel der Gemeinde und der vertretenen Lehrkraft
zu.

Die gleiche
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h) Staats- Art. 33. Der Beitrag des Staates an die Lehrerbeitrag.

versicherungskasse beträgt für das Jahr 1920 2 %
der versicherten Besoldungen. Mit jedem folgenden
Jahr steigt der Beitrag um 1/2% bis zum Maximum
von 4%. Für die ferneren Jahre wird der
Staatsbeitrag in diesem Rahmen durch Dekret des Grossen

Rates bestimmt.

c) Beitrag der Art. 34. Die Gemeinden leisten an die Lehrer-
Gemeinden. versicherungskasse einen jährlichen Beitrag von 50 Fr.

auf die Lehrstelle der Primarschule.

Versicherung Art. 35. Der obligatorische Beitritt zur Lehrerver-
der Mittel sicherungskasse wird ausgedehnt auf die Lehrer an

nariehrer und Mittelschulen und Seminarien und auf die Primar-
Schulinspek- und Sekundarschulinspektoren, soweit diese Lehrtoren.

kräfte und Funktionäre ein in den Statuten festzuset-
a) Obligato- zendes Alter nicht überschritten haben.

rium.

b) Staats- Art. 36. An die Versicherung dieser Mitglieder
beitrug, bezahlt der Staat prozentual die gleichen Beiträge wie

für die Primarlehrer.
Die Gemeinden leisten an die Versicherung der

Mittellehrer 60 Fr. auf die Lehrstelle der
Mittelschule.

Leistungen Art. 37. Die Leistungen der Mitglieder der Leh-
der Mit- rerversicherungskasse sollen wenigstens die Höhe der

g ief er" entsprechenden Beiträge des Staates und der Ge¬

meinde erreichen. Die Versicherungsleistungen der
Kasse werden durch die Statuten bestimmt. Diese
Unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Art. 48.

Ein Dekret des Grossen Rates wird nötigenfalls
weitere Anordnungen treffen.

Versicherung Art. 38. Die definitiv angestellten Arbeitslehre-
der Arbeits- rinnen sind verpflichtet, der InvalidenpensionskasselÉMinn®. für Arbeitslehrerinnen als Mitglieder beizutreten. Die
^ riumat0" Leistungen der Kasse sind in den Statuten festge¬

legt. Ihre Genehmigung unterliegt dem Regierungsrat.

b) Staats- Art. 39. Der Staat leistet an diese Kasse einen
beitrag. jährlichen Beitrag von 5 % der versicherten Besol¬

dungen.

Erhöhung der Art. 40. Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

Pensiommmid bewilligten Pensionen und Ruhegehalte werden je
Leibgedinge, nach den Verhältnissen des einzelnen Falles um Be¬

träge bis auf höchstens 80% erhöht. Der
Regierungsrat wird hierüber das Nähere anordnen.

Pensionierung Art. 41. Mittellehrer, Seminarlehrer und Schul-
nach bisheri- inSpektoren, die nicht Mitglieder der Lehrerversiche-
(Y0JY1 nVStelDb J ' rungskasse werden, haben Anspruch auf eine Invali¬

denpension, die der Hälfte ihrer zuletzt bezogenen
Besoldung entspricht.

Besoldungs- Art. 42. Wenn eine Lehrkraft der Primarschule
nachgenuss. ot[er Mittelschule bei ihrem Tode Familienangehörige

hinterlässt, deren Versorger sie war, so haben diese
noch Anspruch auf die Barbesoldung derselben für Anspruch auf die Besoldung derselben...
den laufenden und die sechs folgenden Monate. In
besonderen Fällen kann der Regierungsrat bestimmen,
dass die Besoldung noch bis auf weitere sechs Monate
gewährt wird.

Ab&nderung'santräg'e.

Der letzte Satz ist zu streichen.
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IV. Schluss- und Uebergangsbestimmungen. Abänäerungsanträge.

Art. 43. Dieses Gesetz tritt auf 1. Januar 1920 Inkrafttreten
in Kraft. des Gesetzes.

Art. 44. Die Einteilung der Gemeinden in Be-Einteilung der

soldungsklassen erfolgt für die Jahre 1920 und 1921 f..Ge^)1fIJden

gestützt auf die Steuerverhältnisse des Jahres 1918. ur
192i

un

Der Regierungsrat ist jedoch befugt, gestützt auf Alinea 2 ist zu streichen,
seither sich ergebende wesentliche Veränderungen dieser

Verhältnisse, entsprechende Verschiebungen in
der Einteilung vorzunehmen.

Mit Wirksamkeit auf das Jahr 1922 soll die
Einteilung auf der Grundlage neuer Erhebungen
durchgeführt werden.

Art. 45. Die nähern Bestimmungen über die Aus- Auszahlung
Zahlung der Besoldungen durch Staat und Gemein-111 der ^erden

bis zum Erlass des Dekretes betreffend die Ein- Ban&szeit-

reihung der Gemeinden in Besoldungsklassen werden
vom Regierungsrat festgesetzt.

Art. 46. Der bisherige ausserordentliche Staats- Bisherige aus-

beitrag von 150,000 Fr. (Art. 3 des Gesetzes über serordentliche

die Besoldung der Primarlehrer vom 31. Oktober beiträte
1909) und der Beitrag von 60,000 Fr. aus der
Bundessubvention (Art. 1, Ziffer 5, des Dekretes betreffend

Verwendung der Bundessubvention für die
Primarschule vom 26. Februar 1912) kommen mit
Inkrafttreten diesesi Gesetzes in Wegfall und dienen
in Zukunft zur Entlastung des Staates in den von
ihm durch dieses Gesetz übernommenen Leistungen
für die Besoldungserhöhungen der Primarlehrerschaft.

Art. 47. Gemeinden mit bereits erlassenen selb- Selbständige

ständigen Besoldungsordnungen haben dieselben dem Besoldungs-

Regierungsrat zur Prüfung im Sinne von Art. 6, Ab- o ungen'

satz 3, einzusenden und nötigenfalls nach seinen
Weisungen mit dem Gesetz in Uebereinstimmung zu
bringen.

Art. 48. Die Mittellehrer, Seminarlehrer und Schul- Vorläufige
inspektoren, welche zufolge dieses Gesetzes der Leh- Einzahlung

rerversicherungskasse beizutreten haben, sind ver-
pflichtet, vom 1. Januar 1920 hinweg 5% ihres Ge- basse,
haltes zugunsten der Kasse einzubezahlen. Der
Betrag ist bei jeder Gehaltszahlung in Abzug zu bringen.
Die Beiträge des Staates und der Gemeinde sind vom
gleichen Zeitpunkt hinweg einzubezahlen. Wenn wegen

Todesfall oder aus andern Gründen die
Mitgliedschaft nicht erworben werden kann, sind die
einbezahlten Beträge ohne Zins zurückzuerstatten. Das
Nähere wird durch den Regierungsrat bestimmt.

Art. 49. Zur Deckung der durch dieses Gesetz Steuerklausel,
dem Staate entstehenden Ausgaben kann der Grosse
Rat auf die Dauer von 20 Jahren eine Erhöhung der
direkten Steuern bis zu 2V2 Zehntel des Einheits- bis zu t/i des Einheitsansatzes...
ansatzes beschliessen. Diese Steuererhöhung wird
bei Berechnung der Steuerzuschläge nach Art. 32
des Gesetzes vom 7. Juli 1918 über die direkten
Staats- und Gemeindesteuern mit in Betracht gezogen.
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Aufhebung Art. 50. Durch dieses Gesetz werden die ihm Abänderungaanträge.
bisheriger Be- widersprechenden Bestimmungen früherer Gesetze,
s immungen. jjgjjj.gj.g un(j Verordnungen aufgehoben, insbesondere

1. das Gesetz über die Besoldung der Primarlehrer
vom 31. Oktober 1909;

2. das Gesetz betreffend die Ausrichtung von
Teuerungszulagen an die Lehrerschaft vom 1. Dezember

1918;
3. §§ 14, 15, 27, 28, 49, 50 und 74, Alinea 2, des

Gesetzes über den Primarunterricht vom 6. Mai
1894;

4. das Dekret betreffend die Verteilung des
ausserordentlichen Staatsbeitrages für das
Primarschulwesen vom 25. November 1909;

5. § 1, Ziffer 5, und § 2 des Dekretes betreffend
Verwendung der Bundessubvention für die
Primarschule vom 26. Februar 1912;

6. sämtliche Verordnungen und Beschlüsse des
Regierungsrates über das Stellvertretungswesen,
ausgenommen die festgesetzten Entschädigungen ;

7. § 8, Alinea 1, und § 20 des Gesetzes über die
Sekundärschulen vom 26. Juni 1856;

8. § 4 des Gesetzes betreffend Aufhebung der
Kantonsschule in Bern vom 27. Mai 1877.

Bern, den 12. September 1919. Bern, den 20. Oktober 1919.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Rudolf.

Namens der grossrätlichen Spezialhommission:
der Präsident

J. Jenny.

Anmerkung der Direktion des Unterrichtswesens.

Die vorstehenden Abänderungsanträge der grossrätlichen Spe-
zialkommission bedingen gegenüber dem Entwürfe des Regierungsrates

folgende Mehrleistungen des Staates:
1. Alterszulagen (Art. 3) Fr. 425,000
2. Verschiebung der Skala betr. Lastenverteilung

(Art. 4) » 300,000
3. Stellvertretungswesen (Art. 29) » 35,000

Zusammen Fr. 760,000

Ausserdem hat sich herausgestellt, dass in der Berechnung des
Postens II. 4, Mittelschule, Beitrag an die Versicherungskasse
(Seite 10 des Vortrages) eine Berichtigung anzubringen ist, indem
die bezügliche Mehrbelastung des Staates 200,000 Fr. statt 100,000
Fr. betragen wird.

Die voraussichtliche Oesamtmehrbelastung des Staates gegenüber
der bisherigen Ordnung wird somit betragen :

a. nach der Vorlage des Regierungsrates Fr. 3,755,000
b. nach den Abänderungsanträgen der grossrätlichen

Kommission » 4,515,000
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Vortrag der Gremeindedirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

die Vereinigung der Gemeinden Mett und Madretsch mit der Gemeinde Biel.

(November 1919.)

In Biel war seit 1910 die Anschlussfrage der
Peripheriegemeinden akut geworden, und Biel hatte schon
damals in Berücksichtigung der mehr und mehr
unter den nachteiligen Einflüssen eines grössern
Industriezentrums leidenden Nachbargemeinden die
grundsätzliche Zustimmung zu Vereinigungsverhandlungen

erklärt.
Als erste Anschlussgemeinde kam Bözingen. Nach

gegenseitigem Einverständnis sowohl über die Frage
des Zusammenschlusses an sich, als auch über die
Einzelheiten des Vereinigungsvertrages, kam die
Vereinigung durch Dekret vom 20. September 1916 mit
Wirkung auf 1. Januar 1917 zur Durchführung.

Durch Beschluss vom 30. Juli 1914 leitete auch
die Gemeinde Mett die Anschlussverhandlungen mit
Biel ein. Infolge der Kriegsereignisse kamen diese
Verhandlungen jedoch ins Stocken; sie kamen nach
Aufstellung eines sog. Vereinigungsvertrages erst
anfangs September 1919 zum günstigen Abschluss.

Mit Maclretsch schwebten die Verhandlungen seit
Anfangs 1913. Auch hier kam der Weltkrieg
hindernd dazwischen, und auch dieser Zusammenschluss
wurde unter den Parteien erst Anfangs September-
1919 definitiv vereinbart.

Die Gründe der Vereinigung sind für Mett und
Madretsch ungefähr dieselben. Der Stadtrat von Biel
schrieb in seiner Botschaft zur Gemeindeabstimmung
vom 6./7. September 1919 u. a. folgendes: «Die
Entwicklung von Industrie, Handel und Gewerbe, die
Bautätigkeit, das Netz der Strassenbahnen und Ueber-
landbahnen haben die Stadt zu den Vororten und diese
der Stadt zu anwachsen lassen ; die Schul- und
Steuerverhältnisse greifen ineinander; die wirtschaftlichen
Beziehungen sind enge verbunden, auch durch die
Abgabe von Gas, Wasser und zum Teil elektrischem
Strom, Strassenbesprengung der Vororte mit den

Tramspritzenwagen; die Arbeiter finden Wohnung in
der einen, Arbeit in der andern Gemeinde — so
gestalten sich die wechselseitigen Beziehungen von selbst
zu einem Ganzen, geschieden nur noch durch die
besondere Verwaltung jeder Gemeinde. Schon diese
natürliche Entwicklung legt den Gedanken einer
Vereinigung der Gemeinden nahe, wodurch auch eine
Vereinfachung in der Verwaltung bewirkt werden kann.
Dazu kommen die Wirkungen des neuen Steuergesetzes,

das das Steuerdomizil in den Wohnsitz des
Pflichtigen verlegt. Dies hat speziell für die Gemeinde
Mett zur Folge, dass ihr ein Grossteil der bisherigen
Steuerkraft der Werkstättearbeiter der S.B.B,
entgeht, was einen Steuerausfall von ca. 15,000 Fr.
ausmacht. Sie ist daher nicht mehr im Stande, ihren
Gemeindeaufgaben gerecht zu werden, soll nicht der
ohnehin schon hohe Steuerfuss auf ein unerträgliches
Mass gesteigert werden. Die Vereinigung wird aber
auch der Stadt Biel von Vorteil sein. Sie bringt die
Zentralisation im Schul-, Armen- und
Vormundschaftswesen, Vereinfachung im Steuerwesen und in
der Entwicklung der Gas-, Wasser- und
Elektrizitätswerke, Einheitlichkeit im Polizei- und Sanitätswesen,

Vereinfachung in der Verwaltung. Der Stadt
Biel bringt sie insbesondere erwünschten Zuwachs an
Bau- und Kulturland und gestattet die Durchführung
eines grosszügigen Alignements- und Bebauungsplanes.»

Als zu etwelchen Bedenken Anlass gebend erwähnt
der Stadtrat von Biel immerhin die finanzielle Lage
der Gemeinde Mett, sowie der Umstand, dass in kurzer

Zeit wesentliche Opfer für Strassenbauten,
Kanalisationen, öffentliche Beleuchtung und anderes, zu
erwarten seien. Allein, diese Anforderungen träten
nicht alle auf einmal an die Gemeinde heran, sondern
würden nach und nach je nach Dringlichkeit, ihre
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Lösung finden, ohne auf diese Weise das finanzielle
Gleichgewicht im städtischen Haushalte wesentlich
zu stören.

Für Madretsch sei andererseits zu sagen, dass
diese Gemeinde im Gegensatz zu Mett ausgesprochen
industriellen Charakter trage. Madretsch konnte kein
eigenes Gaswerk erstellen, besass keine Wasserversorgung

und musste Biel um die Abgabe von Gas und
Wasser angehen. Biel seinerseits war zu wenig ausgedehnt,

um den neuen Friedhof in seiner Gemarkung
anlegen zu können. Ebenso musste Biel den Schiessplatz,

Ablagerungsplätze etc. auswärts suchen. So

war ein Gemeindewesen auf das andere angewiesen.
Geographisch ist zwischen Biel und Madretsch keine
Grenze bemerkbar.

All diese Verhältnisse sprechen für die Durchführung

des Zusammenschlusses. Biel wird damit weder
territorial, noch hinsichtlich der Einwohnerzahl, zu
gross. Mit Bözingen, Mett und Madretsch zusammen,
wird die Einwohnerzahl rund 32,200 betragen.

Einer speziellen Bemerkung bedarf noch der
Umstand, dass Mett und Madretsch bisher zum
Amtsbezirk Nidau gehörten und nun mit ihrem Anschluss
zum Amtsbezirk Biel kommen. Allein auch dies bietet

kein Hindernis. Grundlage der gegenwärtigen
Einteilung unseres Kantonsgebietes in Amtsbezirke bildet
das Dekret vom 10. Juni 1803 betreffend die Einteilung

des Kantons in zweiundzwanzig Aemter. Es wird
darin in Ziffer 1—3 bestimmt: Das Gebiet des Kantons

Bern ist, im Hinblick auf die Verwaltungsgeschäfte
und das Gerichtswesen, in Amtsbezirke

eingeteilt. Jeder Amtsbezirk ist hinwieder in Kirchspiele

eingeteilt. Jedes Kirchspiel fasst eine oder
mehrere Gemeinden in sich. In der Kantonsverfassung

findet sich nun aber keine Bestimmung, welche
die Amtsbezirke gewissermassen garantieren würde,
wie dies bis zu einem gewissen Grade in Art. 63
Staatsverfassung für die Gemeinden der Fall ist,
allerdings mit der Einschränkung, dass durch Dekret des
Grossen Rates eine andere Umschreibung der
Gemeinden geschaffen werden kann. Mangels einer
andern Bestimmung und gestützt auf die Tatsache,
dass die ursprüngliche Einteilung des Kantonsgebietes

im Jahre 1803 durch Dekret geschah, wird man
auch jetzt für die Abänderung in der Umschreibung
der Amtsbezirke die Kompetenz des Grossen Rates
ableiten dürfen (v. analog Dekret vom 1. Juni 1871
über die Trennung der Einwohnergemeinde Schwarzhäusern

von der Kirchgemeinde Niederbipp und dem

Amtsbezirk Wangen und deren Einverleibung in die
Kirchgemeinde und den Amtsbezirk Aarwangen;
Dekret vom 31. Januar 1884 über die Abtrennung des
Kirch- und Einwohnergemeindebezirkes Ursenbach
vom Amtsbezirk Wangen und Vereinigung desselben
mit dem Amtsbezirk Aarwangen; Dekret vom 29. Mai
1880 über die Abtrennung einer Landparzelle
genannt «Pré de Macolin», von der Gemeinde Orvin,
bezw. dem Amtsbezirke Courtelary, und Vereinigung
dieses Landabschnittes mit der Gemeinde Evilard,
bezw. dem Amtsbezirk Biel). Dieser Schluss ist
umso berechtigter, als die Amtsbezirke lediglich
Verwaltungsbezirke sind und der eigenen Persönlichkeit
entbehren, während die Gemeinden nicht nur
Verwaltungsbezirke, sondern daneben auch noch Personen

des öffentlichen Rechtes sind. Die seinerzeit
durch Dekret erfolgte Zuteilung der Gemeinden Mett
und Madretsch zum Amtsbezirk Nidau muss sich
also durch ein Dekret abändern lassen ; bei einer
Eingemeindung der beiden Gemeinden in Biel wird diese
Loslösung vom Amtsverband Nidau nötig. Sie ist
mit der Eingemeindung im Dekrete auszusprechen.

Die Burgergemeinden Mett, Madretsch und Biel
werden von der Vereinigung weiter nicht berührt;
ebensowenig die Kirchgemeinden. Mett und Madretsch
bilden schon jetzt zusammen eine kirchliche Einheit.

Die beteiligten Gemeinden haben sich selber über
die Einzelheiten der Vereinigung geeinigt; die daheri-
gen Verträge können dem Vereinigungsdekret als
Grundlage dienen. Vermögen und Einnahmequellen
sollen mit der Vereinigung an die Einwohnergemeinde
Biel übergehen, ebenso die Schulden und sonstigen
Verbindlichkeiten; die Namen Mett und Madretsch
bleiben als Quartierbezeichnung bestehen, für die
vereinigten Gemeinden gelten jedoch mit dem
Zeitpunkt ihres Zusammenschlusses mit Biel die Réglemente

und sonstigen Vorschriften von Biel; immerhin
ist bei ihrer Anwendung auf den speziellen Charakter
der neu eingemeindeten Bezirke möglichste Rücksicht
zu nehmen.

Wir beantragen Ihnen, durch Annahme der beiden
nachstehenden Dekrete der von den Gemeinden selber
bereits beschlossenen Vereinigung zuzustimmen.

Bern, den 10. November 1919.

Der Direktor des Gemeindewesens:
Simonin.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 10. November 1919.

§ 5. Der Regierungsrat wird mit der Ausführung
dieses Dekretes beauftragt.

Bern, den 10. November 1919.

Im Namen des Regierungsrates

Dekret
der Präsident
Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Rudolf.

betreffend

die Vereinigung der Einwohnergemeinden
Biel und Mett.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 63, Absatz 2, der
Staatsverfassung und Art. 53, Absatz 1, des Gesetzes über
das Gemeindewesen vom 9. Dezember 1917,

auf den Antrag des Regierungsrates,

§ 1. Die Einwohnergemeinden Biel und Mett
werden in der Weise vereinigt, dass Biel die
Gemeinde Mett in sich aufnimmt.

Sämtliche Verwaltungszweige der Einwohnergemeinde

Mett gehen damit auf die erweiterte
Einwohnergemeinde Biel über.

§ 2. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1920 in
Kraft. Für die Vornahme von Wahlen in die Behörden

der erweiterten Einwohnergemeinde Biel wird
das Dekret sofort wirksam.

§ 3. Auf 1. Januar 1920 wird die Einwohnergemeinde

Mett aufgelöst. Ihr bisheriges Gebiet wird
auf diesen Zeitpunkt vom Amtsbezirk Nidau losgelöst

und demjenigen von Biel zugeteilt.
Alle bis zu diesem Zeitpunkt aus dem Gemeindebezirk

Mett bei den Bezirksbehörden von Nidau
anhängig gemachten bürgerlichen oder verwaltungsrechtlichen

Geschäfte sind von diesen Behörden,
soweit es in ihrer Kompetenz liegt, zu erledigen.

§ 4. Die verschiedenen Verwaltungsrechnungen der
Gemeinde Mett pro 1919 sind von den zuständigen
Organen der Einwohnergemeinde Mett innert
gesetzlicher Frist auf Rechnung der Gemeinde Biel

• abzulegen. Die Genehmigung dieser Rechnungen er¬
folgt durch die Stimmberechtigten der ehemaligen
Gemeinde Mett.

beschliesst:
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Entwurf des Regierungsrates
vom 10. November 1919.

Dekret
betreffend

die Vereinigung der Einwohnergemeinden
Biel und Madretsch.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Arf. 63, Absatz 2, der
Staatsverfassung und Art. 53, Absatz 1, des Gesetzes über
das Gemeindewesen vom 9. Dezember 1917,

auf den Antrag des Regierunigsrates,

beschliesst:

§ 1. Die Einwohnergemeinden Biel und Madretsch
werden in der Weise vereinigt, dass Biel die
Gemeinde Madretsch in sich aufnimmt.

Sämtliche Verwaltungszweige der Einwohnergemeinde

Madretsch gehen damit auf die erweiterte
Einwohnergemeinde Biel über.

§ 2. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1920 in
Kraft. Für die Vornahme von Wahlen in die Behörden

der erweiterten Einwohnergemeinde Biel wird
das Dekret sofort wirksam.

§ 3- Auf 1. Januar 1920 wird die Einwohnergemeinde

Madretsch aufgelöst. Ihr bisheriges Gebiet wird
auf diesen Zeitpunkt vom Amtsbezirk Nidau losgelöst

und demjenigen von Biel zugeteilt.
Alle bis zu diesem Zeitpunkt aus dem Gemeindebezirk

Madretsch bei den Bezirksbehörden von Nidau
anhängig gemachten bürgerlichen oder verwaltungsrechtlichen

Geschäfte sind von diesen Behörden,
soweit es in ihrer Kompetenz liegt, zu erledigen.

§ 4. Die verschiedenen Verwaltungsrechnungen der
Gemeinde Madretsch pro 1919 sind von den zuständigen
Organen der Einwohnergemeinde Madretsch innert
gesetzlicher Frist auf Rechnung der Gemeinde Biel
abzulegen. Die Genehmigung dieser Rechnungen
erfolgt durch die Stimmberechtigten der ehemaligen
Gemeinde Madretsch.

§ 5. Der Regierungsrat wird mit der Ausführung
dieses Dekretes beauftragt.

Bern, den 10. November 1919.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident
Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Rudolf.
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Vortrag der Gemeindedirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend die

Eingemeindung der Einwohnergemeinde Strättligen in Thun.

(November 1919.)

Durch Dekret vom 19. November 1912 hat der
Grosse Rat seinerzeit die Gemeinde Goldiwil mit
Thun vereinigt; so hatte die Gemeinde Thun in etwas
weiteren Grenzen, momentan wenigstens, neue
Ausdehnungsmöglichkeit. Aber lange konnte diese
Möglichkeit nicht genügen; für Thun wurde es bald zur
entscheidenden Notwendigkeit, an der Peripherie
Boden zur Bebauung oder Anbauung als Kulturland,
zu erhalten. Dabei war die Ausdehnungsmöglichkeit
eigentlich nur noch in einer Richtung gegeben, nach
Strättligen hin. Gegen Norden ist die Ueberbau-
ung des Gemeindegebietes bis an die Grenzen von
Steffisburg fortgeschritten; im Westen gebietet die
militärischen Zwecken reservierte Allmend jeder
Ausdehnung Halt. Gegen den See zu war darauf Rücksicht

zu nehmen, dass das rechte Seeufer (gegen
Hilterfingen) in erster Linie als Gebiet des Fremdenverkehrs

in Betracht falle. So blieb denn lediglich
eine von den Verhältnissen vorgezeichnete
Entwicklungsmöglichkeit gegen Süden, in der Richtung nach
Strättligen hin. Hier liegt nicht nur ein weites,
unbebautes Feld aufnahmebereit da, sondern nach
dieser Seite hin liegt auch das Bahntracé Thun-Spiez.
Hier ist der Anfang industrieller Entwicklung bereits
gemacht. Seewärts sodann kann sich ein neues
Wohnquartier ausbreiten und ein Strand sich erschliessen,
der an Schönheit vielen bekannten und berühmten
ähnlichen Anlagen nicht nachstehen wird. Hier kann
Thun auch die längst vermisste Badanstalt einrichten,
und hier kann im Rahmen eines einheitlich und
grosszügig angelegten Alignementsplanes ein schmuk-
kes Wohnquartier entstehen. Ohne Vereinigung mit
Strättligen wäre all das ausgeschlossen. Auch zwei
vom besten Willen beseelte Gemeindewesen "können
die notwendigerweise zu lösenden schwierigen Fra¬

gen verkehrstechnischer und baulicher Entwicklung
nicht so behandeln und fördern, wie dies bei einheitlicher

Leitung möglich ist.
Wenn aus dem Gesagten hervorgeht, dass eine

Vereinigung des Gemeindegebietes von Strättligen mit
demjenigen von Thun für letztere Gemeinde eine
Notwendigkeit ist, so sind für Strättligen die
Verhältnisse ebenso zwingend. Strättligen hatte infolge
Ausdehnung der industriellen Unternehmungen von
Thun bereits schwer zu leiden. Wie man dies namentlich

in den letzten Jahrzehnten bei uns und anderswo
konstatieren konnte, werden die Nachbargemeinden
grösserer Industriezentren mit deren Entwicklung vorerst

ungünstig beeinflusst. Was ist natürlicher, als
dass sich der Arbeiter auswärts ansiedelt, wo seine
Wohnung billiger ist, und wo er etwa noch eine
Pflanzgelegenheit findet. Bei relativ geringem Lohn
kann aber seine Steuerkraft mit der Belastung, die
er seiner Wohngemeiride zubringt, nicht Schritt halten.
Diese Nachbargemeinden grosser Zentren zeigen daher
fast alle die nämlichen Symptome: ihre Schul- und
Armenlasten steigen ungleich rascher, als ihre Steuerkraft.

Hieran hat auch das neue Steuergesetz nichts
wesentliches geändert, trotzdem es bekanntlich das
Steuerdomizil an den Wohnsitz des Steuerpflichtigen
verlegte, während vorher der Erwerbsort Steuerdomizil

gewesen war. Die Steigerung der Schul- und
Armenlasten war denn auch in Strättligen eine sehr
wesentliche ; hatte man 1893 im Dürrenast zwei
Schulklassen, so sind es heute deren zehn. Auch in
Allmendingen mussten die Klassen vermehrt werden,
und in ähnlichem Verhältnisse stiegen die Armenlasten.

Heute ist der Steuerfuss in Strättligen auf
einer Höhe, die keine Steigerung mehr duldet. Zu
allem sah sich die Gemeinde infolge des Bahnhof-



546 — Ni 55

umbaues von Thun in die Lage versetzt, grössere
Arbeiten auszuführen. Es war ins Auge zu fassen
eine Reorganisation der Gemeindeverwaltung, der
Ankauf von Trinkwasser, der Ausbau der Sekundärschule,

eine Besoldungserhöhung für die Lehrer,
Beamten und Angestellten der Gemeinde u. a. m.

Kurz, man erwog in Thun und Strättligen, dass
mit der Vereinigung eigentlich beide Teile ein gutes
Geschäft machten, und man einigte sich auf einen
Eingemeindungsvertrag, der am 1. Januar 1920 in
Kraft treten soll. Die Einwohnerschaft von Thun
und Strättligen stimmte in ihren Abstimmungen vom
8./9. November 1919 diesem von den beidseitigen
Behörden vorbereiteten Vertrage zu.

Der Eingemeindungsvertrag hat viel Aehnlichkeit
mit demjenigen von Bern-Bümpliz oder demjenigen
von Biel-Bözingen. Aktiven und Passiven von Strättligen

gehen mit der Vereinigung auf Thun über; die
Reglemente von Thun sind künftig auch für Strättligen
verbindlich, immerhin unter möglichster Berücksichtigung

der ländlichen Verhältnisse dieses Aussenbe-
zirkes. Die Beamten und Angestellten von Strättligen

werden von Thun übernommen. Die Wasser¬

versorgung von Strättligen geht auf die Gemeinde
Thun über usw. Zum völligen Ausgleich aller
Differenzen zwischen den Verhältnissen der beiden
Gemeinden wird eine Uebergangszeit von acht Jahren
eingesetzt, ähnlich wie dies auch bei Bern-Bümpliz
der Fall ist. Während dieser Zeit soll der Steuerfuss

von Strättligen sukzessive auf denjenigen von
Thun zurückgeführt werden durch eine jährliche
Reduktion von 1/4%o für Grund- und Kapitalsteuer,
0,375% für Einkommen I. Klasse und 0,625% für
Einkommen II. Klasse.

Auf dieser von den beiden Gemeinden selber
vereinbarten Grundlage beantragen wir Ihnen, die
Vereinigung durch Erlass des nachstehenden
Dekretsentwurfes zu vollziehen.

Bern, den 18. November 1919.
te

Der Direktor des Gemeindewesens:
Simonin.
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Dekret
betreffend

die Vereinigung der Einvoiineigemeinde Strättligen

mit Ar Elnwniinergemeinde Thun.

Der Grosse Bat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 63, Absatz 2, der
Staatsverfassung und von Art. 53, Absatz 1, des Gesetzes
über das Gemeindewesen, vom 9. Dezember 1917,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschUesst:

§ 1. Die Einwohnergemeinde Strättligen wird auf
1. Januar 1920 mit der Einwohnergemeinde Thun
vereinigt.

§ 2. Die Einwohnergemeinde Strättligen wird auf
diesen Zeitpunkt aufgehoben.

§ 3. Die Vereinigung erfolgt auf Grundlage des
zwischen den beiden Gemeinden am 8./91 November

1919 angenommenen Vereinigungs-Vertrages.

§ 4. Das Dekret tritt auf 1. Januar 1920 in Kraft.
Jedoch wird zur vollständigen Durchführung der
Vereinigung im Sinne des in § 3 hievor erwähnten
Vereinigungsvertrages eine Uebergangszeit voü acht Jähren

festgesetzt, endigend am 31. Dezember 1927.

§ 5; Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug dife-
ses Dekretes beauftragt.

Bern, den 19. November 1919:

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident
Dr. C. Moser,

der Kanzleisubstitut
Eckert.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919. 139
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
Staatswirtschaftskommission

vom 22./2Ö. November 1919.

Dekret
betreffend

die Ausrichtung von Teuerungszulagen.

Der Grosse Eat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Der Staat richtet seinen Beamten, Angestellten
und Arbeitern pro 1919 Teuerungszulagen aus.

Sofern das gegenwärtige Dekret nicht ausdrücklich
etwas anderes verfügt, sind zum Bezug der Zulagen
nur Diejenigen berechtigt, die ihre Tätigkeit vollständig

dem Staate widmen.

§ 2. Die Zulagen betragen:
in der Stadt Bern:

für Verheiratete 450 Fr.
für Ledige 150 Fr.

in allen übrigen Ortschaften:
für Verheiratete 350 Fr.
für Ledige 100 Fr.

Ledigen kann, sofern sie nachgewiesenermassen für
Angehörige dauernd sorgen, die Zulage um 50—150
Fr. erhöht werden.

Verwitwete und Geschiedene werden, sofern sie
eigenen Haushalt führen, den Verheirateten gleichgestellt.

§ 3. Den Oberwegmeistern und Wegmeistern I.
Klasse werden Zulagen ausgerichtet im Sinne von § <2.

Den übrigen Oberwegmeistern und Wegmeistern,
sowie den Schwellenméistern, Fischerei- und
Schiffereiaufsehern, Wildhütern, Unterförstern und
Bannwarten werden im Sinne von § 2 unter Berücksichtigung

des Masses der Inanspruchnahme reduzierte
Zulagen ausgerichtet.

§ 4. Wo mit der Anstellung der Genuss freier
Station verbunden ist, beträgt die Zulage :

für Verheiratete mit freier Station für sich und
Familie 150 Fr.;

für Verheiratete mit freier Station für ihre Person
allein 250 Fr.;

für Ledige 50 Fr.

§ 5. Wo Mann und Frau im Dienste des Staates
stehen, wird an die Frau die gleiche Zulage
ausgerichtet wie an eine ledige Person.

§ 6. Die Berechtigung zum Bezüge der Zulage
hat, wer auf 1. November im Staatsdienst gestanden
hat; für die Berechnung derselben sind die Verhältnisse

auf den nämlichen Zeitpunkt massgebend.
Wer im Laufe des Jahres in den Staatsdienst

eingetreten ist, oder nach dem 1. November 1919 austritt,
hat auf eine verhältnismässige Zulage Anspruch.

§ 7. Den vom Staat, der Lehrerversicherungskasse
und der Invalidenkasse des Polizeikorps pensionierten

Pfarrern, Professoren, Lehrern (einschliesslich
Mittellehrern) und Landjägern, sowie den pensionierten

Witwen und Waisen von Lehrern und Landjägern,
wird zu den bereits pro 1919 ausgerichteten Zulagen
ein weiterer Zuschuss von 50—150 Fr. bewilligt.

§ 8. Der Regierungsrat wird ermächtigt,
verheirateten Beamten, Angestellten und Arbeitern, die von
einer unverhältnismässigen Erhöhung der Wohnungsmiete

betroffen worden sind, einen Zuschuss
auszurichten.

Die Voraussetzungen für diese Zuschüsse werden
durch eine Verordnung des Regierungsrates geregelt.

§ 9. In Fällen, wo über die Anwendung dieses
Dekretes oder über den Umfang einer Anspruchsberechtigung

Zweifel obwalten, entscheidet der
Regierungsrat.

§ 10. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug
dieses Dekretes beauftragt. Es tritt sofort in Kraft.

Bern, den 22. November 1919.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident
Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Rudolf.

Im Namen der Staatswirtschaftskommission
der Präsident
Dr. Brand.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regiernngsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend den

Entwurf eines Dekretes Uber die Anwaltskammer vom 2. Juli 1919.

(September 1919.)

1. Durch das Gesetz über die Advokaten vom 10.
Dezember 1840 wurde die Aufsicht über den Anwaltsstand

dem Obergericht übertragen. In jener Zeit
war das Obergericht die einzige Aufsichtsbehörde
über die Anwaltschaft. Durch das Gesetz vom 3.
Juni 1883 betreffend die Vereinfachung und Abkürzung

des Zivilprozessverfahrens, Art. 45, wurde ein
Teil der Aufsichtsbefugnisse dem Appellationshofe
übertragen. Grundsätzlich sind somit heute die
Gerichtsbehörden Aufsichtsorgane über die Anwaltschaft.

Demgegenüber bezweckt der vorgelegte Dekretsentwurf,

den Anwaltsstand selber zur Beaufsichtigung
seiner Mitglieder heranzuziehen, wie dies auch in
andern Berufsständen heute mit Erfolg geschieht. Dieser
Wunsch ist hinsichtlich der Anwaltschaft umsomehr
als berechtigt anzuerkennen, als die Anwälte kraft
ihrer Vorbildung und ihrer einheitlichen Interessen
wegen so gut wie mancher andere Stand ein Anrecht
darauf besitzen, im eigenen Hause Ordnung schaffen
zu helfen.

2. Nach Art. 17 des Gesetzes über die Advokaten
vom 10. Dezember 1840 stehen also die Anwälte
unter der Aufsicht des Obergerichtes, resp. des
Appellationshofes. Am Anwaltstage vom Jahre 1911
wurde angeregt, eine Aufsichtsbehörde zu schaffen,
worin unter dem Vorsitz des Präsidenten des
Obergerichts Anwälte und Richter in gleicher Zahl
vertreten sein sollten. Auf Grund dieser Vorschläge
stellte der Anwaltsverband einen Entwurf zu einem
Dekret über die Anwaltskammer auf, welcher von der
Justizdirektion aufgenommen und durch eine ausser-
parlamentarische Kommission am 23. November 1918
durchberaten wurde. Gestützt auf diese Beratungen
arbeitete die Justizdirektion den vorliegenden Entwurf
aus, nachdem der bernische Anwaltsverband und das
Obergericht eingeladen worden waren, sich hierzu
zu äussern.

Für die Anwaltskammer war inzwischen die rechtliche

Grundlage geschaffen worden durch Art. 420
des Gesetzes vom 7. Juli 1918 betreffend die
Zivilprozessordnung, welcher bestimmt: «Bis zum Erlass
eines neuen Gesetzes über die Advokatur wird dem
Grossen Rate die Befugnis erteilt, auf dem Wege des
Dekretes die Bildung einer Anwaltskammer zu be-
schliessen, welcher sowohl praktizierende Anwälte wie
Gerichtspersonen als Richter angehören sollen. Die
Disziplinaraufsicht über die Anwälte wird der Kammer

übertragen.»
3. Die Kammer besteht aus dem Präsidenten oder

einem andern Mitgliede des Obergerichts als Vorsitzenden,

ferner aus acht Mitgliedern, die je zur Hälfte
den im Kanton niedergelassenen, ihren Beruf ausübenden

Anwälten und den Gerichtspersonen des Kantons
Bern entnommen werden. Dabei sind der alte und
der neue Kantonsteil angemessen zu berücksichtigen,
d. h. je zwei Mitglieder und zwei Ersatzmänner sind
dem neuen Kantonsteil zu entnehmen.

Das Dekret sieht aus praktischen Gründen die
Bezeichnung eines Vorsitzenden vor, der an einem
bestimmten Orte residiert. Durch eine mündliche
Unterredung mit dem Vorsitzenden der Kammer werden
sich eine grosse Anzahl von Streitigkeiten erledigen
lassen, und der Geschäftsgang der Kammer wird sich
dadurch vereinfachen. Aus dem gleichen Grunde
wurde auch dem Sekretariat ein ständiger Sitz
zugewiesen.

Die Wahl der Mitglieder der Kammer erfolgt durch
das Obergericht. In der Wahl der richterlichen
Mitglieder ist dasselbe frei,, für die Wahl der Mitglieder
aus dem Anwaltsstande ist es an einen Doppelvorschlag

des Anwaltsverbandes gebunden.
An Entschädigungen beziehen der Vorsitzende, die

Mitglieder und der Sekretär der Kammer dasselbe

Taggeld wie die Mitglieder des Grossen Rates, dazu
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die gleichen Reiseentschädigungen. Berechnet wird
die Entschädigung von den Sitzungstagen. Damit
gilt auch diejenige Arbeit als bezahlt, die die Mitglieder

der Kammer nebenbei durch Aktenstudium etc.
leisten.

4. Der Präsident der Kammer beruft die Mitglieder
der Kammer, bei ihrer Verhinderung ihre

Ersatzmänner, zur Sitzung ein. Für den Ausstand gelten
dieselben Bestimmungen wie im Zivilprozess. Der
Vorsitzende wird durch dasjenige Mitglied des
Obergerichts vertreten, das ihn in seinen Funktionen als
Oberrichter vertritt.

Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Sitzung.
Er ist dabei an keine bestimmten Vorschriften gebunden.

Er wird die Sitzungen je nach den Bedürfnissen
der hängigen Geschäfte ansetzen.

Das Verfahren kann von Amtes wegen oder auf
Antrag einer Partei eingeleitet werden, indem die
Kammer nicht nur Aufsichtsbehörde, sondern auch
Moderationsinstanz ist, und weil sie ferner gewisse
Streitigkeiten zwischen Anwalt und Auftraggeber, ferner

Beschwerden der Anwälte unter sich wegen
Verstössen gegen die Regeln des kollegialischen Verhaltens

beurteilt.
Damit ein Verfahren von Amtes wegen eingeleitet

werden kann, sind die staatlichen Behörden,
Regierungsrat, Staatsanwaltschaft und die Gerichte gehalten,

Verstösse des Anwaltes gegen seine Berufspflichten
und gegen die Würde und das Ansehen des Standes

der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen.
Sobald ein Verfahren einmal hängig ist, erfolgt

der weitere Prozess immer von Amtes wegen. Die
Kammer oder der Vorsitzende verfügen darüber, ob
das Verfahren mündlich oder schriftlich zu führen,
wann das Beweisverfahren zu schliessen sei. Bindend
ist einzig die Vorschrift, dass zu Ende des Verfahrens
vor dem Urteil jede Partei angehört werden muss.

Die Entscheide der Kammer gelten als Urteile und
sind im Sinne des Art. 50 der Staatsverfassung zu
begründen. Sie haben die Rechtskraft von Urteilen
und sind den Parteien schriftlich zu eröffnen.

Eine Vereinfachung des Verfahrens liegt in der
Aktenzirkulation. Geschäfte von geringerer Bedeutung
können vom Vorsitzenden auf dem Wege der
Zirkulation erledigt werden, und sie werden der Kammer
nur vorgelegt, wenn zwei Mitglieder dies verlangen.
Eine fernere Vereinfachung liegt darin, dass der
Vorsitzende einem Mitglied oder einem Ausschuss der
Kammer die Instruktion eines Prozesses übertragen
kann, ferner darin, dass ein Ausschuss von drei
Mitgliedern zuständig ist, über Anwaltsforderungen von
weniger als 800 Franken als Moderationsinstanz zu
urteilen.

5. Die Anwaltskammer ist die Aufsichtsbehörde
über die im Kanton Bern niedergelassenen Anwälte,
und zwar sowohl für diejenige Tätigkeit, die sie im
Kanton Bern, als für diejenige, die sie ausserhalb des
Kantons ausüben. Ferner ist sie Aufsichtsbehörde
für die Tätigkeit der Anwälte anderer Kantone für ihre
im Kanton Bern ausgeübte Tätigkeit. Soweit aber die
Tätigkeit bernischer Anwälte in einem andern Kanton

oder auswärtiger Anwälte innerhalb des Kantons
Bern in Frage steht, urteilt die bernische Aufsichts¬

behörde nur dann, wenn hierfür nicht eine auswärtige
Behörde zuständig ist. Damit wird vermieden, dass
das gleiche Vergehen zweimal bestraft wird.

Art. 1 und 8 des Dekrets schreiben vor: Die
Anwaltskammer ist die Aufsichtsbehörde über die
Anwälte, also die einzige Aufsichtsbehörde. Dieser
Grundsatz wird eingeschränkt durch den Vorbehalt
des Art. 8, lit. a, Absatz 2, der die Sitzungspolizei
der Gerichte vorbehält, wie sie ihnen in den Gesetzen
über das gerichtliche Verfahren übertragen ist. Das
Dekret schafft sachlich in bezug auf die Aufsicht
eine gewisse Erweiterung. Der neuen Aufsichtsbehörde

steht nicht nur die Ahndung der Verstösse der
Anwälte gegen ihre Berufspflichten zu, sondern sie
wacht auch darüber, dass keine Anwälte einen Beruf

ausüben, denen hierzu ein formelles Erfordernis
fehlt, wie der gute Leumund und die bürgerliche
Ehrenfähigkeit. Ferner beurteilt sie ganz allgemein
Streitigkeiten zwischen Anwalt und Auftraggeber,
sofern hierfür nicht der Richter zuständig ist. Eine
ihrer wichtigsten Funktionen besteht in ihrer Zuständigkeit

zur Moderation von Rechnungen. Sie beurteilt

die Forderungen des Anwaltes seinem Klienten
gegenüber dem Masse nach, wenn nur das Mass der
Forderung streitig ist, und sie begutachtet die Rechnung

zuhanden des Richters, wenn vor dem
Zivilrichter der Anspruch grundsätzlich bestritten wird.

Als Standesorganisation soll die Kammer darüber
wachen, dass die Würde und das Ansehen des
Anwaltsstandes nicht verletzt wird, ferner darüber, dass
die Berufsgenossen unter sich die Regeln des kollegialischen

Verhaltens beachten. Dabei darf sie sich aber
nicht in die rein private oder politische Tätigkeit des
Anwaltes einmischen. Als zuständige Behörde begutachtet

sie alle gesetzlichen Erlasse, die auf den
Anwaltsstand Bezug haben, und die ihr zur Ansichtsäusse-
rung vorgelegt werden.

6. Als Strafen kann die Anwaltskammer diejenigen
aussprechen, die in Art. 17 des Advokatengesetzes
vom 10. Dezember 1840 vorgesehen sind. Es betrifft
dies Verweis, Busse bis auf 200 Fr., Einstellung in
der Berufsausübung bis zu einem Jahr und Patententzug,

möglicherweise mit dem Ersatz des Schadens
kumulativ verbunden. Es musste abgelehnt werden,
weitergehende Strafen aufzunehmen, indem die
Kompetenz des Grossen Rates hierzu nicht unbedingt
feststeht, und man mit diesen Strafen bis zur Revision
des Advokatengesetzes auskommen wird.

In der Ausmessung der Strafen ist die Kammer
auf ihr Ermessen angewiesen. Es wird in Art. 9 des
Dekretes lediglich bestimmt, dass Widerhandlungen
gegen den Art. 8 nach den Bestimmungen des
Advokatengesetzes bestraft werden. Die einzelne
Strafsanktion wird somit nicht an einen einzelnen Tatbestand

geknüpft, sondern die verschiedenen Strafandrohungen

stehen für jeden vorkommenden Tatbestand
der Kammer wahlweise zur Verfügung.

Bern, den 3. September 1919.

Der Justizdirektor:
Lohner.
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Gemeinsamer Entwurf des Begierungsrates
und der Kommission

vom 6. September/7. November 1919.

Dekret
über

die Anwaltskammer.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 420 des Gesetzes betreffend

die Zivilprozessordnung

besehUesst:

I. Zusammensetzung, Wahl, Ausschluss und
Verwerfung.

Art. 1. Die Anwaltskammer des Kantons Bern
besteht aus dem Vorsitzenden und 8 Mitgliedern, die je
zur Hälfte den im Kanton Bern niedergelassenen, ihren
Beruf ausübenden Anwälten und den Gerichtspersonen
des Kantons Bern entnommen werden.

Vorsitzender ist der Präsident des Obergerichtes
oder ein vom Obergericht bezeichnetes Mitglied dieser

Behörde.
Als Ersatzmänner sind je 4 Anwälte und

Gerichtspersonen zu wählen.
Von den Mitgliedern und Ersatzmännern sollen

mindestens je ein Anwalt und eine Gerichtsperson
dem französisch sprechenden Landesteil entnommen
werden.

Art. 2. Der Vorsitzende, die richterlichen Mitglieder
und deren Ersatzmänner sowie der Sekretär werden

vom Obergericht gewählt.
Die Mitglieder aus dem Anwaltsstande und ihre

Ersatzmänner werden auf doppelten Vorschlag des
bernischen Anwaltsverbandes vom Obergericht
gewählt.

Art. 3. Als Sekretär der Anwaltskammer wird
gewählt der Obergerichtsschreiber oder ein
Kammerschreiber des Obergerichts.

Er führt die Protokolle, sorgt nach Anleitung des
Vorsitzenden der Kammer für die Zirkulation der Ak-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1919.

ten, Einberufung der Kammer und Vorladung der
Parteien.

Er besorgt die Kassaführung.

Art. 4. Die Amtsdauer des Präsidenten, der
Mitglieder, ihrer Ersatzmänner und des Sekretärs beträgt
vier Jahre. Das Obergericht trifft die Ersatzwahlen
für den Rest der Amtsdauer.

Art. 5. Für Ausstand und Ablehnung der Mitglieder,
Ersatzmänner und des Sekretärs der Kammer

finden die Art. 10—14 des Gesetzes vom 7. Juli
1918 betreffend die Zivilprozessordnung sinngemässe
Anwendung.

Art. 6. Der Vorsitzende, oder, wenn er selber
ersetzt werden muss, sein Ersatzmann bezeichnet die
Ersatzmänner, die an Stelle verhinderter, ausstehender

oder abgelehnter Mitglieder oder Ersatzmänner
einzutreten haben. Er kann auch für den Sekretär
einen Ersatzmann bestimmen.

Er kann im Falle des Bedürfnisses ausserordentliche
Ersatzmänner aus der Zahl der Gerichtspersonen
und Anwälte des Kantons ernennen.

Er sorgt dafür, dass in jeder Sitzung der Kammer
als Mitglieder Anwälte und Gerichtspersonen in gleicher

Zahl anwesend sind.
Ist der Vorsitzende verhindert, hat er sich in

Ausstand erklärt oder ist er abgelehnt worden, so werden
seine Obliegenheiten durch dasjenige Mitglied des
Obergerichts versehen, welches nach den bestehenden
Vorschriften zur Vertretung des Obergerichtspräsidenten

berufen ist.

II. Zuständigkeit.

Art. 7. Die Anwaltskammer ist die Aufsichtsbehörde

über die im Kanton Bern niedergelassenen
Anwälte (Fürsprecher) sowie die Anwälte anderer

Kantone für ihre im Kanton Bern ausgeübte Tätigkeit,

sofern diese Tätigkeit nicht unter die Aufsicht
der Behörden eines andern Kantons fällt.

Art. 8.
a) Der Anwaltskammer steht die Aufsicht über die

Berufsausübung der Anwälte zu, inbegriffen die
Beaufsichtigung über die Art ihrer Prozessführung.

Sie ahndet die Verstösse der Anwälte gegen
ihre Berufspflichten. Vorbehalten bleibt die
Sitzungspolizei und Disziplinaraufsicht der
Gerichte, soweit sie diesen in den Gesetzen über
das gerichtliche Verfahren ausdrücklich übertragen

ist.
b) Die Anwaltskammer entscheidet über die Einstellung

im Beruf oder den Patententzug der Anwälte
auch dann, wenn eine formelle Voraussetzung
zur Ausübung des Berufes weggefallen ist.

Sie beurteilt Gesuche um Wiedererteilung der
Bewilligung zur Berufsausübung.

Zu diesem Zwecke führt der Präsident der
Anwaltskammer eine Kontrolle über das Bestehen
oder Aufhören der gesetzlichen formellen
Voraussetzungen der Berufsausübung der Anwälte.

c) Die Anwaltskammer entscheidet Streitigkeiten
zwischen Anwalt und Auftraggeber, soweit hierzu

140*
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nicht nach Gesetz der Richter zuständig ist-
Sie ist verpflichtet, Streitigkeiten letzterer Art
zur schiedsgerichtlichen Erledigung anzunehmen.

d) Die Anwaltskammer bestimmt im Streitfall die
Höhe der Forderung des Anwaltes an seinen
Auftraggeber für seine Berufsausübung und die
damit verbundenen Auslagen, sofern hierüber
keine erlaubte Vereinbarung getroffen wurde,
oder wenn die Kammer in einem solchen Falle
als Schiedsgericht angerufen wird. Die Festsetzung

der Forderung kann auch vom Anwalt
verlangt werden.

Vorbehalten bleibt § 11 des Dekretes vom 22.
Mai 1917 betreffend das Verfahren vor dem
kantonalen Versicherungsgericht.

Wird die Forderung des Anwaltes nicht bloss
dem Masse nach bestritten, so urteilt über den
Anspruch der Richter, nach Einholung eines
Gutachtens der Kammer über das Mass des
Anspruches.

Das Begehren um Bestimmung der Kosten
durch die Anwaltskammer muss binnen 30 Tage:

nach Zustellung der Rechnung des Anwaltes
vom Auftraggeber verlangt werden.

Beträgt die Forderung weniger als 800 Fr.,
so kann die Festsetzung einem von der
Anwaltskammer bestellten Ausschuss von drei
Mitgliedern übertragen werden.

Die Kostenfestsetzung erfolgt in allen Fällen
nach Massgabe des Tarifs, unabhängig von der
Kostenbestimmung, die durch gerichtlichen
Entscheid im Prozess gegenüber der Gegenpartei
stattgefunden hat.

e) Die Anwaltskammer ahndet Gefährdungen oder
Verletzungen der Berufsehre, des Ansehens und
der Würde des Anwaltsstandes durch irreführende

oder marktschreierische Empfehlungen,
Betreiben eines mit der Anwaltstätigkeit
unvereinbaren Nebenerwerbes oder sonstiges unwürdiges

Verhalten der Anwälte in ihrem Beruf.
Sie beurteilt Beschwerden der Anwälte

untereinander wegen Verletzung der herkömmlichen
Regeln kollegialischen Verhaltens-

Jede Einmischung der Anwaltskammer in das
Privatleben oder die politische Tätigkeit der
Anwälte ist ausgeschlossen.

f) Die Anwaltskammer begutachtet die Entwürfe
gesetzlicher Erlasse, die auf den Anwaltsstand
Bezug haben.

III. Strafen.

Art. 9. Hat die Anwaltskammer in Anwendung des
Art. 8 Strafen auszusprechen, so gelten hiefür die
Bestimmungen des Gesetzes über die Advokaten.

IV. Verfahren.

Art. 10. Der Vorsitzende beruft die Kammer zur
Sitzung ein, so oft es die Geschäfte erfordern. Er
bestimmt den Ort der Sitzung nach den Bedürfnis»-
sen der vorliegenden Geschäfte.

Art. 11. Zur gültigen Verhandlung müssen mit Ein-
schluss des Vorsitzenden mindestens 7 Mitglieder
anwesend sein.

Die Kammer fasst alle Beschlüsse mit einfachem
Handmehr. Der Vorsitzende stimmt nicht mit, gibt
aber bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.

Art. 12. Ueber alle Verhandlungen und die
Verfügungen des Vorsitzenden ist Protokoll zu führen.

Art. 13. Mit Ausnahme der Streitigkeiten zwischen
Anwalt und Auftraggeber, sowie der Beschwerden
wegen Verstössen gegen die Regeln des kollegialischen

Verhaltens erfolgt die Einleitung des Verfahr
rens vor der Anwaltskammer immer von Amtes
wegen.

Alle Gerichte, sowie der Regierungsrat und die
Beamten der Staatsanwaltschaft sind verpflichtet, von
allen ihnen zur Kenntnis gelangenden Verstössen der
Anwälte gegen ihre Berufspflichten oder die Würde
und das Ansehen des Standes der Anwaltskammer
Anzeige zu machen.

Art. 14. Sobald eine Sache anhängig ist, erfolgt
das weitere Verfahren in allen Fällen von Amtes
wegen.

Das Verfahren ist nach Verfügung der Kammer
mündlich oder schriftlich.

Nach Durchführung des Beweisverfahrens soll den
Parteien gleichmässig Gelegenheit gegeben werden,
allfällige Bemerkungen anzubringen.

Art. 15. Beratungen und Abstimmungen der Kammer

sind in der Regel geheim.
Ueber Gesuche an 'die Kamm'er um Edition von

Akten entscheidet der Vorsitzende nach freiem
Ermessen.

Art. 16. Alle Entscheide sind den Parteien durch'
eingeschriebenen Brief und mit Begründung mitzuteilen,

es sei denn, dass im Falle der mündlichen
Eröffnung in der Sitzung der Kammer die Parteien
ausdrücklich darauf verzichten.

Art. 17. Der Vorsitzende kann Geschäfte von
geringerer Bedeutung auf dem Zirkulationswege
behandeln lassen. Zur Gültigkeit eines auf diese Weise
getroffenen Entscheides ist die Zustimmung der Mehrheit

der Mitglieder erforderlich. Auf Verlangen von
wenigstens zwei Mitgliedern muss das Geschäft
mündlich in der Sitzung behandelt werden.

Art. 18. Die Parteikosten sind in der Regel dec
unterliegenden Partei aufzuerlegen.

Die Kammer bezieht für ihre Gebühren und
Auslagen von der unterliegenden Partei zuhanden des
Staates eine bestimmte Gebühr, die im Entscheid
festzusetzen ist. Die Gebühr kann auf verschiedene
Parteien verteilt werden.

Die Kammer wird hierüber ein Regulativ erlassen.

Art. 19. Der Vorsitzende kann die Instruktion der
bei der Kammer hängigen Streitigkeiten einem einzelnen

Mitglied oder einem Ausschuss der Kammer
übertragen.



Y. Entschädigungen.

Art. 20. Der Präsident, die Mitglieder und die
Ersatzmänner der Kammer sowie der Sekretär erhalten
vom Staate für die Sitzungen dasselbe Taggeld und
dieselbe Reiseentschädigung wie die Mitglieder des
Grossen Rates.

Andere Entschädigungen werden den Mitgliedern
der Kammer nicht ausgerichtet.

VI. Uebergangsbestimmung.

Art. 21. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1920
in Kraft.

Bern, den 6. September 1919.

Im Nam&n des Begierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,
der Staatsschreiber

Rudolf.

Bern, den 7. November 1919.

Im Namen der Kommission
der Präsident

Maurer, Grossrat.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend den

Entwurf des Dekretes über die Gebühren der Anwälte
vom 8. Juli 1919.

(September 1919.)

1. Die bisherige Gebührenordnung der bernischen
Anwälte geht auf das Jahr 1850/52 zurück. Sie ist
in zweifacher Hinsicht als veraltet zu bezeichnen. Einmal

stehen ihre Ansätze in keinem Verhältnis mehr
zu der stets fortschreitenden Geldentwertung, und der
Anwalt, der sich streng an die Gebührenordnung hält,
wird Mühe haben, seine Existenz zu sichern. Diese
Tatsache konnte schon vor dem Kriege festgestellt
werden, und die stets schärfer auftretende Teuerung
hat die Frage der Gebühren der Anwälte nicht
hervorgerufen, sondern lediglich dringender gestaltet. In
welchem Masse der Anwalt von der Teuerung betroffen

wird, braucht nicht besonders hervorgehoben zu
werden, er leidet unter ihr wie jeder andere. Sodann
rührt der grösste Teil seiner Geschäftsauslagen gerade
von da her, wo sich die Teuerung am meisten fühlbar

macht: gesteigerte Arbeitslöhne für Hülfskräfte,
erhöhte Mietzinse für Bureaulokalitäten, die dem
Mieterschutz nicht unterliegen, sodann erhöhte Preise für
Materialien aller Art. Dazu kommt, dass die neue
Zivilprozessordnung mit ihrer Vereinfachung und
Abkürzung des Verfahrens eine Sachlage geschaffen hat,

•auf die der bisherige Tarif nicht mehr passt und auf
die er nicht berechnet war. Die Notwendigkeit der
Erhöhung des Einkommens der Anwälte liegt also auf
der Hand, und andere Kantone wie Zürich und Basel
sind hierin dem Kanton Bern in weitgehender Weise
schon vor einiger Zeit vorangegangen.

Der zweite Mangel der gegenwärtigen Ordnung
liegt in ihrem System. In der heutigen Anwaltsrechnung

kommt nicht die Summe der geistigen Arbeit
zum Ausdruck, die der Anwalt geleistet hat, sondern
eine Menge lediglich manueller Tätigkeiten. Dies
wirkte für den Anwalt selber beschämend und hat

dem Ansehen des Standes in weiten Kreisen des Volkes

viel geschadet. Auch mit diesem System muss
gebrochen werden, und wie die Erhöhung des
Einkommens des Anwaltes, so ist auch die Aenderung
des Systems eine zeitgemässe Forderung.

2. Als weiterer Grund zur Rechtfertigung muss
angeführt werden das Bedürfnis, eine einheitliche
Regelung im Gebührenwesen zu bekommen. Während

schon früher die Gebühren für Straf- und
Zivilrechtsstreitigkeiten gesondert behandelt worden sind,
hat sich neuerdings die Verwaltungsgerichtsbarkeit
weiter ausgebreitet und bedingt, dass die Gebühren,
die der Anwalt im Verwaltungsprozess-Verfahren
verlangen kann, geregelt werden. Der vorgelegte Entwurf
vereinigt in sich die Gebührenansätze für alle drei
Arten von Streitigkeiten.

3. Auch dem neuen Entwürfe liegt der Gedanke
des Tarifs zugrunde. Man ist nicht von der Vertragsfreiheit

ausgegangen. Die private Vereinbarung ist
bloss in Art. 1 vorbehalten, immerhin unter der
Bedingung, dass sie sich in gewissen Schranken
halte. Die freie Vereinbarung darf nicht das
Ansehen des Standes verletzen, sie darf auch nicht die
Bestimmung enthalten, dass die Entschädigung nach
der Höhe des erstrebten Prozessgewinnes berechnet
werden soll. Ferner ist die private Vereinbarung
ungültig, wenn ihr ein privater Tarif zugrunde gelegt
wurde, ohne dass der Auftraggeber sich über den
Unterschied zwischen staatlichem und privatem Tarif
klar war.

Der Entwurf hat als Grundlage einen Rahmentarif.
Für jeden Streitfall ist für die Gebührenforderung
des Anwaltes ein Rahmen mit einer Mindest- und
einer Höchstgrenze vorgesehen. Eine Ausnahme wird
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hierbei gemacht für diejenigen Streitigkeiten, in denen
der Streitwert über 100,000 Fr. liegt. In diesen Fällen

ist die Bestimmung einer Höchstgrenze der Gebühr
sehr schwer, und für den Klienten wird der Umfang
der Gebührenforderung bei einem solchen Streitwert
weniger zu bedeuten haben. Die Normalgebühr des
Anwaltes soll unter Vorbehalt der Zuschläge das Entgelt

bilden für die Anwaltstätigkeit, und zwar für die
gesamte Tätigkeit des Anwaltes. Wie viel er innerhalb

des Rahmens fordern darf und fordern kann,
bestimmt sich nach der Natur des einzelnen Streitfalles,

nach der Art und dem Umfang der geleisteten
Arbeit, nach seinem Zeitaufwand. Der Billigkeit
wegen kann auch die Vermögenslage des Auftraggebers
in Berücksichtigung gezogen werden. Nicht in der
Normalgebühr sind eingeschlossen die Auslagen des
Anwaltes, auch nicht die Auslagen für Reisen, die er
unternehmen muss.

Für die einzelnen Ansätze des Rahmens kann lediglich

auf Art. 9 des Entwurfes verwiesen werden. Das
Bestreben musste im Interesse sowohl des Auftraggebers

wie des Anwaltes dahin gehen, die kleinen
Streitwerte von den Anwaltsgebühren soviel wie möglich

zu entlasten, um auch dem kleinen Manne zu
ermöglichen, die Hülfe des Anwaltes in Anspruch zu
nehmen. Im Vergleich mit den Ansätzen der neuen
Tarife von Bern und Zürich sind diejenigen des
vorliegenden Entwurfes als angemessene zu bezeichnen.
Wenn für hohe Streitwerte, die seltener in Frage kommen,

und wo der Klient die Gebühr zu zahlen
vermag, etwas höhere Ansätze gemacht wurden, so
geschah dies, um auch im Interesse des Anwaltes einen
Ausgleich herbeizuführen.

Daneben gibt es Streitigkeiten, bei denen nicht
von einem bestimmten Streitwerte gesprochen werden
kann, so bei Vaterschafts- und Ehescheidungsstreitigkeiten.

Für diese Fälle wurde in Art. 9, lit. b, ein
Rahmen aufgenommen, der allen Verhältnissen gerecht
zu werden vermag, nämlich 100 bis 2000 Fr.. Wenn
bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder der
Bestimmung des Alimentationsbeitrages das finanzielle

Interesse überwiegt und nach den allgemeinen
Bestimmungen des Tarifs ein höherer Ansatz in Frage
kommen würde, so soll die Gebühr nach diesem
ökonomischen Streitwert berechnet werden.

Die folgenden Art. 11—15 erwähnen besondere
Fälle, die bei der Bestimmung der Gebühren vorkommen

können. Wenn der Anwalt wider Treu und
Glauben einen zu hohen Betrag eingeklagt hat, um
von dem höhern Streitwert eine höhere Gebühr
berechnen zu können, so wird die Gebühr trotzdem
nur von demjenigen berechnet, was der Anwalt in;
guten Treuen hätte einklagen können.

Art. 12 und 13 schaffen ein Privileg für den
Vergleich in dem Sinne, dass allerdings für einen
Vergleich im Anfangsstadium des Prozesses eine Reduk¬

tion der Forderung eintreten soll, nach Einreichung
der Klage darf aber mindestens die Hälfte der
Gebührenforderung berechnet werden. Damit erhalten
die Anwälte ein Interesse an der gütlichen Beilegung
des Streites.

Art. 14 enthält eine ganze Reihe von Zuschlägen,
für diejenigen Prozesse, die sich aus dem einen oder
andern Grunde schwieriger gestalten, sei es durch
Prozessmassnahmen, verschiedene Verhandlungen, sei
es durch Weiterziehung an eine obere Instanz und
so weiter. Daneben besteht eine generelle Klausel
des Inhaltes, dass in denjenigen Prozessen, die eine
aussergewöhnliche Arbeit verschaffen infolge von
umfangreichem Briefwechsel, bei schwieriger und
zeitraubender Sammlung des Beweismaterials, bei
verwickelten tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen
ein Zuschlag von 25—100 °/0 eintreten kann. Eine
solche Bestimmung ist notwendig, weil in verwickelten

Prozessen die Anwälte mit den Ansätzen des Art.
9 nicht auskommen können, und nicht immer ein
spezieller Zuschlagsgrund vorliegen wird. Ueberhaupt
ist zu bedenken, dass das gewählte System des
Rahmens die Zuschläge bedingt, wie sie in Art. 14

aufgenommen sind. Dem rechtsuchenden Publikum
erwächst daraus keine Gefahr, indem sowohl die
Gebühren wie allfällige Zuschläge dem freien Ermessen
des Richters unterstellt sind, eventuell von der
Anwaltskammer überprüft werden.

4. In Strafsachen konnte man nicht auf Streitwerte
abstellen. Man ist daher ausgegangen von der Schwere
des Vergehens, wie sie in den Bestimmungen über
die Zuständigkeit der einzelnen Strafgerichtsinstanzen
zum Ausdruck kommt. Auch hier hat man für jeden
Fall einen Rahmen aufgestellt. Im Einzelfall kann
die Forderung nach dem Ermessen des Richters
bestimmt werden, und sie kann unter den gleichen
Voraussetzungen wie im Zivilprozess und im
Verwaltungstreitverfahren Zuschläge erfahren.

5. Eine besondere Regelung wurde getroffen für
den armenrechtlichen Anwalt, und für den amtlichen
Verteidiger, im Sinne einer gewissen Besserstellung
gegenüber dem heutigen Zustande. Sie beziehen einen
Drittel der tarifgemässen Gebühren und die Hälfte ihrer
Reiseentschädigung, worin jedoch die Auslagen
inbegriffen sein sollen. Diesen Anspruch kann der
armenrechtliche Anwalt fortan dem Staate gegenüber auch
dann erheben, wenn seine Partei obsiegt, wenn es
ihm aber aus irgend einem Grunde nicht möglich ist,
die Kostenforderung von der unterlegenen Partei
einzutreiben.

Bern, den 4. September 1919.

Der Justizdirektor:
Lohner.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919. 141
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungs¬
rates und der Kommission
vom 6. September/7. November 1919.

Dekret
über

die Gebühren der Anwälte.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 107, Ziffer 8, des Gesetzes
vom 31. Januar 1909 über die Organisation der
Gerichtsbehörden und des Art. 40, Absatz 1, des
Gesetzes vom 31. Oktober 1909 betreffend die
Verwaltungsrechtspflege

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1. Die Gebührenforderung des Anwaltes an

seinen Auftraggeber und an die zum Ersatz von
Kosten verpflichtete Gegenpartei bestimmt sich nach
diesem Tarif. Vorbehalten werden die Fälle, wo die
Gebührenforderung durch private Vereinbarung geregelt
ist, die jedoch nur unter den in Art. 2 festgesetzten
Einschränkungen zulässig ist.

Art. 2. Der Richter entscheidet darüber, ob die
getroffene Vereinbarung unter Art. 21 0. R. fällt.

In diesem Falle, sowie wenn die Vereinbarung
geeignet ist, die Berufsehre oder die Würde und das
Ansehen des Anwaltsstandes zu verletzen und zu
gefährden, findet der Tarif Anwendung.

Unzulässig ist namentlich die Vereinbarung, dass
die Entschädigung nach der Höhe des erstrebten
Prozessgewinnes berechnet werden soll.

Art. 3. Der armenrechtliche Anwalt und der
amtliche Verteidiger beziehen, soweit sie von den
Parteien nicht bezahlt werden, aus der Staatskasse einen
Drittel der tarifmässigen Gebühren für ihre Arbeit,
sowie die tarifmässigen Reiseentschädigungen nach
Art. 13, lit. d, worin aber die Vergütung für die
Reiseauslagen inbegriffen ist.

Die Gebühren und die Auslagenforderung des
armenrechtlichen Anwaltes und des amtlichen Verteidigers

sind im Gerichtsurteil festzusetzen.

Dieser Anspruch gegen den Staat kann auch
erhoben werden, sofern die armenrechtlich vertretene
Partei obsiegt, die Eintreibung der Kostenforderung
vom Gegner durch den Anwalt nach Art. 82 Z. P. 0.
aber erfolglos bleibt, oder als aussichtslos erscheint.

Art. 4. Bei jeder Kostenfestsetzung sind die
Gebühren des Anwaltes einerseits und die Gerichtskosten

und sonstigen Auslagen andererseits getrennt
zu bestimmen.

II. Streitigkeiten in Zivil- und Verwaltungs-
rechtssachen.

Art. 5. Für die Durchführung eines Zivil- oder
Verwaltungsrechtsstreites hat der Anwalt 'eine Normalgebühr

zu fordern, welche die ganze Prozessführung
umfasst, jedoch in den in Art. 13 vorgesehenen Fällen
Zuschläge erhalten soll.

Art. 6. Die Normalgebühr ist nach dem Streitwert

abgestuft. Für die Ermittlung des Streitwertes
finden die Regeln der Art. 137 bis 139 der Zivilpror
zessordnung Anwendung.

Wird vom Beklagten ein selbständiger Gegenanspruch

erhoben, sei es in der Form der Widerklage
oder der Kompensationseinrede, so wird der Streitwert

für diei Berechnung der Normalgebühr durch
Zusammenzählung der beiden den Streitgegenstand
bildenden Ansprüche bestimmt.

Art. 7. Die Normalgebühr bewegt sich in einem
Rahmen (Mindest- und Höchstgebühr). Innerhalb
dieses Rahmens ist die Normalgebühr je nach der
Wichtigkeit der Sache, dem Umfang und dem Wert
der vom Anwalt geleisteten Arbeit, dem Zeitaufwand
des Anwaltes und den Vermögensverhältnissen der
Parteien zu bemessen.

Nach den gleichen Anhaltspunkten ist die
Normalgebühr für die Tätigkeit des Anwaltes bei
Aufträgen in nichtstreitigen Sachen oder in Streitsachen,
die zu keinem Prozess führen, zu berechnen.

Art. 8. Die Auslagen aller Art sind in der
Normalgebühr nicht inbegriffen.

Die Ausfertigung von Prozessschriften, Abschriften
von gegnerischen Rechtsschriften oder Belegen für
den Bedarf des Anwaltes fallen in der Regel in
die Normalgebühr. Notwendige oder von der Partei

geforderte Abschriften von Gerichtsprotokollen,
Sachverständigengutachten oder Urteilen kann der
Anwalt zu den Ansätzen berechnen, die das Gericht
gemäss dem hiefür geltenden Tarif zu fordern berechtigt

ist.

Art. 9. Die Normalgebühr beträgt:
a) bei einem Streitwert von

unter Fr. 100 Fr 15- 30
von » 100— 400 » 30— 120

» » 400— 800 » 80— 300
» y> 800— 2,000 » 200— 700
» » 2,000— 5,000 » 300— 900
» » 5,000— 10,000 » 400—1,200
» » 10,000— 30,000 » 600—2,500

über » 30,000—100,000
100,000 wenigstens

» 800—6,000
» » » 1,000.
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b) wo der Streitwert nicht zahlenmässig bestimmt
werden kann, wie z. B. bei den in Art. 4 des E.G,
zum Z.G.B, aufgezählten oder bei den verwaltungs-
rechtlichen Streitigkeiten Fr. 20—2000.

c für vorsorgliche Beweisführungen, Gesuche um
einstweilige Verfügungen, Bechtsöffnungen und für
andere Sachen, die im summarischen Verfahren und
Vollstreckungsverfahren zu erledigen sind Fr. 20—500;

d) für ein Beschwerdeverfahren, Nichtigkeitsklage
und neues Recht, das eine neue Klage im Sinne von
Art. 373 Z.P. O. zur Folge haben kann, Fr. 20—200.

Art. 10. Hat ein Anwalt für seinen Auftraggeber
eine offenbar zu hohe Forderung eingeklagt und war
ihm dies erkennbar, so ist die Normalgebühr von dem
Betrage zu berechnen, den er in guten Treuen hätte
einklagen können.

Art. 11. Wird der Rechtsstreit durch Abstand,
Vergleich, eine die Hauptfrage nicht entscheidende
Einrede oder Wegfall des Prozessgrundes erledigt,
so ist je nach dem Stande, in dem sich der Rechtsstreit

befindet, ein Viertel bis das ganze der Normalgebühr

zu berechnen.
Die Vertretung eines Dritten, der sich im Sinne

von Art. 46 Z.P. O. am Streite beteiligt oder ohne
unmittelbare Beteiligung den Streitverkünder sonstwie
unterstützt, wird gemäss Art. 7, Absatz 2, honoriert.

Art. 12. Führt der Anwalt das Mandat nicht zu
Ende oder führt er es gemeinsam mit anderen, so
finden die Vorschriften dieses Dekrets sinngemässe
Anwendung.

Art. 13. Als Zuschläge zu der Normalgebühr darf
der Anwalt berechnen:

a) Wenn auf der eigenen oder auf der Gegenseite
ein oder mehrere Streitgenossen am Streite
teilnehmen 10—25%.

Der Anwalt, der selber mehrere Streitgenossen
vertritt, kann die Normalgebühr mit 10 bis

30% Zuschlag berechnen. Im Falle der Klag'e-
trennung gelten für jeden Einztelprozess die
allgemeinen Ansätze.

b) Für ein Rechtsmittelverfahren infolge Berufung,
Appellation, Gesuch um ein neues Recht mit
unmittelbar anschliessender NeuVerhandlung und
Beurteilung der Streitsache 20—40%.

c) In Prozessen, die besonders viel Zeit und Arbeit
beanspruchen, namentlich bei schwieriger und
zeitraubender Sammlung oder Zusammenstellung des
Beweismaterials, bei grossem Aktenmaterial oder
umfangreichem Briefwechsel, bei besonders
verwickelten tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen,

sowie in Rechnungsprozessen, Prozessen
mit Prüfung von Buchführungen und dergleichen
kann ein Zuschlag von 25 bis 100% berechnet
werden.

d) Für einen Reisetag 50—70 Fr. (bei kleinen
Reisen einen entsprechenden Bruchteil); bei
einem Streitwert unter 400 Fr. 15—25 Fr. im
Tag.

Die notwendigen Auslagen für Fahrt und
Unterhalt können besonders berechnet werden.

Art. 14. Die Zuschläge sind von der Normalgebühr
zu berechnen, die im einzelnen Fall ohne den
Zuschlagsgrund angesetzt worden wäre. Treffen mehrere

Zuschlagsgründe zusammen, so sind die einzelnen

Zuschläge von der ursprünglichen Normalgebühr
zu berechnen.

Art. 15. Der Tarif ist sinngemäss auch bei
schiedsgerichtlichen Prozessen anzuwenden.

III. Strafsachen.

Art. 16. Für die Vertretung einer Partei in
Strafsachen kann der Anwalt folgende Normalgebühren
berechnen:

a) In Sachen, für die erstinstanzlich der Polizei¬
richter oder der korrektionelle Einzelrichter
zuständig ist, 30—300 Fr.

b) In Sachen, für die erstinstanzlich das korrektioneile

Gericht (Amtsgericht) zuständig ist, 50
bis 1000 Fr.

c) In Sachen, für die die Assisenkammer zuständig
ist, 50 bis 500 Fr.

d) In Sachen, für die das Geschwornengericht
zuständig ist, wenigstens 100 Fr.

Die in Art. 13 dieses Tarifes vorgesehenen
Zuschläge sind sinngemäss auch in Strafsachen zu
berechnen. Für ein Rechtsmittelverfahren beträgt der
Zuschlag mindestens 50 Fr.

IV. Schluss- und Uebergangsbestimmungen.

Art. 17. Dieser Tarif gilt auch für die im Zeitpunkt
seines Inkrafttretens bereits rechtshängigen Prozesse.

Art. 18. Die Bestimmungen des Dekretes betreffend
das Verfahren vor de,m kantonalen Versicheruugsge-
richt vom 22. Mai 1917 über die Anwaltsgebühren
§§ 9—11 bleiben vorbehalten.

Art. 19. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1920 in
Kraft.

Bern, den 6. September 1919.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,
der Staatsschreiber

Rudolf.

Bern, den 7. November 1919.

Im Namen der Kommission

der Präsident
Maurer, Grossrat.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

die Vermehrung der Zahl der Handelsrichter
(Abänderung des § 70 des Dekrets vom 30. November 1911 betreffend

das gerichtliche Verfahren und das Handelsgericht).

(Mai 1919.)

Mit einer Eingabe vom 22. Januar 1919 forderte
die Genossenschaft bernischer Sägereibesitzer in Bern
eine bessere Vertretung der Holzbranche im Handelsgericht.

Sie begründete dies Begehren damit, dass
die Holzbranche mit einem einzigen Vertreter, Herrn
Grossrat Müller in Bargen, vertreten sei. Dem Wunsche
sollte Rechnung getragen werden bei Neuwahlen oder
auf dem Wege der Vermehrung der Zahl der Handelsrichter.

Die Anregung der Genossenschaft bernischer
Sägereibesitzer wurde der bernischen Handelskammer
und dem Obergericht zur Stellungnahme überwiesen.
Beide Behörden anerkannten die Berechtigung des
Wunsches der Genossenschaft bernischer Sägereibesitzer

auf bessere Berücksichtigung der Holzbranche
bei der Besetzung des Handelsgerichtes, und beide
schlagen als Lösung vor, die Zahl der Handelsrichter
zu vermehren. Wir schliessen uns dieser Auffassung
aus folgenden Gründen an.

Im Jahre 1917 betrug die Gesamtzahl der beim
Handelsgericht anhängig gemachten Geschäfte 186,
gegenüber 71 im Jahre 1913 und 135 im Jahre 1915.
Einzig diese wenigen Zahlen zeigen, in welcher Weise
die Geschäftslast des Handelsgerichts gewachsen ist.
In seinem Aufsatz « Das Handelsgericht des Kantons
Bern » ZBJV. Bd. 55 Seite 1 ff. macht Kammerschreiber

v. Wurstemberger darauf aufmerksam, dass
das weitere Anwachsen der Geschäftslast des
Handelsgerichtes dessen Neuorganisation bedingen würde.
Andernfalls müsste die Raschheit der Erledigung der
Prozesse leiden, die als einer der grössten Vorteile
des Handelsgerichtes angesehen wurde.

Zu dieser Neuorganisation gehört unseres Erachtens

auch, die Zahl der Handelsrichter entsprechend
zu vermehren. Es ist offenbar, dass mit einer
Geschäftslast von 186 Geschäften im Jahre 1917 das
einzelne Mitglied bedeutend mehr beansprucht wurde
als 1913 bei 71 Geschäften. Die vermehrte
Heranziehung von Ersatzmännern kann deshalb nicht als
eine wirksame Entlastung der ordentlichen Mitglieder
gelten, als solche nach Art. 69 Absatz 3 des Gesetzes

vom 31. Januar 1919 über die Organisation der
Gerichtsbehörden nur ausnahmsweise, wenn ein Mitglied
des Handelsgerichtes nicht durch ein anderes ersetzt
werden kann, beigezogen werden dürfen. Für die im
Erwerbsleben stehenden Handelsrichter aber ist eine
zu starke Belastung mit richterlichen Geschäften eine
unverhältnismässige Einbusse an Zeit und bringt die
Gefahr eines häufigen Wechsels, was wiederum nicht
im Interesse des Gerichtes liegt.

Sodann ist nach Art. 86 des Dekretes vom 30.
November 1911 das Handelsgericht ein Fachgericht.
Wer sein Urteil anruft, hat einen Anspruch darauf,
dass der Streitfall durch unparteiische Berufsgenossen
mitbeurteilt werde. Mit einer verhältnismässig geringen

Zahl von Handelsrichtern kann nun diesem
Anspruch der Rechtsuchenden nicht immer Rechnung
getragen werden. Dies umsoweniger, je weiter die
Arbeitsteilung auch innerhalb der einzelnen Berufsarten

fortschreitet. So kommt es, was den Anstoss
zum Begehren der Holzgenossenschaft gegeben hat,
dass einzelne grosse Berufskreise entweder gar nicht
oder nur ungenügend vertreten sind. Wird noch vom
Rekusationsrecht der §§81 ff. des Dekretes vom 30.
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November 1911 Gebrauch gemacht, so kommen viele
ßerufsgruppen im einzelnen Fall dazu, auch noch die
einzige Vertretung im Handelsgerichte einzubüssen.

Das Obergericht schlägt deshalb vor, eine
Vermehrung der Zahl der Handelsrichter von 25 auf 34
im alten Kantonsteil, von 12 auf 16 im Jura
vorzunehmen. Wir halten die Vermehrung der Zahl in
diesem Masse für durchaus angemessen.

Die Vermehrung der Zahl der Handelsrichter
bedarf eines Dekretes, wodurch § 70 des Dekretes vom
30. November 1911 abgeändert wird. Es fragt sich,
ob diese Aenderung erst dann getroffen werden soll,
wenn der Grosse Rat von der ihm in Art. 419, lit. d,
des Gesetzes vom 7. Juli 1918 betreffend die
Zivilprozessordnung verliehenen Befugnis, das Verfahren
vor Handelsgericht besonders zu ordnen, Gebrauch
macht. Wir halten dafür, die Frage der Vermehrung
der Zahl der Handelsrichter sollte vorgängig und
selbständig gelöst werden. Die angegangenen zuständigen

Behörden bezeichnen die Vermehrung als
dringend. Die Neuordnung des Verfahrens vor Handelsgericht

wird erst noch die Entwicklung und Resultate
abwarten, die die Prozessführung unter dem neuen

Prozessgesetze ergibt, dürfte also noch geraume Zeit
auf sich warten lassen.

Ueber die Berücksichtigung einzelner Berufsklassen
oder gerade der gesuchstellenden Holzbranche findet
eine Bestimmung in dem vorzuschlagenden
Abänderungsdekret keinen Platz. Das Vorgehen bei der
Wahl der Handelsrichter ist festgelegt in dem
Gesetze vom 31. Januar 1909 betreffend die Organisation
der Gerichtsbehörden. Dessen Art. 68 bestimmt, dass
die Wahl der Handelsrichter der einzelnen Bezirke
durch den Grossen Rat auf den unverbindlichen
Vorschlag der Handels- und Gewerbekammer erfolgt.
Dem Gesuch der Genossenschaft bernischer Sägereibesitzer

kann demnach lediglich in der Weise Folge
gegeben werden, dass dieses Gesuch als Anregung
für die Aufstellung der Vorschläge der Handels-
und Gewerbekammer überwiesen wird.

Bern, den 19. Mai 1919.

Der Justizdirektor:
Lohner.

Beilagen zum Tagblatt dea Grossen Bates. 1919.

*
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Gemeinsamer Entwurf der Kommission
und des Regierungsrates

vom 7-/8. November 1919.

Dekret
betreffend

die Vermehrung der Zahl der Mitglieder
des Handelsgerichts.

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 65, 66 und 76 des Gesetzes vom
31. Januar 1909 über die Organisation der
Gerichtsbehörden, und auf Art. 419, lit. d, des Gesetzes vom
7. Juli 1918 betreffend die Zivilprozessordnung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Das Handelsgericht besteht aus dem
Präsidenten, zwei weitern Mitgliedern des Obergerichts,
34 kaufmännischen Mitgliedern aus dem
deutschsprechenden Bezirk und 16 kaufmännischen Mitgliedern

aus dem Jura. Dem Gerichte ist ein Gerichtsschreiber

mit dem nötigen Kanzleipersonal beigegeben.

§ 2. Die auf Grund dieses Dekretes neu zu
wählenden Mitglieder werden auf den Rest der Amtsdauer
des Handelsgerichtes gewählt.

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft. Durch
dasselbe wird § 70 des Dekretes vom 30. November 1911
betreffend das gerichtliche Vei fahren und das
Handelsgericht aufgehoben.

Bern, den 20. Mai 1919.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Simonin,
der Kanzleisubstitut

Eckert.

Bern, den 7. November 1919.

Im Namen der Kommission
der Präsident

Maurer, Grossrat.



60 — 561

Vortrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

die Vermehrung der Zahl der Kammerschreiber beim Obergericht.

(November 1919.)

Am 16. April 1919 richtete das Obergericht an
den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates eine
Eingabe, in der es neben der Vermehrung der
Obergerichtsmitglieder, um die Zuteilung eines weitern
Kammerschreibers nachsuchte. Dem ersten Antrag
(um Vermehrung der Obergerichtsmitglieder) hat der
Grosse Rat in seiner Sitzung vom 25. September
abhin entsprochen, den andern Antrag hat er bisher
nicht behandelt. Der Regierungsrat, der sich in
erster Linie zu diesem Antrag zu äussern hatte, ging
dabei von der Ansicht aus, wenn wirklich eine
Vermehrung der Kammerschreiber notwendig sei, könnte
vorläufig eine Sekretärstelle geschaffen werden, wenn
dann auch dies nicht genüge oder sich als unzweckmässig

erweise, sei auch dieser Antrag (um Zuteilung
eines weitern Kammerschreibers) dem Grossen Rat
zu unterbreiten.

Die Sekretärstelle hat der Regierungsrat schon
am 5. August 1919 bewilligt. Seither hat sich das.

Obergericht auch über das Schicksal seines andern
Antrages vom 16. April 1919 erkundigt und seiner
Eingabe vom 1. November abhin hat es ausdrücklich

an diesem Antrag, um Erhöhung der Zahl der
Kammerschreiber, festgehalten.

In seiner Begründung beruft es sich in der Hauptsache

auf das schon in unserm Vortrag betreffend
die Verstärkung des Obergerichts um ein weiteres
Mitglied, Angebrachte. (Der bezügliche Vortrag liegt
bei.; Es fügt dem, in seiner letzten Eingabe vom
1. November bei, die Verwendung der Sekretäre, die
gleich beschäftigt werden wie die Kammerschreiber,
sei ungesetzlich und man könne diesen ungesetzlichen
Zustand nicht noch verstärken indem man statt einen
weitern Kammerschreiber einen weitern dritten Sekretär

bewillige.

Seit dem Jahre 1913, der Einführung des Handelsgerichts,

beschäftigt das Obergericht, neben dem
Obergerichtsschreiber, 6 Kammerschreiber und 2 Sekretäre,
ein dritter Sekretär wurde am 5. August 1919 bewilligt.

Seither hat sich die Geschäftslast des Handelsgerichts,

wie schon im erwähnten, beiliegenden Vortrag

ausgeführt wurde, beinahe verdreifacht und was
nun die Kammerschreiber und Sekretäre besonders
belastet, die neue Zivilprozessordnung hat für alle
Rechtssachen, die der Berufung an das Bundesgericht

fähig sind, die direkte Instruktion durch den
Appellationshof eingeführt. Derartige Instruktionen, die
das Handelsgericht bereits seit seiner Einführung, dem
Jahre 1913, kennt, finden nun täglich statt; sie
nehmen, neben dem gemäss Art. 8 des Zivilprozesses
bezeichneten Instruktionsrichter, jeweilen einen
Kammerschreiber oder Sekretär in Anspruch. Auf die
Instruktionen folgen die Vor- und Hauptverhandlungen.

Die erste Zivilkammer ordnet deren in jeder
Woche durchschnittlich 3 an, die zweite Zivilkammer

kommt auf 3 bis 5 und das Handelsgericht weist
deren, nach dem Jahresbericht pro 1918, zusammen
166 oder wöchentlich durchschnittlich 3 auf. Alle
diese Sitzungen werden abwechslungsweise durch den
Obergerichtsschreiber, 4 Kammerschreiber und die
drei Sekretäre verschrieben, jeder hat dann auch die
betreffenden schriftlichen Urteile zu verfassen. Der
Obergerichtsschreiber besorgt überdies das Sekretariat
der Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und
Konkurssachen, er beschäftigt sich mit den sog.
Justizgeschäften und nicht wenig Zeit hat er auf die
Ueberprüfung der von den Sekretären und einzelnen
Kammerschreibern verfassten schriftlichen Urteile zu
verwenden. Einer von den vier Kammerschreibern
besorgt überdies das Sekretariat des Versicherungsge-
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richtes, der 5. und 6. Kammerschreiber sind der
ersten und zweiten Strafkammer zugeteilt.

Bei dieser, durch die Vermehrung der Geschäfte
und im besondern durch die dem Appellationshof
übertragene direkte Instruktion entstandene Belastung,
ist es begreiflich, dass das bisherige Personal nicht
mehr zu genügen vermochte. Der Regierungsrat hat
deshalb von sich aus, im Rahmen seiner Kompetenz,
wie schon erwähnt wurde, einen weitern Sekretär
bewilligt, er muss aus den gleichen Gründen auch
den Antrag empfehlen, dem Obergericht einen weitern

Kammerschreiber zuzuteilen, d. h. die Sekretärstelle

in eine Kammerschreiberstelle umzuwandeln.
Die beiden hier in Frage kommenden Erlasse, das

Gerichtsorganisationsgesetz und die neue Zi'vilpro-
zess-Ordnung, enthalten keine Bestimmungen nach
denen das Obergericht oder eine seiner Kammern
zuständig wären die Sekretäre (vom Obergerichtsschreiber

angestellte Kanzleiangestellte) als ständige
Vertreter der Kammerschreiber zu beeidigen und zu
verwenden, im Gegenteil die Art. 16 der
Gerichtsorganisation in Verbindung mit Art. 9 der Zivilpro-
zess-Ordnung bestimmen, dass zur Besetzung des
Gerichts, bei Folge der Nichtigkeit der Verhandlung,
neben den Richtern auch die Anwesenheit eines
gesetzlichen Protokollführers (beim Obergericht des
Obergerichtsschreibers oder eines Kammerschreibers)
gehöre. Wenn das Obergericht und seine Abteilungen
sich nicht mehr an diese Bestimmungen hielten, so

geschah dies unter dem Zwang bestimmter Verhältnisse,

unter einem Zwang dem sich das Obergericht,
durch die erwähnten verschiedenen Eingaben, zum
Teil zu entziehen sucht. Ganz könnte dieser Zwang
nur dann beseitigt werden, wenn alle drei Sekretärstellen

und nicht nur die zuletzt kreierte, in
Kammerschreiberstellen umgewandelt würden. Das würde
für den Staat, neben der Besoldung für den weitern
Kammerschreiber, eine weitere jährliche Ausgabe von
500 Fr. bedingen (den beiden definitiven Sekretären
müssen, um sie ihren Stellen zu erhalten, 2
Alterszulagen ausgerichtet werden) eine Ausgabe, die, wenn
man dem Obergericht brauchbare Kräfte zuführen
und für einige Zeit erhalten will, sich durchaus
rechtfertigen liesse.

Soweit geht das Obergericht nicht. Es glaubt sich
mit nur einem weitern Kammerschreiber helfen zu
können und deshalb und entsprechend den vorenthaltenen

Ausführungen stellen wir den Antrag, dem Grossen

Rat die Annahme von folgendem Dekretsentwurf
zu empfehlen.

Bern, den 8. November 1919.

Der Justizdirektor:
Lohner.



Entwurf des Regierungsrates
vom 18. November 1919.

Dekret
betreffend

die Vermehrung der Zahl der Kammer¬

schreiber beim Obergericht.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 16 des Gesetzes vom 31. Januar
1909 über die Organisation der Gerichtsbehörden,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Dem Obergericht wird ein weiterer, siebenter,
Kammerschreiber beigegeben.

Bern, den 18. November 1919.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident
Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber i. V.

Eckert.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919.
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Beschluss
betreffend

Massnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche.

(20. November 1919.)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

mit Rücksicht darauf, dass die Maul- und Klauenseuche

im Gebiete des Kantons Bern eine weitere
Ausdehnung erfahren hat und der Kampf dagegen
mit der grössten Kraft geführt werden muss,

beschliesst:

Art. 1. Jeder Viehhandel, sowie das Absuchen der
Ställe durch Vieh- und Pferdehändler ist bis auf
weiteres im ganzen Gebiete des Kantons Bern
verboten. Gestattet wird einzig die Abgabe von Tieren
an die Schlachtbank. Aus Bannzonen darf Schlachtvieh

nur mit Bewilligung der Ortspolizeibehörde und
nach vorheriger tierärztlicher Untersuchung an die
Schlachtbank abgeliefert werden (wenn irgend möglich

nur mit Transportwagen).
Den Metzgern ist das Absuchen der Stallungen

und Gehöfte ebenfalls verboten. Sie haben sich zum
Ankauf von Schlachtware an die Ortspolizeibehörden
zu wenden, bei welchen schlachtreife Ware durch
den Eigentümer anzumelden ist.

Zwingende Nutz- und Zuchtviehverkäufe können
auf Antrag der Ortspolizeibehörden durch den
Kantonstierarzt bewilligt werden.

Art. 2. In den festgesetzten Bannzonen sind Hunde,
Katzen und Hausgeflügel aller Art abgesperrt zu
halten. In denselben frei herumlaufende Tiere dieser
Art sind ohne weiteres durch Polizeiorgane oder
durch die Besitzer, auf deren Grundstück sie sich
aufhalten, abzuschiessen.

Art. 3. Die Ausübung der Jagd ist im ganzen
Kantonsgebiet untersagt.

Art. 4. Sämtliche Vieh- und Warenmärkte sind bis
auf weiteres verboten.

Den Handelsreisenden, die Wiederverkäufer
besuchen oder Bestellungen aufnehmen, ist bloss der
Eintritt in die Bannzonen untersagt. Sie haben sich
vor Antritt der Reise bei dem betreffenden
Regierungsstatthalteramt über die Festsetzung von
Bannzonen zu erkundigen.

Art. 6. In ländlichen Gebieten ist Idie Abhaltung
öffentlicher Versammlungen verboten. Desgleichen sind
verboten gesellige Anlässe, Tanzveranstaltungen, Musik-

und Theatervorstellungen, ebenso 'die Uebungen
der Gesang- und Turnvereine usw. Ausnahmen können

für die Amtsbezirke, in welchen eine
Seuchenverschleppung nicht zu befürchten ist, durch den
zuständigen Regierungsstatthalter bewilligt werden.

Art. 7. In unmittelbar von Seuchengefahr bedrohten

oder verseuchten Ortschaften kann von den
zuständigen Gemeindebehörden mit regierungsstatthal-
teramtlicher Bewilligung vorübergehend die Schliessung

der Kirchen, Schulen, Wirtschaften und
sonstiger Lokale, deren Besuch der Seuchenverschleppung
Vorschub leisten könnte, verfügt werden.

Art. 8. Diese Bestimmungen treten sofort in Kraft.

Art. 9. Widerhandlungen gegen diese oder von den
zuständigen Organen der Seuchenpolizei erlassene
Vorschriften fallen unter die Strafbestimmungen von
Art. 103, Ziffer 2, der eidgenössischen Vollziehungsverordnung

vom 14. Oktober 1887 zu den
Bundesgesetzen über polizeiliche Massnahmen gegen
Viehseuchen und werden mit Busse von 10—500 Fr.
bestraft.

Art. 10. Durch diesen Beschluss werden die
Regierungsratsbeschlüsse vom 24., 28. und 29. Oktober
betreffend die Maul- und Klauenseuche und das
Jagdverbot und den Hausierhandel, sowie vom 4. November

1919 betreffend die Maul- und Klauenseuche
aufgehoben.

Art. 11. Dieser Beschluss ist in den Amtsblättern
und Amtsanzeigern zu veröffentlichen.

Bern, den 20. November 1919.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,
der Staatsschreiber

Rudolf.

Vom Grossen Rate genehmigt am 26. November 1919.

Staatskanzlei.

Art. 5. Desgleichen ist jeder Hausierhandel
(Feilbieten von Waren von Haus zu Haus) und der
Betrieb eines Handwerkes im Umherziehen verboten.
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Strafnachlassgesuche.

(November 1919.)

1. Stucki, Friedrich, geboren 1887, von Röthenbach,

Schneider, zur Zeit in der Strafanstalt Thorberg,

wurde am 10. September 1917 von der Assisenkammer

des Kantons Bern wegen einfachen und
qualifizierten Diebstahls, sowie wegen
Eigentumsbeschädigung zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt.
Stucki hatte die Entdeckung gemacht, dass sein
Stubenschlüssel zur Türe des sich im Parterre des
gleichen Wohnhauses befindlichen Räume, in welchem
Esswaren aufbewahrt wurden, passte. Er hat nun
daraus Kakao, Kaffee, Honig und Malaga entwendet.
Als später ein Schuhmacher dort einzog, stahl er;
demselben gemeinschaftlich mit seinem Bruder 12
Paar Schuhe. Ferner hat er gemeinschaftlich mit
einem andern Angeschuldigten einem Metzger ab dem
Wagen 22 kg Kalbfleisch entwendet; dabei wurde die
Blache zerrissen. Stucki ersucht nun um Erlass eines
Teiles seiner Strafe. Nachdem die Assisenkammer
bei der Ausmessung der Strafe bereits berücksichtigt
hat, dass Stucki für die in Zürich begangene
Diebstähle zu IV2 Jahr Zuchthaus, abzüglich 168 Tage
Untersuchungshaft verurteilt worden ist, liegen für
einen Erlass gar keine Gründe vor. Der Regierungsrat

beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

2. Oreil geb. Leibundgut, Anna, Ehefrau des Emil,
von Rüschlikon, geboren 1891, Köchin, wohnhaft in
Bern, wurde am 27. Juni 1919 von der ersten
Strafkammer des Kantons Bern in Bestätigung des
erstinstanzlichen Urteils wegen öffentlicher Verletzung
der Schamhaftigkeit zu 10 Tagen Gefängnis verurteilt.

In einem Zimmer, in welchem sich Kinder
befanden, hat sie mit Männern unzüchtige Handlungen
getrieben. Ihr Gesuch um Erlass der Strafe beantragt

der Regierungsrat mit Rücksicht auf die sehr
gravierenden Verumständungen des Falles abzuweisend

solcher hatte er es auch übernommen, die erforderlichen

Geschäftsreisen zu besorgen. In der Regel
bezahlten die Kunden nicht bar, sondern es wurden
die Guthaben meistens per Tratte eingezogen. Es war
abgemacht, dass Zumbrunn diese Tratten an den
Kommanditär St. blanko indossieren sollte, welcher
sie dann an die schweizerische Kreditanstalt weiter
begab, damit Zumbrunn auf die Tratten hin Geld
bekam. Es wurden ihm jedoch nur 50% ausbezahlt;
die übrigen 50% wurden als Sicherheit zurückbehalten

für den Fall, dass die Tratten nicht eingelöst
werden sollten. Es stellte sich in der Folge heraus,
dass Zumbrunn auf Kunden Tratten gezogen, die die
Ware schon bezahlt hatten oder mit welchen
abgemacht worden war, dass die Forderung der Firma
Zumbrunn & Co. mit einer Gegenforderung des Kunden

an Zumbrunn zu verrechnen sei. Ferner hat
Zumbrunn auf einen M. zwei Tratten gezogen und an St.
indossiert, obschon M. gar keine Waren von der
Firma Zumbrunn & Co. erhalten hatte. Einer dieser
Wechsel war von M. akzeptiert. Zumbrunn wusste
aber, dass M. in Konkurs geraten und daher bei
diesem nichts zu holen war. Des weitern stellte
Zumbrunn einen Eigenwechsel aus und indossierte ihn
an St. Zumbrunn, der schon bei der Ausstellung des
Wechsels in Geldnöten steckte, konnte natürlich
denselben nicht einlösen und St. als Indossat musste für
ihn bezahlen. Dem Strafvollzuge entzog sich
Zumbrunn durch Ausreise nach Frankreich. Da er nun
gerne in die Schweiz zurückkehren und nicht sofort
bei seiner Rückkehr in eine Anstalt gesteckt werden
möchte, ersucht er üm Erlass der Strafe. Zumbrunn
musste schon einmal des nämlichen Deliktes wegen
bestraft werden. Die von ihm begangenen betrügerischen

Handlungen sind ziemlich schwerer Natur; den
Schaden hat er nicht ersetzt. Auch der Umstand, dass
er sich dem Strafvollzuge durch Ausreise ins Ausland

entzog, spricht nicht für einen Straferlass. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

3. Zumbrunn, Johann, geboren 1875, von
Ringgenberg, Reisender, zur Zeit in Lyon, wurde am 30.
April 1914 vom korrektionellen Gericht von Bern'
wegen Betruges zu 6 Monaten Korrektionshaus
verurteilt. Zumbrunn war Geschäftsführer und Prokurist

der Kommanditgesellschaft Zumbrunn & Co. Als

4. u. 5. Schenk, Gottfried, geboren, 1864,
Gemüsehändler, und sein Sohn Schenk, Friedrich Werner,

geboren 1896, Spengler, beide wohnhaft in Bern,
wurden am 27. Februar 1919 vom korrektioneilen
Gericht von Bern verurteilt: Vater Schenk wegen
Diebstahls an einer stehenden Dähle im Dählhölzli-
wald zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 30 Tage Einzelhaft. Friedrich Schenk wegen
Beihilfe bei diesem Diebstahl zu 15 Tagen Gefängnis.
Beide appellierten gegen dieses Urteil. Vater Schenk
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zog jedoch die Appellation zurück. Am 21. Mai
1919 bestätigte die I. Strafkammer des Kantons Bern
das erstinstanzliche Urteil gegenüber Friedrich Schenk.
Vater und Sohn ersuchen nun um Erlass der Strafe.
Nach dem Bericht der städtischen Polizeidirektion
von Bern lebt die Familie Schenk in ärmlichen
Verhältnissen. Die Aufführung des Gottfried Schenk
hat sich in der letzten Zeit — er war früher dem:
Trunk ergeben und wurde deshalb in eine Arbeitsanstalt

versetzt — gebessert. Er ist wegen Diebstahls
nicht vorbestraft. Aus einem dem Gesuche beigelegten

Arztzeugnis ist zu entnehmen, dass Schenk
gesundheitlich sehr wenig widerstandsfähig ist. Für
einen teilweisen Erlass spricht auch der Umstand,
dass Schenk der Klägerschaft den Wert des entwendeten

Holzes zum grössten Teil vergütet hat. Eine
Herabsetzung der Strafe auf 10 Tage erscheint den
Verhältnissen angemessen. Friedrich Schenk ist wegen

Diebstahls mit 5 Tagen Haft bestraft worden.
Von dieser Bestrafung und der gegenwärtigen
Angelegenheit abgesehen, hat er zu keinen Klagen Anlass
gegeben. Er ist nüchtern und arbeitsam. Vom Vater
wurde er zum Mitgehen in den Wald veranlasst.
Persönlich hat ihm sein Mithelfen bei dem Diebstahl keinen

Vorteil gebracht. Eine Herabsetzung der Strafe
auf 5 Tage scheint für Friedrich Schenk am Platze.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
des Gottfried Schenk auf
10 Tage und derjenigen
des Friedrich Schenk auf
5 Tage.

6. Pfister, Wilhelm, geboren 1900, Lehrling, in
Delsberg, wurde am 7. Mai 1919 vom Polizeirichter
von Pruntrut wegen Schulunfleiss zu einer Busse
von 16 Fr. verurteilt. In der Zeit vom 26. Dezember
1918 bis 29. März 1919 blieb er dem obligatorischen
Fortbildungsschulunterricht ohne Entschuldigung fern.
In einem Strafnachlassgesuche macht er nun geltend,
es sei ihm nicht möglich, diese Kurse zu besuchen,
da er in einer Fabrik in Münster in der Lehre sei
und abends jeweilen erst spät wieder nach Hause
komme. Auch besuche er jeden Samstag nachmittags
die Gewerbeschule. Diese Angaben werden von der
Gemeindebehörde und der Schulkommission bestätigt.

Beide Behörden und die Direktion des
Unterrichtswesens empfehlen das Gesuch. Der Regierungsrat

beantragt Erlass der Busse.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

7. Voillat, Henri, geboren 1890, von und in
Damphreux, Maurer, wurde am 8. März 1919 vom
korrektioneilen Gericht von Pruntrut wegen
Misshandlung zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt. Voillat,
der betrunken war, versetzte mit seinem Messer dem
Landwirt Paul Henry ohne irgend welche Veranlassung

einen Stich in den Kopf und zwar mit solcher
Gewalt, dass ein Teil der Klinge abbrach und im Schädel

stecken blieb. Die Verletzung hatte eine
Arbeitsunfähigkeit von der Dauer von 13 Tagen zur Folge.

Mit Henry hat sich Voillat abgefunden. Er ersucht
nun um Erlass der Strafe. Für einen solchen liegen
aber gar keine Gründe vor. Zudem wurde Voillat
schon einmal wegen Misshandlung verurteilt. Die
ihm dadurch erteilte Warnung hat er nicht beherzigt.

Der Regierungsrat beantragt daher Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

8. Spring, Johann, geboren 1887, von Vechigen,
Handlanger, wohnhaft in Bern, wurde am 10. Juli
1919 vom Polizeirichter von Bern wegen Widersetzlichkeit

und Eigentumsbeschädigung zu 20 Tagen
Gefängnis, abzüglich 5 Tage Untersuchungshaft,
verurteilt. Spring machte an einem Dienstag nachmittag
in betrunkenem Zustande in einem Restaurant Skandal.

Er zerbrach eine Flasche und zwei Gläser.
Vom Wirt wurde er aufgefordert, sich anständig
aufzuführen. Dieser Aufforderung leistete er keine Folge,
sondern fing an, den Wirt zu beschimpfen und liess
sich sogar zu Tätlichkeiten hinreissen. Da eine
Aufforderung seitens des. Wirtes an Spring, das Lokal
zu verlassen, ohne Erfolg blieb, wurde die Polizei
herbeigerufen. Den erschienenen Polizisten leistete
Spring heftigen Widerstand und es blieb ihnen nichts
anderes übrig, als Spring auf die Hauptwache zu
tragen. Anlässlich seiner Verhaftung zerbrach er im
Wirtschaftslokal eine Scheibe und während des Transportes

zerriss er einem Polizisten die Bluse. In einem
Strafnachlassgesuch macht er nun geltend, dass seiner
Familie der Brotkorb entzogen würde, wenn er die
Strafe absitzen müsse. Das ist allerdings bedauerlich.

Allein Spring verdient keine Rücksicht. Er ist
wegen Misshandlung mit Gefängnis vorbestraft. Nach
dem Bericht der städtischen Poli?eidirektion hat er
auch Bussen wegen Beschimpfung, Skandals,
Tätlichkeiten und Widersetzlichkeit erlitten. Er ist der
Polizei als händelsüchtiger Mensch und Gewohnheitstrinker

bekannt, der aus den Vorstrafen keine Lehre
gezogen hat. Eine Anfrage bei seinem Arbeitgeber
hat ergeben, dass der Strafvollzug an Spring kein
Entlassungsgrund sein wird. Der Regierungsrat
beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

9. Niederhäuser, Ernst, geboren 1898, von Rü-
derswil, Hülfsarbeiter, in Bern wurde am 24. April
1919 wegen Unsittlichkeit mit jungen Leuten zu
einer Busse von 150 Fr. verurteilt. Er hat mit einem
Mädchen, das das 16. Altersjahr noch nicht erreicht
hatte, geschlechtlich verkehrt. Da er sich zu strenge
bestraft findet, reicht er ein Gesuch um Erlass der
Busse ein. Die Strafe erscheint aber nicht übersetzt
und es liegen auch keine Gründe vor, die für einen
ganzen oder teilweisen Erlass der Busse sprechen.
Der Regierungsrat beantragt Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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10. Mosimann, Gottlieb, geboren 1874, von Lau-
perswil, Heizer, in Bern, wurde am 25. März 1919
vom korrektioneilen Gericht von Bern wegen
Diebstahls an Kolophonium, Torf und Altmetall zum Nachteil

seines Arbeitgebers zu 5 Monaten Korrektionshaus
verurteilt. Das Gericht gewährt ihm, trotzdem er mehrere

Vorstrafen aufwies, den bedingten Straferlass.
Der Staatsanwalt appellierte nun gegen dieses
Urteil, soweit den bedingten Straferlass betreffend. Der
dem Mosimann von der Vorinstanz gewährte bedingte
Straferlass wurde durch Urteil der I. Strafkammer
vom 18. Juni 1919 gestrichen. Da Mosimann von
dem ihm zustehenden Rechte der Anschlussappellation
nicht Gebrauch machte, konnte die Oberinstanz das
angefochtene Urteil nur hinsichtlich Bestätigung oder
Verschärfung überprüfen. Bei Eröffnung des Urteils
wurde dem Mosimann bekannt gegeben, dass es ihm
natürlich freistehe, auf einem anderen Wege eine;
Milderung seiner Strafe zu bewirken. Er stellt denn
auch heute ein Gesuch um Erlass eines Teiles seiner
Strafe. Mosimann hat sich seit seiner im Jahre 1911
erfolgten Verurteilung bis zu derjenigen, die der
Gegenstand des gegenwärtigen Strafnachlassgesuches
bildet, gut gehalten. Ferner ist anzunehmen, dass das
korrektionelle Gericht von Bern eine niedrigere Strafe
gesprochen haben würde, wenn es dem Mosimann
nicht den bedingten Strafnachlass gewährt hätte. Eine
Reduktion der Strafe auf drei Monate scheint den
Umständen angemessen. Der Regierungsrat stellt in
diesem Sinne einen Antrag.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
auf drei Monate
Korrektionshaus.

11. Leuthold, Emil, geboren 1889, von Innertkirchen,

Knecht, in Meiringen, wurde am 28. Oktober
1915 vom korrektionellen Gericht von Meiringen wegen
einfachen Diebstahls zu drei Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, verurteilt.
Aus einer Ladenkasse hat er eine Fünfzigfranken-
Banknote entwendet. Das Gericht gewährte ihm den
bedingten Straferlass. Derselbe musste jedoch widerrufen

werden, da Leuthold während der Probezeit
zwei Mal wegen Diebstahls verurteilt wurde.
Leuthold, der diese beiden Strafen abgesessen hat,
ersucht nun um Erlass der 45 Tage Einzelhaft. Der
Regierungsstatthalter von Oberhasle empfiehlt das
Gesuch aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, dass
sich die Behörden des Leuthold nicht richtig
angenommen haben. Leuthold ist geistig etwas beschränkt
und hat eine gelähmte Hand. Von seinem Patron —
er stand unter Schutzaufsicht — bei welchem er als
Knecht arbeitete, erhielt er Kost und Logis, sowie
Kleider, hie und da auch 1 oder 2 Fr. Eine seiner
Arbeit entsprechende Löhnung erhielt er nicht. Da er
seine Interessen nicht richtig wahren konnte, wäre es
Sache der Vormundschaftsbehörde gewesen, sich seiner

anzunehmen. Das Gericht hat auch, anlässlich
einer Verurteilung des Leuthold in diesem Sinne der
Gemeindebehörde von Meiringen geschrieben und dabei

seiner Meinung Ausdruck gegeben, dass Leuthold
die Diebstähle nicht begangen hätte, wenn er richtig
belöhnt worden wäre. Ferner fällt noch zugunsten
des Leuthold in Betracht, dass durch seine Verfeh-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1919.

lungen niemand zu Schaden gekommen ist. Ein
Strafnachlass scheint dem Regierungsrate hier am Platze
zu sein. Er beantragt Erlass der Strafe.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

12. Schaub, Ernst, von Gelterkinden, früher wohnhaft

in Courroux, nun in Courrendlin, wurde am 13.
März, 22. Mai und 15. Oktober 1918 vom Polizeirichter

von Delsberg wegen Schulunfleiss zu 9 Bussen

von zusammen 111 Fr. verurteilt. Im Anfang
des Jahres 1918 blieben seine Kinder Ernst, Olga,
Ella und Roger dem obligatorischen Schulunterricht
ohne Entschuldigung fern. Schaub stellt nun das
Gesuch, es möchten ihm die Bussen herabgesetzt
werden. Die Direktion des Unterrichtswesens
empfiehlt das Gesuch mit Rücksicht auf den Umstand,
dass die Arbeitsverhältnisse des Gesuchstellers eine
Kontrolle des Schulbesuches seiner Kinder erschwerten

und in Anbetracht des regelmässigen Schulbesuches

der Kinder seitdem sie in Courrendlin wohnen.
Eine Herabsetzung der Bussen auf insgesamt 60 Fr.
erscheint den Umständen angemessen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Bussen
auf insgesamt 60 Fr.

13. Mongini, Nicolas, geboren 1879, von Soriso,
Italien, Schuhmacher, in St. Immer, wurde am 12.
Februar 1919 vom korrektioneilen Gericht von Cour-
telary wegen Unterschlagung zu 21/2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 38 Tage Einzelhaft,
verurteilt. Im Monat Mai 1918 übergaben eine Frau V.
und eine Fräulein K. dem Mongini je ein Paar Schuhe
zum Sohlen. Im Juni und später wurden diese Schuhe
zurückverlangt, jedoch ohne Erfolg. Hierauf wurde
von der Eigentümerin Strafanzeige gegen Mongini
eingereicht. Fräulein K. machte dann die Entdeckung,
dass eine Mitarbeiterin ihre Schuhe trug. Die
Untersuchung ergab, dass Mongini beide Paare im Juni
oder Juli verkauft hatte. Vor dem Untersuchungsrichter

machte Mongini allerlei unwahre Angaben.
In einem Strafnachlassgesuch behauptete Mongini, die
beiden Paar Schuhe hätten längere Zeit bei ihm
gelegen, und er hätte nach 9 Monaten angenommen,
die Eigentümer seien verreist. Er habe sich durch
den Verkauf der Schuhe für seine Arbeit bezahlt
machen wollen. Nach den Akten ist diese Behauptung
unwahr. Mongini geniesst einen schlechten Leumund
und ist wegen Misshandlung vorbestraft. Zu seinen
Ungunsten spricht ferner sein Verhalten vor Gericht.
Der Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

14. Pestoni, Ferdinand, von Salorino, geboren
1868, Maurer, in Bern, wurde am 22. Januar, 4. März,
25. März und 10. Juni 1919 vom Polizeirichter von
Bern wegen Schulunfleiss zu 4 Bussen von 3, 6, 12
und 24 Fr. verurteilt. Pestoni hat seinen Sohn Walter

144*
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vorzeitig aus der Schule genommen. In einem
Strafnachlassgesuch macht er nun geltend, es habe sich
für seinen Sohn eine günstige Gelegenheit geboten, ein
Anstellungsverhältnis einzugehen. Da Pestoni Vater
damals ohne Arbeit gewesen sei, habe er eingewilligt.
Dieser Umstand kann jedoch nicht zum Erlass der
Bussen führen, da dies sonst gaaz bedenkliche Folgen
nach sich ziehen würde. Einzig mit Rücksicht auf
die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers kann
der Regierungsrat Herabsetzung der Bussen auf
insgesamt 20 Fr. beantragen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Bussen
auf insgesamt 20 Fr.

15. Meister, Friedrich Jakob, geboren 1871, von
Sumiswald, Drainagearbeiter in Pieterlen, wurde am
16. Mai 1919 vom Richteramt Burgdorf wegen
böswilliger Nichterfüllung seiner Alimentationspflicht

zu 35 Tagen Gefängnis und 23 Fr. Staatskosten

verurteilt. Meister schuldete der Armenbehörde

Burgdorf für seinen auf dem Notarmenetat
stehenden Knaben pro 1918 einen restanzlichen
Betrag von 152 Fr. Er weigerte sich, Zahlung zu leisten,
unter dem Vorwand, sein Knabe sei nicht richtig
plaziert. Trotzdem zwischen seiner ersten Abhörung
vor Gericht und seiner Beurteilung an l1/2 Monate
verstrichen, leistete er nichts an seine Schuld. Der
Richter qualifiziert sein Verhalten als ein böswilliges.
Meister war wegen desselben Deliktes bereits am
6. Oktober 1918 mit 2 Tagen Gefängnis bestraft worden.

Er stellt nun das Gesuch um Erlass der Strafe.
Nach dem Bericht der Notarmenkommission von Burgdorf

ist Meister ein liederlicher, dem Schnapstrunke
ergebener Mensch. Sein Begnadigungsgesuch kann
nicht empfohlen werden. Ebensowenig spricht sich
der Regierungsstatthalter für eine Begnadigung aus.
Mit Rücksicht auf den Tatbestand und die Vorstrafe
und die Stellungnahme der Ortsbehörden wird
beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Kurt, Ernst, geboren 1890, von Walliswil-Wan-
gen, Angestellter, wohnhaft in Bern, wurde am 15.
April 1916 und am 19. Juni 1918 von der I.
Strafkammer des Kantons Bern wegen Betruges zu 10
Tagen Gefängnis, bezw. zu 70 Tagen Korrektionshaus,
umgewandelt in 35 Tage Einzelhaft, verurteilt. Die
erste Strafe war ihm bedingt erlassen worden. Da
sich Kurt aber neuerdings des Betruges schuldig
machte, wurde der bedingte Straferlass aufgehoben.
Kurt war früher Aktuar auf dem Regierungsstatthalteramt

Bern. Als solcher erhielt er im November 1915
den Auftrag, den Pass eines L., der ausgewiesen werden

sollte, auf der französischen Gesandtschaft visieren

zu lassen. Zur Bezahlung allfälliger Kosten und

Gebühren wurde ihm eine dem L. gehörende 25 Fr.-
Note mitgegeben. Kurt brachte dann 20 Fr. für das
Visum und 1 Fr. 20 für Tramauslagen in Rechnung.
Es wurde alsdann konstatiert, dass auf dem fraglichen

Pass das Wort «Gratis» geschrieben aber
gestrichen und dafür der Vermerk «20 Fr.» angebracht
worden war. Kurt gab zu, die erwähnten Veränderungen

auf dem Passe vorgenommen zu haben. Er
behauptete jedoch, damit nur einen offenbaren Irrtum
korrigiert zu haben, da er tatsächlich für das fragliche
Visum den Betrag von 20 Fr. auf der Botschaft habe
erlegen müssen. Verschiedene Tatsachen wiesen aber
darauf hin, dass die Behauptung des Kurt unwahr
ist und dass er sich auf unrechtmässige Weise Geld
verschaffen wollte. Im Februar 1917 übertrug ein
Sch. dem Kurt die Besorgung seiner Einbürgerung
in der Schweiz. In der Folge verlangte der
Angeschuldigte von Sch. unter dem Vorwande der Deckung
von Unkosten und Leistung von Vorschüssen für die
Einbürgerung mehrfach Geldbeträge und erhielt dann
auch im ganzen 185 Fr., während er für die Einbürgerung

nur unbedeutende Vorkehren getroffen hatte.
Um bei Sch. grösseres Vertrauen zu erwecken, schrieb
ihm Kurt in einem Brief, dass er für die Direktion —
gemeint ist die Polizeidirektion — in Spionagesachen
nach Lugano reisen müsse und daher nicht zu treffen
sei. Kurt war aber nie Angestellter der Polizeidirektion,

auch hat er von derselben nie einen solchen Auftrag

erhalten. Aus dem Verhalten des Kurt geht
hervor, dass er den Sch. durch Vorspiegelung falscher
Tatsachen Geld abgelockt und daher geprellt hat.
In einem Strafnachlassgesuch lässt Kurt seinem
Fürsprecher sagen, dass er eine Bescheinigung beibringen

wolle, die beweisen werde, dass er sich tatsächlich

um die Einbürgerung des Sch. in seiner Heimatgemeinde

Walliswil-Wangen bemüht habe. Auch
verspricht Kurt ein ärztliches Zeugnis beizubringen, aus
welchem hervorgeht, dass sich bei ihm ein wirkliches
Gehirnleiden bemerkbar macht, das durch Verbüssung
einer Gefängnisstrafe in unheilvoller Weise sich weiter
entwickeln könnte. Trotzdem das Gesuch bis heute
zurückgelegt wurde, ist weder die Bescheinigung noch
das Arztzeugnis eingetroffen. Für seine Familie ist
es allerdings sehr bedauerlich, wenn Kurt die Strafen
absitzen muss, allein er erscheint einer Begnadigung
nicht würdig. Im November 1918 konnte Kurt eine
hiesige Dame unter der unwahren Angabe, er sei
Beamter des Justizdepartementes, habe eine
Teuerungszulage zugut usw., zu einem Darlehen von 42 Fr.
veranlassen. Auf Ende Dezember wurde
Rückerstattung versprochen. Kurt hat dieses Versprechen
nicht gehalten. Auch dem Eigentümer des Hauses
Bantigerstrasse Nr. 31 machte Kurt unzutreffende
Angaben und bewog ihn dadurch ihm in diesem
Hause eine Wohnung zu überlassen. Angesichts dieser

Verumständungen beantragen die städtische
Polizeidirektion von Bern und der Regierungsstatthalter
Abweisung des Gesuches. Diesem Antrag schliesst
sich der Regierungsrat an.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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